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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit 2003 hat Prof. Dr. Markus Reich als Ko-Autor beim 
Überblick über die Rechtsprechung mitgewirkt. Dieser 
alljährlich erscheinende Beitrag hat durch seine äusserst 
kompetente, engagierte Mitwirkung eine willkommene 
Bereicherung erfahren. Um seine Belastung zu reduzie-
ren, hat er sich entschlossen, diese Mitarbeit aufzugeben. 
Wir bedauern dies sehr, danken ihm jedoch herzlich für 
die verlässliche und kollegiale Zusammenarbeit – nicht 
ohne ihn an seine Zusage zu erinnern, bei Gelegenheit 
den einen oder andern Beitrag für das Forum zu schrei-
ben. Einstweilen wird Prof. Dr. Robert Waldburger den 
Rechtsprechungs-Überblick wieder allein verantworten.

Auch der Redaktionsleiter beugt sich dem Gang der Din-
ge; im Hinblick auf die Pensionierung suchen wir des-
halb einen Nachfolger. Die Aufgabe umfasst alle Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Herstellung und He-
rausgabe der Zeitschrift. Dabei besteht viel Freiheit hin-
sichtlich der inhaltlichen und zeitlichen Organisation der 
Arbeit sowie des Arbeitsorts; das Pensum beträgt rund  
80 Prozent. Eine spannende Aufgabe und Wirkungsmög-
lichkeit für einen wissenschaftlich interessierten Steuer-
rechtler mit praktischer Erfahrung! Für Auskünfte stehe 
ich Interessentinnen und Interessenten gerne zur Verfü-
gung.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Ruedi Baumann
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fordert werden kann (Zahlungssolidarität).4 In einzelnen 
Fällen haben auch Drittpersonen zusammen mit dem 
Steuersubjekt für die geschuldete Steuer solidarisch mit-
zuhaften.5 Steuersolidarität entsteht im Steuerrecht im-
mer nur in den vom Gesetz ausdrücklich genannten 
 Fällen (Art. 143 OR).

1.4 Steuersukzession

In bestimmten, vom Gesetz umschriebenen Fällen tritt an 
die Stelle eines untergegangenen Steuersubjekts ein 
Rechtsnachfolger oder Sukzessor in die Steuerpflicht 
ein, mit der Wirkung, dass das betreffende Steuerrechts-
verhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf ihn über-
geht. Man spricht in diesem Fall von Steuersukzession 
oder Steuernachfolge.6 Eine solche Rechtsnachfolge er-
gibt sich insbesondere beim Tod einer steuerpflichtigen 
(natürlichen) Person, an deren Stelle ihre Erben treten.7

1.5 Steuerhaftung

Haftung bedeutet im Allgemeinen das Einstehenmüssen 
für die Erfüllung einer Schuld oder Verpflichtung, sei es 
eine eigene Schuld oder die Schuld eines Dritten, gegen-
über dem Gläubiger.8 Im Steuerrecht werden Schuld und 
Haftung auseinander gehalten.9 Schuldner ist, wer die 
geschuldete Steuerleistung zu erbringen hat, weil er den 
die Steuerschuld begründenden Steuertatbestand selbst 
verwirklicht hat oder Rechtsnachfolger des untergegan-
genen Steuersubjektes ist. Haftender ist demgegenüber, 
wer auf Grund einer besonderen gesetzlichen Bestim-
mung an Stelle des Schuldners oder neben ihm leisten 

4  Vgl. Blumenstein/locher, System des schweizerischen Steuer-
rechts, S. 55 f.; höhn/WaldBurger, Steuerrecht, Bd. I, § 9 Rz  19. 
Vgl. zum Ganzen auch müller, Die solidarische Mithaftung 
im Bundessteuerrecht, S. 12 ff.

5  Vgl. Blumenstein/locher, System des schweizerischen Steuer-
rechts, S. 79 f.; höhn/WaldBurger, Steuerrecht, Bd. I, § 9 Rz  25; 
müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht,  
S. 17 f.

6  BGE 117 Ib 375. Vgl. Blumenstein/locher, System des schwei-
zerischen Steuerrechts, S. 66 ff.; Frei, Die Erbenhaftung  
für Forderungen aus dem Steuerrechtsverhältnis, S. 33 ff.;  
müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht,  
S. 67 f.; ZWeiFel, Die verfahrens- und steuerstrafrechtliche 
Stellung der Erben bei den Einkommens- und Vermögens-
steuern, S. 338 f.

7  Vgl. Blumenstein/locher, System des schweizerischen Steuer-
rechts, S. 74 ff.; höhn/WaldBurger, Steuerrecht, Bd. I, § 9 Rz 24; 
Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuerrechts-
verhältnis, S. 33 ff.; müller, Die solidarische Mithaftung im 
Bundessteuerrecht, S. 68 f.; schöBi, Die erbrechtliche Be-
deutung von Steuern, S. 127. S. dazu im Einzelnen hinten, 
Abschn. 3.2.

8  Vgl. gauch/schluep/schmid, Schweizerisches Obligationen-
recht, Allgemeiner Teil, Bd. I, N 105; von tuhr/peter, Allge-
meiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,  
Bd. I, S. 17 f.

9  Vgl. locher, Art. 13 DBG N 1; müller, Die solidarische Mithaf-
tung im Bundessteuerrecht, S. 7.

1 Begriffe

1.1 Vorbemerkung

Mit der Ehegatten- und Erbenhaftung werden nachfol-
gend zwei gesetzlich normierte persönliche Steuerhaf-
tungstatbestände näher beleuchtet.1 Im Hinblick auf die 
zahlreichen praxisrelevanten Fragen, die sich bei der 
 Anwendung dieser beiden Haftungsnormen stellen, er-
weist sich vorab eine Klärung der Begriffe als nützlich.

Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass zahlreiche ver-
fahrensrechtliche Aspekte des Themas im Rahmen des 
vorliegenden Aufsatzes unberücksichtigt bleiben müs-
sen, da das zu beackernde Feld sonst allzu weitläufig 
würde.

1.2 Steuerpflicht

Das Gesetz bestimmt, welche Person gegenüber dem 
Träger der Steuerhoheit zur Leistung einer Steuer ver-
pflichtet ist. Man spricht vom Steuersubjekt oder Steuer-
pflichtigen bzw. von der subjektiven Steuerpflicht.2 
 Zwischen dem Hoheitsträger bzw. dem Fiskus und dem 
Steuersubjekt besteht ein Steuerrechtsverhältnis, das auf 
der persönlichen oder wirtschaftlichen Zugehörigkeit 
des Steuersubjekts zum Hoheitsgebiet beruht.3 Die wich-
tigste Pflicht, welche das Steuersubjekt bzw. der Steuer-
pflichtige zu erfüllen hat, besteht darin, die ihm auferleg-
te Steuer zu bezahlen.

1.3 Steuersolidarität

Kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift kann ein 
und dasselbe Steuerrechtsverhältnis, verbunden mit der 
Steuerpflicht, gegenüber mehreren Steuersubjekten bzw. 
Steuerpflichtigen gleichzeitig bestehen. Dies ist der Fall, 
wenn mehrere Personen an einem die Steuer auslösenden 
Sachverhalt in gleicher Weise beteiligt sind. Die Wir-
kung der Steuersolidarität besteht darin, dass einerseits 
die entsprechenden Verfahrenspflichten jedem einzelnen 
Steuerpflichtigen obliegen (Verfahrenssolidarität) und 
anderseits, was im vorliegenden Zusammenhang beson-
ders interessiert, die gesamte betreffende Steuer von je-
dem einzelnen der beteiligten Steuerpflichtigen einge-

1  Weitere besondere Steuerhaftungstatbestände finden sich 
u. a. im Verhältnis von Eltern und Kindern, zwischen Teilha-
bern von Personengesellschaften, zwischen Parteien eines 
Grundstückkaufvertrages und den Vermittlern sowie für 
 Liquidatoren, Erbschaftsverwalter und Willensvollstrecker. 
Vgl. dazu müller, Die solidarische Mithaftung im Bundes-
steuerrecht, S. 140 ff.

2  Vgl. Blumenstein/locher, System des schweizerischen Steuer-
rechts, S. 47 f. und 53 ff.

3  Vgl. Blumenstein/locher, System des schweizerischen Steuer-
rechts, S. 56 f.
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muss, obschon sich der Steuertatbestand nicht bei ihm 
selbst verwirklicht hat.10 Die Steuerhaftung beschlägt 
 somit die Frage, wen die zuständige Steuerbehörde für 
die Erfüllung der Steuerpflicht eines Steuerschuldners 
belangen kann.

1.6 Eingetragene Partnerschaft

Am 1.1.2007 ist das Bundesgesetz über die eingetrage- 
ne Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partner-
schaftsgesetz, PartG) vom 18.6.2004 in Kraft getreten. 
Damit ist Personen gleichen Geschlechts die Möglich-
keit eingeräumt worden, sich als Partner eintragen zu 
 lassen.11 Eines der Ziele des Gesetzgebers war es, ein-
getragene Partnerschaften in ökonomischer Hinsicht 
möglichst weitgehend der Ehe anzugleichen.12

In Bezug auf die direkten Steuern erfolgte die Anpassung 
durch Änderung der massgeblichen Gesetzesbestimmun-
gen auf Bundes- und Kantonsebene, mit der Folge, dass 
die Stellung eingetragener Partnerinnen und Partner der-
jenigen von Ehegatten entspricht.13

Wenn in den nachfolgenden Ausführungen von Ehegat-
ten die Rede ist, sind deshalb die eingetragenen Partne-
rinnen und Partner in gleicher Weise gemeint, sofern 
nicht auf eine abweichende Regelung hingewiesen 
wird.

2 Ehegattenhaftung

2.1 Gemeinschaftsbesteuerung der  
Ehegatten

Die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben-
den Ehegatten werden gemäss Art. 9 Abs. 1 DBG im 
Bund und nach Vorgabe von Art. 3 Abs. 3 StHG auch in 
den Kantonen auf der Grundlage der Faktorenaddition – 
ungeachtet ihres Güterstandes – gemeinsam veranlagt 
(Familienbesteuerung). Damit ist den Kantonen die 
 Möglichkeit genommen, für die Staats- und Gemeinde-
steuern die Individualbesteuerung einzuführen, wie dies 
immer wieder gefordert wird.14 Die Gemeinschafts-

10  Vgl. müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuer-
recht, S. 7.

11  Art. 2 PartG.
12  Vgl. Büchler, Vorbem. zu Art. 1 und 2 PartG N 3; pulver,  

Einl. N 20 ff.
13  Art. 36 PartG (SchlBest) sowie Ziff. 24 und 25 Anhang zum 

PartG («Änderung bisherigen Rechts»); Art. 9 Abs. 1bis, 12  
Abs. 3 und 109 Abs. 1 Bst. b und bbis DBG; Art. 3 Abs. 4 StHG. 
Vgl. ramseier, Anhang PartG Ziff. 24 N 1 f.; vallender, Ände-
rungen im DBG/StHG N 20 ff.

14  Vgl. zuletzt lüthi, Individualbesteuerung – Ein Vorschlag für 
ein schlankes, manipulationsresistentes und veranlagungs-
ökonomisches Steuermodell, passim.

besteuerung wird damit gerechtfertigt, dass Ehegatten 
 zivilrechtlich eine Erwerbs- und Verbrauchergemein-
schaft bilden15 und als solche zum einträchtigen Zusam-
menwirken verpflichtet sind, d. h. gemeinsam, ein jeder 
nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der 
Familie sorgen müssen.16 Die Gemeinschaftsbesteue-
rung wurde dementsprechend im Bund und in allen 26 
Kantonen normiert.17

2.2 Teilschuldnerschaft der Ehegatten

Die Gemeinschaftsbesteuerung tangiert die Stellung des 
einzelnen Ehegatten in seiner Eigenschaft als individuel-
les Steuersubjekt nicht. Trotz gemeinsamer Veranlagung 
mittels Faktorenaddition bleiben die Ehegatten selbstän-
dige und gleichberechtigte Steuerpflichtige, zu denen je 
ein eigenes Steuerrechtsverhältnis besteht.18 Deshalb 
schuldet jeder Ehegatte dem Fiskus grundsätzlich nur 
den auf sein Einkommen und auf sein Vermögen  
ent fallenden Anteil an der Gesamtsteuer. Die Einheit der 
beiden Teilschulden zeigt sich einzig im Entstehungs-
grund der Gemeinschaftsbesteuerung. Die Gemein-
schafts besteuerung führt für sich alleine aber noch zu 
keiner Zahlungssolidarität; dazu bedarf es einer aus-
drücklichen Normierung,19 wie sie der Bund und 24 Kan-
tone in ihren Steuergesetzen denn auch aufgenommen 
haben.20

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft geben 
sich mit der Teilschuldnerschaft der Ehegatten für die 
vom StHG vorgeschriebene Gesamtsteuer zufrieden und 
halten in ihren Steuergesetzen fest, dass die gemeinsam 
steuerpflichtigen Ehegatten jeweils nur für den eigenen 
Anteil an der Gesamtsteuer «haften» .21 Diese Feststel-
lung ist – vor dem Hintergrund des Ausgeführten, wo-
nach ohne besondere Haftungsnorm der Fiskus jeden 
Ehegatten immer nur für den auf sein Einkommen und 
sein Vermögen entfallenden Anteil an der Gesamtsteuer 
belangen kann – zwar eine Selbstverständlichkeit, auf 
Grund ihrer Einzigartigkeit im interkantonalen und eid-

15  Botschaft Steuerharmonisierung, S. 25, 26.
16  Art. 159 Abs. 2 und 163 ZGB; Art. 13 PartG.
17  Art. 9 Abs. 1 DBG; § 21 Abs. 1 StG AG; Art. 12 Abs. 1 StG AI; 

Art. 10 Abs. 1 StG AR; Art. 10 Abs. 1 StG BE; § 8 Abs. 1 StG 
BL; § 9 Abs. 1 StG BS; Art. 66 Abs. 1 StG FR; Art. 8 Abs. 2 
LIPP-I GE; Art. 7 Abs. 1 StG GL; Art. 10 Abs. 1 StG GR; § 16 
Abs. 1 StG LU; Art. 50 Abs. 1 LI JU; Art. 10 Abs. 1 LCD NE; 
Art. 11 Abs 1 StG NW; Art. 11 Abs. 1 StG OW; Art. 20 Abs. 1 
StG SG; Art. 10 Abs. 1 StG SH; § 14 Abs. 1 StG SO; § 9  
Abs. 1 StG SZ; § 12 Abs. 1 StG TG; Art. 8 Abs. 1 LT TI;  
Art. 12 Abs. 1 StG UR; Art. 9 Abs. 1 LID VD; Art. 16 Abs. 1 
StG VS; § 8 Abs. 1 StG ZG; § 7 Abs. 1 StG ZH.

18  S. vorne, Abschn. 1.2; richner/Frei/KauFmann/meuter, § 7 StG 
ZH N 7; greminger/Bärtschi, Art. 9 DBG N 3.

19  Missverständlich schorno/Klöti-WeBer, § 21 StG AG N 1 a. E.
20  S. hinten, Abschn. 2.3.
21  § 14 Abs. 1 StG BL; § 9 Abs. 2 StG BS.
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genössischen Vergleich jedoch klärend.22 Jeder Ehegatte 
bleibt in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft gegenüber dem Fiskus immer nur zur Zahlung des 
auf ihn entfallenden Anteils an der Gesamtsteuer ver-
pflichtet. Dies ist trotz (harmonisierungsrechtlich) vor-
geschriebener Faktorenaddition eine zulässige Annähe-
rung an die Individualbesteuerung.

Für das von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft gewählte «Verursacherprinzip» sprechen beacht-
liche Gründe: Die bundesrätliche Fassung zum DBG 
wollte sich ebenfalls mit einer Teilschuldnerschaft der 
Ehegatten begnügen, weil in Anlehnung zum neuen Ehe-
recht auch im Steuerrecht jeder Ehegatte nur mit seinem 
Vermögen für seine Schulden haften solle, mithin auch 
jeder Ehegatte für seine eigenen Steuerschulden selbst 
verantwortlich sei.23 Im eidg. Parlament setzte sich dann 
aber trotz Fürsprache für diese Teilschuldnerschaft24 die 
Solidarhaftung der Ehegatten durch (Art. 13 DBG). Dar-
an orientierten sich in der Folge die übrigen Kantone.

Anzufügen bleibt, dass auch in den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft – im Vertrauen darauf, dass die 
meisten Ehegatten sich selbst untereinander über die 
  Bezahlung zu verständigen wissen – keine getrennte 
Rechnungsstellung für die beiden Teilschuldner erfolgt. 
Doch erlaubt dieses Modell jedem Ehegatten jederzeit 
und ohne Grundangabe die «Steuerteilung» zu beantra-
gen, mit welcher die Anteile der Ehegatten an der Ge-
samtsteuer prozentual im Verhältnis ihres Einkommens 
und Vermögens festgelegt werden.25

2.3 Solidarhaftung der Ehegatten

2.3.1 Allgemeines

Das StHG schreibt die Solidarhaftung für Ehegatten 
nicht vor. Dennoch sehen der Bund und 24 Kantone – in 
unterschiedlichen Ausgestaltungen – für den Bezug des 
durch Faktorenaddition ermittelten Steuerbetrags für  

22  Vgl. madörin, Materialsammlung zum neuen Baselstädtischen 
Steuergesetz 2001, S. 57; simoneK, § 14 StG BL N 2.

23  Vorgeschlagen vom EJPD, das die ursprüngliche Fassung des 
EFD unter Berücksichtigung des Eherechts abgeändert 
 hatte.

24  «Es soll nicht so sein, dass ein Teil der Eheleute, sei das nun 
der Mann oder die Frau, sein Geld ausgibt, ohne an die noch 
fällig werdenden Steuern zu denken, dass er oder sie sich 
teure Hobbys leisten kann. Und wenn es ans Bezahlen der 
Forderungen des Staates geht, verlässt sich sie oder er auf 
den Partner oder die Partnerin, welche oder welcher dann 
eben solidarisch seine bzw. ihre Zeche auch bezahlt (…) Es 
ist auch klar, dass in einer gut funktionierenden Ehe jeder Teil 
dem andern aushilft, wenn er gerade keine flüssigen Mittel 
zur Verfügung hat. Aber jeder soll das freiwillig tun können 
und nicht durch das Steuergesetz dazu gezwungen werden» 
(Votum Ursula Ulrich-Vögtlin, AB N 1987 II, S. 1734).

25  Vgl. madörin, Materialsammlung zum neuen Baselstädtischen 
Steuergesetz 2001, S. 57.

die Einkommens- und Vermögenssteuern die Solidarhaf-
tung der Ehegatten vor.26 Dies sei die Konsequenz des 
Prinzips der steuerlichen Einheit der Familie: Wenn im 
Veranlagungsverfahren auf Grund der engen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Einheit der ehelichen Gemeinschaft 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der beiden Ehe-
partner als Erwerbs- und Verbrauchergemeinschaft nicht 
gesondert ermittelt werde, müssten auch im Bezugsver-
fahren die Steuerschulden gesamthaft und nicht bloss an-
teilsmässig für jeden Ehegatten gesondert bezogen wer-
den können.27 Aus steuerrechtlicher Sicht ist die Solidar-
haftung die konsequente Fortführung der gemeinschaft-
lichen Veranlagung (Faktorenaddition) im Steuerbe-
zug.28 Ohne Solidarhaftung müssten das gesamthaft er-
mittelte Einkommen und Vermögen der Ehegatten im Be-
zugsverfahren wieder aufgeschlüsselt und auf 2 Steuer-
rechnungen verteilt werden.

Gegen die Solidarhaftung wird aus eherechtlicher Sicht 
eingewendet, dass die Steuerschulden nicht zu den «lau-
fenden Bedürfnissen der Familie» iSv Art. 166 Abs. 1 
ZGB zu zählen seien, weshalb die Solidarhaftung für die 
Gesamtsteuer mit fundamentalen Wertungen des Zivil-
rechts kollidiere.29 Diese Auffassung ist insofern unbe-
gründet, als die Steuern auf denjenigen Einkünften, die 
für die laufenden Bedürfnisse der Familie verbraucht 
werden, einen genügend nahen Konnex zum täglichen 
Bedarf aufweisen, um den laufenden Bedürfnissen der 
Familie zugeordnet zu werden.30 Demgegenüber lässt 
sich die Solidarhaftung für Steuern auf Einkünften und 
Vermögen, die nicht für die laufenden Bedürfnisse der 
Familie verwendet werden, sondern in persönliche Hob-
bys fliessen oder zur individuellen Vermögensbildung 
dienen, eherechtlich nur schwer begründen. Auch lässt 
sich die Solidarhaftung für die Vermögenssteuer – insbe-
sondere beim Güterstand der Gütertrennung – nicht mit 
der Anwartschaft auf die Hälfte des gegenseitigen Vor-
schlags rechtfertigen.

26  Art. 13 Abs. 1 DBG; § 22 Abs. 1 StG AG; Art. 16 Abs. 1 StG 
AI; Art. 15 Abs. 1 StG AR; Art. 15 Abs. 1 StG BE; Art. 13  
Abs. 1 StG FR; Art. 12 Abs. 1 LIPP-I GE; Art. 12 Abs. 1 StG 
GL; Art. 13 Abs. 1 StG GR; § 20 Abs. 2 StG LU; Art. 53  
Abs. 1 LI JU; Art. 15 Abs. 1 LCD NE; Art. 15 Abs 1 StG NW; 
Art. 15 Abs. 1 StG OW; Art. 25 Abs. 1 StG SG; Art. 14 Abs. 1 
StG SH; § 19 Abs. 1 StG SO; § 14 Abs. 1 StG SZ; § 16 Abs. 1 
StG TG; Art. 12 Abs. 1 LT TI; Art. 17 Abs. 1 StG UR; Art. 14 
Abs. 1 LID VD; Art. 10 Abs. 1 StG VS; § 13 Abs. 1 StG ZG;  
§ 12 Abs. 1 StG ZH.

27  KS Familienbesteuerung/DBG, S. 6. Vgl. agner/Jung/stein-
mann, Art. 13 DBG N 1; greminger/Bärtschi, Art. 9 DBG N 3.

28  S. vorne, Abschn. 2.1.
29  Vgl. müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuer-

recht, S. 207; Behnisch, Die Stellung der Ehegatten im Ver-
anlagungs-, Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfahren, 
S. 28.; locher, Art. 13 DBG N 4.

30  Vgl. locher, Auswirkungen einer Scheidung/Trennung im Be-
reich der Steuern, S. 484 f.
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Das Bundesgericht hat es wiederholt abgelehnt, in der 
Solidarhaftung der Ehegatten eine Verletzung der de-
rogatorischen Kraft des Bundeszivilrechts (Ehe- und Fa-
milienrechts) zu erblicken. Zur Begründung wird ausge-
führt, dass die öffentlich-rechtlichen Befugnisse der 
Kantone durch das Bundeszivilrecht nicht beschränkt 
werden, zumindest solange sie dem Sinn und Geist des 
Bundeszivilrechts nicht zuwiderlaufen (Art. 6 Abs. 1 
ZGB), welches die wirtschaftliche Einheit der Familie 
zumindest im Grundsatz anerkenne. Schliesslich habe 
auch der Bundesgesetzgeber selbst in Art. 13 Abs. 1 DBG 
die Solidarhaftung der Ehegatten vorgeschrieben und  
damit eine mit der Haftungsregelung im Eherecht nicht 
vollständig übereinstimmende Regelung für die Haftung 
der Ehegatten im Steuerrecht als vertretbar erachtet.31

Die Solidarhaftung erlaubt den Steuerbezugsbehörden, 
von beiden Ehegatten die ganze Leistung zu verlangen. 
Bleibt die Leistung aus, steht es der Bezugsbehörde frei, 
den ganzen Steuerbetrag beim Ehemann oder bei der 
Ehefrau oder bei beiden einzutreiben.32 Sie wird sich da-
bei idR primär an denjenigen Ehegatten halten, den sie 
für leistungsfähiger einstuft. Sind die Ehegatten jedoch 
Miteigentümer oder Gesamteigentümer unteilbarer Sach-
werte (z. B. einer Liegenschaft), so wird die Bezugs-
behörde gut daran tun, beide Ehegatten gleichzeitig je 
einzeln – unter Hinweis auf die Solidarhaftung mit dem 
jeweils andern Ehegatten – für den ganzen Betrag zu be-
treiben, um später die zeitgleiche Verwertung des im Mit- 
oder Gesamteigentum beider Ehegatten stehenden Sach-
wertes zu ermöglichen. Beide Ehegatten bleiben dank 
der Solidarhaftung so lange für den ganzen Steuerbetrag 
verpflichtet, bis die ganze Forderung getilgt ist.

2.3.2 Aufhebbare Solidarhaftung

Die Solidarhaftung der Ehegatten war bei der Einführung 
des DBG keine Selbstverständlichkeit33 und namentlich 
im Nationalrat umstritten. Schliesslich stimmte er ihr mit 
96 zu 60 Stimmen in der heute gültigen Fassung von  
Art. 13 Abs. 1 und 2 DBG zu, nachdem die Solidarhaf-
tung bei Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten wie auch 
bei Ehetrennung für aufhebbar erklärt worden war. Die 
meisten Kantone haben sich in ihren Steuergesetzen der 
Lösung des DBG, wenn auch in unterschiedlichen Aus-
gestaltungen, angeschlossen.

2.3.2.1 Aufhebung bei Zahlungsunfähigkeit

Die Aufhebung der Solidarhaftung bei Zahlungsunfähig-
keit eines Ehegatten fand im Bund Eingang in Art. 13 

31  BGE 122 I 145 ff.; BGer 2P.201/2005, 13.1.2006.
32  S. vorne, Abschn. 1.3.
33  S. vorne, Abschn. 2.2, insbes. Fn 23 und 24.

Abs. 1 DBG, um damit einem durch die Solidarhaftung 
verursachten Härtefall begegnen zu können. Damit sollte 
verhindert werden, dass ein Ehegatte den auf seinen Part-
ner entfallenden Anteil «quasi à fonds perdu» leistet, 
weil er den für seinen insolventen Partner geleisteten 
«Vorschuss» von diesem nicht mehr zurückerhält.34 Der 
Regelung des Bundes folgend hebt die Zahlungsunfähig-
keit auch gemäss den Steuergesetzen der Kantone Aar-
gau, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, 
Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, St.Gallen, Schaff-
hausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Tessin, Uri, Wallis, 
Zug und Zürich die Solidarhaftung der Ehegatten auf.35

2.3.2.1.1 Umschreibung der Zahlungsunfähig-
keit

Bei der Einführung des Begriffs der Zahlungsunfähigkeit 
in Art. 13 Abs. 1 DBG wurde warnend darauf hingewie-
sen, dass es sich hierbei um einen auslegungsbedürftigen 
Begriff handle.36 Immerhin ist er aus andern Rechtsge-
bieten bekannt. So gewährt Art. 83 OR derjenigen Partei 
ein Leistungsverweigerungsrecht, deren eigener An-
spruch wegen der Zahlungsunfähigkeit der anderen Par-
tei gefährdet ist. Als zahlungsunfähig iSv Art. 83 OR gilt 
diejenige Partei, «die auf unbestimmte Zeit nicht über 
ausreichende Mittel verfügt, um ihre fälligen Verbind-
lichkeiten zu erfüllen (kurzfristiger finanzieller Engpass 
reicht nicht aus)». Dabei muss die Zahlungsunfähigkeit 
offenkundig sein; Befürchtungen und Vermutungen rei-
chen nicht aus.37 Ähnlich gewährt auch Art. 316 OR dem 
Darleiher ein Rücktrittsrecht, wenn der Borger nach Ver-
tragsabschluss zahlungsunfähig wird. Dazu wird in der 
Literatur festgestellt: «Zahlungsunfähigkeit bedeutet 
nicht Konkurs. Es genügt eine vorübergehende Einstel-
lung der Zahlungen».38 Schliesslich räumt Art. 897 ZGB 
bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners dem Gläubiger 
ein (Not-)Rententionsrecht ein. Dabei gilt als zahlungs-
unfähig, wer «für absehbare Zeit nicht mehr über die not-
wendigen Zahlungsmittel verfügt, um seine Gläubiger zu 

34  AB N 1987 II, S. 1735, Votum Vreni Spoerry.
35  § 22 Abs. 1 StG AG; Art. 15 Abs. 2 StG BE; Art. 13 Abs. 1 StG 

FR; Art. 12 Abs. 1 LIPP-I GE; Art. 12 Abs. 1 StG GL; Art. 13 
Abs. 1 StG GR; Art. 53 Abs. 2 LI JU; Art. 15 Abs. 1 LCD NE; 
Art. 15 Abs. 1 StG NW; Art. 15 Abs. 1 StG OW; Art. 25 Abs. 1 
StG SG; Art. 14 Abs. 1 StG SH; § 19 Abs. 1 StG SO; § 14  
Abs. 1 StG SZ; § 16 Abs. 2 StG TG; Art. 12 Abs. 1 LT TI;  
Art. 17 Abs. 1 StG UR; Art. 10 Abs. 1 StG VS; § 13 Abs. 1 StG 
ZG; § 12 Abs. 1 StG ZH.

36  «Aber was soll das eigentlich heissen: ‹zahlungsunfähig›? Ist 
ein Gatte zahlungsunfähig, wenn bereits Verlustscheine vor-
handen sind, wenn Betreibungen laufen oder wenn er die In-
solvenzerklärung abgegeben hat? Oder genügt ein bloss mo-
mentaner finanzieller Engpass, um ihn als zahlungsunfähig 
erscheinen zu lassen?» (AB N 1987 II, S. 1734, Votum Lili Nab-
holz).

37  Vgl. leu, Art. 83 OR N 2 mwH.
38  Vgl. schärer, Art. 316 OR N 9 mwH.
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befriedigen (...). Nachgewiesen wird die Zahlungsunfä-
higkeit durch Nachweis der Konkurseröffnung, der Aus-
stellung von Verlustscheinen, der Stellung eines Gesu-
ches um oder Gewährung von Nachlass- oder Banken-
stundung, oder anderswie, z. B. durch Nachweis der 
Zahlungseinstellung.»39

All diesen Bestimmungen ist gemeinsam, dass sie aus 
Billigkeitsgründen die Position des Gläubigers der in-
folge Zahlungsunfähigkeit des Schuldners gefährdeten 
Leistung zu schützen suchen, wenn sein eigener Rechts-
anspruch ernsthaft gefährdet erscheint. Desgleichen ist 
der Regressanspruch des solventen Ehegatten gefährdet, 
der für die Gesamtsteuern belangt wird, wenn sein Part-
ner zahlungsunfähig ist. Sinn und Zweck der Aufhebung 
der Solidarhaftung bei Zahlungsunfähigkeit im Steuer-
recht lässt sich mit Sinn und Zweck von Art. 83 OR,  
Art. 316 OR oder Art. 897 ZGB vergleichen, weshalb der 
auf dem Boden des Zivilrechts in Lehre und Rechtspre-
chung definierte Begriff der Zahlungsunfähigkeit auf 
Art. 13 Abs. 1 DBG und die entsprechenden Normen der 
kantonalen Steuergesetze analog anwendbar ist.

Somit kann – muss aber nicht – Zahlungsunfähigkeit 
 eines Ehegatten vorliegen, wenn er (definitive) Verlust-
scheine aufweist, der Konkurs über ihn eröffnet worden 
ist oder ein Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung 
 abgeschlossen wurde. Seine Zahlungsunfähigkeit kann 
andererseits aber auch ohne Verlustscheine oder Kon-
kurseröffnung anerkannt werden, wenn andere schlüssi-
ge Merkmale nachgewiesen werden, die sein dauerndes 
Unvermögen belegen, seinen finanziellen Verpflichtun-
gen nachzukommen. Klar ist, dass ein kurzer finanzieller 
Engpass nie zur Bejahung der Zahlungsunfähigkeit ge-
nügt; es muss sich dabei immer, soweit absehbar, um 
 einen dauerhaften Zustand handeln.40

2.3.2.1.2 Zahlungsunfähigkeit im Einzelfall

Die Umschreibung der Zahlungsunfähigkeit zeigt, dass 
der Begriff nach einer dem Einzelfall möglichst ange-
messenen Entscheidung verlangt, die alle erheblichen 
Umstände berücksichtigt, dabei aber objektiv, pflichtge-
mäss und sachlich begründet ist. Es ist zu beachten, dass 
die Aufhebung der Solidarhaftung bei Zahlungsunfähig-
keit die Vermeidung eines Härtefalls bezweckt, somit der 
Einzelfallgerechtigkeit dient, jedoch keine Rechts-
ungleichheiten schaffen darf. Die Schwierigkeiten in der 

39  Vgl. rampini/schulin/vogt, Art. 897 ZGB N 2 mwH.
40  BGer 2C_709/2008 E 4.2, 2.4.2009; BGer 2C_306/2007 E 3.4, 

13.12.2007; KS Familienbesteuerung/DBG, S. 6; Weisung der 
FD ZH – Bezug der Staats- und Gemeindesteuern Rz 56. Vgl. 
greminger/Bärtschi, Art. 13 DBG N 3; locher, Art. 13 DBG  
N 15; richner/Frei/KauFmann, Art. 13 N 9; richner/Frei/KauF-
mann/meuter, § 12 StG ZH N 11; schorno, § 22 StG AG N 5.

Beurteilung der Frage nach der Zahlungsunfähigkeit 
werden durch die folgenden exemplarischen Konstella-
tionen veranschaulicht.

Trotz definitiver Verlustscheine soll sich ein Ehegatte 
dann nicht auf die Zahlungsunfähigkeit des andern Ehe-
gatten berufen dürfen, wenn dessen Mittellosigkeit we-
sentlich auf Entreicherungen zu Gunsten der eigenen Fa-
milie beruht. In einem solchen Fall könnten die verscho-
benen Vermögenswerte ohne weiteres und relativ kurz-
fristig wieder an den Veräusserer zurückgeführt werden. 
Es würde Sinn und Zweck der Haftungsbeschränkung 
zuwiderlaufen, wenn die Zahlungsunfähigkeit durch 
denjenigen Ehegatten beansprucht werden könnte, zu 
dessen Gunsten der andere Ehegatte seine eigene Mittel-
losigkeit herbeigeführt hat.41

Die Frage der Zahlungsunfähigkeit ist auch dann mit be-
sonderer Aufmerksamkeit zu prüfen, wenn Anhaltspunk-
te dafür bestehen, ein Ehegatte habe als Pfändungs-
schuldner verpönte, den so genannten paulianischen An-
fechtungsklagen nach Art. 285 ff. SchKG unterliegende 
Rechtshandlungen vorgenommen. Soweit eine derartige 
verpönte Rechtshandlung vorliegen könnte, ist es auf je-
den Fall vertretbar, strenge Anforderungen an den Nach-
weis der Zahlungsunfähigkeit zu stellen.42 Dem Zweck-
gedanken des Härtefalles folgend ist zu prüfen, ob der-
jenige Ehegatte, der sich zu seinen Gunsten auf die 
 Zahlungsunfähigkeit des andern berufen will, von dessen 
verpönten Rechtshandlungen profitierte.

Auch ohne Hinweise auf ein verpöntes Rechtsgeschäft 
im Vorfeld einer fruchtlosen Pfändung bedeutet selbst 
das Vorliegen von definitiven Verlustscheinen nicht im-
mer Zahlungsunfähigkeit. Gläubiger mit vergleichswei-
se geringen Forderungen schrecken nicht selten davor 
zurück, die beachtlichen Kostenvorschüsse für betrei-
bungsamtliche Verwertungshandlungen – namentlich für 
Liegenschaften – zu leisten und lassen sich ihre Forde-
rungen stattdessen bis auf weiteres in einem Verlust-
schein verurkunden, während der Schuldner durchaus 
noch über Vermögenswerte verfügt.

Ein Überschuss der Passiven über die Aktiven bedeutet 
auch nicht notwendigerweise Zahlungsunfähigkeit  
im Sinn einer umfassenden Überschuldung, so wenig  
wie beim vollständigen Fehlen von Aktiven Zahlungs-
unfähigkeit anzunehmen ist, wenn ein so bedeutendes 
laufendes Einkommen vorhanden ist, dass sich eine  
(nennenswerte) pfändbare Quote ergibt.43 Mit einer – hy-

41  BGer 2P.67/2003 E 3.3, 12.8.2003; BGer 2C_709/2008 E 4.2, 
2.4.2009.

42  BGer 2P.67/2003 E 3.2, 12.8.2003.
43  BGer 2C_306/2007 E 4.3, 13.12.2007 (publiziert in ZStP 2008 

S. 55 ff.); vgl. den diesem Bundesgerichtsurteil zu Grund lie-
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pothetischen – Berechnung der pfändbaren Quote soll 
geprüft werden, ob der Regressanspruch des solventen 
Ehegatten gegenüber seinem Partner durchsetzbar wäre 
oder aber objektiv tatsächlich gefährdet scheint.44 Dabei 
ist das  Total des betreibungsrechtlichen Bedarfs beider 
Ehegatten dem Total des Einkommens beider Ehegatten 
gegenüberzustellen, wobei ein allfälliger Überschuss 
prozentual im Verhältnis des jeweiligen Einkommens auf 
die beiden Ehegatten aufzuteilen ist, da die Ehegatten ge-
meinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den Unter-
halt der Familie zu sorgen haben (Art. 163 ZGB). Der 
Anteil des (angeblich) zahlungsunfähigen Ehegatten an 
diesem Freibetrag entspricht der pfändbaren Quote.45 
Selbstverständlich müssen dabei gegebenenfalls auch 
die laufenden Pfändungen anderer Gläubiger des (angeb-
lich) zahlungsunfähigen Ehegatten berücksichtigt wer-
den. Immerhin geniesst der Ehegatte des Schuldners das 
Anschlussprivileg gemäss Art. 111 SchKG.

Auch eine Konkurseröffnung beweist nicht generell und 
unbesehen der Eigenart des konkreten Falles die Zah-
lungsunfähigkeit. Mit der Konkurseröffnung fällt zwar 
alles pfändbare Vermögen des Schuldners bis zum 
Schluss des Konkursverfahrens in die Konkursmasse,  
die zur Befriedigung der Gläubiger dient (Art. 197 
SchKG). Allerdings gehören zum anfallenden Vermögen 
nur diejenigen Werte, die der Schuldner nicht erarbeiten 
muss. Keinen Vermögensanfall bildet das Erwerbsein-
kommen, das der Schuldner nach der Konkurseröffnung 
erzielt. Über seinen Arbeitserwerb kann der Schuldner ab 
Konkurseröffnung frei verfügen. Selbst Ersparnisse, die 
der Schuldner während des laufenden Konkursverfah-
rens aus seinem Arbeitserwerb bildet, stellen nicht «an-
fallendes Vermögen» dar.46 Es ist deshalb möglich, dass 
eine nach der Konkurseröffnung gegen den konkursiten 
Ehegatten begründete Regressforderung47 unberührt 
vom laufenden Konkursverfahren mittels Lohnpfändun-
gen erfolgreich vollstreckt werden kann, sofern der kon-
kursite Ehegatte in dieser Zeitspanne über namhafte Ein-
künfte verfügt.

genden Entscheid der FD ZH vom 21.5.2007 unter www. 
ZHEntscheide.zh.ch, Geschäftsnummer B 17/2007.

44  «Deswegen ist die Solidarhaftung in allen jenen Fällen zu ver-
treten, in denen der Ehegatte eine Chance hat, seine Forde-
rung gegenüber seinem Partner wieder eintreiben zu können. 
Dann wird die Frage, wer der Verursacher der Steuerschuld 
ist, auf die innereheliche Ebene verlegt» (AB N 1987 II,  
S. 1736, Votum Vreni Spoerry).

45  BGE 116 III 77 f., 114 III 15 f. Vgl. amonn/Walther, Grundriss 
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 23 N 66; von-
der mühll, Art. 93 SchKG N 34.

46  BGE 121 III 383. Vgl. amonn/Walther, Grundriss des Schuld-
betreibungs- und Konkursrechts, § 40 N 13 f.; handschin/hun-
Keler, Art. 197 SchKG N 84 ff.

47  Die Regressforderung entsteht mit Bezahlung der Gesamt-
steuerschuld (s. Art. 149 Abs. 1 OR).

Auch gilt es zu beachten, dass die Wirkungen von Kon-
kursverlustscheinen im Vergleich zu Pfändungsverlust-
scheinen weniger weit reichend sind. So kann ein Kon-
kursverlustscheingläubiger eine neue Betreibung gegen 
den Konkursiten erst wieder anheben, wenn dieser seit 
seinem Konkurs zu neuem Vermögen gekommen ist  
(Art. 265 Abs. 2 Satz 2 SchKG). Während sich somit der 
Konkursverlustscheingläubiger die Einrede mangelnden 
neuen Vermögens entgegenhalten lassen muss, womit 
dem Konkursiten eine standesgemässe Lebensführung 
ermöglicht werden soll (Art. 265a SchKG), kann sich der 
Gläubiger einer nach Abschluss des Konkursverfahrens 
entstandenen Forderung innerhalb der gewöhnlichen be-
treibungsrechtlichen Schranken am Schuldner schadlos 
halten. Dementsprechend ist der solvente Ehegatte, des-
sen Regressforderung nach Abschluss des Konkursver-
fahrens entsteht, gegenüber den Inhabern von Konkurs-
verlustscheinforderungen privilegiert.

Schliesslich ist auch regelmässig darauf zu achten, ob  
der (angeblich) zahlungsunfähige Ehegatte aus objektiv 
nicht nachvollziehbaren Motiven selbst Einfluss auf den 
ihm ausbezahlten Lohn genommen hat, beispielsweise 
als Eigentümer oder Verwaltungsrat seiner eigenen Fir-
ma oder der Firma seines Ehegatten.48

Zurückhaltung bei der Annahme einer Zahlungsunfähig-
keit ist schliesslich angezeigt, wenn einzig Schulden der 
öffentlichen Hand, nicht aber solche der privaten Gläubi-
ger unbezahlt blieben.49

Demgegenüber würde es sich unter bestimmten Umstän-
den rechtfertigen, Zahlungsunfähigkeit in denjenigen 
Kantonen, die neben der Zahlungsunfähigkeit nicht zu-
sätzlich noch die Aufhebung der Solidarhaftung zufolge 
Trennung oder Scheidung kennen,50 auch ohne Verlust-
scheine oder Konkurseröffnung anzuerkennen, wenn ein 
Ehegatte unbekannten Aufenthalts, allenfalls im Ausland 
ist, wenn dadurch die Rechtsverfolgung stark erschwert 
und sich das Rückgriffsrecht des für die Gesamtsteuer-
schuld belangten Ehegatten als illusorisch erweist.

Abschliessend bleibt zur Berücksichtigung der besonde-
ren Umstände des Einzelfalles anzumerken, dass die Be-
rufung auf die Zahlungsunfähigkeit immer auch unter 
dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs steht.51

48  BGer 2C_709/2008 E 4.4, 2.4.2009.
49  BGer 2C_709/2008 E 4.4, 2.4.2009.
50  Graubünden, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, St.Gallen, 

Schaffhausen, Solothurn und Zürich.
51  Vgl. schorno, § 22 StG AG N 5 mwH.



IFF Forum für Steuerrecht 2009

175Felix Rajower/Ursula Weber Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern

2.3.2.1.3 Antragsberechtigung

Die Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten ist nur auf  
entsprechendes Begehren hin zu berücksichtigen.52 Die 
Aufhebung der solidarischen Haftung bei Zahlungsunfä-
higkeit rechtfertigt sich damit, dass der solvente Partner 
eines zahlungsunfähigen Ehegatten Gefahr läuft, dessen 
Anteil an der Gesamtsteuer à fonds perdu zu leisten.53 Es 
hat deshalb auch regelmässig nur der solvente Ehegatte 
ein schutzwürdiges Interesse daran, eine Haftungsverfü-
gung zu erhalten. Demjenigen Ehegatten, der sich auf 
seine eigene Zahlungsunfähigkeit berufen will, mangelt 
es insofern an einem schutzwürdigen Interesse, als sein 
Rückgriffsrecht gegenüber dem solventen Ehegatten 
nicht gefährdet ist. Nachdem das Regressrecht zudem 
erst mit der Zahlung des auf den andern Ehegatten entfal-
lenden Anteils an der Gesamtschuld entsteht (Art. 149 
Abs. 1 OR), wäre seine (angebliche) Zahlungsunfähig-
keit auf Grund der tatsächlich erfolgten Zahlung wider-
legt.

2.3.2.1.4 Zuständigkeit

Die Frage, ob der berechtigte Ehegatte den Antrag zur 
Aufhebung der Solidarhaftung im Veranlagungs- oder im 
Bezugsverfahren erheben darf, wird kontrovers disku-
tiert. Die früher von den Steuerbehörden des Kantons 
 Zürich unter dem altrechtlichen Haftungsregime, das an 
der Einkommensdifferenz der Ehegatten anknüpfte,54 
vertretene Ansicht, die Berufung auf eine anteilsmässige 
Haftungsbegrenzung müsse bereits im Veranlagungs-
stadium erfolgen, wurde vom Bundesgericht zurückge-
wiesen, da sie «weder im Gesetzeswortlaut noch in der 
gesamten Regelungssystematik eine Stütze» finde. Viel-
mehr gehe es darum, «allzu grosse Härten zu vermei-
den», welcher Schutzgedanke seines Sinngehaltes be-
raubt würde, wenn der Härtefall bereits im Veranla-
gungsverfahren geltend gemacht werden müsste.55 Diese 
Überlegung gilt erst recht bei einer als Härtefall aner-
kannten Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten, ist doch 
diese – anders als die Einkommensdifferenz – nicht im-
mer schon im Veranlagungsverfahren aus der Steuerer-
klärung selbst ersichtlich. Darüber hinaus hat das Bun-
desgericht klargestellt, dass die Ehegattenhaftung eine 

52  Vgl. greminger/Bärtschi, Art. 13 DBG N 4; richner/Frei/KauF-
mann/meuter, § 12 StG ZH N 12; Jaques/salomé, Art. 13 DBG 
N 10; a. M. schorno, § 22 StG AG N 7, der die Anrechnung 
 einer Zahlung auf den individuellen Steueranteil bei offen-
kundiger Zahlungsunfähigkeit ohne entsprechenden Antrag 
erwähnt.

53  S. vorne, Abschn. 2.3.2.1.
54  Gemäss Fassung von § 15 aStG ZH (vom 8.7.1951) entfiel die 

Solidarhaftung, wenn ein Ehegatte im betreffenden Steuer-
jahr weniger als ein Drittel des Erwerbseinkommens des an-
dern erzielt hat.

55  BGer 2P.30/2001 E 4b/d, 20.7.2001.

Frage des Steuer bezugs und nicht der Veranlagung ist.56 
Vor der Festlegung der Anteile an der Gesamtsteuer, die 
nach dem Wegfall der Solidarhaftung jedem Ehegatten 
zur Bezahlung bleiben, muss als Folge der zwingend vor-
geschriebenen Gemeinschaftsbesteuerung die Gesamt-
steuer festgelegt werden,57 die sich wiederum erst auf 
Grund der rechtskräftigen Einschätzung ermitteln lässt. 
Die Zuständigkeit der Einschätzungsbehörden endet 
aber mit Eintritt der Rechtskraft einer Einschätzung, 
weshalb die Frage der Haftung von Ehegatten für die 
rechtskräftig festgesetzten Gesamtsteuern in die Zustän-
digkeit der Bezugsbehörden fällt.58

2.3.2.1.5 Beweislast

Der Nachweis der Zahlungsunfähigkeit des andern Ehe-
gatten muss im Sinn einer steuermindernden Tatsache 
vom Antragsteller erbracht werden.59

2.3.2.1.6 Aufhebung für alle offenen Steuern

Der Wegfall der Solidarhaftung zufolge Zahlungsunfä-
higkeit eines Ehegatten gilt gemäss allgemeiner Auffas-
sung für alle noch offenen Steuerforderungen, obschon 
dies in ihrem Wortlaut weder Art. 13 Abs. 1 DBG noch 
die Formulierungen der analogen Regelung in den kanto-
nalen Steuergesetzen zum Ausdruck bringen. Diese 
Rückwirkung scheint auf Grund des Zweckgedankens – 
Schutz des solventen Ehegatten vor einer Zahlung à 
fonds perdu zu Gunsten des zahlungsunfähigen Partners 
– für selbstverständlich genommen zu werden.60 Die Ma-
terialien zum DBG stützen diese Auffassung, nachdem in 
der Nationalratsdebatte zwar festgestellt wurde, «dass in 
den Fragen der Rückwirkung der Haftung Unsicherheit 
besteht»,61 eine grammatikalische Präzisierung resp. 
Verdeutlichung zu Gunsten der Rückwirkung jedoch nur 
im Fall der Ehetrennung,62 nicht aber bei Zahlungsunfä-
higkeit, als notwendig erachtet wurde. Der Gesetzgeber 
ging davon aus, dass es einer solchen Klarstellung für 
den Fall der Zahlungsunfähigkeit nicht bedürfe.63

56  BGer 2P.30/2001 E 2b, 20.7.2001.
57  S. vorne, Abschn. 2.1.
58  StRK I ZH 1ST.2007.77 E 2b, 31.5.2007; Weisung der FD ZH – 

Bezug der Staats- und Gemeindesteuern Rz 57; a. M. gremin-
ger/Bärtschi, Art. 13 DBG N 5; richner/Frei/KauFmann, Art. 13 
DBG n 11; richner/Frei/KauFmann/meuter, § 12 StG ZH N 13.

59  BGer 2C_709/2008 E 4.3, 2.4.2009; BGE 133 II 153 E 4.3; rich-
ner/Frei/KauFmann/meuter, § 132 StG ZH N 90.

60  Weisung der FD ZH – Bezug der Staats- und Gemeindesteu-
ern Rz 59; greminger/Bärtschi, Art. 13 DBG N 2; Jaques/salomé, 
Art. 13 DBG N 9; schorno, § 22 StG AG N 5; leuch/Kästli, 
Art. 15 StG BE N 4; locher, Art. 13 DBG N 15.

61  AB N 1987 II, S. 1736, Votum Vreni Spoerry.
62  S. hinten, Abschn. 2.3.2.2.
63  Vgl. schorno, § 22 StG AG N 5.
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Eine rückwirkende Aufhebung der Solidarhaftung ist in-
dessen «inkonsequent und nicht systemkonform».64 Ist 
die Solidarhaftung für die Steuerschuld einer bestimmten 
Periode gegeben, so müsste sie naturgemäss für diese Pe-
riode bestehen bleiben, es sei denn, der Gesetzgeber habe 
ausdrücklich eine rückwirkende Aufhebung stipuliert. 
Systemkonform wäre es, wenn bei Zahlungsunfähigkeit 
die Steuerperioden ab Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
keiner Solidarhaftung mehr unterliegen würden. Damit 
ginge der Schutz des solventen Ehegatten zwar weniger 
weit; entsprechend grösser müsste dafür sein Interesse an 
einer rechtzeitigen, periodenkonformen Bezahlung der 
Gesamtsteuer unter Einbezug des andern Gatten sein. Es 
ist jedenfalls nicht zu übersehen, dass der rückwirkenden 
Aufhebung der Solidarhaftung für alle im Zeitpunkt der 
Zahlungsunfähigkeit noch offenen Steuern auch etwas 
Zufälliges anhaftet. Nachdem die Materialien zum DBG 
aber keine Zweifel an der Absicht des Gesetzgebers zu-
lassen, die Solidarhaftung bei Zahlungsunfähigkeit rück-
wirkend entfallen zu lassen, beansprucht die historische 
Auslegung Vorrang vor der systemkonformen Gesetzes-
auslegung. Die kantonalen Steuergesetze haben die For-
mulierung des DBG übernommen, weshalb sich im Sinn 
der «vertikalen Harmonisierung» die identische Ausle-
gung rechtfertigt.

2.3.2.2 Aufhebung bei Trennung

Mit der Aufhebung der Solidarhaftung bei Ehetrennung 
wollte der Bundesgesetzgeber einem weiteren Härtefall 
entgegenwirken. Die Unsicherheiten bezüglich der Frage 
einer Rückwirkung wurde im Bund durch Art. 13  
Abs. 2 DBG geklärt, worin ausdrücklich festgehalten 
wird, dass bei rechtlich oder tatsächlich getrennter Ehe 
die Solidarhaftung auch für alle noch offenen Steuern 
entfällt. Der Wortlaut dieser Bestimmung ist eindeutig 
und deckt sich mit der Absicht des Bundesgesetzgebers 
bei der  Legiferierung von Art. 13 Abs. 2 DBG.65 Die For-
mulierung von Art. 13 Abs. 2 DBG wurde von den Kan-
tonen Aargau, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Jura, 
Schwyz, Thurgau, Tessin, Uri, Wallis und Zug in ihren 

64  Behnisch, Die Stellung der Ehegatten im Veranlagungs-, 
Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfahren, S. 186; vgl. 
auch hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam 
steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, S. 178; reimann/
Zuppinger/schärer, § 15 aStG N 3.

65  «(…) damit ganz klar wird, dass im Falle einer faktischen Tren-
nung der Ehegatte auch rückwirkend nicht mehr für die ver-
bliebenen Schulden des Partners haftet» (AB N 1987 II,  
S. 1736, Votum Vreni Spoerry); KS Familienbesteuerung/DBG, 
S. 7; greminger/Bärtschi, Art. 13 DBG N 9; Jaques/salomé,  
Art. 13 DBG N 18; locher, Art. 13 DBG N 14; müller, Die so-
lidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, S. 222; richner/
Frei/KauFmann, Art. 13 DBG N 8.

Steuergesetzen praktisch wörtlich übernommen.66 Dem-
entsprechend muss auch in diesen Kantonen die tatsäch-
liche oder rechtliche Trennung eine (automatische) Auf-
hebung der Solidarhaftung der Ehegatten für alle im Zeit-
punkt der Trennung noch offenen Steuern zur Folge ha-
ben. Dies hat das Verwaltungsgericht des Kantons Frei-
burg angesichts der mit Art. 13 Abs. 2 DBG identischen 
Formulierung von Art. 13 Abs. 2 StG FR und unter Hin-
weis auf das in der Lehre unbestrittene Verständnis von 
Art. 13 Abs. 2 DBG erkannt, nachdem die kantonalen 
Steuerbehörden einem getrennt lebenden Ehegatten die 
rückwirkende Aufhebung der Solidarhaftung versagt 
hatten: «L’on voit mal comment l’on pourrait logiquement 
s’écarter de cette interprétation que donne la doctrine de 
l’art. 13 al. 2 LIFD».67

Auch wenn weder Wortlaut noch gesetzgeberische Ab-
sicht Zweifel am Sinngehalt von Art. 13 Abs. 2 DBG und 
den entsprechenden kantonalen Bestimmungen zulassen, 
ist damit dennoch nicht gesagt, diese Regelung sei in der 
Sache selbst logisch oder gar zwingend.68

2.3.2.3 Keine Aufhebung bei Trennung

Im Wortlaut der Steuergesetze der Kantone Graubünden, 
Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhau-
sen, Solothurn, St.Gallen, Waadt und Zürich findet sich 
keine Klärung iSv Art. 13 Abs. 2 DBG, wonach bei Tren-
nung die Solidarhaftung für alle noch offenen Steuern 
entfällt.69 Ebenso wenig findet sich eine Klarstellung im 
Sinn der Steuergesetze der Kantone Appenzell Ausser-
rhoden und Innerrhoden, wonach bei Trennung oder 
Scheidung die Solidarhaftung für noch offene Steuer-
schulden aus der gemeinsamen Steuerpflicht weiterhin 
andauert.70 Vielmehr beschränkt sich der Wortlaut hier 
auf die folgenden, insgesamt gleichbedeutenden Formu-
lierungen: «Ehegatten haften für die Steuerperioden, für 
die sie gemeinschaftlich besteuert werden, solidarisch 
für die Gesamtsteuer»71 oder: «Gemeinsam steuerpflich-
tige Ehegatten haften solidarisch»72 oder: «Ehegatten, 
die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, 
haften solidarisch für die Gesamtsteuer»73 oder: «Verhei-
ratete, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 

66  § 22 Abs. 2 StG AG; Art. 15 Abs. 2 StG BE; Art. 13 Abs. 2 StG 
FR; Art. 12 Abs. 2 LIPP-I GE; Art. 12 Abs. 2 StG GL; Art. 53 
Abs. 2bis LI JU; § 14 Abs. 1 StG SZ; § 16 Abs. 3 StG TG;  
Art. 12 Abs. 2 LT TI; Art. 17 Abs. 2 StG UR; Art. 10 Abs. 2 StG 
VS; § 13 Abs. 2 StG ZG.

67  StE 2006 B 13.5 Nr. 6 E 2c mwH.
68  S. hinten, Abschn. 2.3.2.3.
69  S. vorne, Abschn. 2.3.2.2.
70  S. hinten, Abschn. 2.3.3.
71  Art. 13 Abs. 1 StG GR.
72  Art. 15 Abs. 1 StG NW; Art. 25 Abs. 1 StG SG.
73  Art. 15 Abs. 1 StG OW; § 19 Abs. 1 StG SO.
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leben, haften solidarisch für die Gesamtsteuer»74 oder: 
«Die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben-
den Ehegatten haften solidarisch für die Gesamtsteuer»75 
oder: «Les époux qui vivent en ménage commun ré pon-
dent solidairement du montant global de l’impôt»76. Dies 
wirft die Frage auf, ob einer solchen Formulierung ent-
nommen werden dürfe, dass die Solidarhaftung bei Tren-
nung oder Scheidung für alle noch offenen Steuern ent-
falle. Während sich die Befürworter einer Aufhebung der 
 Solidarhaftung für alle im Zeitpunkt der Trennung noch 
offenen Steuerschulden darauf berufen, die Solidarhaf-
tung setze die rechtlich und tatsächlich ungetrennte Ehe 
voraus, weshalb bei Trennung jede Haftung entfallen 
müsse,77 betonen die Gegner die Systemwidrigkeit einer 
rückwirkenden Aufhebung der Solidarhaftung78 und de-
ren Ungleichbehandlung gegenüber ungetrennten Ehe-
gatten.79

Besteht Unklarheit über die Tragweite eines Rechtssat-
zes, so muss sein Sinn durch Auslegung ermittelt werden. 
Zur Anwendung gelangen die grammatikalische, histo-
rische, zeitgemässe, systematische und teleologische 
Auslegungsmethode, die untereinander als grundsätzlich 
gleichwertig gelten. Demgegenüber treten die formalen 
Auslegungsregeln (Umkehrschluss, Analogieschluss 
etc.) in den Hintergrund, bis durch methodische Ausle-
gung geklärt ist, ob eine offene Frage qualifiziertes 
Schweigen des Gesetzgebers darstellt oder aber eine 
 Gesetzeslücke vorliegt. Aus dem Schweigen des Geset-
zes darf erst dann auf eine negative Entscheidung des 
 Gesetzgebers geschlossen werden, wenn sachliche Grün-
de dafür vorliegen.80

Der Wortlaut, wonach in rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe lebende Ehegatten solidarisch für die 
 Gesamtsteuer haften, ist ungenau, da er nicht präzise 
zwischen Schuld und Haftung unterscheidet und damit 
grundsätzlich 2 Lesarten zulässt: Einerseits kann aus der 
Formulierung herausgelesen werden, dass die Haftung 
(d. h. das Einstehenmüssen) jedes Ehegatten mit der 
Trennung wegfalle und jeder Ehegatte nach der Tren-
nung nur noch für seine eigene Steuerschuld belangt wer-
den könne. Wird jedoch an die Schuld angeknüpft, so er-

74  Art. 14 Abs. 1 StG SH.
75  § 12 Abs. 1 StG ZH.
76  Art. 15 Abs. 1 LCD NE; Art. 14 Abs. 1 LID VD.
77  Vgl. richner/Frei/KauFmann/meuter, § 12 StG ZH N 9; StRK I 

ZH, 1 ST.2007.77, 31.5.2007, S. 5 f.
78  Vgl. Behnisch, Die Stellung der Ehegatten im Veranlagungs-, 

Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfahren, S. 185;  
Jaques/salomé, Art. 13 DBG N 20; müller, Die solidarische 
Mithaftung im Bundessteuerrecht, S. 222; FD ZH  
B 17/2007, 21.5.2007 (unter: www.ZHEntscheide.zh.ch).

79  masmeJan/masmeJan, Art. 14 LID VD N 16.
80  Vgl. meier-hayoZ, Art. 1 ZGB N 2 ff., 22 ff., 38 ff., 131 ff.,  

255 ff.

gibt sich, andererseits, dass für eine zufolge ungetrennter 
Ehe entstandene Gesamtsteuerschuld beide Ehegatten 
solidarisch haften – welche Feststellung keine Selbstver-
ständlichkeit ist81 – und dementsprechend jeder Ehegatte 
für die bis zur Trennung aufgelaufene Gesamtsteuer-
schuld bis zu deren vollständiger Tilgung belangt werden 
kann. Das Bundesgericht schützte diese letztere Lesart 
einer analogen Bestimmung im früheren Steuergesetz 
des Kantons Appenzell Ausserrhoden82 und lehnte eine 
dagegen erhobene Willkürrüge ab.83

Das bis Ende 1998 gültige Zürcher Steuergesetz regelte 
die Haftung der Ehegatten in der Grundsatznorm in iden-
tischer Art und Weise wie das geltende Zürcher Steuerge-
setz.84 In Rechtsprechung und Lehre war dabei aner-
kannt, dass die Haftung für die Steuerschuld einer be-
stimmten Periode bestehen bleibt, auch wenn die Fami-
lienbesteuerung wegfällt.85

Rahmen und Ziel der Steuergesetzrevision von 1997 im 
Kanton Zürich war die Umsetzung des Harmonisierungs-
rechts. Der Gesetzgeber erachtete dabei einen weitge-
henden Verzicht auf nicht durch die Harmonisierung be-
dingte materielle Gesetzesänderungen als angezeigt.86 
Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Gesetzgeber im Bereich der vom Harmoni-
sierungsgesetz nicht vorgegebenen Frage der Solidarhaf-
tung87 an der bisherigen Haftung der Ehegatten für Steu-
erschulden aus gemeinsamer Steuerpflicht festhalten 
wollte. Zwar wollte der Gesetzgeber im Ersten Teil des 
Steuergesetzes vom 8.6.1997 «im grossen und ganzen» 
auch dem DBG folgen, allerdings nur, «soweit dies ver-
tretbar erscheint».88 Bei dieser Intention des Gesetzge-
bers kann der Umstand, dass § 12 StG ZH keine Bestim-
mung enthält, die Art. 13 Abs. 2 DBG entspricht, als qua-
lifiziertes Schweigen verstanden werden, zumal der Ge-
setzgeber den Haftungsbestimmungen grosse Bedeutung 
beimessen wollte,89 und deshalb davon ausgegangen 
werden darf, dass er ihnen auch die nötige Aufmerksam-
keit schenkte.

Anders verhielte es sich nur, wenn Art. 13 Abs. 2 DBG 
eine Selbstverständlichkeit wiederholen würde, die auch 
ohne explizite Nennung Geltung beanspruchen dürfte. 

81  S. vorne, Abschn. 2.2 und 2.3.1.
82  Art. 5 Abs. 4 aStG AR.
83  BGE 122 I 139.
84  § 15 Abs. 1 aStG ZH (vom 8.7.1951): «Die in rechtlich und tat-

sächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten haften solida-
risch für die Gesamtsteuer».

85  StRK I ZH, 2.11.1983, StE 1984 B 13.5 Nr. 1. Vgl. reimann/Zup-
 pinger/schärrer, § 15 aStG ZH N 3.

86  Weisung zur Revision des Steuergesetzes, S. 1422.
87  S. vorne, Abschn. 2.3.
88  Weisung zur Revision des Steuergesetzes, S. 1427.
89  Weisung zur Revision des Steuergesetzes, S. 1429 f.
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Dass dem keineswegs so ist, zeigen nicht nur die ver-
schiedenen Lesarten des Wortlautes von Art. 13 Abs. 1 
Satz 1 DBG, der mit § 12 Abs. 1 Satz 1 StG identisch ist, 
sondern auch die Tatsache, dass man sich im eidg. Parla-
ment bei der Beratung des DBG unsicher war, ob die Auf-
hebung der Solidarhaftung bei der Trennung der Ehe 
auch für die alten, während der Dauer des Zusammenle-
bens entstandenen Steuern gelte.90 Dass der zürcherische 
Gesetzgeber und die Gesetzgeber der Kantone Graubün-
den, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaff-
hausen, Solothurn, St.Gallen auf diese Klarstellung einer 
offensichtlich kontroversen Frage verzichteten, im Übri-
gen aber Art. 13 DBG wörtlich oder zumindest analog 
übernahmen, spricht für eine bewusste Distanzierung 
von der Lösung des Bundes, nach dessen Regelung die 
solidarische Haftung rückwirkend für alle offenen, ge-
meinsamen Steuerschulden entfällt. Diese Gesetzgeber 
(ohne Waadt91) beschränkten sich darauf, die Zahlungs-
unfähigkeit eines Ehegatten als Kriterium für die Aufhe-
bung der Solidarhaftung zu wählen. Im Übrigen schien es 
ihnen aber nicht vertretbar, die einmal entstandene Haf-
tung für die Steuerschuld einer bestimmten Periode rück-
wirkend dahinfallen zu lassen.

Die rückwirkende Aufhebung der Solidarhaftung ist 
«contraire au système»92 oder «inkonsequent und nicht 
systemkonform»93. Es haftet ihr auch etwas Zufälliges94 
und im Vergleich zur Behandlung ungetrennt lebender 
Ehegatten Rechtsungleiches95 an. Im Gegensatz zum 
«Härtefall» der Zahlungsunfähigkeit kann im Fall einer 
Trennung auch nicht gesagt werden, es bestehe für den 
belangten Ehegatten kaum mehr die Möglichkeit, den für 
den andern Teil bezahlten Anteil an der Gesamtsteuer auf 
dem Regressweg wieder zurückzuerhalten. Es liegt viel-
mehr in der Natur einer Trennung,96 dass sich die Ehegat-
ten dabei regelmässig auch über die Aufteilung der Ver-
pflichtungen (beispielsweise Miet- oder Hypothekar-
schulden), die sie als Solidarschuldner eingegangen sind, 

90  AB N 1987 II, S. 1736.
91  S. hinten, Abschn. 2.3.3.
92  Vgl. Jaques/salomé, Art. 13 DBG N 20.
93  Vgl. Behnisch, Die Stellung der Ehegatten im Veranlagungs-, 

Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfahren, S. 186; 
hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steu-
erpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, S. 178; vgl. auch 
reimann/Zuppinger/schärrer, § 15 aStG ZH N 3; s. vorne,  
Abschn. 2.3.2.1.6.

94  «(…) puisqu’il est fonction de l’avancement des travaux de 
taxation et de la situation familiale des époux au moment de 
la perception de l’impôt global», Jaques/salomé, Art. 13 DBG 
N 20.

95  Vgl. masmeJan/masmeJan, Art. 14 LID VD N 16.
96  Anders der Fall, wo sich der Partner «nach unbekannt» ab-

setzt, s. dazu aber vorne, Abschn. 2.3.2.1.2.

verständigen müssen,97 auch wenn dadurch «eine Schei-
dung oder Trennung sicher nicht vereinfacht» wird.98

Es sprechen somit insgesamt überwiegende Gründe da-
für, dass bei einer Trennung oder Scheidung der Ehegat-
ten die Solidarhaftung für die während des Zusammenle-
bens entstandenen Steuerschulden bis zur vollständigen 
Tilgung bestehen bleibt, sofern der Gesetzgeber nicht 
ausdrücklich deren rückwirkende Aufhebung stipuliert 
hat.

2.3.3 Nichtaufhebbare Solidarhaftung

Gemäss den Steuergesetzen der Kantone Appenzell In-
nerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und Waadt99 bleiben 
die Ehegatten unter allen Umständen für den Gesamt-
steuerbetrag solidarisch haftbar, bis dieser voll bezahlt 
ist. Weder die Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten noch 
die Trennung der Ehe erlauben hier die Aufhebung der 
solidarischen Haftung. Die Kantone Appenzell Aus-
serrhoden und Innerrhoden haben dies je mit einer klaren 
Formulierung zum Ausdruck gebracht: «Die in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten 
haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Die solidarische 
Haftung für die während rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe aufgelaufenen Steuern bleibt auch nach ei-
ner Trennung oder Scheidung bestehen»100 bzw.: «Bei 
Trennung oder Scheidung der Ehe dauert die Solidarhaf-
tung für noch offene Steuerschulden aus der gemeinsa-
men Steuerpflicht weiterhin an»101.

Die Regelung im Kanton Waadt beschränkt sich demge-
genüber auf die Feststellung, wonach die in einem ge-
meinsamen Haushalt zusammen lebenden Ehegatten so-
lidarisch für die Gesamtsteuer haften: «Les époux qui 
vivent en ménage commun répondent solidairement du 
montant global de l’impôt».102 Ohne Zusatz iSv Art. 13 
Abs. 2 DBG bleibt damit die solidarische Haftung der 
Eheleute für die bis zur Trennung oder Scheidung aufge-
laufenen offenen Steuern bestehen.103

Diese vergleichsweise strengeren Lösungen sind nach 
Auffassung des Bundesgerichts nicht zu beanstanden.104 

97  FD ZH B 17/2007 E Id, 21.5.2007, s. www.ZHEntscheide.
zh.ch.

98  Vgl. locher, Auswirkungen einer Scheidung/Trennung im Be-
reich der Steuern, S. 485.

99  Art. 15 Abs. 1 StG AR; Art. 16 Abs. 1 StG AI; Art. 14 LID VD.
100  Art. 15 Abs. 1 StG AR; in der früheren Fassung dieser Haf-

tungsnorm fehlte der 2. Satz (s. Art. 5 Abs. 4 aStG AR [vom 
27.4.1958] idF vom 27.4.1986).

101  Art. 16 Abs. 1 StG AI.
102  Art. 14 Abs. 1 LID VD.
103  S. vorne, Abschn. 2.3.2.3; masmeJan/masmeJan, Art. 14 LID VD 

N 16.
104  BGE 122 I 145 ff., BGer 2P.201/2005, 13.1.2006; s. auch vorne, 

Abschn. 2.3.
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Auch die Expertenkommission zur Überprüfung des 
schweizerischen Systems der Familienbesteuerung 
schlug in ihrem Bericht 1998 eine – uneingeschränkte 
und unbegrenzte und damit über Art. 13 DBG hinausge-
hende – Solidarhaftung der Ehegatten vor.105

Nicht aufhebbar ist die Solidarhaftung auch im Kanton 
Luzern. Sie wird jedoch insofern abgeschwächt, als jeder 
Ehegatte «höchstens für das Doppelte des auf sein Ein-
kommen und Vermögen entfallenden Steueranteils» soli-
darisch haftbar ist. Dabei muss derjenige Ehegatte, der 
sich zu seinen Gunsten auf diese betragsmässige Begren-
zung berufen will, den Nachweis erbringen, dass be-
stimmte Einkommens- und Vermögensteile dem andern 
Ehegatten zuzurechnen sind.106

2.4 Aufteilung der Gesamtsteuer

2.4.1 Allgemeines

Sind die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Soli-
darhaftung dargetan,107 müssen die Anteile eines jeden 
Ehegatten an der Gesamtsteuer durch die Bezugsbehör-
den bestimmt werden. Dabei ist vom gesamten steuerba-
ren Einkommen und Vermögen gemäss der rechtskräfti-
gen Einschätzung beider Ehegatten auszugehen; alsdann 
sind die Anteile jedes Ehegatten an der Gesamtsteuer 
festzulegen. Der Anteil eines Ehegatten entspricht dem 
Betrag, der sich aufgrund des Verhältnisses seines Rein-
einkommens zum ehelichen Gesamteinkommen ergibt. 
Zur Ermittlung dieses Verhältnisses werden nur die orga-
nischen Abzüge (Berufskosten) berücksichtigt und die 
anorganischen (Sozial-)Abzüge ausser Betracht gelas-
sen.108 Unbestritten ist, dass bei der Festlegung der indi-
viduellen Anteile eines jeden Ehegatten an der Gesamt-
steuer im Bezugsverfahren auf keinen Fall mehr auf die 
rechtskräftige Einschätzung zurückgekommen werden 
kann.109

2.4.2 Nach Ermessenseinschätzung

Auch im Fall einer Ermessenseinschätzung gilt, dass der 
Wegfall der Solidarhaftung im Rahmen des Steuerbe-

105  Vgl. Jaques/salomé, Art. 13 DBG N 20; Bericht Familenbesteu-
erung, S. 23.

106  § 20 StG LU.
107  S. vorne, Abschn. 2.3.2.1 und 2.3.2.2.
108  Vgl. locher, Art. 13 DBG N 18 mwH und N 19 (mit Berech-

nungsbeispiel); richner/Frei/KauFmann, Art. 13 DBG N 12; rich-
ner/Frei/KauFmann/meuter, § 12 StG ZH N 14; schorno,  
§ 22 StG AG N 6 mwH; a. M. betreffend anorganische Ab züge: 
greminger/Bärtschi, Art. 13 DBG N 6 und N 7 (mit Berech-
nungsbeispiel).

109  BGer 2P.30/2001 E 4d, 20.7.2001; KS Familienbesteuerung/
DBG, S. 6. Vgl. leuch/Kästli, Art. 15 StG BE N 6; locher,  
Art. 13 DBG N 17; Jaques/salomé, Art. 13 DBG N 14.

zugsverfahrens geltend gemacht werden kann. Die noch 
nicht erfolgte Zuordnung der Einkommens- und Vermö-
gensbestandteile zu den Ehegatten kann im Bezugsver-
fahren nachgeholt werden.110 Bei der Bestimmung der je-
weiligen Anteile an der Gesamtsteuer ist auch in diesem 
Fall von den rechtskräftigen Einschätzungsentscheiden 
auszugehen, auf welche im Steuerbezugsverfahren nicht 
mehr zurückgekommen werden kann. Das Haftungsver-
fahren dient nicht dazu, Versäumnisse von Steuerpflich-
tigen im Veranlagungsverfahren, insbesondere das Nicht-
einreichen einer (vollständigen) Steuererklärung, zu kor-
rigieren.

Liegt dem Steuerbezug eine Ermessenseinschätzung zu 
Grunde, so beruht das dabei festgesetzte steuerbare 
 Einkommen und Vermögen auf einer (pflichtgemässen) 
Schätzung, also auf einer Sachverhaltsfeststellung durch 
Wahrscheinlichkeitsschluss. Das ermessensweise be-
stimmte Einkommen und Vermögen stimmt folglich idR 
nicht mit den tatsächlichen Werten überein. Dies hat zur 
Folge, dass es für die Festlegung der Quote eines Ehegat-
ten im Haftungsverfahren nicht genügt, dessen effektives 
Einkommen bzw. Vermögen darzulegen. Vielmehr hat 
der Gesuchsteller auch die entsprechenden tatsächlichen 
Werte seines Ehegatten anzugeben und zu belegen. Nur 
so kann das für den Entscheid massgebliche Verhältnis 
der Anteile am Gesamteinkommen bzw. -vermögen er-
mittelt werden. Ist der um eine Haftungsverfügung 
 nachsuchende Ehegatte dazu nicht in der Lage und er-
geben sich auch keine objektiven Anhaltspunkte aus den 
Steuerakten, so hat er grundsätzlich die Folgen der Be-
weislosigkeit zu tragen.111 Es ist nicht Sache der zustän-
digen Steuerbehörde, den Sachverhalt von Amtes wegen 
zu erforschen oder Mutmassungen zu Gunsten des Ge-
suchstellers anzustellen. Die Anwendung dieser Regel 
setzt indes voraus, dass die beweisbelastete Partei in der 
Lage ist, den Beweis zu leisten. Ist ihr die Ermittlung 
steuermindernder Tatsachen aus Gründen, die sie nicht 
zu vertreten hat, unmöglich oder unzumutbar, sind die 
beweislos gebliebenen und damit ungewissen Tatsachen 
mittels Wahrscheinlichkeitsschluss – idR wiederum 
durch Schätzung – festzustellen. Falls daher für die tat-
sächlichen Einkommen eines der beiden oder beider Ehe-
gatten der Beweis nicht erbracht werden kann, hat die 
Bezugsbehörde die Festlegung der Anteile nach pflicht-
gemässem Ermessen vorzunehmen. Fehlen jegliche 
 Anhaltspunkte, so erscheint im Zweifel in einem partner-
schaftlich konzipierten Eherecht eine hälftige Aufteilung 
der Gesamtsteuerschuld auf beide Ehegatten als ange-
messen.

110  BGer 2P.30/2001, 20.7.2001.
111  ZWeiFel/casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht. Di-

rekte Steuern, § 19 N 8 f.
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2.4.3 Anrechnung bezahlter Anteile

Besondere Probleme stellen sich schliesslich auch be-
züglich der Anrechnung bereits bezahlter Anteile, d. h. 
derjenigen Zahlungen an eine Gesamtsteuerschuld, die 
zu einem Zeitpunkt erfolgt sind, als die Ehegatten noch 
der Solidarhaftung unterlagen.112 In der Literatur wird 
vorgeschlagen, dass bereits getätigte Zahlungen jenem 
Ehegatten anzurechnen seien, der sie geleistet hat oder 
für den sie geleistet worden sind.113 Andernorts wird 
postuliert, dass vorbehaltlose Zahlungen – ungeachtet 
der Person des Zahlenden – beiden Ehegatten nach 
Massgabe ihrer Haftungsanteile an der Gesamtsteuer 
gutgeschrieben werden sollen.114 Denkbar sei auch eine 
je hälftige Anrechnung, analog der Regelung diverser 
Steuergesetze im Fall der Steuerrückerstattung.115

Jede dieser Lösungen kann Argumente für sich in An-
spruch nehmen; keine überzeugt restlos: Die Anrech-
nung zu Gunsten des zahlenden Ehegatten lässt sich mit 
dem rückwirkenden Charakter des Wegfalls der Solidar-
haftung begründen, sofern die Formulierung von Art. 13 
Abs. 2 DBG, wonach die Solidarhaftung «auch für alle 
noch offenen Steuerschulden» entfällt, auf die gesamte 
offene Steuerveranlagung und nicht nur auf die im Zeit-
punkt des Wegfalls der solidarischen Haftung noch un-
bezahlten, ausstehenden Steuerschulden bezogen wird, 
was allerdings grammatikalisch, teleologisch und ent-
stehungsgeschichtlich als eine zu extensive Auslegung 
erscheint.116 Die Anrechnung zu Gunsten beider Ehegat-
ten nach Massgabe ihrer Haftungsanteile kann sich auf  
Art. 166 ZGB stützen, wonach jeder Ehegatte die eheli-
che Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse vertritt. 
Allerdings können Steuerschulden nur soweit den lau-
fenden Bedürfnissen der Familie zugeordnet werden, als 
sie auf Einkünften und Vermögen anfallen, die auch zu 
Gunsten der laufenden Bedürfnisse der Familie verwen-
det werden.117 Schliesslich trägt die Lösung einer hälfti-
gen Anrechnung zu Gunsten beider Ehegatten wohl dem 
partnerschaftlich konzipierten Eherecht Rechnung und 
korreliert mit dem Grundgedanken des ordentlichen 

112  S. demgegenüber für die Anrechnung von Zahlungen nach 
Wegfall der Solidarhaftung: StE 2003 B 99 Nr. 20 E 2.2.

113  Behnisch, Die Stellung der Ehegatten im Veranlagungs-, 
Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfahren, S. 193 f.; 
StRK ZH, 25.9.2007 (nicht publ.).

114  hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steu-
erpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, S. 183; NStP 2005, 
S. 52; StRK ZH, 6.6.2005, StE 2006 B 135 Nr. 5; VGer ZH, 
2.7.2008 (nicht publ.).

115  Bähler, Unterhalt bei Trennung und direkte Steuern, S. 21, 
unter Hinweis auf Art. 245 StG BE; vgl. auch §§ 179 und 180 
StG ZH.

116  S. vorne, Abschn. 2.3.2.
117  S. vorne, Abschn. 2.3.1.

 Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung, dies je-
doch unbesehen der konkreten Verhältnisse.

Die Frage der Anrechnung bereits bezahlter Anteile 
 widerspiegelt die Problematik der Solidarhaftung der 
Ehegatten allgemein, insbesondere aber ihrer (system-
widrigen) rückwirkenden Aufhebung unter Annahme 
spezifischer Härtefälle.118 Alles in allem erscheint die  
anteilsmässige Anrechnung einer unter dem Regime der 
Solidarhaftung geleisteten Zahlung im Verhältnis zu den 
in der Haftungsverfügung festgelegten Anteilen noch die 
sachgerechteste Lösung zu sein.119

3 Erbenhaftung

3.1 Zivilrecht und öffentlich-rechtliche  
Forderungen

3.1.1 Grundsatz

Im schweizerischen Erbrecht gilt der Grundsatz, dass die 
Erben für Schulden des Erblassers solidarisch haften 
(Art. 603 ZGB). Solidarität bedeutet, dass jeder einzelne 
Erbe für sämtliche vom Erblasser eingegangenen Ver-
pflichtungen in Anspruch genommen werden kann  
(Art. 143 Abs. 1 OR).120 Die Erben haften ausserdem mit 
ihrem gesamten Vermögen; die Haftung ist mithin nicht 
auf das ererbte Vermögen beschränkt, was in Art. 603 
ZGB zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, sich aber 
schon aus Art. 639 Abs. 1 ZGB ergibt.121

Diese Haftungsregelung ist gewissermassen das Gegen-
stück zum für das schweizerische Erbrecht gültigen 
 Prinzip der Universalsukzession, wonach beim Tod einer 
natürlichen Person alle übertragbaren Rechte und Pflich-
ten auf dessen Erben übergehen.122 Ein Erbe riskiert so-
mit, im Fall der Überschuldung der Erbschaft mit seinem 
gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten des Erb-
lassers einstehen zu müssen und einen Verlust zu erlei-
den, statt einen Zugewinn zu erzielen.

118  S. vorne, Abschn. 2.3.2.
119  S. vorne, Fn 114.
120  S. dazu auch hinten, Abschn. 3.3.4.
121  Vgl. escher/escher, Art. 560 ZGB N 14; schauFelBerger/Keller, 

Art. 603 ZGB N 3; druey, Grundriss des Erbrechts, § 13 N 52; 
tuor/schnyder/schmid/rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivil-
gesetzbuch, § 61 N 7.

122  Vgl. escher/escher, Einleitung N 4 und Art. 560 ZGB N 1 ff.; 
tuor/picenoni, vor Art. 560 ZGB N 2 ff.; schWander, Art. 560 
ZGB N 2 und 5; piotet, Erbrecht, S. 14 f., 572 f.; druey, Grund-
riss des Erbrechts, § 4 N 6 und § 13 N 17 - 20; tuor/schnyder/
schmid/rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, § 61 
N 9 und § 76 N 2; häuptli, Art. 560 ZGB N 2.



IFF Forum für Steuerrecht 2009

181Felix Rajower/Ursula Weber Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern

3.1.2 Antritt der Erbschaft und Verlust der 
Erbenstellung

Obschon die gesetzlichen und die eingesetzten Erben die 
Erbschaft als Ganzes kraft Gesetzes mit dem Tod des 
Erblassers erwerben (Art. 560 Abs. 1 ZGB), räumt ihnen 
das Gesetz die Möglichkeit ein, im Nachhinein, aber mit 
Wirkung ex tunc, über den (vorbehaltlosen) Antritt der 
Erbschaft zu entscheiden. Die Erben können entweder 
die Erbschaft innert einer Frist von 3 Monaten ausschla-
gen (Art. 566 ff. ZGB) oder aber innert einer Frist von 
 einem Monat ein öffentliches Inventar der Erbschaft 
 verlangen und nach Abschluss des Inventars darüber be-
finden, ob sie diese vorbehaltlos oder unter öffentlichem 
Inventar annehmen oder aber ausschlagen möchten  
(Art. 580 ff. ZGB). Dadurch erfährt der Grundsatz  
der Unmittelbarkeit der Erbfolge bzw. des Eintritts der 
Erben in die Rechtsstellung des Erblassers eine Relati-
vierung.123

Schlägt ein Erbe die Erbschaft aus, so entfällt seine Er-
benstellung und mit ihr die Haftung für die Schulden des 
Erblassers. Nimmt er die Erbschaft unter öffentlichem 
Inventar an, so haftet er grundsätzlich nur für die im 
 Inventar verzeichneten Schulden, für diese jedoch mit 
seinem ganzen Vermögen (Art. 589 Abs. 3 ZGB). Für die 
nicht ins Inventar aufgenommenen Schulden haftet er da-
gegen grundsätzlich nicht mehr, wenn die Anmeldung 
durch den Gläubiger versäumt wurde (Art. 590 Abs. 1 
ZGB). Das Gesetz macht jedoch zu Gunsten der Gläubi-
ger gewichtige Ausnahmen: Ist entweder die Anmeldung 
der Forderung ohne eigene Schuld des Gläubigers oder 
die Aufnahme der Forderung trotz rechtzeitiger Anmel-
dung unterblieben, so haftet der Erbe immerhin soweit, 
als er aus der Erbschaft bereichert ist (Art. 590 Abs. 2 
ZGB).

Ausnahmsweise haften jedoch sogar ausschlagende Er-
ben in beschränktem Umfang für Schulden des Erblas-
sers. Haben die zur Erbfolge berufenen Personen näm-
lich die Erbschaft eines zahlungsunfähigen Erblassers 
ausgeschlagen, so haften sie dessen Gläubigern insoweit, 
als sie vom Erblasser innerhalb der letzten 5 Jahre vor 
seinem Tod Vermögenswerte empfangen haben, die bei 
der Erbteilung der Ausgleichung unterworfen wären 
(Art. 579 Abs. 1 ZGB). Damit soll verhindert werden, 
dass Gläubiger eines Erblassers, der sich seinen Erben 
gegenüber zu Lebzeiten freigebig gezeigt hat, zum Zeit-
punkt seines Todes aber zahlungsunfähig geworden ist, 
leer ausgehen, weil die vorzeitig bedachten Erben sich 

123  Vgl. druey, Grundriss des Erbrechts, § 15 N 1 f.; häuptli,  
Art. 560 ZGB N 31.

durch Ausschlagung der Ausgleichung entziehen.124 Die 
Haftung erstreckt sich in diesem Fall nur, aber immerhin, 
auf die in zeitlich relativ naher Distanz zum Erbgang ge-
machten ausgleichungspflichtigen Zuwendungen. In der 
Lehre ist kontrovers, ob es für die Haftung allein auf den 
objektiven Charakter der Zuwendung ankommt oder ob 
ein allfälliger Ausgleichungsdispens des Erblassers be-
achtlich ist. Nach richtiger, von der Mehrheit der Autoren 
und den Kommentatoren vertretener Ansicht ist allein die 
Natur der Zuwendung und nicht der erblasserische Wille 
ausschlaggebend, da es nicht in der Macht des Erblassers 
liegen darf, Zuwendungen, die objektiv ausgleichungs-
pflichtig sind, von der Haftung auszunehmen.125 Eine 
solche Lösung würde dem Missbrauch Tür und Tor öff-
nen und den Zweck der Bestimmung, nämlich dem Gläu-
biger ein Haftungssubstrat zu sichern, unterlaufen. Das 
Bundesgericht hat sich indes auf den gegenteiligen 
Standpunkt gestellt und unter Hinweis auf den Wortlaut 
der Bestimmung sowie auf die Gesetzessystematik erwo-
gen, es entspreche nicht dem gesetzgeberischen Willen, 
die Haftung der Erben auch auf Zuwendungen auszudeh-
nen, welche nach der Intention des Erblassers von der 
Ausgleichung befreit sind.126 Zahlungsunfähigkeit wird 
angenommen, wenn der Nachlass überschuldet war.127 
Im Gegensatz zu den so genannten paulianischen An-
fechtungsklagen nach Art. 285 ff. SchKG ist die subjek-
tive Absicht des Erblassers, seine Gläubiger zu benach-
teiligen, keine Voraussetzung der Haftung.128

Eine analoge Schutzbestimmung zu Gunsten der Gläubi-
ger eines zahlungsunfähigen Erblassers existiert auch für 
den Fall des Erbverzichts iSv Art. 495 ZGB.129 Die ver-
zichtenden Erben können von den Gläubigern insoweit in 
Anspruch genommen werden, als sie für den Erbverzicht 
innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Tod des Erblassers 
aus dessen Vermögen eine Gegenleistung erhalten haben, 
allerdings im Unterschied zur Haftung bei der Ausschla-
gung nur insoweit, als sie im Zeitpunkt des Erbganges 
noch bereichert sind (Art. 497 ZGB).130

124  BGE 131 III 52 E 2.2. Vgl. escher/escher, Art. 579 ZGB N 1; 
tuor/picenoni, Art. 579 ZGB N 2; schWander, Art. 579 ZGB  
N 2; piotet, Erbrecht, S. 638; güBeli, Gläubigerschutz im Erb-
recht, S. 73.

125  Vgl. escher/escher, Art. 579 ZGB N 7; tuor/picenoni, Art. 579 
ZGB N 1; Breitschmid, Art. 497 ZGB N 1; güBeli, Gläubiger-
schutz im Erbrecht, S. 83.

126  BGE 131 III 56 f. E 4.2 mit Hinweis auf sein unveröffentlichtes 
Urteil C.43/1981 vom 18.5.1981. Gl. M. piotet, Erbrecht,  
S. 638 f.

127  Vgl. tuor/picenoni, Art. 579 ZGB N 6; piotet, Erbrecht, S. 638.
128  So ausdrücklich BGE 131 III 52 E 2.3.
129  Vgl. güBeli, Gläubigerschutz im Erbrecht, S. 94 f.
130  Vgl. escher/escher, Art. 497 ZGB N 5; tuor, Art. 497 ZGB N 3; 

Breitschmid, Art. 497 ZGB N 3; grundmann, Art. 497 ZGB N 9 
und 11; güBeli, Gläubigerschutz im Erbrecht, S. 97 f.
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3.1.3 Haftung für öffentlich-rechtliche  
Schulden

Es stellt sich die Frage, ob die vorstehend beschriebene 
zivilrechtliche Haftungsordnung auch für Schulden gel-
te, die im öffentlichen Recht begründet sind, also na-
mentlich auch für Steuerschulden.

Das Bundesgericht hat dazu bereits in einem älteren Ent-
scheid festgehalten, es sei ausschliesslich Sache des öf-
fentlichen Rechts, darüber zu bestimmen, ob und unter 
welchen Bedingungen derartige Schulden auf die Erben 
übergingen oder nicht, und insbesondere auch, ob die zu-
ständigen Behörden ihre Forderungen im öffentlichen 
Inventar anzumelden hätten und ob diese bei Nicht-
anmeldung untergingen.131 In einem späteren Entscheid 
hat das Bundesgericht diesen Grundsatz konkretisiert, 
indem es ausführte, die zivilrechtlichen Vorschriften be-
treffend die Wirkung des öffentlichen Inventars auf die 
Schulden des Erblassers und die Haftung der Erben seien 
auf öffentlich-rechtliche Forderungen nicht eo ipso an-
wendbar. Somit bestehe von Bundesrechts wegen keine 
Pflicht des Gemeinwesens zur Anmeldung von Steuer-
forderungen gegenüber einem Erblasser im öffentlichen 
Inventar. Vielmehr sei es dem öffentlichen Recht vor-
behalten, die Haftung für Steuerschulden zu regeln.132 
Schweigt sich das öffentliche Recht über diese Frage aus, 
so finden die Bestimmungen über die Folgen der Annah-
me unter öffentlichem Inventar (Art. 589 f. ZGB) keine 
Anwendung.133 Selbst wenn ein Steuergesetz die Anmel-
dung der Steuerforderung im öffentlichen Inventar vor-
sieht, so stellt dies nach Ansicht des Bundesgerichts im 
Zweifelsfall eine blosse Ordnungsvorschrift dar, wes-
halb die betreffende Forderung auch bei Unterbleiben 
der Anmeldung nicht verwirkt ist.134

Diese Regelung kann für einen unachtsamen Erben erns-
te Konsequenzen haben; immerhin vermag er sich in Be-
zug auf die noch nicht rechtskräftig festgesetzten Steuern 
durch ein entsprechendes Auskunftsersuchen abzusi-
chern. Fataler können sich aber Nachsteuern auswirken, 

131  BGE 59 II 316 f.
132  BGE 102 Ia 489, 491. S. aber auch die davon abweichenden 

Ausführungen des Bundesgerichts zur Haftung der Erben in 
Bezug auf die Rückerstattungsforderung für unrechtmässig 
bezogene Ergänzungsleistungen nach AHVG und ELV in BGE 
105 V 74 ff. sowie die grundsätzlichen Überlegungen des Bun-
desgerichts zum Verhältnis zwischen der zivilrechtlichen Haf-
tungsordnung und der Haftung für öffentlich-rechtliche Schul-
den in BGE 118 Ia 43 und 117 Ib 375 f.

133  Vgl. tuor/picenoni, Art. 582 ZGB N 13; tuor/schnyder/schmid/
rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, § 81 N 12; 
engler, Art. 589 ZGB N 3; leuch/Kästli, Art. 14 StG BE N 3; 
Wissmann, Art. 590 ZGB N 6; engler, Art. 589 ZGB N 2; mas-
meJan/masmeJan, Art. 13 LID VD N 5; schöBi, Die erbrechtliche 
Bedeutung von Steuern, S. 126 f. und 282 f. A. M. noch escher/
escher, Art. 582 ZGB N 10.

134  BGE 102 Ia 486 f. Vgl. leuch/Kästli, Art. 14 StG BE N 3.

denn diese sind für einen Erben meistens kaum vorher-
sehbar und werden oft erst Jahre nach dem Tod des Erb-
lassers festgelegt.

3.2 Steuernachfolge

3.2.1 Allgemeines

Wie eingangs erläutert wurde, sind zwei Fragen ausein-
anderzuhalten. Einerseits stellt sich die Frage, ob und un-
ter welchen Voraussetzungen Erben in die Rechts stellung 
des verstorbenen Erblassers treten (Steuer sukzession);135 
anderseits ist zu bestimmen, in welchem Umfang die 
Steuernachfolger für die Steuerschulden des Erblassers 
einzustehen haben (Steuerhaftung).136

Die Rechtsnachfolge bedarf der ausdrücklichen gesetz-
lichen Grundlage im Steuerrecht und kann nicht aus  
der zivilrechtlichen Universalsukzession hergeleitet 
werden,137 denn die Steuersukzession ist zwar der zivil-
rechtlichen Gesamtrechtsnachfolge nachgebildet, stellt 
aber doch ein eigenständiges Institut des öffentlichen 
Rechts dar.138

Da die Frage der Rechtsnachfolge und der Haftung für 
Steuerschulden durch das StHG nicht geregelt ist und 
deshalb, wie der Steuerbezug, nicht zum Steuerharmoni-
sierungsbereich gehört,139 können die Kantone in diesem 
Bereich autonom legiferieren.

3.2.2 Gesetzliche Regelung

Im schweizerischen Steuerrecht sind, von einigen Aus-
nahmen abgesehen, nur diejenigen Gebilde Steuersub-
jekte, denen gemäss den einschlägigen zivilrechtlichen 
oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen die Rechtsfä-
higkeit zukommt.140 Erbengemeinschaften nach Art. 602 
ZGB sind Gesamthandgemeinschaften, denen keine ei-
gene Rechtsfähigkeit zukommt.141 Als Träger der Rechte 
aus dem Nachlass fungieren die einzelnen Erben, welche 

135  S. vorne, Abschn. 1.4.
136  S. vorne, Abschn. 1.5.
137  Vgl. Blumenstein/locher, System des schweizerischen Steuer-

rechts, S. 62; Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem 
Steuerrechtsverhältnis, S. 35.

138  BGE 108 II 492. Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen 
aus dem Steuerrechtsverhältnis, S. 37; locher, Art. 12 DBG  
N 1; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG N 3; salomé, Art. 12 
DBG N 1; schorno/ursprung, § 8 StG AG N 1; müller, Die so-
lidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, S. 226.

139  Vgl. Bauer-Balmelli/nyFFenegger, Art. 2 StHG N 3.
140  BGE 69 I 196. Vgl. Blumenstein/locher, System des schweize-

rischen Steuerrechts, S. 53; agner/Jung/steinmann, Art. 10 
DBG N 1; masmeJan/masmeJan, Art. 13 LID VD N 2; leuch/Käst-
li, Art. 12 StG BE N 1; Weidmann/grossmann/Zigerlig, Wegwei-
ser durch das st.gallische Steuerrecht, S. 20; oBerson, Droit 
fiscal suisse, § 6 N 47.

141  BGE 116 III 7. Vgl. escher/escher, Art. 602 ZGB N 4; WeiBel, 
Art. 602 ZGB N 4.
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Gesamteigentümer des (unverteilten) Nachlassvermö-
gens iSv Art. 652 - 654 ZGB sind.142

Sowohl im Bund als auch in den Kantonen treten die Er-
ben als Rechtsnachfolger in die Rechte und Pflichten des 
verstorbenen Steuerpflichtigen und damit in das Steuer-
rechtsverhältnis ein. Es besteht also grundsätzlich über-
all eine direkte Steuerrechtsnachfolge der Erben.143

Eine eigentliche Nachlasssteuer, bei welcher der Nach-
lass direkt besteuert würde, ist im schweizerischen Recht 
der direkten Steuern praktisch unbekannt.144 Mithin kann 
die Erbschaft weder direkt betrieben noch eine gegen den 
Erblasser angehobene Betreibung gegen diese fortge-
setzt werden, obschon das SchKG diese Möglichkeiten 
vorsehen würde (Art. 49 und 59 Abs. 2 SchKG).

Ausnahmsweise, nämlich dann, wenn die Erbfolge oder 
die Verteilung der Erbschaft ungewiss ist, wird in den 
meisten Kantonen,145 nicht aber im Bund,146 die Erbenge-
meinschaft selbst am letzten Wohnsitz des Erblassers und 
nach dessen letzten persönlichen Verhältnissen besteu-
ert.147 Diese Regelung gilt nur für das Nachlassvermögen 

142  Vgl. tuor/picenoni, Art. 602 ZGB N 17; druey, Grundriss des 
Erbrechts, § 14 N 22; tuor/schnyder/schmid/rumo-Jungo, Das 
Schweizerische Zivilgesetzbuch, § 81 N 3; WeiBel, Art. 602 
ZGB N 13.

143  Art. 10 und 12 Abs. 1 Satz 1 DBG; §§ 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 
StG AG; Art. 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 Satz 1 StG AI; Art. 12 
Abs. 1 und 14 Abs. 1 Satz 1 StG AR; Art. 12 Abs. 1 und 14 
Abs. 1 Satz 1 StG BE; § 12 Abs. 1 StG BL; § 11 Abs. 1 und 2 
StG BS; Art. 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 Satz 1 StG FR; Art. 9 und 
11 Abs. 1 Satz 1 LIPP-I GE; Art. 9 Abs. 1 und 11 Abs. 1 Satz 1 
StG GL; Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 StG GR; Art. 51a Abs. 1 
und 52 Abs. 1 LI JU; §§ 17 Abs. 1 und 19 Abs. 1 Satz 1 StG 
LU; Art. 11 Abs. 1 und 14 Abs. 1 Satz 1 LCD NE; Art. 12  
Abs. 1 und 14 Abs. 1 StG NW; Art. 12 Abs. 1 und 14 Abs. 1 
Satz 1 StG OW; Art. 22 Abs. 1 und 24 Abs. 1 Satz 1 StG SG; 
Art. 11 Abs. 1 Satz 1 und 13 Abs. 1 Satz 1 StG SH; §§ 15  
Abs. 1 und 18 Abs. 1 Satz 1 StG SO; §§ 11 Abs. 1 und 13  
Abs. 1 Satz 1 StG SZ; §§ 13 Abs. 1 und 15 Abs. 1 StG TG;  
Art. 9 Abs. 1 und 11 Abs. 1 Satz 1 LT TI; Art. 14 Abs. 1 und 
16 Abs. 1 Satz 1 StG UR; Art. 13 Abs. 1 Satz 1 LID VD; Art. 7 
Abs. 1 und 9 Abs. 1 Satz 1 StG VS; §§ 9 Abs. 1 und 12  
Abs. 1 Satz 1 StG ZG; §§ 9 Abs. 1 und 11 Abs. 1 Satz 1 StG 
ZH.

144  Vgl. Bur Bürgin/Filli/müller, Anhang Steuern N 221; WeiBel, 
Art. 603 ZGB N 10. S. aber Art. 115 Abs. 1 StG GR.

145  Ausnahmen bilden die Kantone Bern, Basel-Landschaft (s. 
dort aber § 7 Abs. 2 StG BL), Basel-Stadt, Genf, Jura, Nidwal-
den, Waadt, Wallis. Im Kanton Tessin wird die Erbengemein-
schaft selbst besteuert, wenn das Nettonachlassvermögen  
Fr. 50 000 und der Nettoertrag Fr. 2000 nicht übersteigen,  
s. Art. 9 Abs. 2 LT TI.

146  Vgl. dazu greminger/Bärtschi, Art. 10 DBG N 6.
147  § 10 Abs. 2 StG AG; Art. 14 Abs. 2 StG AI; Art. 12 Abs. 2 StG 

AR; Art. 10 Abs. 2 StG FR; Art. 9 Abs. 2 StG GL; Art. 11  
Abs. 2 GR; § 19 Abs. 2 StG LU; Art. 11 Abs. 2 LCD NE; Art. 12  
Abs. 2 StG OW; Art. 22 Abs. 2 StG SG; Art. 11 Abs. 1 Satz 2 
StG SH; § 15 Abs. 2 StG SO; § 11 Abs. 2 StG SZ; § 13 Abs. 2 
StG TG; Art. 14 Abs. 2 StG UR; § 9 Abs. 2 StG ZG; § 9 Abs. 2 
StG ZH.

und die Erträge daraus, nicht aber für die vor dem Tod des 
Erblassers angefallenen und ausstehenden Steuern.148

3.2.3 Voraussetzungen

Steuernachfolger sind stets die Erben im zivilrechtlichen 
Sinn. Darunter fallen sowohl die gesetzlichen als auch 
die eingesetzten, d. h. durch letztwillige Verfügung (Tes-
tament oder Erbvertrag) berufenen Erben.149 Nicht zu 
den Erben gehören die Vermächtnisnehmer iSv Art. 484 
ZGB,150 welche lediglich Singularsukzessoren sind und 
als solche gegenüber sämtlichen oder einzelnen Erben 
 einen obligatorischen Anspruch auf Auslieferung eines 
Vermögenswertes oder auf ein bestimmtes Tun besit-
zen.151

Die gesetzlichen oder eingesetzten Erben müssen ausser-
dem erbfähig sein (Art. 539 ZGB). Das können neben na-
türlichen auch juristische Personen sein (letztere aller-
dings nur als eingesetzte Erben)152, ja nach den Intentio-
nen des Gesetzgebers sogar eine Mehrheit von Personen, 
denen das Recht der Persönlichkeit nicht zukommt, so-
fern der Kreis der Begünstigten genügend eng umgrenzt 
ist (Art. 539 Abs. 2 ZGB).153 Im letzteren Fall gelten alle 
Personen als Rechtsnachfolger. Als Steuernachfolger 
grundsätzlich ausser Betracht fallen Personen, welche, 
obschon zur Erbschaft berufen, diese nicht antreten kön-
nen bzw. wollen; sei es, weil sie die Erbschaft ausge-
schlagen haben (Art. 566 ff. ZGB), sei es, weil sie enterbt 
worden (Art. 477 ff. ZGB) oder erbunwürdig (Art. 540 
ZGB) sind, oder sei es, weil sie einen Erbverzicht iSv  
Art. 495 f. ZGB erklärt haben.154

148  Vgl. schorno/ursprung, § 10 StG AG N 2; schöBi, Die erbrecht-
liche Bedeutung von Steuern, S. 130.

149  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-
rechtsverhältnis, S. 37; locher, Art. 12 DBG N 4; richner/Frei/
KauFmann, Art. 12 DBG N 4; salomé, Art. 12 DBG N 2; schor-
no/ursprung, § 8 StG AG N 5; simoneK, § 12 StG BL N 2; Kän-
Zig, Art. 10 WStB N 3.

150  BGE 89 II 281 E 4. Vgl. huWiler, Art. 484 ZGB N 1; tuor/schny-
der/schmid/rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 
§ 71 N 13; druey, Grundriss des Erbrechts, § 11 N 21 f.; Bur-
Kart, Art. 484 ZGB N 6; Bur Bürgin/Filli/müller, Anhang Steu-
ern N 279; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG N 5; Frei, Die 
Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuerrechtsverhält-
nis, S. 39.

151  BGer 2P.296/2005 E 3.2.1, 17.11.2005, BGE 103 II 225 E 2. Vgl. 
escher/escher, Art. 484 ZGB N 7; tuor, Art. 484 ZGB N 10; 
huWiler, Art. 484 ZGB N 2 und 10; piotet, Erbrecht, S. 126; 
druey, Grundriss des Erbrechts, § 11 N 16; BurKart, Art. 484 
ZGB N 6.

152  Vgl. escher/escher, Art. 539 ZGB N 3; tuor/picenoni, Art. 539 
ZGB N 2; schWander, Art. 539 ZGB N 10; aBt, Art. 539 ZGB  
N 10.

153  BGE 81 II 22 ff. Vgl. escher/escher, Art. 539 ZGB N 4; tuor/
picenoni, Art. 539 ZGB N 5; schWander, Art. 539 ZGB N 12 ff.; 
aBt, Art. 539 ZGB N 17 ff.

154  Vgl. locher, Art. 12 DBG N 4; greminger/Bärtschi, Art. 12 DBG 
N 1; salomé, Art. 12 DBG N 2; KänZig, Art. 10 WStB N 3; oBer-
son, Droit fiscal suisse, § 6 N 46.
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Hält man sich strikt an den Wortlaut der betreffenden  
Bestimmungen in den Steuergesetzen, so könnten nur Er-
ben im vorstehend erläuterten Sinn für die Steuerschul-
den des Erblassers haftbar gemacht werden. Dies hätte 
zur Konsequenz, dass eine Person, welche von Gesetzes 
wegen zum Erben berufen ist, das Erbe aber nicht antre-
ten konnte oder wollte, selbst dann nicht für die Steuer-
schulden des Erblassers einstehen müsste, wenn dieser 
ihm zu Lebzeiten bedeutende Zuwendungen aus seinem 
Vermögen, ja im Extremfall vielleicht sogar kurz vor sei-
nem Tod sein gesamtes Vermögen übertragen oder ihm 
Vermächtnisse ausgerichtet hat, statt ihn zum Erben be-
rufen zu haben. Ein auf diese Weise bedachter Erbe könn-
te sich durch Ausschlagung der Haftung entschlagen. Ei-
ne solche Interpretation erscheint im Ergebnis jedoch 
stossend, da sie eine Ungleichbehandlung der Erben zur 
Folge haben oder sogar dem Rechtsmissbrauch Vorschub 
leisten könnte. Richtigerweise ist deshalb davon auszu-
gehen, dass gesetzliche Erben mit ihren Vorempfängen, 
die zum Erbteil gehören und die sowohl im Bund als auch 
in praktisch allen Kantonen explizit zum Haftungssubst-
rat gezählt werden,155 für die Steuerschulden des Erblas-
sers einzustehen haben, selbst wenn sie nicht in die Er-
benstellung eingetreten sind.156

Diese Interpretation drängt sich umso mehr auf, als den 
Steuerbehörden in einem solchen Fall die den übrigen 
Gläubigern in Art. 497 und 579 ZGB eingeräumte Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme von Erben eines zahlungs-
unfähigen Erblassers157 nicht offen stehen dürfte, weil 
die Erbenhaftung, wie erwähnt, durch das öffentliche 
Recht abschliessend geregelt ist.158 Dem Fiskus blieben 
deshalb nur noch die so genannten paulianischen An-
fechtungsklagen nach Art. 285 ff. SchKG, wobei dort 
 allerdings strengere Voraussetzungen erfüllt sein müss-
ten.

3.2.4 Rechtswirkung

Die Rechtsnachfolge ist sowohl materieller als auch for-
meller Natur: Einerseits übernehmen die Erben die ver-
fahrensrechtliche Position des Erblassers im Zeitpunkt 
des Todes mit den entsprechenden Verfahrensrechten 
und -pflichten (Verfahrenssukzession); anderseits geht 
die Verpflichtung zur Zahlung der ausstehenden Steuern 
im gesetzlich definierten Umfang auf die Erben über 
(Zahlungssukzession).159 Letzteres beschlägt die Haf-

155  S. hinten, bei Fn 172.
156  In diesem Sinn offenbar greminger/Bärtschi, Art. 12 DBG N 4 

a. E.
157  S. vorne, Abschn. 3.1.2.
158  S. vorne, Abschn. 3.1.3.
159  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-

rechtsverhältnis, S. 34 f.; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG 
N 6.

tung, die im folgenden Abschnitt zu beschreiben sein 
wird. Die verfahrensrechtlichen Aspekte bleiben im Rah-
men der vorliegenden Abhandlung unberücksichtigt.160

3.3 Steuerhaftung

3.3.1 Allgemeines

Anders als im Zivilrecht, welches den Grundsatz der un-
beschränkten Haftung des Erben statuiert, so dass die 
Schulden des Erblassers zu seinen persönlichen werden 
(Art. 560 Abs. 2 ZGB),161 haben Bund und Kantone bei 
den direkten Steuern aus rechtspolitischen Überlegungen 
ausnahmslos eine Haftungsbegrenzung eingeführt.162 
Speziell geregelt ist die Haftung des überlebenden Ehe-
gatten sowie der überlebenden eingetragenen Partnerin-
nen und Partner.163

3.3.2 Gegenstand der Haftung

Die Haftung der Erben erstreckt sich auf sämtliche bis 
zum Tod des Erblassers entstandenen und in diesem 
 Zeitpunkt noch geschuldeten Steuern.164 Hierzu gehören 
nicht nur die bereits veranlagten und noch zu veranlagen-
den ordentlichen Steuern, sondern auch die Nachsteuern, 
da es sich dabei um gewöhnliche Steuern und nicht um 
eine Steuerstrafe handelt.165

Die Erben haften hingegen nicht (mehr) für allfällige 
Strafsteuern oder Bussen, welche dem Erblasser wegen 
Steuerhinterziehung auferlegt wurden oder aufzuerlegen 
wären. Ursprünglich war im Recht der direkten Bundes-
steuer ebenso wie im Steuerharmonisierungsgesetz die 
Haftung der Erben ausdrücklich vorgesehen.166 Der 
 Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat diese 
Haftung jedoch für unrechtmässig erklärt, da es sich bei 
der Busse für Steuerhinterziehung um eine echte Strafe 

160  S. dazu ZWeiFel, Die verfahrens- und steuerstrafrechtliche Stel-
lung der Erben bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, 
S. 338 ff.; locher, Art. 12 DBG N 4 ff.; schorno/ursprung, § 8 
StG AG N 7 ff.; salomé, Art. 12 DBG N 3 ff.; Frei, Die Erben-
haftung für Forderungen aus dem Steuerrechtsverhältnis,  
S. 60 ff.

161  S. vorne, Abschn. 3.1.1 bei Fn 120 und 121.
162  Vor der Anpassung an das Steuerharmonisierungsgesetz 

kannten einzelne Kantone noch die unbeschränkte Erbenhaf-
tung, s. § 5 Abs. 1 StG BS, Art. 12 Abs. 3 LIPP-I GE und § 15 
Abs. 1 StG SZ.

163  S. dazu hinten, Abschn. 3.3.3.5.
164  BGer 5P.134/2002 E 2.2, 5.9.2002. Vgl. greminger/Bärtschi,  

Art. 12 DBG N 3; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG N 9; si-
moneK, § 12 StG BL N 4; schöBi, Die erbrechtliche Bedeutung 
von Steuern, S. 128.

165  BGE 127 II 487; StE 1998 B 101.6 Nr. 5. Vgl. locher, Art. 12 
DBG N 12; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG N 10; salomé, 
Art. 12 DBG N 7; Bur Bürgin/Filli/müller, Anhang Steuern  
N 276; müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuer-
recht, S. 114; schöBi, Die erbrechtliche Bedeutung von Steu-
ern, S. 129 f.

166  Art. 130 Abs. 1 WStB; Art. 179 DBG; Art. 57 Abs. 3 StHG.
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handle, welche ein Verschulden des Gebüssten voraus-
setze. Dieser Auffassung hat sich das Bundesgericht an-
schliessen müssen.167 Danach wurden die betreffenden 
Bestimmungen mit dem BG über die Aufhebung der 
 Haftung der Erben für Steuerbussen per 1.3.2005 aufge-
hoben.168 Der in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
Ehe lebende Ehegatte seinerseits kann nur für die Hinter-
ziehung in Bezug auf seine eigenen Steuerfaktoren ge-
büsst werden (Art. 180 DBG).169

3.3.3 Umfang der Haftung

3.3.3.1 Haftungsbeschränkung

Wie bereits erwähnt, haben der Bund und sämtliche Kan-
tone die Haftung der Erben für Steuerschulden des Erb-
lassers begrenzt. Die Erben haften überall im Umfang ih-
res jeweiligen Erbteils.170 Massgebend ist das Brut-
tonachlassvermögen abzüglich Passiven, freilich unter 
Ausschluss der Steuerschulden, für welche die Erben 
haften sollen.171

Im Bund und in praktisch allen Kantonen gelten die Vor-
empfänge ausdrücklich als darin eingeschlossen. Ledig-
lich in den Kantonen Basel-Stadt und Solothurn werden 
die Vorempfänge nicht erwähnt.172 Demgegenüber be-
schränkt der Kanton Aargau die Haftung in zeitlicher 
Hinsicht auf die in den letzten 5 Jahren vor dem Tod des 
Erblassers bezogenen Vorempfänge.173 Der Kanton Ob-
walden schliesslich erweitert die Haftung auf die von To-
des wegen angefallenen Versicherungsleistungen.174

Keines der Steuergesetze definiert oder umschreibt, was 
unter den Begriffen «Erbteil» und «Vorempfang» zu ver-
stehen ist. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass sich 

167  BGE 124 II 480.
168  Vgl. zum Ganzen sieBer, Art. 179 DBG N 2 ff. mwH; locher, 

Art. 12 DBG N 13; sansonetti, Art. 179 DBG N 2 ff.; Bur Bür-
gin/Filli/müller, Anhang Steuern N 294.

169  Das Gleiche muss auch für die eingetragenen Partnerinnen 
und Partner gelten, obschon Art. 9 Abs. 1bis nicht ausdrück-
lich auf das Steuerstrafrecht Bezug nimmt. Vgl. sieBer,  
Art. 180 DBG N 1a.

170  Art. 12 Abs. 2 DBG; § 8 Abs. 3 StG AG; Art. 15 Abs. 2 StG AI; 
Art. 14 Abs. 1 StG AR; Art. 14 Abs. 1 StG BE; § 14 Abs. 2  
Bst. b StG BL; § 11 Abs. 4 StG BS; Art. 12 Abs. 1 StG FR;  
Art. 11 Abs. 1 LIPP-I GE; Art. 11 Abs. 1 StG GL; Art. 12  
Abs. 2 StG GR; Art. 52 Abs. 1 LI JU; §§ 19 Abs. 1 und 20  
Abs. 4 StG LU; Art. 14 Abs. 1 LCD NE; Art. 14 Abs. 1 StG NW;  
Art. 14 Abs. 1 StG OW; Art. 24 Abs. 1 StG SG; Art. 13 Abs. 1 
StG SH; Art. 18 Abs. 1 StG SO; § 13 Abs. 1 StG SZ; § 15  
Abs. 2 StG TG; Art. 11 Abs. 1 LT TI; Art. 16 Abs. 1 StG UR; 
Art. 13 Abs. 1 LID VD; Art. 9 Abs. 1 StG VS; § 12 Abs. 1 StG 
ZG; § 11 Abs. 1 StG ZH.

171  Vgl. schorno/ursprung, § 8 StG AG N 15 und 20.
172  § 11 Abs. 4 StG BS; § 18 Abs. 1 StG SO. S. dazu hinten,  

Abschn. 3.3.3.3 bei Fn 209 und 210.
173  § 8 Abs. 3 StG AG.
174  Art. 14 Abs. 1 StG OW. S. dazu hinten, Abschn. 3.3.3.2 bei  

Fn 188.

deren Inhalt und Wert, nicht anders als der Begriff des  
Erben selbst, nach zivilrechtlichen Grundsätzen bestim-
men.175

Erbteil und nicht (lebzeitigen) Vorempfang bilden sämt-
liche Zuwendungen, welche auf einer Verfügung von To-
des wegen beruhen. Die Abgrenzung ist nicht immer ein-
fach und bedarf der Würdigung aller Umstände des kon-
kreten Einzelfalls. Als entscheidendes Abgrenzungskri-
terium zwischen Rechtsgeschäften unter Lebenden und 
solchen von Todes wegen wird der Zeitpunkt erachtet, in 
dem das betreffende Rechtsgeschäft seine (hauptsächli-
che) Wirkung entfaltet.176

Die Beschränkung der Haftung auf den Erbteil und die 
Vorempfänge ist rein rechnerischer Natur und dient der 
Bestimmung der Haftungsgrenze. Es spielt für die Inan-
spruchnahme keine Rolle, ob im Zeitpunkt der Geltend-
machung durch die Steuerbehörde das ererbte Vermögen 
und die Vorempfänge in natura oder wertmässig noch 
vorhanden sind.177 Bis zum Betrag, welcher dem Wert 
des Erbteils und – soweit eingeschlossen – der Voremp-
fänge entspricht, haftet der Begünstigte folglich mit sei-
nem ganzen Vermögen.178

3.3.3.2 Erbteil

Wie dargetan, bestimmt sich nach Zivilrecht, was als 
Erbteil gilt. Der Erbteil versteht sich als Wertquote eines 
Erben am Nachlass, d. h. an sämtlichen übertragbaren 
Vermögenswerten bzw. Aktiven des Erblassers, wozu na-
mentlich Forderungen, das Eigentum, die beschränkten 
dinglichen Rechte und der Besitz (Art. 560 Abs. 2 ZGB), 
aber auch Immaterialgüterrechte, Anwartschaften sowie 
gewisse Gestaltungs- und Wahlrechte und Ansprüche aus 
dem öffentlichen Recht gehören.179 Bei verstorbenen 
Personen, die verheiratet waren, ist vorgängig stets die 

175  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-
rechtsverhältnis, S. 41; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG  
N 17; reimann/Zuppinger/schärrer, § 15 aStG ZH N 13.

176  BGE 113 II 273, 93 II 226, 84 II 247, 50 II 370, 46 II 230. Vgl. 
tuor, Einl. zum 14. Titel ZGB N 3a; escher/escher, Einl. zum 
14. Titel ZGB N 6 ff.; Weimar, Einl. zum 14. Titel ZGB N 96 ff.; 
WinistörFer, Die unentgeltliche Zuwendung im Privatrecht, 
insbesondere im Erbrecht, S. 32 f.; Breitschmid, vor Art. 467 
- 536 ZGB N 29; druey, Grundriss des Erbrechts, § 8 N 31 ff., 
bes. N 34; tuor/schnyder/schmid/rumo-Jungo, Das Schweize-
rische Zivilgesetzbuch, § 66 N 1.

177  Vgl. locher, Art. 12 DBG N 11.
178  Vgl. greminger/Bärtschi, Art. 12 DBG N 4; KänZig, Art. 10 WStB 

N 5; müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuer-
recht, S. 227 f. bei Fn 146 f.

179  Vgl. tuor/picenoni, Art. 560 ZGB N 4; schWander, Art. 560 ZGB 
N 8 mwH; druey, Grundriss des Erbrechts, § 13 N 17 ff. Die 
Aufzählung in Art. 560 Abs. 2 ZGB ist nicht abschliessend; 
vgl. BGE 112 II 305.
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güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen, um 
den Umfang des Nachlasses zu bestimmen.180

Anlass zu Kontroversen gibt die Behandlung von Versi-
cherungsleistungen, die mit dem Tod des Erblassers   
fällig werden. Hier ist zu unterscheiden: Ansprüche, wel-
che zwar durch den Tod des Erblassers ausgelöst werden, 
aber direkt bei einem Erben oder einem Dritten entste-
hen, fallen nicht in den Nachlass und gehören somit auch 
nicht zum Erbteil.181 Das gilt zum einen für die Hinterlas-
senenansprüche aus den obligatorischen Sozialversiche-
rungen (gemäss AHVG, IVG, BVG, UVG und MVG),182 
zum andern aber auch für die Ansprüche im überobliga-
torischen Bereich der beruflichen Vorsorge183 sowie im 
Bereich der steuerbegünstigten Vorsorge der Säule 3a184. 
Bei den Kapitalleistungen aus privaten Lebensversiche-
rungen iSv Art. 73 ff. VVG, sei es in Form einer Todes-
fall- oder einer gemischten Lebensversicherung, gilt es 
zu differenzieren. Soweit der Erblasser zu Lebzeiten 
 einen Erben oder Dritten als Begünstigten nach Art. 76 
VVG bezeichnet hat, fällt der Anspruch ebenfalls nicht in 
den Nachlass, da die Begünstigung dem Begünstigten ein 
eigenes Recht auf Ausrichtung der Versicherungsleis-
tung verschafft (Art. 78 VVG).185 Das Gleiche gilt a for-
tiori, wenn der Versicherungsanspruch nach Art. 73 VVG 
abgetreten wurde, da der Zessionar mit der Abtretung 
Anspruchsberechtigter wird.186 Fehlt es dagegen an einer 
Begünstigung und wurde der Anspruch nicht abgetreten, 
so ist er bis zum Tod im Vermögen des Erblassers verblie-
ben und bildet deshalb Teil des Nachlasses,187 und zwar 
selbst dann, wenn der Versicherungsanspruch auf den 
Tod des Erblassers als Vermächtnis ausgerichtet wird, 
wodurch der Bedachte ein direktes Forderungsrecht 
 gegen den Versicherer erwirbt (Art. 563 Abs. 2 ZGB).188 

180  Vgl. druey, Grundriss des Erbrechts, § 13 N 8 ff.; hegnauer/
Breitschmid, Grundriss des Eherechts, §§ 22.19 und 26.04; 
hausheer/aeBi-müller, Art. 204 ZGB N 6.

181  S. aber hinten, Abschn. 3.3.3.3 bei Fn 203.
182  Vgl. staehelin, Art. 476 ZGB N 4; druey, Grundriss des Erb-

rechts, § 13 N 27; KünZle, Einl. N 103 und 106.
183  BGE 129 III 307 E 2.1, 116 V 222, 113 V 290, 112 II 39. Vgl. 

staehelin, Art. 476 ZGB N 4.
184  Vgl. staehelin, Art. 476 ZGB N 4; KünZle, Einl. N 119; nuss-

Baum, Die Ansprüche der Hinterlassenen nach Erbrecht und 
aus beruflicher Vorsorge bzw. gebundener Selbstvorsorge,  
S. 202.

185  BGer 5C.165/2001 E 3c, 30.8.2001, BGE 130 I 221 E 8, 112 II 
159, 82 II 98. Vgl. staehelin, Art. 476 ZGB N 4; druey, Grund-
riss des Erbrechts, § 13 N 30; Küng, Art. 76 VVG N 1 und  
Art. 78 VVG N 1; maurer, Schweizerisches Privatversiche-
rungsrecht, S. 448 f.; KünZle, Einl. N 127.

186  Kuhn, Art. 73 VVG N 30; maurer, Schweizerisches Privatver-
sicherungsrecht, S. 391.

187  Vgl. staehelin, Art. 476 ZGB N 5; Breitschmid, Art. 563 ZGB  
N 6; escher/escher, Art. 563 ZGB N 4; tuor, Art. 476 ZGB  
N 13; Küng, Art. 76 VVG N 1; maurer, Schweizerisches Privat-
versicherungsrecht, S. 448 f.

188  Vgl. escher/escher, Art. 563 ZGB N 4; tuor/picenoni, Art. 563 
ZGB N 11; Breitschmid, Art. 563 ZGB N 6.

Soweit Versicherungsansprüche nicht in den Nachlass 
fallen, sind sie, vorbehältlich der Qualifikation als 
Vorempfang,189 idR nicht zum Haftungssubstrat der 
 Erben zu rechnen.190 Eine Ausnahme gilt, wie erwähnt, 
für den Kanton Obwalden, der sämtliche auf den Tod hin 
fälligen Versicherungsleistungen der Haftung unter-
wirft.191

Bei der Ermittlung der Höhe des Erbteils für die Steuer-
haftung ist auf den Wert im Zeitpunkt des Todestages ab-
zustellen, da in diesem Zeitpunkt der Erbgang eröffnet 
wird und die Erbschaft auf die Erben übergeht (Art. 560 
Abs. 1 und 3 ZGB).192 Demgegenüber ist für die Erb-
teilung der Wert der Aktiven im Zeitpunkt der Teilung 
massgeblich (Art. 617 ZGB).193

3.3.3.3 Vorempfänge

Der Haftung unterliegen aber auch die Vorempfänge. 
Dieser Begriff wird in den erbrechtlichen Bestimmungen 
des ZGB nicht verwendet und somit auch weder definiert 
noch umschrieben.194 Der Begriff hat sich jedoch einge-
bürgert, und man ist sich in der Lehre weitgehend einig 
darüber, dass damit die antizipierte Erbfolge gemeint ist. 
Unter Vorempfang versteht man eine (teilweise) unent-
geltliche lebzeitige Zuwendung des Erblassers an einen 
Erben, die auf den Erbteil anzurechnen und somit nach 
den Regeln von Art. 626 ff. ZGB auszugleichen ist.195 
Man spricht deshalb auch von Erbvorbezug. Die Ausglei-

189  S. hinten, Abschn. 3.3.3.3 bei Fn 203.
190  Vgl. richner/Frei/KauFmann/meuter, § 11 StG ZH N 19 a. E.; 

schorno/ursprung, § 8 StG AG N 13.
191  S. vorne, Abschn. 3.3.3.1 bei Fn 174.
192  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-

rechtsverhältnis, S. 41; locher, Art. 12 DBG N 11; richner/ 
Frei/KauFmann, Art. 12 DBG N 16; salomé, Art. 12 DBG N 8;  
richner/Frei/KauFmann/meuter, § 11 StG ZH N 17; schorno/
ursprung, § 8 StG AG N 14; simoneK, § 14 StG BL N 10.

193  Der im Gesetz nur für die Bewertung von Grundstücken aus-
drücklich statuierte Grundsatz wird von der Lehre für sämtli-
che Nachlassaktiven als massgeblich angesehen. Vgl. schau-
FelBerger/Keller, Art. 610 ZGB N 9 und Art. 617 ZGB N 1; dru-
ey, Grundriss des Erbrechts, § 16 N 70; tuor/schnyder/schmid/
rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, § 82 N 13.

194  Vgl. eitel, Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im 
Erbrecht, S. 90; piotet, Erbrecht, S. 291; Weimar, Zehn Thesen 
zur erbrechtlichen Ausgleichung, S. 833; druey, Grundriss des 
Erbrechts, § 7 N 16; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG N 18.

195  Vgl. piotet, Erbrecht, S. 291; eitel, Art. 626 ZGB N 25 und 33; 
ders., Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erb-
recht, S. 90; druey, Grundriss des Erbrechts, § 7 N 16 und  
29 ff.; tuor/schnyder/schmid/rumo-Jungo, Das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch, § 84 N 1 bei Fn 5. S. zur Herkunft und Bedeu-
tung des Begriffs im Einzelnen eitel, Die Berücksichtigung 
lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, S. 86 ff. Kritisch zum 
Begriff: Widmer, Grundfragen der erbrechtlichen Ausglei-
chung, S. 41 ff.



IFF Forum für Steuerrecht 2009

187Felix Rajower/Ursula Weber Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern

chungspflicht besteht jedoch nach Lehre und Rechtspre-
chung nur unter den gesetzlichen Erben.196

Ausgleichungspflichtige lebzeitige Zuwendungen gehö-
ren nach richtiger Ansicht zum Vermögen des Erblassers 
bzw. zum Nachlass und sind deshalb auch bei der Berech-
nung der Pflichtteile bzw. der verfügbaren Quote zu be-
rücksichtigen sowie an den Erbteil anzurechnen.197 Mass-
gebend ist der Wert der Zuwendung im Zeitpunkt des 
Erbgangs, d. h. des Todes des Erblassers, und zwar selbst 
dann, wenn der betreffende Vermögenswert vor dem Erb-
gang veräussert wurde.198 Das entspricht der (dispositi-
ven) Bewertungsregel bei der Ausgleichung (Art. 630 
Abs. 1 ZGB).199

Der Ausgleichung unterworfen sind sämtliche unent-
geltlichen Zuwendungen, worunter vor allem reine und 
gemischte Schenkungen fallen.200 Als gemischte Schen-
kung wird ein Rechtsgeschäft qualifiziert, bei welchem 
zwischen Leistung und Gegenleistung objektiv ein gro-
bes Missverhältnis besteht und dieses Missverhältnis 
subjektiv von den Parteien auch erkannt und gewollt 
war.201 Daneben können aber auch andere (teilweise) 
 unentgeltliche Rechtsgeschäfte, wie beispielsweise un-

196  Vgl. escher/escher, Vorbem. zur Ausgleichung N 5 und  
Art. 626 ZGB N 16; tuor/picenoni, Vorbem. zur Ausgleichung 
N 11 und Art. 626 ZGB N 1a und 5a; piotet, Erbrecht, S. 290 
und 337; Forni/piatti, Art. 626 ZGB N 1, 4 und 7; BurcKhardt 
Bertossa, Art. 626 ZGB N 3 und 7; druey, Grundriss des Erb-
rechts, § 7 N 17 ff.; WinistörFer, Die unentgeltliche Zuwendung 
im Privatrecht, insbesondere im Erbrecht, S. 189. Vorbehält-
lich einer entsprechenden Anordnung des Erblassers sind die 
eingesetzten Erben nicht ausgleichungspflichtig, vgl. BGE 124 
III 105 ff. E 5a.

197  BGE 127 III 399 E 2a, 76 II 192, 45 II 12 f. Vgl. escher/escher, 
Art. 475 ZGB N 5; tuor, Art. 474 ZGB N 13; Weimar, Art. 474 
ZGB N 35 ff.; staehelin, Art. 475 ZGB N 4; piotet, Erbrecht, 
S. 439; tuor/schnyder/schmid/rumo-Jungo, Das Schweizeri-
sche Zivilgesetzbuch, § 68 N 18; eitel, Die Berücksichtigung 
lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, S. 557 ff.

198  BGE 110 II 231 ff., 102 II 332. Vgl. escher/escher, Art. 537 ZGB 
N 7; tuor, Art. 528 ZGB N 9; aBt, Art. 537 ZGB N 14 ff.; BurcK-
hardt Bertossa, Art. 630 ZGB N 1.

199  Vgl. escher/escher, Art. 630 ZGB N 3; tuor/picenoni, Art. 630 ZGB 
N 6; eitel, Art. 630 ZGB N 8; Forni/piatti, Art. 630 ZGB N 1.

200  BGE 120 II 417 E 3a, 98 II 352 E 3, 89 II 72 E 3, 84 II 338 E 2. 
Vgl. eitel, Art. 626 ZGB N 100; ders., Die Berücksichtigung 
lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, S. 127 ff.; Forni/piatti, 
Art. 626 ZGB N 9; druey, Grundriss des Erbrechts, § 7 N 31  f.; 
BurcKhardt Bertossa, Art. 626 ZGB N 15.

201  BGer 5C.212/2000 E 4b, 2.4.2001; 5C.259/2000 E 2b, 30.1.2001; 
BGE 98 II 358. Vgl. Forni/piatti, Art. 626 ZGB N 9; vogt,  
Art. 239 ZGB N 5 ff.; eitel, Die Berücksichtigung lebzeitiger 
Zuwendungen im Erbrecht, S. 172 ff.; WinistörFer, Die unent-
geltliche Zuwendung im Privatrecht, insbesondere im Erb-
recht, S. 90 ff. Die in der Lehre diskutierte Frage, ob eine Zu-
wendung überhaupt als unentgeltlich und damit als Schen-
kung qualifiziert werden kann, wenn sie der Ausgleichung 
unterworfen ist, kann hier nicht weiter erörtert werden, s. da-
zu WinistörFer, Die unentgeltliche Zuwendung im Privatrecht, 
insbesondere im Erbrecht, S. 132 ff. mwH; eitel, Die Berück-
sichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, S. 90 ff.

entgeltliche Arbeits- und Dienstleistungen oder die un-
entgeltliche Gebrauchsüberlassung, ausgleichungs-
pflichtige Zuwendungen iSv Art. 626 ff. ZGB bilden.202 
Als (unentgeltliche) lebzeitige Zuwendung hat beispiels-
weise auch die Begründung einer versicherungsrechtli-
chen Begünstigung zu gelten.203

Praktisch bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die 
Frage, ob eine objektiv ausgleichungspflichtige Zuwen-
dung selbst dann der Steuerhaftung unterliegt, wenn sie 
durch gegenteilige Anordnung des Erblassers erbrecht-
lich der Ausgleichung entzogen wurde. Aufgrund des 
Zwecks der gesetzlichen Bestimmung, die andere Ziele 
verfolgt als die erbrechtliche Ausgleichung, darf es 
grundsätzlich keine Rolle spielen, ob im konkreten Ein-
zelfall ein Erbe durch eine entsprechende Anordnung des 
Erblassers von der Ausgleichung dispensiert wurde oder 
ob die ausgleichungsberechtigten Erben auf die Ausglei-
chung verzichtet haben. Es kann nämlich nicht im Belie-
ben der beteiligten Personen stehen, das Haftungssubst-
rat durch entsprechende Abreden zu verkürzen und so 
Einfluss auf das öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnis 
der Steuerhaftung zu nehmen. Ausserdem wäre bei einer 
subjektiven Betrachtungsweise derjenige Erbe, der einen 
von Gesetzes wegen eigentlich ausgleichungspflichtigen 
Vorempfang erhalten, diesen aber nicht auszugleichen 
hat, gegenüber demjenigen, der seinen Vorempfang zur 
Ausgleichung bringen muss, ungerechtfertigterweise 
privilegiert, wofür kein Grund ersichtlich ist. Es muss 
hier folglich das Gleiche gelten wie für die Haftung nach 
Art. 579 ZGB.204

Die ausgleichungspflichtigen Zuwendungen sind grund-
sätzlich ohne zeitliche Beschränkung zu berücksichti-
gen. Es spielt somit für die Frage der Steuerhaftung keine 
Rolle, in welchem Zeitpunkt, d. h. wie lange vor dem Tod 
des Erblassers die Zuwendung erfolgt ist.205 Eine Aus-
nahme gilt, wie erwähnt, für den Kanton Aargau, wo die 
Erben nur mit denjenigen Vorempfängen haften, die sie 
in den letzten 5 Jahren vor dem Tod des Erblassers bezo-
gen haben.206

202  Vgl. eitel, Art. 626 ZGB N 101 ff.; ders., Die Berücksichtigung 
lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, S. 137 ff.; WinistörFer, 
Die unentgeltliche Zuwendung im Privatrecht, insbesondere 
im Erbrecht, S. 113 ff., bes. 116.

203  BGE 112 II 157 ff., 71 II 152. Vgl. escher/escher, Art. 626 ZGB 
N 31; tuor, Art. 476 ZGB N 10; eitel, Art. 626 ZGB N 133; For-
ni/piatti, Art. 626 ZGB N 13; KünZle, Einl. N 129; nertZ,  
Art. 476 ZGB N 24; piotet, Erbrecht, S. 325; druey, Grundriss 
des Erbrechts, § 8 N 49; WinistörFer, Die unentgeltliche Zu-
wendung im Privatrecht, insbesondere im Erbrecht, S. 87 f. 
und 113.

204  S. vorne, Abschn. 3.1.2 bei Fn 125 und 126.
205  Vgl. richner/Frei/KauFmann/meuter, § 11 StG ZH N 17; agner/

Jung/steinmann, Art. 12 DBG N 1. S. auch das KS Familien-
besteuerung/DBG, S. 5.

206  S. vorne, Abschn. 3.3.3.1 bei Fn 173.
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Da Vorempfänge zum Nachlassvermögen und damit auch 
zum Erbteil eines Bedachten zu zählen sind,207 stellt sich 
natürlich die Frage, ob deren ausdrückliche Erwähnung 
in den einschlägigen Bestimmungen der Steuergesetze208 
lediglich beispielhaften bzw. deklaratorischen Charakter 
habe. Diese Frage ist für die beiden Kantone Basel-Stadt 
und Solothurn, in deren Steuergesetz Vorempfänge uner-
wähnt bleiben,209 von Bedeutung. Was den Kanton Basel-
Stadt anbetrifft, so war die Klausel «(…) mit Einschluss 
der Vorempfänge» im ursprünglichen Gesetzesentwurf 
enthalten und wurde auf Betreiben der mit der Sache be-
fassten Grossratskommission nicht deshalb gestrichen, 
weil man die Haftung verringern wollte, sondern allein 
aus dem zutreffenden Grundgedanken heraus, dass der 
Begriff des Erbteils durch das Bundeszivilrecht bestimmt 
werde.210 Man kann deshalb davon ausgehen, dass die Er-
ben auch in diesem Fall mit ihren Vorempfängen für die 
Steuern des Erblassers haften.

3.3.3.4 Zusätzliche Haftung des überlebenden 
Ehegatten

Der überlebende Ehegatte haftet als Erbe darüber hinaus 
im Bund und in beinahe allen Kantonen auch mit dem 
Betrag, den er aufgrund ehelichen Güterrechts vom Vor-
schlag oder vom Gesamtgut über den ihm nach Gesetz 
zustehenden Anteil hinaus erhält. Eine Ausnahme bildet 
der Kanton Basel-Landschaft, der keine entsprechende 
Regelung kennt.211

Von Gesetzes wegen ist bei der Errungenschaftsbeteili-
gung eine hälftige Teilung des Vorschlags und bei der 
Gütergemeinschaft eine solche des Gesamtguts vorgese-
hen (Art. 215 Abs. 1 und 241 Abs. 1 ZGB). Bei beiden 
Güterständen kann jedoch für den Fall der Auflösung der 
Ehe durch Tod eine davon abweichende Aufteilung ehe-
vertraglich vereinbart werden (Art. 216 und 241 Abs. 2 
und 3 ZGB). Der vertragliche Freiraum wird jedoch bei 
der Errungenschaftsbeteiligung durch den Pflichtteil der 
nichtgemeinsamen Nachkommen und bei der Güterge-
meinschaft durch denjenigen der Nachkommen begrenzt 
(Art. 216 Abs. 2 und 241 Abs. 3 ZGB).

Infolge einer derartigen ehevertraglichen Zuweisung 
kann ein Ehegatte gegebenenfalls aus der güterrechtli-
chen Auseinandersetzung zu Lasten der übrigen Erben 
mehr erhalten, als ihm von Gesetzes wegen zustehen 
würde. Eine solche Vereinbarung ist, soweit sie sich auf 
die Auflösung der Ehe durch Tod bezieht, in materieller 

207  S. vorne, Abschn. 3.3.3.3 bei Fn 197.
208  S. vorne, in Fn 170.
209  S. vorne, Abschn. 3.3.3.1 bei Fn 172.
210  madörin, Materialsammlung zum neuen Baselstädtischen 

Steuergesetz 2001, S. 60.
211  Vgl. simoneK, § 14 StG BL N 13.

Hinsicht als Schenkung von Todes wegen iSv Art. 245 
Abs. 2 OR zu qualifizieren212 und begründet gewisser-
massen ein Sondererbrecht,213 welches umso bedeutsa-
mer ist, je grösser der Anteil der Errungenschaft am Ver-
mögen eines verstorbenen Ehegatten ist. Durch entspre-
chende ehevertragliche Vorkehrungen könnte unter Um-
ständen sogar die Haftbarkeit des überlebenden Ehegat-
ten als Erbe illusorisch gemacht werden.214

Es rechtfertigt sich deshalb, den ehevertraglich begrün-
deten Anspruch auf einen Mehranteil des überlebenden 
Ehegatten am Vorschlag des verstorbenen Ehegatten der 
Steuerhaftung zu unterwerfen.215

3.3.3.5 Zusätzliche Haftung der überlebenden 
Partnerinnen und Partner

Wie einleitend bemerkt wurde, hat der Gesetzgeber in 
Bezug auf die steuerliche Behandlung die Gleichstellung 
der eingetragenen Partnerinnen und Partner mit den Ehe-
gatten angestrebt und weitgehend verwirklicht.216 Die 
Anpassung betrifft auch die Erbenhaftung, welche ana-
log zur Regelung für die Ehegatten ausgestaltet wurde. 
Im Bund und in zahlreichen Kantonen haften die überle-
benden eingetragenen Partnerinnen und Partner nicht nur 
mit ihrem Erbteil, sondern auch mit dem Betrag, den sie 
auf Grund einer vermögensrechtlichen Regelung iSv 
Art. 25 Abs. 1 PartG erhalten haben.217

Diese Regelung ist vor dem Hintergrund der vermögens-
rechtlichen Ordnung der eingetragenen Partnerschaft zu 
sehen, welche auf dem Grundsatz der Trennung der Ver-
mögen beruht. Gemäss Art. 18 PartG verfügt jede Partne-
rin und jeder Partner über das eigene Vermögen und haf-
tet für die eigenen Schulden mit seinem eigenen Vermö-
gen. Mithin entspricht die Ausgestaltung der Vermögens-
verhältnisse weitgehend derjenigen der Gütertrennung 
im Eherecht nach Art. 247 ZGB.218 Soweit in einer einge-

212  BGE 102 II 313 ff. Vgl. hausheer/reusser/geiser, Art. 216 ZGB 
N 34 f.; hausheer/aeBi-müller, Art. 216 ZGB N 27; KünZle, Einl. 
N 135; WinistörFer, Die unentgeltliche Zuwendung im Privat-
recht, insbesondere im Erbrecht, S. 86.

213  So zutreffend hausheer/aeBi-müller, Art. 216 ZGB N 2; KünZ-
le, Einl. N 136.

214  So richner/Frei/KauFmann/meuter, § 11 StG ZH N 21.
215  S. den Hinweis auf die Problematik von Ehen, welche nicht 

dem schweizerischen Ehegüterrecht unterworfen sind, bei 
masmeJan/masmeJan, Art. 12 LID VD N 8 a. E.

216  S. vorne, Abschn. 1.6 bei Fn 12.
217  Art. 12 Abs. 3 DBG; § 8 Abs. 3 StG AG; Art. 15 Abs. 3 StG AI; 

Art. 14 Abs. 3 StG AR; Art. 14 Abs. 3 StG BE; § 19 Abs. 3 StG 
LU; Art. 14 Abs. 3 LCD NE; Art. 14 Abs. 3 StG NW; Art. 24 
Abs. 3 StG SG; § 18 Abs. 2bis StG SO; § 13 Abs. 3 StG SZ; § 15 
Abs. 3 StG TG; Art. 11 Abs. 2bis LT TI; Art. 16 Abs. 3 StG UR; 
Art. 13 Abs. 2bis LID VD; § 12 Abs. 3 StG ZG; § 11 Abs. 3 StG 
ZH.

218  Vgl. gremper, Vorbem. Art. 18 - 25 PartG N 3, Art. 18 N 9 ff.; 
Büchler/mateFi, Vorbem. Art. 18 - 25 PartG N 2 und Art. 18  



IFF Forum für Steuerrecht 2009

189Felix Rajower/Ursula Weber Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern

tragenen Partnerschaft dieses subsidiäre gesetzliche Ver-
mögensregime herrscht, besteht ebenso wenig Anlass für 
eine spezielle Regelung der Steuerhaftung im Todesfall 
wie bei der Gütertrennung.

Eingetragene Partnerinnen und Partner können jedoch 
für den Fall der Auflösung der eingetragenen Partner-
schaft, mithin auch auf den Tod hin, diese gesetzliche 
 güterrechtliche Ordnung modifizieren, falls sie diese im 
konkreten Fall als ihren Bedürfnissen nicht angemessen 
erachten, und namentlich die Aufteilung des Vermögens 
gemäss den Bestimmungen über die Errungenschafts-
beteiligung im Eherecht vereinbaren (Art. 25 Abs. 1 
PartG).219 Wie bei den ehevertraglichen Zuweisungen220 
muss dabei der Pflichtteilsschutz gewahrt werden; die 
Pflichtteile der Nachkommen einer Partnerin oder eines 
Partners dürfen nicht beeinträchtigt werden (Art. 25  
Abs. 2 PartG).221

Mit Recht wird, wie bei der ehevertraglichen Vor schlags-
zuweisung,222 von einem erbrechtlichen Sonderrecht ge-
sprochen.223 Es rechtfertigt sich deshalb durchaus, die 
Haftung der überlebenden Partnerinnen und Partner für 
die Steuerschulden der verstorbenen Partnerin bzw. des 
verstorbenen Partners um den vertraglich vereinbarten 
Vermögenszuwachs zu erweitern, auch wenn natürlich 
zu bedenken ist, dass ohne einen Vermögensvertrag iSv 
Art. 25 Abs. 1 PartG überhaupt keine güterrechtlichen 
Ansprüche der überlebenden Partnerin bzw. des über-
lebenden Partners geltend gemacht werden können.224

3.3.4 Solidarität

Wie im Zivilrecht sehen der Bund und sämtliche Kantone 
die solidarische Haftung aller Erben für die Steuerschuld 
des Erblassers vor.225

Solidarität bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die ge-
samte Steuerschuld einzustehen hat.226 Dies entspricht 

 N 1 ff.; tuor/schnyder/schmid/rumo-Jungo, Das Schweizeri-
sche Zivilgesetzbuch, § 31 N 25 und § 37 N 2 ff.

219  Vgl. gremper, Art. 25 PartG N 4; Büchler/mateFi, Art. 25 PartG 
N 10; tuor/schnyder/schmid/rumo-Jungo, Das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch, § 37 N 8 ff.

220  S. vorne, Abschn. 3.3.3.4.
221  S. dazu im Einzelnen gremper, Art. 25 PartG N 55 ff.; Büchler/

mateFi, Art. 25 PartG N 60 ff.; tuor/schnyder/schmid/rumo-
Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, § 37 N 12 ff.

222  S. vorne, bei Fn 213.
223  Vgl. Büchler/mateFi, Art. 25 PartG N 34.
224  Vgl. ramseier, Anhang PartG Ziff. 24 N 42.
225  S. zu den gesetzlichen Bestimmungen vorne, in Fn 170.
226  Vgl. greminger/Bärtschi, Art. 12 DBG N 7; KänZig, Art. 10 WStB 

N 7; Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steu-
errechtsverhältnis, S. 62 und 82; schorno/ursprung, § 8 StG 
AG N 11; simoneK, § 14 StG BL N 12; müller, Die solidarische 
Mithaftung im Bundessteuerrecht, S. 227.

der Regelung in Art. 143 Abs. 1 und 144 Abs. 1 OR.227 
 Infolge der Unteilbarkeit des Steuerobjekts ist jeder Erbe 
für die gesamte Steuerschuld in Anspruch zu nehmen.228 
Die Steuerbehörde kann also nicht einem Erben durch 
Verfügung nur einen Teil der Steuerschuld auferlegen. 
Hingegen ist es ihr unbenommen, den Steueranspruch 
nur gegen einen oder einzelne Erben durchzusetzen und 
zu vollstrecken und sich mit einer Teilzahlung zu begnü-
gen.

Da die Haftung auf den Erbteil und die Vorempfänge be-
schränkt ist, besteht Solidarität jedoch nur im Umfang 
der (beschränkten) Haftung.229 Das ist im Grunde genom-
men selbstverständlich, denn es ergibt sich aus der Natur 
der Solidarität.230 Auch im Übrigen behalten die einzel-
nen Haftenden ihre individuelle Position. Es ist deshalb 
insbesondere für jeden Erben gesondert zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für einen Steuererlass gegeben sind.231

3.3.5 Regress

Nach dem vorstehend Ausgeführten können somit die  
Erben in unterschiedlichem Mass von der Steuerbehörde 
in Anspruch genommen werden. Unter Umständen muss-
te ein einzelner Erbe die gesamte Steuerschuld beglei-
chen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, 
ob und inwieweit zahlende Erben Rückgriff auf die übri-
gen Erben nehmen können. Grundsätzlich wäre der Ge-
setzgeber im Rahmen seiner Zuständigkeit nach Art. 6 
Abs. 1 ZGB befugt gewesen, mit der Regelung der Haf-
tung auch in dieser Frage zu legiferieren. Weder der Bund 
noch die Kantone haben aber das Rückgriffsrecht gere-
gelt.

Das Bundesgericht hat in einem früheren Entscheid, bei 
dem es um die Erbschaftssteuer ging, entschieden, das 
Regressverhältnis, welches aus der solidarischen Haf-
tung für eine Steuerschuld entstehe, sei öffentlich-recht-
licher Natur und deshalb durch das Steuerrecht zu regeln. 
Folgerichtig trat es deshalb auf die zivilrechtliche Beru-

227  BGE 125 III 259, 114 II 342 ff., 112 II 138 ff. Vgl. schnyder,  
Art. 144 OR N 1; gauch/schluep/emmenegger, Schweizerisches 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II, N 3708; von tuhr/
escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationen-
rechts, Bd. II, S. 304 f.

228  Vgl. locher, Art. 12 DBG N 9; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 
DBG N 12; richner/Frei/KauFmann/meuter, § 11 StG ZH N 13; 
Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuerrechts-
verhältnis, S. 62; müller, Die solidarische Mithaftung im Bun-
dessteuerrecht, S. 227.

229  Vgl. schorno/ursprung, § 8 StG AG N 13; masmeJan/masme-
Jan, Art. 13 LID VD N 9.

230  BGE 106 II 254. Vgl. schnyder, Art. 144 OR N 4; gauch/schlu-
ep/emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemei-
ner Teil, Bd. II, N 3710; von tuhr/escher, Allgemeiner Teil des 
Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, S. 298.

231  Vgl. müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuer-
recht, S. 45.
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fung einer Erbin, welche ihr Rückgriffsrecht auf dem 
Klageweg gegen einen Miterben durchsetzen wollte, 
nicht ein.232 In späteren Entscheiden hat das Bundesge-
richt die Frage, ob die für den Bezug zuständige Steuer-
behörde im Verwaltungsverfahren über das Rückgriffs-
recht verfügen kann bzw. zu verfügen hat, offenlassen 
können.233

In seinem neuesten Entscheid hält das Bundesgericht 
zwar grundsätzlich an seiner Auffassung fest,234 doch 
präzisiert es seine Praxis insofern, als es festhält, dass die 
Verwaltungsbehörden nicht ausschliesslich zur Beurtei-
lung der Regressforderung eines zur Überwälzung einer 
Abgabe Verpflichteten zuständig seien und das zuständi-
ge Zivilgericht folglich im Rahmen einer Auseinander-
setzung zwischen Privaten über den Regress vorfrage-
weise, und unter Vorbehalt der Bindung an rechtskräftige 
Entscheide der Steuerbehörden, befinden dürfe.235

Richtig betrachtet, beurteilt sich die Frage des Regresses 
für die Leistung von Steuern oder anderer Abgaben nach 
den entsprechenden zivilrechtlichen Bestimmungen, so-
fern die Kantone von der Möglichkeit, die Rückgriffs-
ordnung zu regeln, keinen Gebrauch gemacht haben, da 
das Verhältnis zwischen den Erben grundsätzlich zivil-
rechtlicher Natur ist.236

Auf den Rückgriff kommt nicht die allgemeine Regress-
ordnung von Art. 148 f. OR zur Anwendung, gemäss 
 welcher eine solidarische Verpflichtung idR von allen 
Schuldnern zu gleichen Teilen zu tragen ist, sondern es 
ist auf die Spezialbestimmung von Art. 640 Abs. 3 ZGB 
zurückzugreifen, wonach die Schulden im Verhältnis 
zum Erbteil zu tragen sind.237 Der zahlende Erbe kann so-
mit für den Betrag auf die übrigen Erben Rückgriff neh-
men, den er an die Steuerschuld des Erblassers über sei-
nen Erbanteil hinaus geleistet hat. Die allgemeine Re-
gressordnung von Art. 148 f. OR gelangt daneben ergän-
zend zur Anwendung.238 Das bedeutet namentlich, dass 
im Regressverhältnis die Mitverpflichteten nicht solida-

232  BGE 108 II 493 ff. E 5 und 6.
233  BGer 5P.134/2002 E 1, 25.9.2002,; BGE 115 Ib 291 f. E 19b.
234  BGE 131 III 549 f. E 2.1.
235  BGE 131 III 550 f. E 2.3.
236  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-

rechtsverhältnis, S. 48 mwH; greminger/Bärtschi, Art. 12 DBG 
N 7; KänZig, Art. 10 WStB N 7; müller, Die solidarische Mit-
haftung im Bundessteuerrecht, S. 52 bei Fn 210. A. M. leuch/
Kästli, Art. 14 StG BE N 2.

237  Vgl. schauFelBerger/Keller, Art. 640 ZGB N 5; Frei, Die Erben-
haftung für Forderungen aus dem Steuerrechtsverhältnis, 
S. 44, 48 und 62; locher, Art. 12 DBG N 10; greminger/Bärt-
schi, Art. 12 DBG N 7; richner/Frei/KauFmann, Art. 12 DBG N 14; 
salomé, Art. 12 DBG N 10; KänZig, Art. 10 WStB N 7.

238  Vgl. schauFelBerger/Keller, Art. 640 ZGB N 2.

risch, sondern anteilmässig, d. h. im Verhältnis ihrer Erb-
quoten, haften.239

4 Verhältnis zwischen Ehegatten- 
und Erbenhaftung

4.1 Problemstellung

Der Ehegatte ist gleichzeitig gesetzlicher (Pflichtteils-)
Erbe (Art. 462 und 471 Ziff. 3 ZGB). Bei ihm wird idR 
somit sowohl die Ehegatten- als auch die Erbenhaftung 
relevant. Es stellt sich deshalb die Frage nach dem Ver-
hältnis und einer allfälligen Konkurrenz zwischen den 
beiden Haftungsarten.

4.2 Rechtsnatur der beiden Haftungsarten

Während der (überlebende) Ehegatte grundsätzlich zu-
sammen mit und neben dem Erblasser selbst Steuer-
pflichtiger und deshalb schon vor dessen Tod am Steuer-
rechtsverhältnis beteiligt war,240 treten die Erben, unter 
denen, wie erwähnt, regelmässig auch der überlebende 
Ehegatte figuriert, als ursprünglich unbeteiligte Dritte 
erst und nur kraft der Steuersukzession in das Steuer-
rechtsverhältnis des Erblassers ein.241 Die Stellung des 
überlebenden Ehegatten als Steuerpflichtiger ist also  
eine qualitativ andere als diejenige der Erben als Steuer-
nachfolger.

Hinzu kommt, dass der überlebende Ehegatte zwar zum 
Kreis der Erben gehören kann, dies aber nicht zwingend 
tun muss. Es ist denkbar, dass er infolge Ausschlagung 
oder Erbunwürdigkeit aus der Erbfolge fällt. Mithin kann 
die Erbenhaftung nicht als lex specialis zur Ehegatten-
haftung bezeichnet werden.

4.3 Konkurrenz

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsnatur der beiden 
Haftungsordnungen nimmt die Lehre deshalb mit Recht 
(echte) Konkurrenz der beiden Haftungen an.242 Der 
überlebende Ehegatte haftet als Ehegatte ebenso wie auf-
grund seiner Stellung als Erbe.

239  BGE 103 II 139. Vgl. schnyder, Art. 148 OR N 5; gauch/ 
schluep/emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, All-
gemeiner Teil, Bd. II, N 3741.

240  S. vorne, Abschn. 1.2 und 2.1.
241  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-

rechtsverhältnis, S. 89.
242  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-

rechtsverhältnis, S. 89; hartl, Die verfahrensrechtliche Stel-
lung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre 
Haftung, S. 175 f.; Behnisch, Die Stellung der Ehegatten im 
Veranlagungs-, Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfah-
ren, S. 220.
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Im Übrigen ist zu differenzieren: Im Bund und in denje-
nigen Kantonen, welche die Lösung des Bundesrechts 
übernommen haben, ist die Haftungskonkurrenz nur von 
untergeordneter Bedeutung, da die Ehe durch den Tod ei-
nes Ehegatten aufgelöst wird, weshalb der überlebende 
Ehegatte für die zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden 
Steuerschulden des verstorbenen Ehegatten nicht mehr 
haftet, sondern nur noch verpflichtet ist, seinen Anteil an 
der Gesamtsteuer zu leisten.243 Daneben haftet er als Erbe 
zusammen mit den übrigen Mitgliedern der Erbenge-
meinschaft nach Massgabe der Bestimmungen über die 
Erbenhaftung solidarisch für den Anteil des Erblassers an 
der Gesamtsteuer.244

In denjenigen Kantonen, in denen die Solidarhaftung der 
Ehegatten mit der rechtlichen oder faktischen Trennung 
nicht rückwirkend für alle noch offenen Steuerschulden 
entfällt,245 haftet der überlebende Ehegatte, vorbehältlich 
der Zahlungsunfähigkeit des Erblassers, als Steuerpflich-
tiger und, soweit er Erbe ist, auch als Erbe mit den übri-
gen Erben solidarisch für die Gesamtsteuer, da die Erben 
als Rechtsnachfolger des Erblassers die Solidarschuld, 
so wie sie im Zeitpunkt seines Todes bestand, überneh-
men. Es steht den Steuerbehörden deshalb grundsätzlich 
frei, sich gegenüber dem überlebenden Ehegatten alter-
nativ oder kumulativ auf die beiden Haftungsgrundlagen 
zu berufen.

Jede andere Lösung würde zu stossenden Ergebnissen 
führen, da sich der überlebende Ehegatte durch Aus-
schlagung der Erbschaft der Haftung zu entziehen ver-
möchte.

4.4 Rangfolge und Regress

In der Literatur wird verschiedentlich die Auffassung 
vertreten, aus Billigkeitsgründen sei der überlebende 
Ehegatte, der – im Gegensatz zu den Erben – originär 
Steuerpflichtiger ist, in erster Linie in Anspruch zu 
 nehmen.246

Diese Auffassung ist indes abzulehnen. Das Solidar-
schuldverhältnis zeichnet sich nämlich gerade dadurch 
aus, dass keine Rangfolge in Bezug auf die Belangbarkeit 
durch den Gläubiger besteht. Es ist das Privileg des Gläu-
bigers, frei wählen zu können, wen er unter den Solidar-

243  S. vorne, Abschn. 2.3.2.2.
244  Vgl. locher, Art. 12 DBG N 17; greminger/Bärtschi, Art. 12 

DBG N 5.
245  S. vorne, Abschn. 2.3.3.
246  Vgl. Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuer-

rechtsverhältnis, S. 89 f.; hartl, Die verfahrensrechtliche Stel-
lung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre 
Haftung, S. 176; Behnisch, Die Stellung der Ehegatten im Ver-
anlagungs-, Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfahren, 
S. 219 f.

schuldnern in Anspruch nehmen möchte. Eine bestimmte 
Rangfolge in der Haftungsordnung unter den Solidar-
schuldnern bzw. unter verschiedenen Kategorien von So-
lidarschuldnern müsste vom Gesetz selbst bestimmt wer-
den. Eine entsprechende Norm findet sich im Steuerrecht 
jedoch nicht.

Die Steuerbezugsbehörde kann sich somit an alle Erben 
und an den überlebenden Ehegatten halten, selbstver-
ständlich bis zur Höhe des jeweiligen Haftungsanteils.

Es stellt sich demnach im Verhältnis zwischen dem über-
lebenden Ehegatten und den Erben die Frage des Regres-
ses. Auch dazu äussern sich die Steuergesetze nicht. So-
weit der überlebende Ehegatte Erbe ist, käme grundsätz-
lich die vorstehend geschilderte Regressordnung unter 
den Erben zum Zuge.247 Unklar ist jedoch, ob die Tatsa-
che, dass der überlebende Ehegatte auch als Ehegatte für 
die während der Ehe entstandenen und beim Tod des Erb-
lassers noch ausstehenden Steuerschulden haftet, das Re-
gressverhältnis beeinflusst. Soweit der überlebende Ehe-
gatte als Steuerpflichtiger mit den Erben konkurriert, ist 
gemäss Art. 148 Abs. 1 OR auf die besondere Natur des 
Rechtsverhältnisses Rücksicht zu nehmen. Unter diesem 
Blickwinkel betrachtet, erscheint als zutreffende Lö-
sung, dass der Ehegatte den auf ihn entfallenden Anteil 
an der Gesamtsteuer vorweg zu tragen hat und ihm für 
diesen Teil der Regress auf die Miterben verwehrt ist.
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zu wenig diskutierte Problembereiche analysiert, und  es 
wird auf bestehende Konkurrenzverhältnisse eingegan-
gen, welche auftreten, wenn die (zu geringe) erwartete 
zukünftige Profitabilität eines Unternehmens eine voll-
ständige bilanzielle Erfassung aller latenter Steuergutha-
ben (aus temporären Differenzen und steuerlichen Ver-
lustvorträgen) nicht zulässt. Hierbei wird am Ende der 
jeweiligen Abschnitte auch auf potentielle Änderungen 
durch den neuen IAS 12 eingegangen. Eine detaillierte 
Abhandlung aller potentieller Neuerungen wird im vor-
liegenden Artikel allerdings nicht erfolgen.

2 Short-Term Convergence-Projekt

Wie bereits erwähnt, hat das IASB vor kurzem eine Neu-
fassung von IAS 12 in Form eines Vernehmlassungsent-
wurfs herausgegeben. Dies erfolgte insbesondere, weil 
der bestehende IAS 12 diverse Fragestellungen offen 
lässt und diese durch einen neuen IFRS behandelt werden 
sollen, aber auch aufgrund des sog. Short-Term conver-
gence-Projekts, welches zwischen dem IASB und dem 
FASB (Financial Accounting Standards Board) 2003 ver-
einbart wurde und das die schrittweise Angleichung der 
FASB- und IASB-Rechnungslegungsstandards vor-
sieht.3 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum beste-
henden IAS 12 sind u. a. zu erwarten:4

 – bei der Definition des Steuerwerts (tax base), wel-
cher nun von den steuerlichen Folgen abhängen soll, 
die eine Veräusserung eines Vermögensgegenstands 
oder eine Abtretung einer Schuld nach sich ziehen 
würde, und nicht mehr von der ursprünglich durch 
den Steuerpflichtigen vorgesehenen Art, die Posi- 
tion zu realisieren (z. B. durch Nutzung);

 – durch die Streichung der Ausnahme, unter welcher 
keine latenten Steuerpositionen gebildet werden dür-
fen, falls die temporäre Differenz im Rahmen eines 
Geschäftsvorfalls entstand, der weder Auswirkun-
gen auf das handelsrechtliche noch auf das steuerba-
re Ergebnis (Gewinn oder Verlust) hat und des Wei-
teren nicht im Zusammenhang mit einem Unterneh-
menszusammenschluss steht;

 – durch die Einführung einer Brutto-Methode bei der 
Darstellung latenter Steuerguthaben; danach sind die 
latenten Steuerguthaben erst brutto und dann ent-
sprechend um eine Wertberichtigung (valuation al-
lowance) gekürzt netto auszuweisen;

 – durch zusätzliche Klarstellungen im Bereich der Be-
wertung von latenten Steuerguthaben, welche insbe-

3    S. weitergehend von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von Steuer-
positionen nach IFRS, S. 22 - 24.

4    S. Exposure Draft – Income Tax Rz IN8

1 Einleitung

Rund 70 % aller SMI (Swiss Market Index)-Unterneh-
men führen mittlerweile ihre Konzernrechnungslegung 
nach IFRS (International Financial Reporting Standards)-
Grundsätzen – Tendenz steigend. Die Bilanzierung von 
Gewinnsteuern nach IFRS, geregelt in IAS (International 
Accounting Standard) 12, stellt eine der wesentlichen 
Herausforderungen in Quartals- und Jahresabschluss-
Prozessen dar und erhält dementsprechend verstärkten 
Fokus sowohl unternehmensseitig als auch in der exter-
nen Prüfung der mit IAS 12 in Zusammenhang stehenden 
Bilanzierungs- und Ausweisfragen. So prüft und analy-
siert u. a. auch die SIX Swiss Exchange (bis Ende Juli 
2008: SWX Swiss Exchange) regelmässig die Offenle-
gung und Nachvollziehbarkeit unter dem Gesichtspunkt 
von IAS 12.1

Wirft man ein Auge auf die durch die Finanzkrise beein-
flussten Bilanzen der SMI-Unternehmen – und speziell die 
Bilanzen der Versicherungen und Finanzdienstleister –, so 
wird schnell klar, dass der Schwerpunkt der Bilanzierung 
von Gewinnsteuern momentan vor allem auf latenten 
Steuern, und nicht auf laufenden Steuern, liegt. Ein spe-
zieller Fokus ist hier auf den bilanziellen Ansatz und die 
Bewertung latenter Steuerguthaben für steuerliche Ver-
lustvorträge zu legen. Während sowohl die Bilanzierung 
latenter Steuerguthaben aus Verlustvorträgen als auch 
die Bilanzierung temporärer Differenzen in der Literatur 
diskutiert werden,2 wurden potentiell bestehende Kon-
kurrenzverhältnisse der einzelnen Kategorien von laten-
ten Steuerguthaben untereinander bisher wenig beleuch-
tet. Auch der am 31.3.2009 vom IASB (International Ac-
counting Standards Board) veröffentlichte Vernehmlas-
sungsentwurf eines «neuen» IFRS (Exposure Draft – In-
come Tax), welcher den bisher bestehenden IAS 12 in 
den nächsten Jahren ablösen soll, setzt zwar in gewissen 
Bereichen neue Massstäbe im Tax Accounting nach 
IFRS; er geht allerdings ebenfalls nicht im Detail auf der-
artige Konkurrenzverhältnisse ein.

Der vorliegende Beitrag soll aus Praktikersicht eine Ein-
führung in die Bilanzierung von Gewinnsteuern nach 
IAS 12 geben, unter besonderer Berücksichtigung der 
aktuellen Frage der Bilanzierung latenter Steuergutha-
ben aus steuerlichen Verlustvorträgen. In diesem Zusam-
menhang werden praktische und aus meiner Sicht bisher 

1    S. Mitteilung Nr. 8/2007 der Zulassungsstelle – Schwerpunkte 
betreffend Durchsicht der Jahresrechnungen 2007 sowie der 
Halbjahresberichte 2008.

2    S. liEnau/ErDmann/zülch, Bilanzierung latenter Steuern auf 
Verlustvorträge nach IAS 12, S. 1094; krönEr/BEckEnhauB, Kon-
zernsteuerquote – Einflussfaktoren, Planung, Messung, Ma-
nagement, Kap. A und B; von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von 
Steuerpositionen nach IFRS, Kap. 3 - 5.
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sondere bei der Analyse von zukünftig zu erwarten-
den steuerpflichtigen Erträgen von Wichtigkeit sein 
werden;

 – durch die erstmalige Einführung von Kriterien zur 
Behandlung von Rückstellungen für Steuerrisiken. 
Hierbei hat sich das IASB, wie nicht anders zu er-
warten war, stark an die Prinzipien des entsprechen-
den US GAAP-Standards angelehnt. Materielle Un-
terschiede bleiben dennoch bestehen;

 – durch die Einführung von sehr komplexen Regelun-
gen zum sog. backwards tracing von Steuerpositio-
nen, welche in einem bestimmten Jahr im Eigenkapi-
tal verbucht wurden. Hier soll neu geregelt werden, 
ob z. B. Steuersatzänderungen oder Änderungen in 
der Bewertung der entsprechenden Steuerpositionen 
in den Folgejahren im Eigenkapital oder in der Er-
folgsrechnung zu verbuchen sind.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das IASB vie-
le Regelungen bzw. Konzepte des FASB im Rahmen des 
short-term convergence-Projekts übernommen hat. Wie 
bereits dargelegt, kann im Rahmen des vorliegenden Bei-
trags nicht auf die Einzelheiten der vorgeschlagenen 
Neuregelungen eingegangen werden; sie werden aller-
dings, sofern relevant, am Ende des jeweiligen Ab-
schnitts nochmals im Vergleich zu der bestehenden Re-
gelung nach IAS 12 aufgegriffen.

3 Anwendungsbereich von IAS 12

Die Bilanzierung von Steuern nach IFRS wird im We-
sentlichen durch die Bilanzierungsnormen IAS 12 und 37 
geregelt. Während sich der Anwendungsbereich von IAS 
12 nach IAS 12 Rz 1 auf die Bilanzierung von Gewinn-
steuern beschränkt, sind alle anderen, nicht aufgrund des 
Gewinns berechneten Steuerarten (so z. B. Mehrwert-
steuern, Kapitalsteuern, Lohnsteuern und Sozialabga-
ben) nach den Regeln von IAS 37 – Provisions, Contin-
gent Liabilities and Contingent Assets buchhalterisch zu 
erfassen.

3.1 Abgrenzung der Gewinnsteuern von 
anderen Steuerarten

Die Abgrenzung der Steuerarten, welche unter IAS 12 
bzw. 37 fallen, ist wichtig, da teilweise unterschiedliche 
Bilanzierungsregeln und Bewertungsansätze anzuwen-
den sind und daraus wesentliche Konsequenzen für die 
bilanzielle Erfassung der jeweiligen Steuerposition re-
sultieren. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist die 
Erfassung der Steuern, welche unter IAS 12 fallen, als 
Steueraufwand (also «below the line», d. h. ohne Auswir-
kung auf das betriebliche Ergebnis), wohingegen in IAS 

37 geregelte Steuerpositionen als betrieblicher Aufwand 
im Betriebsergebnis (also «above the line») auszuweisen 
sind. Dies kann in der Praxis wesentliche Auswirkungen 
auf Finanzkennzahlen, wie z. B. cost/income ratios, ha-
ben.

Als Gewinnsteuern werden nach IAS 12 Rz 2 alle Steu-
erarten erfasst, welche auf der Basis des steuerlichen Ge-
winns berechnet werden. So liegen die Gewinnsteuern 
eines Unternehmens, aber auch auf Dividendenzahlun-
gen einer Tochtergesellschaft anfallende Quellensteuern 
im Anwendungsbereich von IAS 12. Es stellt sich aller-
dings die Frage, wie eng das Erfordernis des Bezugs zum 
steuerlichen Gewinn auszulegen sei. Basierend auf Aus-
sagen des IFRIC (International Financial Reporting In-
terpretations Committee) und in der Literatur vertretener 
Auffassungen5 ist davon auszugehen, dass als Berech-
nungsgrundlage nicht nur der steuerliche, sondern auch 
der handelsrechtliche Gewinn dienen kann. Klar ist aller-
dings, dass es sich bei der zugrundeliegenden Grösse um 
eine Netto- (und nicht um eine Brutto-)Ertragsgrösse 
(wie z. B. Umsatz, Handelsertrag etc.) handeln darf. 
Steuern, welche auf der Grundlage von Bruttoertrags-
grössen berechnet werden, müssen demgegenüber nach 
IAS 37 als betrieblicher Aufwand bilanziert werden.

Die Abgrenzung von nach IAS 12 zu erfassenden Ge-
winnsteuern gegenüber anderen Steuerarten ist oftmals 
komplex. So werden z. B. in bestimmten Ländern Min-
deststeuern erhoben, wenn die ordentliche Steuer auf-
grund des steuerlichen Gewinns bzw. Verlusts zu einer 
niedrigeren Belastung führt als eine alternativ (oftmals 
auf dem Kapital oder dem Umsatz) berechnete Steuer.6 In 
derartigen Fällen wird die ordentliche Gewinnsteuer als 
Steueraufwand nach IAS 12 behandelt und ausgewiesen; 
sobald die Mindestbesteuerung eintritt (und dies ist meist 
in Verlustperioden der Fall), ist der Teil der Besteuerung, 
welcher nicht auf dem steuerlichen Gewinn berechnet 
wird, als betrieblicher Aufwand nach IAS 37 zu behan-
deln.

In der Schweiz kann sich die Abgrenzungsfrage z. B. in 
den Kantonen stellen, in welchen die Kapitalsteuer als 
Mindeststeuer gilt. Während der Bund die Kapitalsteuer 
nämlich bereits im Rahmen der Unternehmenssteuerre-
form I7 abgeschafft hatte, wurde sie auch im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform II8 auf der Ebene von Kanto-
nen und Gemeinden beibehalten, um eine Mindestbe-
steuerung zu gewährleisten. Im Gegenzug wurde den 

5    IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13002 Ziff. 13.9; Insights 
into IFRS, S. 618 - 619, Ziff. 3.13.10.30 - 3.13.10.100; IASPlus, 
Issues Not Added to IFRIC’s Agenda.

6    So z. B. die alternative minimum tax in den USA.
7    Unternehmenssteuerreformgesetz I.
8    Unternehmenssteuerreformgesetz II.
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Kantonen allerdings die Möglichkeit eingeräumt, die 
Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer anzurechnen.9 Die 
Anrechnung der Gewinnsteuer führt in der Praxis10 dazu, 
dass jeweils die höhere der beiden Steuern zu entrichten 
ist.

Wie das folgende Beispiel zeigt, ist eine Unterscheidung 
zwischen nach IAS 12 zu bilanzierenden Gewinnsteuern 
und den nach IAS 37 zu erfassenden Steuern wichtig.

Beispiel: Steuern als Steuer- oder als Betriebsaufwand

Annahmen: 
Kapitalsteuer (vor Anrechnung der Gewinnsteuer) 500 
Gewinnsteuer 2000 
Total Steuerbelastung 2000

In diesem Fall stellt sich die Frage, ob 2000 als Gewinnsteuer nach 
IAS 12 als Steueraufwand ausgewiesen werden müssten oder ob 
500 Kapitalsteuer nach IAS 37 als betrieblicher Aufwand und 1500 
nach IAS 12 als Gewinnsteuer bilanziell zu erfassen seien. Wie be-
reits erläutert, können Unternehmen ein Interesse daran haben, 
den höheren Betrag als Steueraufwand auszuweisen, um somit 
den betrieblichen Aufwand nicht zu «belasten». Nachdem aller-
dings in diesem Beispiel der Sockel- bzw. Mindestbetrag der Be-
steuerung (hier 500) auf der Basis von Kapital (und nicht auf der 
Basis des steuerbaren Gewinns) berechnet wurde, müssten m. E. 
die Kapitalsteuer von 500 als betrieblicher Aufwand und die Ge-
winnsteuer von 1500 als Steueraufwand nach IAS 12 ausgewiesen 
werden. Läge die Gewinnsteuer niedriger als die Kapitalsteuer, 
wäre der Mindestbetrag (aufgrund des Kapitals berechnet) voll-
ständig als betrieblicher Aufwand nach IAS 37 und nicht als Steu-
eraufwand nach IAS 12 auszuweisen.

3.2 Weitere Abgrenzungsfragen

Neben der Abgrenzung von Steuerarten, welche nach 
IAS 12 bzw. 37 zu behandeln sind, stellt das IASB im 
Rahmen der Definition des Anwendungsbereichs von 
IAS 12 klar, dass staatliche Beihilfen, steuerliche Inves-
titionszulagen sowie der potentielle Erlass von Gewinn-
steuerverbindlichkeiten nicht nach IAS 12, sondern nach 
IAS 20 – Accounting for Government Grants and Disclo-
sure of Government Assistance zu behandeln sind.

Eine weitere in der Praxis relevante Fragestellung ist die 
Bilanzierung von auf Gewinnsteuern im Allgemeinen 
und auf Gewinnsteuerrisiken im Speziellen entfallenden 
Zinsaufwendungen (und -erträgen) sowie Strafzuschlä-
gen. Auf die Frage, ob entsprechende Zinsen und Straf-
zuschläge unter IAS 12 zusammen mit den zugrundelie-
genden Steuerpositionen als Steueraufwand oder nach 
IAS 37 als betrieblicher Zins- oder sonstiger Aufwand zu 
behandeln sind, geht IAS 12 nicht explizit ein. Da aller-
dings weder Zinsen noch Strafzuschläge auf der Basis 
des steuerlichen Gewinns (oder einer entsprechenden 
Bruttogrösse) berechnet werden, sprächen einige Argu-

9    Art. 30 Abs. 2 StHG; s. kolB, Übersicht über die schweizeri-
sche Unternehmenssteuerreform II, S. 364.

10    S. z. B. StP TG 98 Nr. 1 zur Berechnung der Kapitalsteuer im 
Kanton Thurgau.

mente dafür, diese Kosten (und u. U. Erträge) nach IAS 
37 als betrieblichen Aufwand zu behandeln. Da es in der 
Praxis aber häufig nicht leicht fällt, die Zins- und/oder 
Strafkomponente von der Gewinnsteuerkomponente zu 
separieren (so z. B. im Rahmen einer pauschalen Eini-
gung mit der Veranlagungsbehörde), lässt sich m. E. eine 
Bilanzierung als Bestandteil des Steueraufwands nach 
IAS 12 auch aufgrund der Regelungslücke in IAS 12  
vertreten.11 Aufgrund dieser Regelungslücke sollten al-
lerdings an die Stetigkeit der Bilanzierung von mit Ge-
winnsteuern im Zusammenhang stehenden Zinsen und 
Strafzuschlägen sowie an eine entsprechende Anhang-
angabe bei wesentlichen Beträgen erhöhte Anforderun-
gen gestellt werden.

Der Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) sieht 
keine wesentlichen Änderungen im Anwendungsbereich 
oder in den dargestellten Abgrenzungsfragen vor. Er 
weist allerdings explizit in Rz 39 darauf hin, dass der 
Ausweis von Zinsaufwendungen und Strafzuschlägen ei-
ne Frage der konsistenten Bilanzierungspraxis des jewei-
ligen Unternehmens sei und verlangt, dass er im Konzern 
entsprechend konsistent dokumentiert und umgesetzt 
werde. Insofern wird das oben vertretene faktische Wahl-
recht bestätigt.

Nach Analyse und Erläuterung des Anwendungsbereichs 
von IAS 12 befassen sich die weiteren Ausführungen mit 
der Bilanzierung von Gewinnsteuern nach IAS 12. Die 
Regelungen von IAS 12 unterscheiden hierbei insbeson-
dere die bilanzielle Erfassung und Bewertung laufender 
und latenter Steuerguthaben und -verpflichtungen sowie 
damit im Zusammenhang stehende Offenlegungspflich-
ten. Auf diese Themengebiete wird im Folgenden näher 
eingegangen.

4 Laufende Steuern

IAS 12 Rz 5 definiert laufende Steuern als den zu entrich-
tenden (bzw. rückforderbaren) Steuerbetrag, welcher 
sich auf den steuerlichen Gewinn (bzw. Verlust) einer 
Berichtsperiode bezieht. Obwohl IAS 12 auf die Behand-
lung laufender Steuern in weitaus geringerem Umfang 
eingeht, als dies für latente Steuern gilt, stellen sich in 
diesem Zusammenhang insbesondere Fragen im Bereich 
der Bilanzierung und Bewertung laufender Steuern so-
wie von Steuerrisiken.

11    So auch IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13014, Ziff. 
13.74.5 - 13.74.7.
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4.1 Bilanzansatz und Bewertung laufender 
Steuern

Laufende Gewinnsteuern, welche sich auf den steuerli-
chen Gewinn der laufenden Periode bzw. von Vorjahren 
beziehen, sind nach IAS 12 Rz 12 im Fall von Gewinn-
steuerschulden mit dem geschuldeten Betrag und im Fall 
von Gewinnsteuerforderungen mit dem Betrag anzuset-
zen, um den bereits geleistete Vorauszahlungen die tat-
sächlich ermittelte Steuerschuld übersteigen.12 Die aus-
gewiesene laufende Gewinnsteuerschuld bzw. -forde-
rung spiegelt im Allgemeinen den Betrag wider, welcher 
auch in der Steuererklärung als Steuerschuld bzw. -for-
derung ausgewiesen wird. Insbesondere sind die Ge-
winnsteuern von Bund, Kantonen und Gemeinden als 
laufende Steuern zu bilanzieren.

Ergeben sich im laufenden Jahr Änderungen in Bezug 
auf Vorjahre (z. B. aufgrund von Anpassungen im Zeit-
raum zwischen Rückstellungsberechnung und Erstellung 
der Jahressteuererklärung [sog. return to accrual adjust-
ments]), so werden etwaige Änderungen der Gewinn-
steuerschulden bzw. -forderungen in der laufenden Be-
richtsperiode verbucht. Lediglich wenn es sich bei der 
Anpassung um eine wesentliche Fehlerkorrektur han-
delt, muss diese Anpassung nach IAS 8 – Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
durch eine Anpassung (restatement) der Vorperioden 
korrigiert werden.13

In bestimmten Ländern ist es möglich (so z. B. in den 
USA und Deutschland, allerdings nicht in der Schweiz), 
den Verlust einer Periode in Vorperioden zurückzutragen 
und gegen steuerliche Gewinne der Vorperioden zu ver-
rechnen. Sofern dadurch die bezahlte Steuer die entspre-
chende Steuerschuld in Bezug auf die Vorperioden über-
steigt, ist für diesen Betrag nach IAS 12 Rz 13 - 14 in der 
laufenden Periode eine Steuerforderung zu bilanzieren.14 
Bezüglich der Behandlung von steuerlichen Verlustvor-
trägen wird auf Abschn. 5.2 verwiesen.

Die laufenden Steuern sind nach IAS 12 Rz 46 aufgrund 
von Steuersätzen zu bewerten, welche formell verab-
schiedet worden sind. Die Höhe der laufenden Steuer-
schulden bzw. -forderungen muss dem Betrag entspre-
chen, welcher erwartungsgemäss abzuführen ist bzw. zu-
rückgefordert werden kann.15 Formell verabschiedete 
Steuersätze liegen vor, sofern die Gesetzesvorlage – z. B. 
im Bund – durch den Nationalrat und den Ständerat so-
wie in einem etwaigen Referendum angenommen wurde. 

12    Vgl. von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von Steuerpositionen 
nach IFRS, S. 122.

13    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13004, Ziff. 13.43.
14    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13004, Ziff. 13.43.
15    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13011, Ziff. 13.71.

Da die (Gewinn-)Steuern in der Schweiz von ihrer eige-
nen Bemessungsgrundlage (also dem steuerbaren Ge-
winn) abzugsfähig sind, wird die effektive, auf den Ge-
winn vor Gewinnsteuern bezogene Steuerbelastung bzw. 
-forderung mit einem entsprechend verminderten Steuer-
satz berechnet. Obwohl IAS 12 Rz 53 das Abzinsen von 
latenten Steuerguthaben und -verbindlichkeiten explizit 
verbietet, existiert keine entsprechende Regelung für 
laufende Steuerguthaben und -verbindlichkeiten. Da das 
Verbot der Abzinsung latenter Steuern im Wesentlichen 
auf die Schwierigkeit zurückzuführen ist, den Zeitpunkt 
der Umkehrung latenter Steuerguthaben und -verbind-
lichkeiten zu ermitteln und dies für laufende Steuergut-
haben und -verbindlichkeiten gerade nicht der Fall ist 
und überdies IAS 12 Rz 46 fordert, dass laufende Steuern 
dem Betrag entsprechen, welcher erwartungsgemäss ab-
zuführen ist bzw. zurückgefordert werden kann, ist aus 
Sicht des Verfassers gegen eine Abzinsung längerfristi-
ger laufender Steuerguthaben bzw. -verbindlichkeiten 
nichts einzuwenden. Die entsprechenden Zinsaufwen-
dungen oder -erträge sind in zukünftigen Perioden dann 
folgerichtig als Zinsaufwand bzw. -ertrag auszuweisen, 
und nicht als Steueraufwand bzw. -ertrag.16

Laufende Steuern sind nach IAS 12 Rz 58 im Allgemei-
nen der zugrundeliegenden Transaktion folgend in der 
Erfolgsrechnung auszuweisen, sofern sich die Steuern 
nicht auf Sachverhalte beziehen, welche bilanziell direkt 
im Eigenkapital erfasst wurden oder im Zusammenhang 
mit Unternehmensakquisitionen stehen. In diesen beson-
deren Fällen ist nämlich der laufende Steueraufwand 
bzw. -ertrag korrespondierend mit der zugrunde liegen-
den Transaktion direkt im Eigenkapital bzw. Firmenwert 
(und nicht in der Erfolgsrechnung) zu verbuchen. So 
werden z. B. Gewinne aus eigenen Aktien nach Swiss 
GAAP FER und folglich Schweizer Steuerrecht erfolgs-
wirksam erfasst und führen deshalb zu steuerbarem Ge-
winn und demnach laufendem Steueraufwand nach Swiss 
GAAP FER. Nach IAS 39 werden Transaktionen mit  
eigenen Aktien allerdings direkt im Eigenkapital bilan-
ziert. Deshalb ist in diesem Beispiel auch der auf die 
Transaktion mit eigenen Aktien entfallende Steuerauf-
wand nach IAS 12 Rz 58 iVm IAS 12 Rz 61 im Eigenka-
pital – und nicht erfolgswirksam – zu verbuchen.

Ein Vergleich von IAS 12 und Swiss GAAP FER 11, wel-
cher für Schweizer Unternehmen, die nach SWISS 
GAAP FER bilanzieren, Empfehlungen und Erläuterun-
gen zu Bilanzansatz, Bewertung und Offenlegung von 
laufenden und latenten Gewinnsteuern enthält, macht im 
Bereich der laufenden Steuern keine wesentlichen Unter-

16    S. auch IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13011, Ziff. 13.72 
- 13.73.
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schiede deutlich. Zwar sind die in IAS 12 enthaltenen Re-
gelungen weitaus detaillierter und umfangreicher als je-
ne des auf 3 Seiten gefassten Swiss GAAP FER 11; aller-
dings ergeben sich materiell keine wesentlichen Unter-
schiede im Bereich der Bilanzierung und Bewertung lau-
fender Steuern.17

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
macht in Rz 24 sowie Rz B26 und B27 zusätzliche Aus-
führungen zur Bewertung laufender Steuern. Diese ent-
halten allerdings materiell keine wesentlichen Abwei-
chungen zum bisherigen IAS 12.

4.2 Bilanzansatz und Bewertung von 
Steuer risiken

Die Berechnung laufender Steuern aufgrund der zu er-
wartenden Steuerbelastung bzw. -forderung der laufen-
den Periode bzw. Vorperioden kann u. U. (dies stellt in 
der Praxis den Regelfall dar) durch Unsicherheiten be-
einflusst und deshalb mit Risiken behaftet sein. Dies ist 
z. B. der Fall im Bereich der Verrechnungspreise, welche 
in Steuerprüfungen vermehrt zu Disputen zwischen Steu-
erpflichtigen und Steuerbehörden führen, oder in ande-
ren Bereichen, in welchen klare gesetzliche Regelungen 
oder Verwaltungsanweisungen nicht in ausreichendem 
Masse bzw. Detaillierungsgrad vorhanden sind. Dies 
führt u. U. dazu, dass der Steuerpflichtige in der Steuer-
erklärung und folglich bei der Berechnung der laufenden 
Steuern eine Position einnimmt, welche mit Unsicher-
heiten und dem Risiko eines zusätzlichen Steueraufwan-
des verbunden ist.

IAS 12 enthält keine speziellen Regelungen bezüglich 
Bilanzansatz und Bewertung von drohenden Steuer-
schulden aus steuerlichen Risiken bzw. Unsicherheiten. 
Daher muss gemäss IAS 8 Rz 10 iVm IAS 8 Rz 11 für die 
Bilanzierung und Bewertung von Steuerrisiken zuerst 
auf Regelungen in anderen IFRS-Standards und dann auf 
Regelungen im Gesamtrahmen der IFRS zurückgegrif-
fen werden. Ein direkter Rückgriff auf IAS 37 (s.  
Abschn. 2) kann nicht erfolgen, da IAS 37 explizit seine 
Anwendung auf in IAS 12 geregelte Steuern aus-
schliesst.18

Deshalb muss für die Bilanzierung und Bewertung von 
drohenden Steuerschulden auf die allgemeine Bewer-
tungsregel von IAS 12 Rz 46 zurückgegriffen werden. 
Wie bereits dargestellt, sind laufende Steuern nach IAS 
12 Rz 46 in der Höhe der zu erwartenden Steuerschulden 
bzw. -forderungen aufgrund von Steuersätzen zu bewer-

17    Vgl. auch SanEr/BiEri, Swiss GAAP FER 11 Steuern.
18    Vgl. von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von Steuerpositionen 

nach IFRS, S. 125.

ten, welche formell verabschiedet worden sind.19 Trotz 
des Anwendungsausschlusses von IAS 37 für in IAS 12 
geregelte Steuern (nach IAS 37 Rz 5(b)), kann IAS 37 
hierbei als allgemeiner Massstab zur Ermittlung des bi-
lanziellen Werts von drohenden Steuerschulden herange-
zogen werden. Insofern sind drohende Steuerschulden 
dann anzusetzen, wenn infolge eines in der Vergangen-
heit liegenden Ereignisses eine gegenwärtige Verpflich-
tung vorliegt und deren Erfüllung wahrscheinlich (grös-
ser als 50 %) und verlässlich messbar ist.20 Die drohende 
Steuerschuld ist vom Steuerpflichtigen in dem Umfang 
anzusetzen, in dem ein Abfluss von wirtschaftlichen Res-
sourcen aufgrund eines «best estimate» und nach profes-
sionellem Messen und Ermessen erwartet wird.

Wie ersichtlich, und dies ist auch in der Praxis häufig der 
Fall, ist die Bilanzierung und Bewertung von drohenden 
Steuerschulden aus steuerlichen Risiken, auch aufgrund 
mangelnder detaillierter Vorgaben durch die IFRS, mit 
einer erheblichen Unsicherheit und einem grossen Er-
messensspielraum des Steuerpflichtigen verbunden. Auf 
der anderen Seite stellen drohende Steuerrisiken u. U. ei-
nen erheblichen Teil der erwarteten Steuerschuld nach 
IAS 12 Rz 46 dar. Deshalb sollten das steuerliche Risiko-
management (einschliesslich der Berichterstattung an 
die Geschäftsleitung) sowie der bilanzielle Ansatz und 
die Bewertung von drohenden Steuerschulden in inter-
nen Richtlinien klar geregelt, Verantwortlichkeiten defi-
niert und mit anderen Bereichen des Unternehmens (z. B. 
Risikomanagement, CFO etc.) abgestimmt sein. Es ist 
aus Sicht des Verfassers unabdingbar, dass derartige The-
men auch regelmässig auf Geschäftsleitungs- und Ver-
waltungsratsebene präsentiert und diskutiert werden.

Das FASB verabschiedete 2006 mit der FASB Interpreta-
tion No. 48 (FIN 48) detaillierte Regelungen zur Bilan-
zierung und Bewertung sog. uncertain tax positions, wel-
che für US GAAP-Anwender ab dem Jahr 2007 anzu-
wenden sind. Im Rahmen dieses Beitrags kann nicht auf 
die Details der FIN 48 eingegangen werden. Allerdings 
sei erwähnt, dass das FASB mit dieser äusserst komple-
xen (und teilweise umstrittenen) Regelung zumindest 
versucht hat, Klarheit und ein «level playing field» bei 
der Bilanzierung von drohenden Steuerschulden zu 
schaffen. Insofern wurden die in diesem Zusammenhang 
bestehenden Unsicherheiten und der vor FIN 48 beste-
hende Ermessensspielraum eingeschränkt. 

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) ent-
hält nun erfreulicherweise in Rz 26 sowie Rz BC57 - 63 
konkrete Regelungen und Anmerkungen zur Bilanzierung 

19    S. IFRS Manual of Accounting 2009, S. 13012, Ziff. 13.74.
20    Vgl. krönEr/BEckEnhauB, Konzernsteuerquote – Einflussfakto-

ren, Planung, Messung, Management, S. 134 ff.
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von Rückstellungen für Steuerrisiken. Es wird hierbei so-
wohl für laufende und latente Steuerpositionen gefordert, 
bei Steuerrisiken eine Rückstellung zu bilanzieren, wel-
che im Rahmen einer risikogewichteten Durchschnitts-
berechnung aller Steuerrisiken bewertet werden sollte. 
Die Analyse der Risiken muss – konsistent mit den  
FIN 48-Regelungen – auf einem vollständigen Transpa-
renzprinzip erfolgen, d. h. unter der Prämisse, dass Steu-
erprüfer den Sachverhalt unter Kenntnis aller relevanten 
Tatsachen prüfen. Während der Exposure Draft – Income 
Tax die vollständige Übernahme der FASB-Regelungen 
zu FIN 48 ablehnte, folgt die vorgeschlagene Regelung 
dieser trotzdem in vielen Bereichen. 

Eine wesentliche Konsequenz der neuen Regelungen zu 
Rückstellungen für Steuerrisiken im Exposure Draft – 
Income Tax wäre allerdings die Bilanzierung von Steuer-
risiken für Extremfälle, sog. stress risks. In derartigen 
Fällen, in welchen eine sehr geringe Eintrittswahrschein-
lichkeit besteht, das Steuerriskio selbst allerdings bei bei 
dessen Eintritt sehr grosse Beträge darstellen würde, 
wurden bis dato keine Steuerrückstellungen erfasst, da 
die Wahrscheinlichkeit eines Abflusses von finanziellen 
Ressourcen als sehr unwahrscheinlich angesehen wurde. 
Nach dem vorliegenden Exposure Draft – Income Tax 
würden allerdings Steuerrückstellungen auf der Basis ei-
ner risikogewichteten Druchschnittsbetrachtung aller 
Risiken und somit auch stress risks gefordert.

Offenlegungspflichten zu laufenden Steuern sind im We-
sentlichen in IAS 12 Rz 79 ff. geregelt. Im Rahmen des 
vorliegenden Artikels wird nicht auf die einzelnen Offen-
legungspflichten eingegangen und deshalb auf IAS 12  
Rz 79 ff. sowie entsprechende Literatur verwiesen.21 Da-
bei wird ausdrücklich auf die Notwendigkeit des Aus-
weises einer steuerlichen Überleitungsrechnung zwi-
schen dem aufgrund statutarischer Steuersätze erwarte-
ten Steueraufwand und dem effektiven Steuersatz (IAS 
12 Rz 81c) verwiesen.

5 Latente Steuern

Wie bereits erwähnt, regelt IAS 12 neben der Bilanzie-
rung und Bewertung laufender Gewinnsteuern in weit 
grösserem Umfang und Detail den bilanziellen Ansatz 
und die Bewertung von latenten Steuern. Im Folgenden 
wird ein kurzer Überblick über die Bilanzierung und Be-
wertung latenter Steuerguthaben und -verpflichtungen 
im Allgemeinen gegeben, bevor auf die Bilanzierung und 

21    S. z. B. weitergehend von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von 
Steuerpositionen nach IFRS, S. 137 - 138; hoffmann, Steuern 
vom Einkommen, Index 1067885 - 1067896.

Bewertung latenter Steuerguthaben aus steuerlichen Ver-
lustvorträgen fokussiert wird.22

5.1 Bilanzansatz und Bewertung latenter 
Gewinnsteuern aus temporären Diffe-
renzen

IAS 12 Rz 15 und Rz 24 iVm Rz 5 fordern die bilanzielle 
Erfassung latenter Steuerverpflichtungen und Steuergut-
haben in Bezug auf alle temporären Differenzen zwi-
schen Steuerbilanz und IFRS-Bilanz. Hierbei sind  
sowohl temporäre Differenzen zwischen der Steuerbi-
lanz des Bilanzierenden und des auf IFRS basierenden  
Einzelabschlusses als auch Differenzen zwischen der 
Steuerbilanz des Bilanzierenden (bzw. IFRS-Einzelab-
schluss) und des IFRS-Konzernabschlusses zu berück-
sichtigen. In der Praxis resultieren temporäre Unter-
schiede in Bezug auf den IFRS-Konzernabschluss haupt-
sächlich aus Konsolidierungsmassnahmen (z. B. Fremd-
währungsumrechnungen) bzw. at-equity-Konsolidierun-
gen.23

5.1.1 Das temporary-Konzept

IAS 12 sieht eine generelle Bilanzansatzverpflichtung 
für alle latenten Steuerverpflichtungen und Steuergutha-
ben für temporäre Differenzen zwischen dem jeweiligen 
Steuerwert (tax base) und dem entsprechenden IFRS-
Buchwert vor. Temporäre Differenzen werden durch IAS 
12 Rz 5 in steuerbare temporäre und abzugsfähige tem-
poräre Differenzen kategorisiert, welche entsprechend 
zur Bilanzierung von latenten Steuerverpflichtungen 
(IAS 12 Rz 15) bzw. von latenten Steuerguthaben (IAS 
12 Rz 24) führen.

Die Bilanzierung latenter Steuern basiert hierbei auf ei-
ner bilanzorientierten Betrachtungsweise, welche grund-
sätzlich dem sog. temporary concept folgt.24

Temporäre Differenzen werden in IAS 12 Rz 5 als tempo-
räre Differenzen zwischen Buchwert nach IFRS und 
Steuerwert eines Vermögensgegenstands bzw. einer 
Schuld, welche in zukünftigen Perioden (im Zeitpunkt 
des Ausgleichs der Differenz) zu Steuerbelastungen (la-

22    Im Weiteren s. auch EckErt, Bilanzierung steuerlicher Verlust-
vorträge nach IFRS – Analyse bestehender Konkurrenzverhält-
nisse unter Berücksichtigung von IFRS 2. Zu weitergehenden 
Details bezüglich Bilanzierung und Bewertung latenter Steu-
ern wird auf von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von Steuerposi-
tionen nach IFRS, Kap. 3 - 5, und krönEr/BEckEnhauB, Kon-
zernsteuerquote – Einflussfaktoren, Planung, Messung, Ma-
nagement, S. 4 - 22, verwiesen.

23    S. weitergehend von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von Steuer-
positionen nach IFRS, S. 45 ff.

24    Vgl. krönEr/BEnzEl, Konzernsteuerquote – Die Ertragsteuer-
belastung in der Wahrnehmung durch die Kapitalmärkte,  
S. 1108 - 1109.
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tente Steuerverpflichtungen) bzw. Steuerminderungen 
(latente Steuerguthaben) führen werden, definiert. Da es 
im Allgemeinen nicht auf den Zeitpunkt des Ausgleichs 
der temporären Differenz ankommt, werden auch sog. 
quasi-permanente Differenzen, welche sich erst bei der 
Veräusserung eines Vermögensgegenstands oder der 
Rückzahlung einer Schuld umkehren, berücksichtigt. 
Permanente Differenzen, welche sich im Zeitablauf nicht 
wieder ausgleichen (so z. B. für Beteiligungen, welche 
steuerfrei veräussert werden können), sind hingegen 
nicht zu berücksichtigen.25

Eine steuerbare temporäre Differenz ergibt sich, falls:
 – der Buchwert eines Vermögensgegenstands (i) in der 

IFRS-Bilanz mit einem höheren Wert angesetzt wird 
als in der Steuerbilanz (z. B. aufgrund unterschiedli-
cher Abschreibungslaufzeiten oder Abschreibungs-
kriterien) oder (ii) zwar in der IFRS-Bilanz angesetzt 
wird, nicht jedoch in der Steuerbilanz (z. B. gewisse 
Entwicklungskosten); oder

 – der Buchwert einer Verbindlichkeit (i) im IFRS-Ab-
schluss mit einem niedrigeren Wert als im steuerli-
chen Abschluss angesetzt wird oder (ii) in der IFRS-
Bilanz nicht angesetzt wird, in der Steuerbilanz al-
lerdings schon.26

Entsprechend ergibt sich eine abzugsfähige temporäre 
Differenz, falls:

 – der Buchwert eines Vermögensgegenstands (i) in der 
IFRS-Bilanz mit einem niedrigeren Wert angesetzt 
wird als in der Steuerbilanz (z. B. aufgrund unter-
schiedlicher Abschreibungslaufzeiten oder Abschrei-

25    Vgl. krönEr/BEnzEl, Konzernsteuerquote – Die Ertragsteuer-
belastung in der Wahrnehmung durch die Kapitalmärkte,  
S. 1108 - 1109.

26    Vgl. von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von Steuerpositionen 
nach IFRS, S. 28.

bungskriterien) oder (ii) zwar in der Steuerbilanz an-
gesetzt wird, jedoch nicht in der IFRS-Bilanz; oder

 – der Buchwert einer Verbindlichkeit (i) im IFRS-Ab-
schluss mit einem höheren Wert als im steuerlichen 
Abschluss angesetzt wird oder (ii) zwar in der IFRS-
Bilanz angesetzt wird, in der Steuerbilanz hingegen 
nicht (z. B. im Fall von Drohverlustrückstellungen).27

Die folgende grafische Darstellung gibt eine Übersicht 
über Bewertungsdifferenzen zwischen IFRS-und Steuer-
bilanz sowie deren potentielle Auswirkungen auf die bi-
lanzielle Darstellung latenter Steuern.28

5.1.2 Bilanzansatzvoraussetzungen

Grundsätzlich sind für alle temporären (und quasi-per-
manenten) Differenzen zwischen Steuerwert und IFRS-
Buchwert latente Steuerverbindlichkeiten bzw. latente 
Steuerguthaben zu bilanzieren. Auf kodifizierte Ausnah-
men wird in Abschn. 5.1.3 eingegangen.

Sofern abzugsfähige temporäre Differenzen bestehen, 
sind latente Steuerguthaben nach IAS 12 Rz 24 für diese 
nur unter der zusätzlichen Voraussetzung zu bilanzieren, 
dass es wahrscheinlich ist, dass der jeweilige Steuer-
pflichtige in zukünftigen Perioden über ausreichenden 
steuerbaren Gewinn verfügt, gegen den die abzugsfähi-
gen temporären Differenzen verrechnet werden können, 
da ansonsten kein wirtschaftlicher Nutzen der abzugsfä-
higen temporären Differenzen gegeben wäre. Darüber 
hinaus muss es sich bei dem für die Zukunft erwarteten 
steuerbaren Gewinn und den abzugsfähigen temporären 
Differenzen um Verpflichtungen bzw. latente Ansprüche 

27    S. International GAAP 2008, S. 1833 - 1834; von EitzEn/DahlkE, 
Bilanzierung von Steuerpositionen nach IFRS, S. 27.

28    In Anlehnung an krönEr/BEckEnhauB, Konzernsteuerquote – 
Einflussfaktoren, Planung, Messung, Management, S. 13.
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gegenüber derselben Steuerbehörde handeln, um diese 
verrechnen zu können.

«Wahrscheinlich» (probable) wird hierbei im Sinne einer 
über 50 % liegenden Sicherheit definiert. Dies bestätigte 
der IASB im Juli 2003 im Rahmen des short-term con-
vergence-Projekts zwischen IASB und FASB, indem er 
bestätigte, dass das FAS 109 für US GAAP zugrunde lie-
gende Konzept von «more likely than not» dem Sinne 
nach dem IAS 12 zugrunde liegenden «probable» gleich-
zustellen sei (s. auch die Ausführungen bezüglich des 
neuen Exposure Draft – Income Tax am Ende des Ab-
schn. 5.1.3).29

Unter zukünftigen Perioden wird man im Allgemeinen 
den Zeitpunkt verstehen müssen, in welchem sich die ab-
zugsfähigen temporären Differenzen realisieren.30

Ausreichender steuerbarer Gewinn wird nach IAS 12 
Rz 28 angenommen, sofern ausreichende steuerbare 
temporäre Differenzen, also latente Steuerverpflichtun-
gen, in Bezug auf dasselbe Steuersubjekt und gegenüber 
derselben Steuerbehörde vorliegen, welche sich in der 
gleichen Periode wie die abzugsfähigen temporären Dif-
ferenzen umkehren werden. Dasselbe gilt, falls sich die 
steuerbaren temporären Differenzen nicht zeitgleich mit 
abzugsfähigen temporären Differenzen realisieren, aber 
in einer Periode, in welche die eventuell aus abzugsfähi-
gen temporären Differenzen entstehenden steuerlichen 
Verluste zurück- oder vorgetragen werden können.31

Im Fall ungenügender steuerbarer temporärer Differen-
zen können latente Steuerguthaben für abzugsfähige 
temporäre Differenzen nur dann bilanziert werden, falls 
es wahrscheinlich ist, dass das Steuersubjekt in der Peri-
ode, in der sich die abzugsfähige temporäre Differenz 
umkehrt, genügend steuerbaren Gewinn erwirtschaftet, 
um die abzugsfähige temporäre Differenz zu verrechnen. 
Dasselbe gilt, falls steuerbarer Gewinn in Perioden ange-
fallen ist bzw. erwartet wird, in die eine abzugsfähige 
temporäre Differenz bei Umkehrung im Rahmen eines 
steuerlichen Verlusts zurück- bzw. vorgetragen werden 
kann. Bei der Ermittlung des für die Zukunft erwarteten 
steuerbaren Gewinns dürfen Beträge nicht berücksichtigt 
werden, die sich aus dem für die Zukunft erwarteten Ent-
stehen abzugsfähiger temporärer Differenzen ergeben, 
da diese ihrerseits wieder zukünftigen steuerbaren Ge-
winn voraussetzen.32 IAS 12 Rz 29 nennt auch das Vor-
liegen von Steuergestaltungsmöglichkeiten, mit denen 

29    S. Abschn. 2; iaS PluS.
30    S. IAS 12 Rz 29; hoffmann, Steuern vom Einkommen, Index 

1067812; s. hierzu auch Abschn. 2.
31    S. hoffmann, Steuern vom Einkommen, Index 1067810.
32    S. IAS 12 Rz 29(a); hoffmann, Steuern vom Einkommen, Index 

1067811.

steuerbarer Gewinn in geeigneten Besteuerungsperioden 
generiert werden kann, als Möglichkeit, die Bilanzierung 
latenter Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären 
Differenzen zu sichern.

5.1.3 Aktivierungs- und Passivierungsverbote

Trotz des Vorliegens temporärer Differenzen und, im Fall 
von latenten Steuerguthaben, von ausreichendem für die 
Zukunft erwartetem steuerbarem Gewinn, sieht IAS 12 
folgende explizite Aktivierungs- bzw. Passivierungsver-
bote für latente Steuern vor:33

 – Die temporäre Differenz resultiert aus dem erstmali-
gen Ansatz eines Vermögenswerts oder einer Schuld 
im Rahmen eines Geschäftsvorfalls, der weder Aus-
wirkungen auf den handelsrechtlichen noch auf den 
steuerlichen Gewinn (bzw. Verlust) hat und des Wei-
teren nicht im Zusammenhang mit einem Unterneh-
menszusammenschluss steht (vgl. auch IAS 12  
Rz 15(b), 12 Rz 22(c), 12 Rz 24(b), 12 Rz 33).

 – Die abzugsfähige bzw. steuerbare temporäre Diffe-
renz resultiert aus Anteilen an Tochtergesellschaften, 
Niederlassungen, assoziierten Unternehmen oder 
Anteilen an Joint Ventures, welche sich nach IAS 12 
Rz 44 in absehbarer Zeit nicht umkehren werden (vgl. 
auch IAS 12 Rz 24, 12 Rz 15, 12 Rz 39, 12 Rz 44).

 – Die steuerbare temporäre Differenz ergibt sich aus 
dem erstmaligen Ansatz eines Goodwills (nach 
IFRS 3; vgl. auch IAS 12 Rz 15a, 12 Rz 21).

In allen anderen Fällen temporärer Differenzen sieht IAS 
12 bei Vorliegen obengenannter Voraussetzungen eine 
Aktivierungs- bzw. Passivierungspflicht für latente Steu-
erguthaben bzw. Steuerverbindlichkeiten vor.

Der Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) behält in 
Rz 20 - 21 den Ansatz zur Bilanzierung temporärer Dif-
ferenzen bei. Der Ausschluss permanenter Differenzen 
von der Bilanzierung wird über die Definition des Steu-
erwerts (tax basis) geregelt, welche in Rz 14 - 16 erläutert 
wird und vorsieht, dass der Steuerwert eines Vermögens-
gegenstands oder einer Verbindlichkeit den steuerbaren 
oder steuerlich abzugsfähigen Betrag darstellt, der bei 
Realisierung des Vermögensgegenstands durch Veräus-
serung  oder der Schuld durch Zahlung entstehen würde. 
Daneben sieht Rz 21 iVm Rz B1 - B15 die Abschaffung 
der in Abschn. 5.1.3 dargestellten Aktivierungs- bzw. 
Passivierungsverbote für latente Steuern aus dem erst-
maligen Ansatz eines Vermögensgegenstands oder einer 
Schuld vor. Bezüglich der Realisierbarkeit von latenten 
Steuerguthaben und deren Bilanzansatzkriterien führt  
Rz B16 - 25 ein Wertberichtigungs-Konzept (valuation 

33    Vgl. von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von Steuerpositionen 
nach IFRS, S. 29 - 32.
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allowance concept) ein. Dieses sieht vor, dass grundsätz-
lich für alle temporären abzugsfähigen Differenzen und 
steuerlichen Verlustvorträge latente Steuerguthaben zu 
bilanzieren sind, allerdings in dem Umfang eine Wertbe-
richtigung offen ausgewiesen werden muss, in welchem 
es wahrscheinlich ist (hier wird erstmals von «more like-
ly than not» gesprochen), dass für die Zukunft nicht ge-
nügend steuerbarer Gewinn vorliegt, um diese steuerli-
chen Vorteile zu nutzen. Neben der Einführung dieses 
Bruttokonzepts spricht der Exposure Draft – Income Tax 
in Rz B17 explizit von potentiellen Gewinnquellen 
(sources of taxable profit), die zur Nutzung solcher steu-
erlicher Vorteile vorhanden sind, und scheint in diesem 
Zusammenhang in Rz B17(c) und Rz B18 verstärkten 
Wert auf Steuerplanungsmöglichkeiten zu legen und de-
finiert diese konkret.

5.1.4 Bewertung und bilanzielle Erfassung

Latente Steuerguthaben für abzugsfähige temporäre Dif-
ferenzen sind gemäss IAS 12 Rz 47 nach Massgabe der 
jeweils anwendbaren Steuersätze und Steuergesetzge-
bung zu bemessen, welche im Zeitpunkt der erwarteten 
Umkehrung der temporären Differenzen gelten oder im 
Gesetzgebungsverfahren verabschiedet sein werden. Der 
anzuwendende Steuersatz und die dem jeweiligen Sach-
verhalt zugrunde liegende temporäre Differenz sollen 
nach IAS 12 Rz 51 auf der Grundlage der Erwartungen 
des Unternehmens bemessen werden, auf welche Weise 
es den Vermögensgegenstand realisieren bzw. die Schuld 
erfüllen werde. So können z. B. unterschiedliche Steuer-
sätze in Abhängigkeit der Nutzung des entsprechenden 
Vermögensgegenstands (z. B. Veräusserung vs. ander-
weitige Nutzung) anwendbar sein.34 Die Diskontierung 
eines latenten Steuerguthabens ist nach IAS 12 Rz 53 
nicht erlaubt.35

Die bilanzielle Ersterfassung bzw. Folgebewertung la-
tenter Steuerguthaben folgt nach IAS 12 Rz 58 und Rz 61 
der bilanziellen Behandlung des zugrunde liegenden 
Vermögensgegenstands, welcher die temporäre abzugs-
fähige Differenz verursacht hat. So sieht IAS 12 Rz 58 
eine grundsätzlich erfolgswirksame Erfassung latenter 
Steuerguthaben für abzugsfähige temporäre Differenzen 
vor. Sofern allerdings Wertänderungen des der temporä-
ren Differenz zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stands direkt im Eigenkapital gebucht werden, wie dies 
z. B. im Fall sog. available-for-sale investments oder 

34    Zur Problematik der Ermittlung des anzuwendenden Steuer-
satzes bei Schweizer Unternehmen, insbesondere Holdingge-
sellschaften, s. röthliSBErgEr, Steuern im IFRS-Konzernab-
schluss nach IAS 12, S. 30.

35    Vgl. hoffmann, Steuern vom Einkommen, Index 1067834 - 
1067844.

cash flow hedges nach IAS 39 vorgesehen ist,36 ist das 
entsprechende latente Steuerguthaben bzw. die -verbind-
lichkeit ebenfalls im Eigenkapital zu bilanzieren.37 

Beispiel: Wird ein Vermögensgegenstand in der IFRS-Erfolgsrech-
nung um 100 mehr abgeschrieben als für Steuerzwecke, ist bei ei-
nem Steuersatz von 25 % in der IFRS-Erfolgsrechnung ein latentes 
Steuerguthaben von 25 zu verbuchen, und der Steueraufwand re-
duziert sich um 25. Liegt hingegen eine (nicht dauernde) Wertmin-
derung von 100 eines available-for-sale investments (z. B. eine Be-
teiligung, welche weder zum kurzfristigen Eigenhandel noch auf 
Dauer gehalten werden soll) vor, welche nach IAS 39 im Eigenka-
pital zu berücksichtigen ist, muss, falls das anwendbare Steuer-
recht diesen vorübergehenden Verlust vorläufig als steuerlich 
nicht abzugsfähig behandelt, das entsprechende latente Steuer-
guthaben von 25 ebenfalls im Eigenkapital ausgewiesen werden.

IAS 12 Rz 56 schreibt vor, dass der Buchwert eines laten-
ten Steuerguthabens zu jedem Bilanzstichtag – hier muss 
ggf. auch die quartalsweise Berichterstattung einbezo-
gen werden – auf seine Werthaltigkeit hin überprüft wer-
den muss. Falls notwendig, ist das bilanzierte latente 
Steuerguthaben in dem Ausmass zu vermindern, als aus-
reichend steuerbarer Gewinn nicht erwartet wird, um das 
latente Steuerguthaben zu nutzen. Insofern ist das latente 
Steuerguthaben je nach Bedarf am jeweiligen Bilanz-
stichtag vollkommen, teilweise oder überhaupt nicht 
wertzumindern. Entsprechend müssen nicht bilanzierte 
latente Steuerguthaben an jedem Bilanzstichtag neu auf 
ausreichenden, für die Zukunft erwarteten steuerbaren 
Gewinn hin analysiert und u. U. erstmals bilanziell er-
fasst werden.

Die Offenlegungspflichten für latente Steuern aus tem-
porären Differenzen sind im Wesentlichen in IAS 12 
Rz 80 ff. geregelt. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags 
wird allerdings nicht auf die einzelnen Offenlegungs-
pflichten eingegangen und deshalb auf IAS 12 Rz 80 ff. 
sowie einschlägige Literatur verwiesen.38

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
folgt materiell den oben beschriebenen Grundsätzen zur 
Bewertung und bilanziellen Erfassung. Eine wesentliche 
Änderung ist in Rz 29 - 34 sowie Rz B34 - 36 bezüglich 
des backwards tracing vorgesehen. Der Vernehmlas-

36    Dies ist auch der Fall bei Neubewertungen von Sachanlage-
vermögen nach IAS 16, bei Änderungen von Wechselkursen 
nach IAS 21 und bei rückwirkenden Änderungen der Bilanz 
bzw. Fehlerkorrekturen nach IAS 8. Vgl. auch hoffmann, Steu-
ern vom Einkommen, Index 1067856.

37 Auf Sonderfälle in Bezug auf Unternehmenszusammenschlüs-
se sowie sog. excess tax benefits im Zusammenhang mit  
IFRS 2 (s. IAS 12 Rz 68(a) - (c)) wird hier nicht weiter einge-
gangen. Es wird diesbezüglich auf von EitzEn/DahlkE, Bilan-
zierung von Steuerpositionen nach IFRS, Kap. 5, sowie krö-
nEr/BEckEnhauB, Konzernsteuerquote – Einflussfaktoren, Pla-
nung, Messung, Management, S. 123 - 127, verwiesen.

38    S. z. B. weitergehend von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von 
Steuerpositionen nach IFRS, S. 41 - 43; hoffmann, Steuern 
vom Einkommen, Index 1067884 - 1067896.
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sungsentwurf sieht zwar immer noch Konsistenz der Er-
fassung von laufenden und latenten Steuern mit der Er-
fassung der jeweils zugrunde liegenden Transaktion in 
der Erfolgsrechnung oder im Eigenkapital vor, schlägt 
allerdings ein FAS 109 zugrunde liegendes Konzept vor, 
welches das backwards tracing in zukünftigen Perioden 
verbietet. So schlägt er vor, Steuern aus zukünftigen An-
passungen von latenten Steuerguthaben (z. B. aus Steu-
ersatzänderungen, Änderungen in Profitabilitätsannah-
men oder anderweitigen Änderungen) in der Erfolgs-
rechnung auszuweisen, unabhängig davon, ob die zu-
grunde liegenden Steuerpositionen bei erstmaligem An-
satz in der Erfolgsrechnung oder im Eigenkapital ausge-
wiesen wurden. Es ist zu hoffen, dass dieser – m. E. mit 
der Zielsetzung des Tax Accounting inkonsistente – An-
satz in der endgültigen Fassung eher dem jetzigen back-
wards tracing von IAS 12 und nicht seinem amerikani-
schen Pendant FAS 109 folgen wird.

5.2 Bilanzansatz und Bewertung latenter 
Steuerguthaben aus steuerlichen Ver-
lustvorträgen

Neben der Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus ab-
zugsfähigen temporären Differenzen sieht IAS 12 Rz 34 
die Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus steuerli-
chen Verlustvorträgen vor. Es ist hervorzuheben, dass es 
sich hierbei nicht um ein Bilanzierungswahlrecht, son-
dern – bei Vorliegen aller Bilanzierungsvoraussetzungen 
– um eine Bilanzierungspflicht handelt.

5.2.1 Bilanzansatzvoraussetzungen

Latente Steuerguthaben aus steuerlichen Verlustvorträ-
gen sind nach IAS 12 Rz 34 in dem Umfang zu bilden, in 
dem es wahrscheinlich ist, dass diese in zukünftigen Pe-
rioden mit ausreichend steuerbarem Gewinn verrechnet 
werden können. Es muss also wahrscheinlich sein, dass 
der Verlustvortrag einen wirtschaftlichen Nutzen für das 
jeweilige Unternehmen darstellt, um diesen als Vermö-
gensgegenstand nach IFRS zu bilanzieren.39

5.2.1.1 Zukünftiger steuerbarer Gewinn

Die Ansatzkriterien für die Bilanzierung eines latenten 
Steuerguthabens für Verlustvorträge sieht IAS 12 Rz 35 
im Allgemeinen als dieselben an, wie sie für latente Steu-
erguthaben aus temporären Differenzen gelten.

«Wahrscheinlich» (probable) ist hierbei im Sinne einer 
über 50 % liegenden Sicherheit zu definieren.40

39    Vgl. BErgEr, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 
und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2473.

40    S. hierzu die Ausführungen in Abschn. 5.1.2.

Die Definition der zukünftigen Perioden, in welchen aus-
reichend steuerbarer Gewinn zur Nutzung der steuerli-
chen Verlustvorträge anfallen sollte, um latente Steuer-
guthaben aus steuerlichen Verlustvorträgen bilanzieren 
zu können, wurde durch das IASB nicht konkretisiert41 
und wird im deutschen Schrifttum kontrovers disku-
tiert.42 Der Betrachtungszeitraum dürfte m. E. minimal  
5 Jahre betragen43 und im Maximalfall nach oben durch 
die jeweils geltenden steuerlichen Regeln bezüglich des 
Verlustvortragszeitraums begrenzt sein. Das IASB/ 
IFRIC und das DRSC (Deutsches Rechnungslegungs 
Standards Committee) haben wiederholt klargestellt, 
dass eine vorgegebene zeitliche Grenze nicht durch den 
Standard (IAS 12 bzw. DRS 10) gedeckt ist und deshalb 
fallbezogen zu entscheiden ist.44 M. E. wäre es möglich, 
derartigen Diskussionen durch die Einführung einer Dis-
kontierung latenter Steuerguthaben entgegenzutreten, da 
diese die Einbeziehung für die Zukunft erwarteter steu-
erbarer Gewinne mit zunehmendem Zeithorizont für die 
Unternehmen weitaus uninteressanter machen dürfte.

Allgemein sollten nach IAS 12 Rz 36 die folgenden As-
pekte bedacht werden, um das zukünftige Vorliegen von 
ausreichendem steuerbarem Gewinn zur Nutzung steuer-
licher Verlustvorträge zu bewerten:

 – Ob steuerbare Differenzen gegenüber derselben 
Steuerbehörde und demselben Steuersubjekt in ei-
nem Umfang bestehen, welcher die Verrechnung mit 
steuerlichen Verlustvorträgen vor deren Verfall er-
möglicht.

 – Ob es wahrscheinlich ist, dass in der Zukunft ausrei-
chend steuerbarer Gewinn generiert wird, um beste-
hende Verlustvorträge vor deren Verfall zu verrech-
nen.

 – Ob bestehende Verlustvorträge aus eindeutig identi-
fizierbaren Ursachen resultieren (z. B. Restrukturie-
rungskosten), welche wahrscheinlich nicht wieder-
kehrender Natur sind.

 – Ob das Unternehmen über steuerliche Planungsmög-
lichkeiten verfügt, um steuerbaren Gewinn zu gene-
rieren und somit bestehende steuerliche Verlustvor-
träge vor deren Verfall zu nutzen.

41    S. International GAAP 2008, S. 1852.
42    Vgl. BErgEr, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 

und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2474; hauck/Prinz, Bilanzierung latenter Steuern auf 
steuerliche Verlustvorträge nach IAS 12 – Streitiger Progno-
sezeitraum zur Verlustverrechnung, S. 412 - 414.

43    Wird z. B. auch durch BErgEr, Was der DPR aufgefallen ist: 
Ermessensspielraum und die Bilanzierung von latenten Steu-
ern auf Verlustvorträge, vertreten. So ist auch im Allgemeinen 
bei Prognoseunsicherheiten in IFRS nach IAS 36 Rz 33 für zu-
künftige Zahlungsströme ein 5-jähriger Horizont anzuwenden.

44    S. International GAAP 2008, S. 1852; Stellungnahme zur Bi-
lanzierung von latenten Steuern auf steuerliche Verlustvor-
träge nach IAS 12.
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5.2.1.2 Verlusthistorie und überzeugende 
 weitere Nachweise

Neben den genannten allgemeinen Aspekten führt IAS 
12 Rz 35 weiter aus, dass bereits das Vorliegen bestehen-
der Verlustvorträge einen wesentlichen Hinweis darauf 
gebe, dass zukünftiger steuerbarer Gewinn nicht oder 
nicht in ausreichendem Umfang vorhanden sein wird. 
Daher wird die Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus 
steuerlichen Verlustvorträgen im Falle einer Verlusthis-
torie nach IAS 12 Rz 35 auf den Umfang beschränkt, in 
dem das jeweilige Unternehmen über ausreichend steu-
erbare temporäre Differenzen verfügt, welche den Ver-
lustvortrag vor dessen möglichem Verfall45 aufbrauchen 
könnten oder – falls überzeugende weitere Nachweise 
(convincing other evidence) erbracht werden können – 
dass in zukünftigen Perioden mit ausreichend steuerba-
rem Gewinn zu rechnen ist, welcher bestehende Verlust-
vorträge vor ihrem möglichen Verfall aufbrauchen wür-
de.46 Hat ein Unternehmen im laufenden oder im Vorjahr 
steuerliche Verluste erlitten und ist die Realisierung ei-
nes in diesem Steuerrechtskreis entstandenen latenten 
Steuerguthabens von steuerbarem Gewinn abhängig, 
welcher die steuerbaren temporären Differenzen über-
steigt, schreibt IAS 12 Rz 82 vor, dass Anhangangaben 
über den Betrag der bilanzierten latenten Steuerguthaben 
und die diesen zugrunde liegenden überzeugenden Nach-
weise über zukünftige betriebliche Profitabilität gemacht 
werden.47

IAS 12 enthält keine Definition des Begriffs «Verlust-
historie» und überlässt die Interpretation dem Bilanz-
ersteller. Die in IAS 12 Rz 82 geforderten Anhang-
angaben für den Fall, dass im laufenden oder im Vorjahr 
steuerliche Verluste angefallen sind und die Literatur zu 
den cumulative losses iSv FAS 109 Tz 2348 geben m. E. 
eine gute  Indikation dafür, dass von einem Betrachtungs-
zeitraum von etwa 3 Geschäftsjahren – dem laufenden 
und den 2 vorausgehenden Jahren – ausgegangen werden 
muss, um über das Vorliegen einer Verlusthistorie zu 
 entscheiden.

Ebenso bleiben IAS 12 und das IASB die Antwort schul-
dig, was konkret unter «überzeugenden weiteren Nach-

45    So sieht z. B. das Steuerrecht in den USA auf Bundesebene 
eine Vortragsfähigkeit von Verlusten von 20 Jahren vor, wäh-
rend in der Schweiz Verlustvorträge auf 7 Jahre begrenzt sind. 
In Deutschland können Verluste grundsätzlich (abgesehen von 
Umstrukturierungen und Reorganisationen bzw. Unterneh-
mensveräusserungen nach § 8c KStG) unter Beachtung der 
Mindestbesteuerung nach § 10d EStG unbeschränkt vorgetra-
gen werden.

46    Vgl. BErgEr, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 
und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2473.

47    Vgl. hoffmann, Steuern vom Einkommen, Index 1067886.
48    S. Guide to Accounting for Income Taxes 2007, S. 92.

weisen» zu verstehen ist und wie diese erbracht werden 
können, um latente Steuerguthaben für Verlustvorträge 
im Fall einer Verlusthistorie zu bilanzieren.49 Nach in der 
Literatur vertretener Meinung50 erzeugt das Bestehen ei-
ner Verlusthistorie eine derart grosse Unsicherheit be-
züglich der zukünftigen Profitabilität eines Unterneh-
mens, dass die bestehende Unsicherheit im Allgemeinen 
schwer widerlegt werden kann. M. E. kommt in diesen 
Fällen der Identifikation der Ursache des Verlusts und 
der Detaillierung und Verlässlichkeit der Unternehmens-
planung durch das Management erhöhte Bedeutung zu. 
Lediglich falls verlässlich dargelegt werden kann, dass 
die Ursache des Verlusts nicht wiederkehrender Natur ist 
und die Unternehmensplanungen zeigen, dass das Unter-
nehmen auch zukünftig mit ausreichendem betriebli-
chem Profit rechnen kann, kann m. E. hierdurch auch im 
Fall einer Verlusthistorie ein überzeugender Nachweis 
einer ausreichenden Grundlage für die Bilanzierung  
latenter Steuerguthaben für Verlustvorträge erbracht 
werden. Notwendigerweise werden die Dokumentation 
der Unternehmensplanungen, ihre historische Genauig-
keit und die Dokumentation der Berechnung der latenten 
Steuerguthaben sowie der zugrunde liegenden Annah-
men in diesen Fällen erhöhten Anforderungen unterlie-
gen.

Obwohl FAS 109 Tz 24 und 2551 detaillierte Unterneh-
mensplanungen bzw. Budgets nicht als überzeugende 
weitere Nachweise für zukünftigen steuerbaren Gewinn 
aufführen, sind diese m. E. für die Beurteilung von grund-
legender Bedeutung. Zum einen sind diese Planungen 
idR von der Geschäftsführung und dem jeweiligen Auf-
sichtsorgan überprüft und akzeptiert worden, bilden so-
mit die mittelfristige Grundlage der operativen Führung 
des Unternehmens und sind somit m. E. als aussagekräf-
tigster Schätzwert der zukünftigen Profitabilität des Un-
ternehmens heranzuziehen. Zum anderen werden ent-
sprechende Unternehmensplanungen und Kennzahlen 
auch in anderen Bereichen der Bilanzierung nach IFRS, 
wie z. B. beim goodwill impairment testing nach IFRS 3, 
angewendet und akzeptiert. Somit scheint es nur konsis-
tent, entsprechend konkretisierte und detaillierte Unter-
nehmensplanungen heranzuziehen, um überzeugende 
weitere Nachweise zu erbringen, um im Fall einer Ver-
lusthistorie bei entsprechenden Zukunftsaussichten den-
noch latente Steuerguthaben aus bestehenden steuerli-
chen Verlustvorträgen bilanzieren zu können.

49    S. International GAAP 2008, S. 1852.
50    Vgl. BErgEr, Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum 

und die Bilanzierung von latenten Steuern auf Verlustvorträ-
ge, S. 2474; hoffmann, Steuern vom Einkommen § 26 Rn 53, 
54.

51    IAS 12 geht auf diesen Punkt nicht ein.
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5.2.2 Exkurs: Verlusthistorie im Fall abzugs-
fähiger temporärer Differenzen

Eine aus meiner Sicht bisher wenig diskutierte Frage ist 
die nach der Bedeutung des Verweises in IAS 12 Rz 31 
auf Rz 35 und 36. Hier wird in Bezug auf den Ansatz la-
tenter Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären 
Differenzen verlangt, im Fall einer Verlusthistorie (his-
tory of recent losses) die Bilanzierungsvoraussetzungen 
und Leitlinien für latente Steuerguthaben aus Verlustvor-
trägen und deren Ansatzvoraussetzungen zu beachten. 
Geht man von der überwiegenden Literaturmeinung aus, 
dass an die Aktivierung latenter Steuerguthaben für steu-
erliche Verlustvorträge bei Vorliegen einer Verlusthisto-
rie erhöhte Anforderungen zu stellen sind,52 so könnte 
man im Umkehrschluss folgern, dass diese erhöhten An-
forderungen bei Vorliegen einer Verlusthistorie in Bezug 
auf latente Steuerguthaben für temporäre abzugsfähige 
Differenzen nicht vorliegen. Dem widerspricht m. E. ei-
nerseits der Verweis in IAS 12 Rz 31 auf die Anwendung 
von IAS 12 Rz 35 und 36 auf abzugsfähige temporäre 
Differenzen und andererseits der Umstand, dass die ab-
zugsfähigen temporären Differenzen in Abhängigkeit 
von der Profitabilitätssituation im Jahr ihrer Umkehrung 
u. U. eben nicht den steuerbaren Gewinn mindern, son-
dern einen bestehenden steuerlichen Verlustvortrag erhö-
hen. Insofern sind m. E. an die Bilanzierung abzugsfähi-
ger temporärer Differenzen im Fall einer Verlusthistorie 
dieselben strengen Voraussetzungen zu stellen, wie sie 
für steuerliche Verlustvorträge bestehen.

Bezüglich potentieller Änderungen durch den Exposure 
Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) im Bereich Bilanzan-
satz und Bewertung latenter Steuerguthaben aus steuer-
lichen Verlustvorträgen wird auf die Ausführungen in 
Abschn. 5.1.3 bezüglich temporärer Differenzen verwie-
sen. Es soll hier nochmals auf die Einführung des Wert-
berichtigungs-Konzepts hingewiesen werden, welches 
vorsieht, dass grundsätzlich für alle temporären abzugs-
fähigen Differenzen und steuerlichen Verlustvorträge la-
tente Steuerguthaben zu bilanzieren sind, allerdings in 
dem Umfang eine Wertberichtigung offen ausgewiesen 
werden muss, in welchem es wahrscheinlich ist (more 
likely than not), dass in der Zukunft nicht genügend steu-
erbarer Gewinn vorliegt, um diese steuerlichen Vorteile 
zu nutzen. Neben der Einführung dieses Bruttokonzepts 
spricht der Exposure Draft in Rz B17 explizit von poten-
tiellen Gewinnquellen (sources of taxable profit), die zur 
Nutzung solcher steuerlicher Vorteile vorhanden sind 
und legt in Rz B17(c) und B18 erhöhten Wert auf Steuer-
planungsmöglichkeiten und definiert diese konkret. Er-

52    Vgl. coEnEnBErg/hillE, Latente Steuern nach der neu gefass-
ten Richtlinie IAS 12, S. 542; kirSch, Aktive latente Steuern 
aus Zins- und Verlustvorträgen, S. 239.

freulich ist, dass Rz B20 - 25 «convincing evidence» 
konkret erläutern und weitere Hinweise dazu geben, wie 
bei der Ermittlung von zukünftigem steuerbarem Gewinn 
vorzugehen ist und wie positive als auch negative Fakto-
ren hierbei abgewogen werden müssen. Ebenfalls erfreu-
lich ist, dass die in Abschn. 5.2.2 erörterte Fragestellung 
in dem Sinne beantwortet wurde, dass dieselben Kriteri-
en für die Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus ab-
zugsfähigen temporären Differenzen und aus steuerli-
chen Verlustvorträgen im Fall einer Verlusthistorie anzu-
wenden sind.

5.2.3 Bewertung und bilanzielle Erfassung

Die Bewertung latenter Steuerguthaben aus steuerlichen 
Verlustvorträgen folgt im Wesentlichen den Ausführun-
gen in Abschn. 5.1 bezüglich latenter Steuerguthaben aus 
temporären Unterschieden. Latente Steuerguthaben aus 
steuerlichen Verlustvorträgen sind nach IAS 12 Rz 47 
nach Massgabe der anwendbaren Steuersätze und Steu-
ergesetzgebung zu bemessen, welche im Zeitpunkt der 
erwarteten Umkehrung gelten oder im Gesetzgebungs-
verfahren verabschiedet sein werden.53 Der anzuwenden-
de Steuersatz soll nach IAS 12 Rz 51 auf Grundlage der 
Erwartung hinsichtlich des im Zeitpunkt der steuerlichen 
Verlustverrechnung geltenden Steuersatzes bemessen 
werden. In der Praxis werden aufgrund der mit der Schät-
zung zukünftiger Steuersätze verbundenen Unsicherhei-
ten überwiegend aktuelle Steuersätze angewendet.

Die bilanzielle Ersterfassung und Folgebewertung laten-
ter Steuerguthaben folgen nach IAS 12 Rz 58 und 61 der 
bilanziellen Behandlung des zugrunde liegenden Vermö-
gensgegenstands, welcher den steuerlichen Verlustvor-
trag verursacht hat. So sieht IAS 12 Rz 58 eine grundsätz-
lich erfolgswirksame Erfassung latenter Steuerguthaben 
vor. Lediglich für den Fall, dass Wertänderungen eines 
Vermögensgegenstands bzw. Realisationstatbestände 
nach IFRS direkt in das Eigenkapital gebucht werden 
(für steuerliche Zwecke allerdings den steuerlichen Ge-
winn vermindern bzw. Verlustvorträge erhöhen), wie 
dies z. B. im Fall von Veräusserungen von eigenen Aktien 
(treasury shares) nach IAS 32 vorgesehen ist,54 muss das 
entsprechende latente Steuerguthaben aus dem entste-
henden Verlustvortrag ebenfalls im Eigenkapital bilan-
ziert werden.55

53    S. hierzu die Ausführungen in Abschn. 3.1.
54    Dies ist auch der Fall bei Neubewertungen von Sachanlage-

vermögen nach IAS 16, bei Änderungen von Wechselkursen 
nach IAS 21 und bei rückwirkenden Änderungen der Bilanz 
bzw. Fehlerkorrekturen nach IAS 8. Vgl. auch hoffmann, Steu-
ern vom Einkommen, Index 1067856.

55    Auf Sonderfälle in Bezug auf Unternehmenszusammenschlüs-
se wird hier nicht weiter eingegangen.
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Beispiel: Werden eigene Aktien mit einem Verlust von 100 veräus-
sert, so wird dieser Verlust nach IAS 32 direkt vom Eigenkapital 
abgezogen und hat keinen Einfluss auf die IFRS-Erfolgsrechnung. 
Ist dieser Verlust steuerlich abzugsfähig, so erhöht sich je nach 
Steuergesetzgebung u. U. ein steuerlicher Verlustvortrag (betrieb-
lichen Verlust vorausgesetzt). Falls nun für diesen Verlustvortrag 
ein latentes Steuerguthaben aktiviert wird, muss dieses im Um-
fang, als es aus dem Verlust aus eigenen Aktien entstanden ist, ge-
gen das Eigenkapital gebucht werden. Entsprechend würde ein la-
tentes Steuerguthaben von 25 (einen Steuersatz von 25 % voraus-
gesetzt) auf dem Verlust aus eigenen Aktien von 100 erfolgsneut-
ral, aber eigenkapitalerhöhend verbucht werden.

Ein Vergleich von IAS 12 und Swiss GAAP FER 11 im 
Bereich latenter Steuern zeigt, wie für laufende Steuern,56 
keine wesentlichen Unterschiede auf. Zwar sind die Re-
gelungen von Swiss GAAP FER 11 weniger strikt und 
enthalten kein Verbot der Abzinsung latenter Steuern und 
auch keine Verpflichtung, an jedem Bilanzstichtag einen 
Werthaltigkeitstest vorzunehmen; in der Praxis dürften 
allerdings keine wesentlichen Differenzen in der Anwen-
dung auftreten.57

Die Offenlegungspflichten bezüglich latenter Steuern 
sind in IAS 12 Rz 79 - 88 geregelt. Im Rahmen des vor-
liegenden Beitrags wird nicht auf die einzelnen Offenle-
gungspflichten eingegangen und deshalb auf IAS 12  
Rz 79 ff. sowie einschlägige Literatur verwiesen.58 Auf 
die Anhangangabe nach IAS 12 Rz 82 – welche für Un-
ternehmen gilt, die im laufenden oder im Vorjahr steuer-
liche Verluste erlitten haben und für die die Realisierung 
eines entstandenen latenten Steuerguthabens von steuer-
barem Gewinn abhängig ist, welcher die steuerbaren 
temporären Differenzen übersteigt – wird besonders hin-
gewiesen. In diesen Fällen schreibt IAS 12 Rz 82 näm-
lich vor, dass Angaben über den Betrag der bilanzierten 
latenten Steuerguthaben und die diesen zugrunde liegen-
den überzeugenden Nachweise über zukünftige betrieb-
liche Profitabilität gemacht werden.59 In der Praxis sind 
derartige Anhangangaben zur erwarteten zukünftigen 
Profitabilität eines Unternehmens aufgrund potentiell 
übergreifender Aussagekraft sehr sensitiv.

Bezüglich potentieller Änderungen durch den Exposure 
Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) im Bereich Bewertung 
und bilanzielle Erfassung latenter Steuerguthaben aus 
steuerlichen Verlustvorträgen wird auf die Ausführungen 
in Abschn. 5.1 bezüglich temporärer Differenzen verwie-
sen. Insbesondere das zum backwards tracing Gesagte ist 
hier – z. B. bei Anpassungen von Wertberichtigungen 
oder Steuersatzänderungen – von Bedeutung.

56    S. Abschn. 3.1.
57    Vgl. SanEr/BiEri, Swiss GAAP FER 11 Steuern.
58    S. z. B. weitergehend von EitzEn/DahlkE, Bilanzierung von 

Steuerpositionen nach IFRS, S. 59 - 73; hoffmann, Steuern 
vom Einkommen, Index 1067885 - 1067896.

59    Vgl. hoffmann, Steuern vom Einkommen, Index 1067886.

5.3 Konkurrenzverhältnisse

Bisher wurden in der Literatur Interdependenzen zwi-
schen latenten Steuerguthaben aus temporären Differen-
zen und aus steuerlichen Verlustvorträgen sowie zwi-
schen erfolgswirksamen und erfolgsneutralen latenten 
Steuerguthaben wenig diskutiert. Zu Konkurrenzverhält-
nissen zwischen diesen Kategorien von latenten Steuer-
guthaben kommt es dann, wenn aufgrund mangelnden 
für die Zukunft erwarteten steuerbaren Gewinns eine 
vollumfängliche Erfassung aller potentiellen latenten 
Steuerguthaben nicht möglich ist und ein Entscheid dar-
über getroffen werden muss, welche der latenten Steuer-
guthaben – aus steuerlichem Verlustvortrag oder abzugs-
fähigen temporären Differenzen bzw. latente Steuergut-
haben, welche erfolgswirksam, oder latente Steuergutha-
ben, welche erfolgsneutral zu erfassen wären – zu bilan-
zieren sind. Die Entscheidung hierüber kann u. U. zu er-
heblichen Ergebnisunterschieden führen, so z. B. falls 
ein latentes Steuerguthaben Vorrang erhält, welches über 
das Eigenkapital – und damit nicht erfolgswirksam, wie 
von den meisten Unternehmen bevorzugt – verbucht 
werden muss.

5.3.1 Latente Steuerguthaben aus steuer-
lichen Verlustvorträgen und aus tempo-
rären Differenzen

Auf den ersten Blick mag die Frage nach einem eventuell 
bestehenden Konkurrenzverhältnis und dem Vorrang bei 
der Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus steuerli-
chen Verlustvorträgen und abzugsfähigen temporären 
Differenzen irrelevant erscheinen. Dies aufgrund der 
Tatsache, dass die Ansatzvoraussetzungen, die Bewer-
tung sowie die bilanzielle Erfassung latenter Steuergut-
haben aus diesen Kategorien deckungsgleich sind. Aller-
dings können weitreichende steuerliche oder faktische 
Unterschiede bestehen, welche einen Einfluss auf die 
Höhe und Stabilität des latenten Steuerguthabens haben 
können, welche es wichtig erscheinen lassen, eine Lö-
sung des Konkurrenzverhältnisses herbeizuführen. So 
können z. B. steuerliche Verlustvorträge durch Unterneh-
mensumstrukturierungen oder Akquisitionen unter Um-
ständen aufgrund steuerlicher Vorgaben verloren gehen 
und würden eine Abschreibung eines eventuell gebuch-
ten latenten Steuerguthabens nach sich ziehen. Des Wei-
teren bestehen für steuerliche Verlustvorträge in einigen 
Ländern zeitliche Begrenzungen, wohingegen temporäre 
Differenzen (z. B. aus unterschiedlichen Abschreibungs-
dauern) idR sehr langfristig sind und – aufgrund von 
Reinvestitionen – einen gewissen «Bodensatz» aufwei-
sen können und dadurch u. U. stabiler sind und insofern 
ein geringeres Potential für Abschreibungen auf latenten 
Steuerguthaben aufweisen. Es bleibt also festzuhalten, 
dass eine vordergründig eher als nicht relevant betrach-
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tete Fragestellung erhebliche Auswirkungen auf die zu-
künftige Stabilität des latenten Steuerguthabens haben 
kann.

Sowohl IAS 12 als auch die Literatur haben sich bisher 
nicht detailliert mit diesem Thema auseinandergesetzt. 
Insofern bestehen keine Vorgaben für die Auflösung die-
ses Konkurrenzverhältnisses. Neben der Erfassung der 
jeweiligen latenten Steuerguthaben in der zeitlichen Rei-
henfolge ihrer Nutzung, welche in der Praxis oftmals 
aufgrund des teilweise unbestimmten Zeitpunkts der 
Umkehrung latenter Steuerguthaben erschwert bzw. un-
möglich ist, bestehen m. E. insbesondere die folgenden 
Alternativen:

1.  Der Bilanzierung latenter Steuerguthaben aus steuer-
lichen Verlustvorträgen wird der Vorrang vor abzugs-
fähigen temporären Differenzen eingeräumt.

2.  Der Bilanzierung abzugsfähiger temporärer Diffe-
renzen wird der Vorrang vor latenten Steuerguthaben 
aus steuerlichen Verlustvorträgen gegeben.

3. Die latenten Steuerguthaben aus beiden Kate    gorien  
 werden anteilsmässig bilanziell erfasst (pro-rata- 
 Ansatz).

Für den Vorrang latenter Steuerguthaben aus steuerlichen 
Verlustvorträgen spricht m. E., dass diese die «besseren» 
latenten Steuerguthaben darstellen, da die steuerlichen 
Verlustvorträge bereits bestehen und sich nicht erst – u. 
U. weit in der Zukunft liegend – umkehren müssen, um 
mit steuerbarem Gewinn verrechnet zu werden. Auf der 
anderen Seite unterliegen steuerliche Verlustvorträge, 
wie bereits erläutert, teilweise zeitlichen und anderen 
Restriktionen, welche die Qualität eines latenten Steuer-
guthabens aus steuerlichen Verlustvorträgen wiederum 
mindert. 

Für den Vorrang latenter Steuerguthaben aus abzugsfähi-
gen temporären Differenzen spricht m. E. die Stabilität. 
So sind die abzugsfähigen temporären Differenzen in 
vielen Fällen sehr langfristig und unterliegen keinen zeit-
lichen Begrenzungen wie steuerliche Verlustvorträge; 
zum anderen sind sie mit dem Unternehmen verknüpft 
und meist unabhängig von zukünftigen Restrukturierun-
gen weiterhin nutzbar und mit steuerbarem Gewinn ver-
rechenbar. Darüber hinaus verfügen Unternehmen im 
Allgemeinen aufgrund wiederkehrender Investitionen  
o. Ä. über einen bestimmten «Bodensatz» an temporären 
Differenzen, welcher auf das entsprechende latente Steu-
erguthaben stabilisierend wirkt.

Während beide Alternativen vertretbar und angemessen 
sind, sollte m. E. allerdings der dritten Alternative, nach 
der latente Steuerguthaben aus steuerlichen Verlustvor-
trägen und abzugsfähigen temporären Differenzen pro 

rata bilanziell erfasst werden,60 der Vorzug gegeben wer-
den. Dies folgt aus der Tatsache, dass sich für keine der 
beiden obengenannten Kategorien von latenten Steuer-
guthaben ein klarer Vorrang erkennen lässt. Des Weiteren 
gehen weder IAS 12 noch FAS 109 auf ein eventuell be-
stehendes Konkurrenzverhältnis ein und implizieren in-
sofern einen Ansatz latenter Steuerguthaben beider Kate-
gorien in dem Ausmass, in welchem in der Zukunft mit 
ausreichendem steuerbarem Gewinn zu rechnen ist. Und 
schliesslich gibt m. E. die Behandlung von latenten Steu-
erguthaben nach FAS 109 einen Hinweis auf den Vorzug 
eines pro-rata-Ansatzes: FAS 109 Tz 17 schreibt vor, 
dass latente Steuerguthaben mit einer Wertberichtigung 
neutralisiert werden müssen, sofern für die Zukunft nicht 
mit ausreichender Sicherheit mit steuerbarem Gewinn 
gerechnet werden kann. FAS 109 Tz 17c und 21 sprechen 
von der Neutralisierung sowohl von latenten Steuergut-
haben aus abzugsfähigen temporären Differenzen als 
auch aus steuerlichen Verlustvorträgen. Insofern wird 
hier klar nicht unterschieden und kein Vorrang gesetzt. 
Gleiches sollte auch für IAS 12 gelten.

Auch der Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
geht nicht auf das beschriebene Konkurrenzverhältnis 
und potentielle Lösungsansätze ein. Allerdings sprechen 
die vorgesehene Einführung des Wertberichtigungs-
Konzepts nach FAS 109 und die entsprechenden, hier für 
Alternative 3 dargestellten, Argumente sowie die in Ex-
posure Draft Rz 34(c)(iv) vorgeschlagene pro-rata-Ver-
teilung von überschüssigen Steuerbeträgen auf die ver-
schiedenen Erfolgs- bzw. Eigenkapitalkomponenten 
auch für die in Alternative 3 vertretene pro-rata-Erfas-
sung. Insofern sollten die Feststellungen auch nach einer 
Einführung der im Exposure Draft dargelegten Grundsät-
ze Gültigkeit behalten.

5.3.2 Koordination erfolgswirksam und 
erfolgsneutral zu erfassender latenter 
Steuerguthaben

Die Konsequenzen der Qualifikation latenter Steuergut-
haben als erfolgswirksam oder erfolgsneutral zu erfas-
sender Bilanzpositionen sind relativ deutlich. Konkret 
geht es um die Frage, welche latenten Steuerguthaben 

60    Würde z. B. der für die Zukunft erwartete steuerbare Gewinn 
bei 100 liegen und könnten potentiell latente Steuerguthaben 
von 100 aus steuerlichen Verlustvorträgen und 100 aus ab-
zugsfähigen temporären Differenzen gebucht werden, so wür-
den pro rata latente Steuerguthaben von 50 (100 potentielle 
latente Steuerguthaben aus Verlustvorträgen x [100/200 Ge-
samtbetrag potentieller latenter Steuerguthaben]) aus steu-
erlichen Verlustvorträgen und weitere 50 (100 potentielle la-
tente Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären Diffe-
renzen x [100/200 Gesamtbetrag potentieller latenter Steuer-
guthaben]) aus abzugsfähigen temporären Differenzen bilan-
ziell erfasst.
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(die erfolgswirksam oder die erfolgsneutral zu erfassen-
den) zu bilanzieren sind, falls latente Steuerguthaben 
nicht vollumfänglich bilanziell erfasst werden können, 
weil der für die Zukunft erwartete steuerbare Gewinn 
nicht ausreicht.

Beispiel: Erwartet ein Unternehmen für die Zukunft einen steuer-
baren Gewinn von 300 und liegen erfolgswirksam zu bilanzieren-
de latente Steuerguthaben aus abzugsfähigen temporären Diffe-
renzen von 600 sowie erfolgsneutral zu erfassende latente Steuer-
guthaben (z. B. aus dem Verlust aus eigenen Aktien) von 200 vor, 
so stellt sich die Frage, für welche Kategorie und in welchem Um-
fang ein latentes Steuerguthaben erfasst werden sollte.

Auch für die Lösung des im Beispiel dargestellten Kon-
kurrenzverhältnisses sehen weder IAS 12 noch die Lite-
ratur Leitlinien vor. M. E. bestehen auch für die Lösung 
dieses Konkurrenzverhältnisses 3 Alternativen, welche 
in folgender Übersicht dargestellt sind.61

Alternative 1 gibt der Bilanzierung latenter Steuergutha-
ben aus erfolgswirksam zu verbuchenden abzugsfähigen 
temporären Differenzen den Vorrang. Dies führt dazu, 
dass der Gesamtbetrag der erfolgswirksam zu erfassen-
den latenten Steuerguthaben von 600 nach IAS 12 Rz 24, 
begrenzt durch den für die Zukunft erwarteten steuerba-
ren Gewinn von 300, den Konzernsteueraufwand redu-
ziert. Die erfolgswirksame Erfassung hat einen positi-
ven, teilweise glättenden Effekt auf die Konzernsteuer-
quote und wirkt sich positiv auf das Konzernkapital aus. 
Dabei ist zu bedenken, dass das Konzept latenter Steuern 
grundsätzlich eine vollständige Glättung der Konzern-

61 Aus Vereinfachungsgründen wird ein hypothetischer Steuer-
satz von 100 % angewendet.

steuerquote zu erreichen versucht. Dies wäre in Alterna-
tive 1 auch der Fall, wenn die erfolgswirksame Erfassung 
nicht nach oben durch den für die Zukunft erwarteten, 
nicht ausreichenden steuerbaren Gewinn begrenzt wäre. 
Insofern ist die lediglich teilweise Glättung der Konzern-
steuerquote kein Makel der Alternative 1, sondern eine 
zwangsläufige Konsequenz der Limitierung in IAS 12 
Rz 24.

Alternative 2 räumt demgegenüber den erfolgsneutral zu 
verbuchenden latenten Steuerguthaben den Vorrang ein. 
Dies hat zur Folge, dass vorrangig latente Steuergutha-
ben im Eigenkapital bilanziert werden62 und – falls darü-
ber hinaus noch mit zukünftigem steuerbarem Gewinn 
gerechnet werden kann – latente Steuerguthaben aus er-
folgswirksam zu verbuchenden abzugsfähigen temporä-
ren Differenzen zu erfassen sind. Im vorliegenden Bei-
spiel werden 200 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital 

und 100 erfolgswirksam verbucht. Obwohl der Effekt auf 
das Konzernkapital im Vergleich zu Alternative 1 gleich-
bleibend ist, wird der Glättungseffekt der erfolgswirk-
sam zu bilanzierenden latenten Steuerguthaben stark be-
grenzt durch die vorrangige Verbuchung der erfolgsneut-
ral zu erfassenden latenten Steuerguthaben. Des Weite-
ren würde ein Unternehmen lediglich wegen des Vorhan-
denseins von erfolgsneutral zu erfassenden latenten 
Steuerguthaben finanziell (in Bezug auf die Erfolgsrech-
nung) schlechter dastehen als ein vergleichbares Unter-
nehmen, welches ausschliesslich über (in unserem Bei-
spiel 600) erfolgswirksam zu verbuchende latente Steu-

62    Begrenzt auf den für die Zukunft erwarteten steuerbaren Ge-
winn.

Übersicht: Alternativen der Bilanzierung latenter Steuerguthaben

Für die Zukunft erwarteter steuer-
barer Gewinn

Erfolgswirksame Bilanzierung Bilanzierung im Eigenkapital 

Annahmen 300 600 (abzüglich temporäre Differenzen) 200 (abzüglich temporäre Differenzen)
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erguthaben verfügt. Aus diesen Gründen ist Alternative 2 
m. E. nicht anzuwenden.

Alternative 3 sieht einen Ansatz vor, bei dem sowohl er-
folgsneutral zu bilanzierende als auch erfolgswirksam zu 
verbuchende latente Steuerguthaben bilanziell pro rata 
(aufgrund ihres proportionalen Anteils am Gesamtbetrag 
der zu buchenden latenten Steuerguthaben) erfasst wer-
den. Auch dieser Alternative haften die für Alternative 2 
beschriebenen Mängel (insbesondere fehlende bzw. ver-
minderte Glättung der Konzernsteuerquote und Schlech-
terstellung gegenüber einer Situation, bei der aus-
schliesslich erfolgswirksam zu verbuchende latente 
Steuerguthaben vorliegen) an. Des Weiteren hängt bei 
Alternative 3 die Steuerposition zukünftiger Jahre we-
sentlich von Schwankungen in der Relation der einzel-
nen Kategorien latenter Steuerguthaben ab. Würde sich 
im Beispiel im Jahr 2 (ceteris paribus) das erfolgsneutral 
zu verbuchende latente Steuerguthaben auf null vermin-
dern, würde im Jahr 2, ohne Änderung des für die Zu-
kunft erwarteten steuerbaren Gewinns und der erfolgs-
wirksam zu verbuchenden abzugsfähigen temporären 
Differenzen, ein latentes Steuerguthaben aus abzugsfähi-
gen temporären Differenzen erfolgswirksam verbucht. 
Aus diesen Gründen ist m. E. auch Alternative 3 nicht zu 
folgen.

Aus den dargelegten Argumenten geht m. E. insgesamt 
klar hervor, dass bei Vorliegen eines Konkurrenzverhält-
nisses zwischen erfolgswirksam zu bilanzierenden und 
erfolgsneutral zu erfassenden latenten Steuerguthaben 
der bilanziellen Erfassung der erfolgswirksam zu bilan-
zierenden latenten Steuerguthaben der Vorrang einzuräu-
men ist.

Der neue Exposure Draft – Income Tax (s. Abschn. 2) 
geht ebenfalls nicht auf das beschriebene Konkurrenz-
verhältnis zwischen erfolgswirksam und erfolgsneutral 
zu erfassenden latenten Steuerguthaben bei ungenügen-
der erwarteter steuerlicher Profitabilität ein. Während 
der Exposure Draft in Rz 29 - 34 sowie Rz B34 - 36 ein 
Verbot des backwards tracing vorsieht und fordert,  
potentielle Anpassungen von latenten Steuerguthaben 
aus Änderungen im Steuerumfeld (z. B. der Steuersätze 
oder Profitabilitätsannahmen) ausschliesslich in der Er-
folgsrechnung auszuweisen, befasst er sich nicht mit 
dem hier dargestellten Konkurrenzverhältnis. Zwar 
könnten das Verbot des backwards tracing und die Erfas-
sung von zukünftigen Änderungen in der Erfolgsrech-
nung für den favorisierten Ausweis in der Erfolgsrech-
nung (nach dem Motto «p/l first») sprechen; allerdings 
könnte die in Exposure Draft Rz 34(c)(iv) vorgeschlage-
ne pro-rata-Verteilung von «überschüssigen» Steuerbe-
trägen auf die verschiedenen Ertrags- bzw. Eigenkapital-
komponenten auch für eine pro-rata-Aufteilung auf Er-

folgsrechnung und Eigenkapital, wie in Alternative 3 
dargestellt, sprechen. M. E. ist aus den dargelegten Grün-
den, insbesondere aus Gleichbehandlungsgründen, der 
Alternative 1 klar der Vorrang einzuräumen. Es ist darü-
ber hinaus auch zu hoffen, dass das IASB nochmals über 
die doch sehr komplizierten und m. E. inkonsistenten 
Vorschläge bezüglich des backwards tracing-Verbots 
und der zugehörigen Regelungen in Exposure Draft  
Rz 29 - 34 sowie Rz B34 - 36 nachdenkt.

6 Schlussbemerkung

Wie im vorliegenden Beitrag gezeigt wurde, stellt der 
Bereich der latenten Steuern neben der Bilanzierung von 
laufenden Steuern und damit zusammenhängenden spe-
ziellen Abgrenzungsproblemen und Fragestellungen im 
Bereich der Rückstellungen für Steuerrisiken einen der 
wesentlichen Fokusbereiche im Tax Accounting nach 
IAS 12 dar. Hier sind besonders latente Steuern aus tem-
porären abzugsfähigen oder steuerbaren Differenzen zu 
erwähnen, wie auch jene, die aus steuerlichen Verlust-
vorträgen resultieren. Eine bisher in der Theorie wenig 
diskutierte Frage ist die Auflösung von Konkurrenzver-
hältnissen, welche entstehen, falls die Erwartungen an 
den in der Zukunft steuerbaren Gewinn nicht ausreichen, 
um potentielle latente Steuerguthaben vollumfänglich 
bilanziell zu erfassen. Obwohl die aufgezeigten Alterna-
tiven zur Auflösung solcher Konkurrenzverhältnisse kei-
nen Einfluss auf die Kapitalposition des Unternehmens 
haben, kann die Entscheidung in dieser Frage wesentli-
che Konsequenzen für die Ertragslage des Unternehmens 
und die Stabilität des zugrunde liegenden latenten Steu-
erguthabens, und somit auf zukünftige Abschreibungen, 
haben.

M. E. sollte ein potentielles Konkurrenzverhältnis zwi-
schen latenten Steuerguthaben für steuerliche Verlust-
vorträge und anderen temporären Differenzen in Anleh-
nung an FAS 109 und im Hinblick auf die Verbesserung 
der Vergleichbarkeit von Unternehmensabschlüssen 
durch einen pro-rata-Ansatz gelöst werden, wohingegen 
das Konkurrenzverhältnis zwischen erfolgswirksam und 
erfolgsneutral zu bilanzierenden latenten Steuergutha-
ben klar durch den Vorzug erfolgswirksam zu erfassen-
der latenter Steuerguthaben gelöst werden sollte. Dies 
folgt insbesondere im Hinblick auf die Gleichbehand-
lung der Unternehmen.

Der Exposure Draft – Income Tax sieht zwar verschiede-
ne Änderungen und Klarstellungen im Vergleich zum be-
stehenden IAS 12 – zumeist in Richtung FAS 109 – vor, 
enthält jedoch keine weiteren Ausführungen zur Auflö-
sung der diskutierten Konkurrenzverhältnisse. Insge-
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samt wäre es, insbesondere in diesen Zeiten einer massi-
ven Finanzkrise und damit verbundener Unternehmens-
verluste, wünschenswert, dass das IASB (u. U. im Rah-
men eines revidierten Exposure Draft) den Unternehmen 
und ihren Beratern klare Leitlinien zur Behandlung der 
beschriebenen potentiellen Konkurrenzverhältnisse vor-
gibt.
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nen7 zum Thema des Missbrauchs von DBA, die einen 
Zusammenhang zwischen fehlender Substanz und Ab-
kommensmissbrauch nahe zu legen scheinen, mögen ein 
Grund sein. Dagegen erscheint eine dogmatische Analyse 
dessen, was Substanz letztlich ist, nicht zuletzt wegen der 
diesem Begriff von Seiten der Verwaltungs- und Gerichts-
praxis beigemessenen Bedeutung und der möglichen, 
schwerwiegenden Verrechnungssteuerfolgen geboten.

Vor diesem Hintergrund soll im vorliegenden Beitrag un-
ter spezieller Berücksichtigung der Tatsache, dass weder 
der Substanzbegriff selbst noch die Rechtsfolgen von feh-
lender Substanz im unilateralen Recht normiert sind, ge-
prüft werden, welche konkreten Anforderungen an aus-
ländische Empfängergesellschaften bei Outbound-Divi-
denden8 durch die Schweizer Verwaltungs- und Gerichts-
praxis hinsichtlich deren Abkommensberechtigung ge-
stellt werden. In diesem Zusammenhang werden in  einem 
ersten Schritt die wichtigsten einschlägigen Entscheidun-
gen von Verwaltung und Gerichten sowie die aktuelle 
Praxis der ESTV im verrechnungssteuerlichen Meldever-
fahren analysiert und die Rechtsgrundlagen zusammen-
gefasst, auf denen die Argumentation der Praxis aufbaut. 
In einem zweiten Schritt wird sodann der Frage nachge-
gangen, ob diese Praxis mit den abkommensrechtlichen 
Anwendungsvoraussetzungen in Einklang steht. Schliess-
lich werden unter Berücksichtigung der in den ersten bei-
den Analyseschritten gewonnenen Erkenntnisse anhand 
bestimmter Kriterien dem Begriff «Substanz» mit der 
Zielsetzung Konturen verliehen, ein aussagekräftigeres 
Instrument als die herkömmliche Beschreibung der Sub-
stanz als «Büroräumlichkeiten und Personal» bei der aus-
ländischen Empfängergesellschaft zur Hand zu haben.

2 Überblick über die Verwaltungs-
praxis und Rechtsprechung

2.1 Verwaltungspraxis

2.1.1 Allgemeines

Outbound-Dividenden im Sinne des dieser Abhandlung 
zugrunde gelegten Verständnisses unterliegen gemäss 
Art. 4 Abs. 1 Bst. b iVm Art. 10 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 

7    Matteotti, Die Verweigerung der Entlastung von der Verrech-
nungssteuer wegen Treaty Shoppings, 767 ff.; ders., «Treaty 
Shopping» und seine Grenzen in der schweizerischen Recht-
sprechung, 1 ff.; Lissi, Steuerfolgen von Gewinnausschüttun-
gen schweizerischer Kapitalgesellschaften im internationalen 
Verhältnis, 232 f.

8    Als Outbound-Dividenden werden im Folgenden Gewinnaus-
schüttungen schweizerischer Tochtergesellschaften, die als 
Inländer iSv Art. 4 VStG zu qualifizieren sind, an ihre im Aus-
land ansässige Muttergesellschaft bezeichnet. Die umgekehr-
te Konstellation (Inbound-Fälle) wird hier nicht behandelt.

1 Problemstellung

Bei Gewinnausschüttungen schweizerischer Tochter- an 
ihre im Ausland ansässigen Muttergesellschaften stellt 
sich aus Schweizer Sicht in Bezug auf die Entlastung von 
der auf Dividenden fälligen Verrechnungssteuer immer 
wieder die Frage, welches Mass an «Substanz» eine aus-
ländische Empfängergesellschaft aufweisen müsse, um 
in den Genuss von abkommensrechtlichen Vorteilen ge-
langen zu können. Bei fehlender Substanz wird der aus-
ländischen Gesellschaft von der Verwaltungspraxis re-
gelmässig die Abkommensberechtigung abgesprochen, 
und die Verrechnungssteuer wird dann zur finalen Belas-
tung.

In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, was 
unter Substanz genau zu verstehen ist. Das Wort «Subs-
tanz» ist zwar fester Bestandteil des Sprachgebrauchs der 
Verwaltungs- und Beratungspraxis, findet sich aber im 
unilateralen Steuerrecht der Schweiz nicht. In der 
Schweizer Literatur wird der Ausdruck «Substanz» 
selbst nur vereinzelt verwendet.1 Abgesehen von der 
floskelartigen und wenig aussagekräftigen Beschreibung 
von Substanz als dem «Vorhandensein eigener Büro-
räumlichkeiten samt Personal und Infrastruktur»2 bei der 
ausländischen Gesellschaft findet sich im Gegensatz zur 
deutschen Literatur3 weder in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts noch im Schrifttum eine Definition bzw. 
Konkretisierung, geschweige denn eine eingehende Aus-
einandersetzung mit dem Substanzbegriff.

Diese fehlende fachliterarische Abhandlung mag daran 
liegen, dass der Substanzbegriff weder eine gesetzliche 
Normierung4 erfahren hat noch im Wege einer Verwal-
tungsanordnung5 seitens der ESTV präzisiert wurde. 
Auch der bekannte Dänemark-Entscheid des Bundesge-
richts6 und die in dessen Folge erschienenen Publikatio-

1    S. etwa HöHn/WaLdburger, Steuerrecht, § 32 Rz 36; daHinden, 
Die Abschirmwirkung ausländischer Gesellschaften im 
schweizerischen Gewinnsteuerrecht, 140.

2    Vgl. BGer 2A.239/2005 E 3.6.4, 28.11.2005.
3    Vgl. z. B. niedrig, Substanzerfordernisse bei ausländischen 

Gesellschaften, 474 ff., und HöLzeMann, Neues zur steuerli-
chen Anerkennung ausländischer Kapitalgesellschaften – 
Sind eigenes Personal, eigene Geschäftsräume und eine Ge-
schäftsausstattung noch erforderlich?, 830 ff.

4    Dies im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, wo mit  
§ 50d Abs. 3 (dt.) EStG einerseits und § 22 BAO bzw. § 94a 
(öst.) EStG andererseits explizite Rechtsgrundlagen bestehen, 
welche die Substanzerfordernisse ausländischer Empfänger-
gesellschaften regeln.

5    Das ursprünglich geplante «Offshore-Kreisschreiben», von 
dem man sich noch am ehesten Aussagen zur Substanz von 
Auslandsgesellschaften hätte erwarten dürfen, wird von der 
ESTV nicht publiziert. S. scHeLLing, Wichtige Entwicklungen 
im internationalen Steuerrecht aus Sicht der Schweizer Wirt-
schaft, Folie 17, und neuHaus, Entwicklungen aus der Sicht 
der ESTV, Folie 4.

6    BGer 2A.239/2005, 28.11.2005.
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Bst. a VStG der Verrechnungssteuer von 35 %. Insofern 
unterscheiden sich Outbound-Dividenden nicht von Di-
videnden an inländische Empfänger. Unterschiede beste-
hen jedoch hinsichtlich der Entlastungsvoraussetzungen: 
Während die Verrechnungssteuer von inländischen Emp-
fängern gemäss den Bestimmungen des VStG zurückge-
fordert9 bzw. eine Entlastung direkt an der Quelle ver-
langt10 werden kann, können ausländische Empfängerge-
sellschaften solcher Dividenden eine vollständige oder 
zumindest teilweise Entlastung von der Verrechnungs-
steuer nur nach Massgabe eines zwischen der Schweiz 
und dem Empfängerstaat anwendbaren DBA oder auf der 
Grundlage von Art. 15 ZBstA geltend machen.11 Auf-
grund des im internationalen Kontext nicht durchschla-
genden Sicherungszwecks der Verrechnungssteuer12 
prüft die ESTV als zuständige Behörde ausländische An-
träge auf Verrechnungssteuerentlastung naturgemäss de-
taillierter. Wie zu zeigen sein wird, spielt die Substanz 
der ausländischen Empfängergesellschaft dabei eine ent-
scheidende Rolle.

Die Praxis der ESTV, aus der Erkenntnisse für die hier 
interessierende Substanzfrage gewonnen werden sollen, 
manifestiert sich zum einen in der alltäglichen Behand-
lung von Rückerstattungsanträgen bzw. Anträgen auf 
Gewährung des internationalen Meldeverfahrens. Zum 
anderen sind aber auch formelle Entscheidungen der 
ESTV im Outbound-Verhältnis ergangen, bei denen die 
Abkommensberechtigung der ausländischen Empfän-
gergesellschaft in Frage stand. Die hinsichtlich der Sub-
stanzfrage relevanten ESTV-Verfügungen ergingen zu 
den DBA mit Holland (DBA-NL), Luxemburg (DBA-
LUX) und Dänemark (DBA-DK) und wurden in allen 
Fällen im Rechtsmittelweg an die nächste Instanz weiter-
gezogen. Während der Luxemburg-Entscheid nur vor die 
Eidg. Steuerrekurskommission (SRK) gezogen wurde 
und in Rechtskraft erwuchs, wurde der Dänemark-Ent-
scheid der ESTV vor der SRK und anschliessend vor dem 
Bundesgericht angefochten. Der Holland-Entscheid 
wurde unmittelbar an das Bundesgericht weitergezogen.

Im Folgenden wird die Verwaltungspraxis zur Substanz-
frage einerseits anhand der Entscheide der ESTV zu den 
DBA-NL, DBA-LUX und DBA-DK, und andererseits 

9    Art. 21 ff. VStG.
10    Art. 20 VStG iVm Art. 26a VStV.
11    Es sei denn, die Dividende falle als Einkunft einer inländischen 

Betriebsstätte in die Berechnung des den Kantons- und Ge-
meindesteuern unterliegenden Gewinns; s. Art. 24 Abs. 3 
VStG. Dieser besondere Fall wird hier nicht weiter erörtert.

12    Ausländische Empfänger von Dividenden aus schweizerischer 
Quelle müssen nicht iSv Art. 23 VStG «mit der Verrechnungs-
steuer belastete Einkünfte (...) der zuständigen Steuerbehörde 
angeben» (...), da im Normalfall keine (Gewinn-)Steuerpflicht 
in der Schweiz besteht. S. dazu auch bauer-baLMeLLi, Der Si-
cherungszweck der Verrechnungssteuer, 209.

anhand der ESTV-Praxis zum Meldeverfahren darge-
stellt. Das Hauptaugenmerk bei der Analyse liegt dabei 
auf den substanzrelevanten Ausführungen der Behörde.

2.1.2 Holland-Fall

2.1.2.1 Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin X.-International BV wurde im 
Dezember 1976 durch die X.-Holding NV, Curaçao, ge-
gründet, welche zu 100 % durch die liechtensteinische 
Gesellschaft X.-Marketing SA gehalten wird. Anfangs 
1977 gründeten 3 Schweizer Anwälte die K.-AG in Zug. 
Im Jahre 1978 wurden die Aktien der K.-AG auf die X.-
International BV wie auch auf die Y., Inc., USA, übertra-
gen, welche miteinander bereits am 24.5.1977 eine Ver-
einbarung (shareholders agreement) unterzeichnet hat-
ten. Die K.-AG dient dem Verkauf von Lastwagen nach 
Saudi-Arabien, welche durch die Y., Inc., hergestellt 
werden. Verantwortlich für den Verkauf waren 2 Perso-
nen, welche mit der X.-Marketing SA in einem arbeits-
vertraglichen Verhältnis standen. Die X.-International 
BV erhielt am 20.6.1980 eine erstmalige Dividende von 
brutto CHF 5 400 000 aus ihrer Beteiligung an der  
K.-AG. Die K.-AG überwies die geschuldete Verrech-
nungssteuer der ESTV. Bereits am 23.6.1980 beantragte 
die X.-International BV mittels Formular R 81 gestützt 
auf Art. 9 Abs. 2 Bst. a (i) DBA-NL die volle Rückerstat-
tung der Verrechnungssteuer.

2.1.2.2 Entscheid der ESTV

Am 23.3.1981 teilte die ESTV der X.-International BV 
mit, die Rückerstattung werde vorerst nur im Ausmass 
von CHF 1 080 000, d. h. 20 % von CHF 5 400 000 ge-
währt. Die Rückerstattung der restlichen 15 % werde von 
der Beantwortung verschiedener Fragen abhängig ge-
macht. Die ESTV erliess nach Vornahme einiger Abklä-
rungen am 19.5.1981 einen förmlichen Entscheid, in dem 
sie den Rückerstattungsanspruch der X.-International 
BV auf den 15 % der Dividenden übersteigenden Satz be-
schränkte, wobei dies auch für zukünftige Dividenden 
Geltung haben sollte.

Gegen diesen Entscheid erhob die X.-International BV 
Einsprache. Nach weiteren Abklärungen durch die ESTV 
wies diese die Einsprache mit Entscheid vom 15.12.1982 
ab. Gemäss Einspracheentscheid zeigten die Umstände 
des vorliegenden Falles, dass die Verbindung zwischen 
der X.-International BV und der K.-AG in erster Linie in 
der Absicht hergestellt worden sei, der X.-Gruppe die 
volle Rückerstattung der Verrechnungssteuer zu sichern. 
Entgegen den Behauptungen der X.-International BV 
hätte es für die X.-Gruppe näher gelegen, die Beteiligung 
an der K.-AG direkt durch die liechtensteinische X.-Mar-
keting SA zu halten. Gegen diesen Einspracheentscheid 
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führte die X.-International BV Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde.13

2.1.3 Luxemburg-Fall

2.1.3.1 Sachverhalt

Die V.-SA mit statutarischem Sitz in Luxemburg wurde 
im Januar 1995 gegründet. Aktionäre der V.-SA sind  
2 englische Gesellschaften. Die V.-SA beansprucht keine 
speziellen Steuerprivilegien für Holdinggesellschaften 
in Luxemburg. Ebenfalls im Januar 1995 erwarb die V.-
SA von einer in den USA ansässigen Person alle Aktien 
der schweizerischen I.-SA, wobei der Kaufpreis zu 
96,35 % durch ein Aktionärsdarlehen finanziert wurde. 
Im ersten Abschluss der V.-SA per 31.12.1995 stellte die 
Beteiligung an der I.-SA 99,94 % der gesamten Aktiven 
dar.

Die I.-SA schüttete im März 1996 eine Dividende von 
CHF 170 000 und im März 1997 eine zweite Dividende 
von CHF 61 275 aus, wovon die I.-SA die Verrechnungs-
steuer von 35 % jeweils einbehielt und an die ESTV ab-
führte. Die V.-SA beantragte eine Rückerstattung von 
30 % in Bezug auf die Dividende von 199614 und eine 
vollständige Rückerstattung der Verrechnungssteuer in 
Bezug auf die Dividende des Jahres 1997.15

2.1.3.2 Entscheid der ESTV

Im Zusammenhang mit der ersten Dividendenausschüt-
tung verlangte die ESTV diverse Dokumente und Aus-
künfte. Basierend auf weiterem Schriftverkehr zwischen 
den Parteien in Bezug auf die beiden Dividendenaus-
schüttungen eröffnete die ESTV einen Entscheid, wobei 
sie die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf den 
Dividenden des Jahres 1996 und 1997 vollständig ver-
weigerte. Die dagegen erhobene Einsprache wurde mit 
Datum vom 5.5.2000 durch die ESTV abgewiesen. Ge-
gen diesen Entscheid reichte die V.-SA bei der SRK Re-
kurs ein.16

2.1.4 Dänemark-Fall

2.1.4.1 Sachverhalt

Die A.-Holding mit statutarischem Sitz in Dänemark 
wurde am 1.1.1999 gegründet. Sämtliche Aktien werden 
von der C.-Ltd. mit Sitz auf Guernsey gehalten, die wie-
derum zu 100 % von der D.-Ltd. mit Sitz in Bermuda ge-

13    S. Abschn. 2.2.4.
14    Die 2-jährige Haltedauer war im Zeitpunkt der Dividenden-

ausschüttung noch nicht erfüllt, womit basierend auf Art. 10 
Abs. 2 Bst. a (i) DBA-LUX grundsätzlich nur eine Rückerstat-
tung auf den Sockelbetrag von 5 % erfolgen konnte.

15    Die Haltedauer von 2 Jahren war im Jahre 1997 gegeben.
16    S. Abschn. 2.2.2.

halten wird. Alleinaktionär der D.-Ltd. ist E., eine in Ber-
muda ansässige natürliche Person. Die A.-Holding ist 
seit dem 31.12.1999 Eigentümerin sämtlicher Aktien der 
F.-AG mit Sitz in der Schweiz. Am 30.11.2000 beschloss 
die Generalversammlung der F.-AG eine Dividendenaus-
schüttung an die A.-Holding von CHF 5 500 000, wovon 
die F.-AG die Verrechnungssteuer von 35 % einbehielt 
und an die ESTV abführte. Am 15.12.2000 leitete die  
A.-Holding die von der F.-AG vereinnahmte Dividende 
an die C.-Ltd., ebenfalls in Form einer Dividende, weiter. 
Am 19.12.2000 reichte die A.-Holding bei der zuständi-
gen dänischen Behörde einen Antrag auf Rückerstattung 
der von der F.-AG einbehaltenen Verrechnungssteuer 
ein. Mit Einspracheentscheid vom 4.9.2003 wies die 
ESTV den Antrag auf Rückerstattung der A.-Holding 
endgültig ab.

2.1.4.2 Entscheid der ESTV

Die ESTV bemerkte zunächst, dass die A.-Holding infol-
ge fehlender Infrastruktur, fehlenden Personals und eines 
mit der Revisionsstelle identischen Gesellschaftssitzes 
in Dänemark keine echte wirtschaftliche Tätigkeit aus-
übe und folgerte daraus, dass die A.-Holding einzig zum 
Zwecke der Inanspruchnahme des DBA-DK gegründet 
worden sei, also treaty shopping vorliege. Die A.-Hol-
ding könne demnach nicht als Nutzungsberechtigte an 
den Dividenden der F.-AG betrachtet werden. Im Ein-
spracheentscheid führte die ESTV im Wesentlichen aus, 
dass jede Anrufung eines DBA voraussetze, dass An-
spruch auf Entlastung von einer doppelten Besteuerung 
durch den «wahren Berechtigten», also den nutzungsbe-
rechtigten Empfänger oder Eigentümer, und nicht nur 
durch eine vorgeschobene Person geltend gemacht wer-
de. Der A.-Holding sei die Dividende der F.-AG nicht 
verblieben; vielmehr habe sie die Dividende in vollem 
Umfange umgehend an ihre Muttergesellschaft weiterge-
leitet. Damit habe sie die erzielte Dividende nicht nutzen 
oder reinvestieren können. Den Ertrag aus ihrer Beteili-
gung habe sie nicht behalten. Sie habe das verrechnungs-
steuerlich relevante Nutzungsrecht an diesem Ver-
mögenswert nicht inne gehabt. Mithin habe nicht die  
A.-Holding, sondern hätten deren Muttergesellschaft 
bzw. dieser wiederum vorgehende Aktionäre als tatsäch-
liche Nutzungsberechtigte zu gelten. Als reine Domizil-
gesellschaft ohne effektive Nutzungsberechtigung habe 
die A.-Holding im Rahmen des gesamten Konzerns of-
fenkundig nur eine Durchlauffunktion. Die Verbindung 
zwischen der A.-Holding und der F.-AG sei in erster Li-
nie in der Absicht hergestellt worden, den Beteiligten die 
volle Rückerstattung der in der Schweiz erhobenen Ver-
rechnungssteuer auf den Dividenden der F.-AG zu si-
chern. Auch gestützt auf Art. 21 Abs. 1 Bst. a VStG wäre 
der A.-Holding die Rückerstattung zu verweigern, da sie 
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nicht über das Recht zur Nutzung des die Dividenden ab-
werfenden Vermögenswerts verfügte. Im Übrigen müss-
te das Verhalten der A.-Holding als Steuerumgehung be-
wertet werden.

2.1.5 Praxis der ESTV im Meldeverfahren

Seit dem 1.1.2005 können schweizerische Tochtergesell-
schaften unter gewissen Bedingungen ihre Quellensteu-
erpflicht generell durch Meldung statt Steuerentrichtung 
erfüllen. Schweizerische Tochtergesellschaften, die das 
Meldeverfahren beanspruchen wollen, müssen vorgän-
gig zur Dividendenausschüttung bei der ESTV um Be-
willigung zur Inanspruchnahme dieses Verfahrens ersu-
chen.17 Gemeinsam ist sowohl den Rückerstattungsanträ-
gen als auch den Anträgen für das Meldeverfahren, dass 
die ESTV die Abkommensberechtigung der ausländi-
schen Dividendenempfängerin prüft.

Sowohl in den vorstehenden Entscheidungen der ESTV 
als auch in der aktuellen Praxis ist zu beobachten, dass 
die ESTV die Abkommensberechtigung unter Würdi-
gung der Gesamtumstände vornimmt. Dabei analysiert 
die ESTV idR die Substanz der ausländischen Dividen-
denempfängerin und versucht, ein aussagekräftiges Ge-
samtbild hinsichtlich der Nutzungsberechtigung der aus-
ländischen Dividendenempfängerin an den schweizeri-
schen Dividenden zu erhalten.18 Daraus kann geschlos-
sen werden, dass die ESTV die Nutzungsberechtigung 
von genügender Substanz der ausländischen Empfänger-
gesellschaft abhängig macht.19 Es scheint, dass die ESTV 
im Rahmen der Analyse der Abkommensberechtigung 
unter den Begriff der Nutzungsberechtigung auch die 
Ansässigkeit und die in DBA enthaltenen expliziten 
Missbrauchsbestimmungen wie auch einen den Abkom-
men inhärenten Missbrauchsvorbehalt subsumiert.20

Hauptaugenmerk der ESTV scheint dabei die Eigenkapi-
talausstattung zu sein. Dies gilt vor allem, wenn es sich 
bei der Dividendenempfängerin um eine typische Hol-
dinggesellschaft handelt. Die ESTV anerkennt, dass bei 
reinen Holdinggesellschaften übrige Substanz wie insbe-
sondere Büro und Personal aufgrund des reinen Holding-
zwecks vernachlässigbar sind und sich somit die Beur-
teilung der Substanz nicht selten einzig auf das Eigen-
kapital der Gesellschaft reduziert. Bei der Festlegung des 
erforderlichen Masses an Eigenkapital orientiert sich die 

17    Formular 823 Meldeverfahren USA, Formular 823B Meldever-
fahren basierend auf einem DBA (ohne USA), Formular 823C 
Meldeverfahren Art. 15 Abs. 1 ZBstA.

18    benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 12.
19    S. auch benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 11 und 

12.
20    Zur Prüfungsreihenfolge Ansässigkeit – Nutzungsrecht – Miss-

brauch s. Abschn. 3.3. Zum ungeschriebenen abkommens-
rechtlichen Missbrauchsvorbehalt s. Abschn. 3.3.4.

ESTV an den Regelungen des KS Verdecktes Eigen-
kapital,21 welches für Finanzgesellschaften ein minima-
les Eigenkapital von rund 15 %22 verlangt bzw. die 
Fremdkapitalquote bei der Finanzierung von Beteiligun-
gen auf 70 % begrenzt. In Abweichung vom KS Verdeck-
tes Eigenkapital wendet die ESTV für die Berechnung 
der maximalen Fremdkapitalquote jedoch Buchwerte 
und nicht Verkehrswerte an. Diese Berechnung der ange-
messenen Eigenkapitalausstattung soll jedoch nur einen 
Richtwert darstellen, welcher gemäss ESTV nicht ohne 
weiteres Anwendung auf ausländische Gesellschaften 
finden kann. Die ESTV scheint jedoch eine minimale Ei-
genkapitalquote von 15 % bei reinen ausländischen Hol-
dinggesellschaften zu verlangen. Die Analyse von hybri-
den Finanzierungsinstrumenten und deren Qualifikation 
als Fremd- oder Eigenkapital erfolgt unter Berücksichti-
gung aller Umstände im Einzelfall. Aufgrund der vielfäl-
tigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von hybriden Finan-
zierungsinstrumenten hat die ESTV auf die Erstellung 
eines abschliessenden Kriterienkatalogs für deren Quali-
fizierung als Fremd- oder Eigenkapital verzichtet.23

Bei der Prüfung der Eigenkapitalausstattung untersucht 
die ESTV auch weitere Faktoren in Bezug auf Personal, 
Infrastruktur und Funktion der Dividendenempfängerin. 
Im Rahmen dieser Prüfung fordert die ESTV insbesonde-
re die folgenden Unterlagen und Informationen an:24

 – Handelsregisterauszug und Firmenzweck;
 – wirtschaftliche Gründe für die Gründung der Divi-

dendenempfängerin;
 – Organigramm der gesamten Gruppe;
 – Angaben zu den Verwaltungsräten;
 – Angaben zur Anzahl der bei der Dividendenempfän-

gerin beschäftigten Personen inkl. Funktionen;
 – Büroräumlichkeiten;
 – Jahresrechnungen der Dividendenempfängerin;
 – Details zur bzw. Historie der Übertragung der 

schweizerischen Tochtergesellschaft auf die Divi-
dendenempfängerin;

 – wirtschaftliche Gründe für den Erwerb der schweize-
rischen Tochtergesellschaft;

 – Verwendung der Dividendeneinkünfte.

In Bezug auf die wirtschaftlichen Gründe wirkt es sich 
gemäss Praxis der ESTV positiv aus, wenn die Dividen-
denempfängerin nicht im Hinblick auf den Erwerb der 
schweizerischen Tochtergesellschaft errichtet wurde, 

21    benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 18.
22    KS Verdecktes Eigenkapital Ziff. 2.1, wonach das maximal zu-

lässige Fremdkapital für Finanzgesellschaften idR 6/7 der Bi-
lanzsumme beträgt.

23    benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 21.
24    Basierend auf Anfragen/Fragebogen der ESTV im Meldever-

fahren oder im Rahmen der Einholung von Steuerrulings.
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sondern bereits vor Erwerb bestanden und Holdingfunk-
tionen im Konzern wahrgenommen hat.25

2.2 Rechtsprechung

2.2.1 Allgemeines

Schweizer Judikatur zu grenzüberschreitenden Dividen-
denausschüttungen ist dünn gesät. Im Folgenden werden 
die – soweit ersichtlich – in diesem Zusammenhang ein-
zig ergangenen Urteile des Bundesgerichts zum DBA-
NL (Holland-Entscheid) und zum DBA-DK (Dänemark-
Entscheid) besprochen. Der Entscheid des Bundesge-
richts vom 16.8.1996 zum DBA-US26 hat hinsichtlich der 
Substanzfrage keine Aussagekraft und wird hier nicht 
weiter erörtert. Dargestellt werden allerdings der nicht 
beim Bundesgericht angefochtene und deshalb in Rechts-
kraft erwachsene Entscheid der SRK zum DBA-LUX 
(Luxemburg-Entscheid) und der dem Dänemark-Ent-
scheid des Bundesgerichts vorgelagerte und an dieses 
weitergezogene Entscheid der SRK.

2.2.2 Luxemburg-Entscheid der SRK

In ihrem Entscheid vom 28.2.200127 hatte die SRK den in 
Abschn. 2.1.3.1 beschriebenen Sachverhalt zu würdigen. 
Vorab stellte die SRK fest, dass die luxemburgische  
V.-SA mangels Ansässigkeit oder Betriebsstätte in der 
Schweiz nicht aufgrund des VStG Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer beantragen könne, sondern vielmehr 
untersucht werden müsse, ob das DBA-LUX das Recht 
der Schweiz zur Einbehaltung der Verrechnungssteuer 
im vorliegenden Fall einschränke. Da die V.-SA ihren 
statutarischen Sitz in Luxemburg habe und von keinem 
speziellen Holdingprivileg profitiere, qualifiziere sich 
die V.-SA als ansässig im Sinne von Art. 1 iVm Art. 4 und 
Art. 28 DBA-LUX. Somit bleibe zu prüfen, ob der Be-
schwerdeführerin basierend auf dem DBA-LUX die 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer gewährt werden 
könne. Gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a (i) DBA-LUX erfol-
ge eine Rückerstattung der Verrechnungssteuer bis auf 
5 %, wenn die luxemburgische Dividendenempfängerin 
folgende Bedingungen erfülle:

 – Kapitalgesellschaft mit Ansässigkeit in Luxemburg;
 – Qualifikation als Nutzungsberechtigte;28

 – direkte Beteiligung von mindestens 25 % an einer 
Schweizer Gesellschaft.

Eine vollumfängliche Rückerstattung der Dividende er-
folge, wenn die luxemburgische Gesellschaft zusätzlich 

25    benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 13.
26    ASA 66 (1997/98), 406 ff. (Altreserven-Entscheid).
27    SRK 2000-055, 28.2.2001, VPB 65.86.
28    Im französischen Originaltext des DBA-LUX: «bénéficiaire 

effectif».

während eines ununterbrochenen Zeitraumes von 2 Jah-
ren vor der Zahlung der Dividende direkt über mindes-
tens 25 % des Kapitals der die Dividende zahlenden 
Schweizer Gesellschaft verfügt habe. In der deutschen 
Fassung von Art. 10 DBA-LUX werde konsequent der 
Begriff «Nutzungsberechtigte» verwendet. Im Gegen-
satz dazu erfolge in der französischen Fassung eine Un-
terscheidung zwischen «bénéficiaire effectif» und 
«bénéficiaire».29 Gemäss SRK ist Nutzungsberechtigte 
die Person, welche effektiv von einer Leistung profitie-
ren kann, und nicht diejenige, die eine Leistung verein-
nahmt, um diese an eine Drittperson weiterzuleiten. Im 
Übrigen gehe die Lehre davon aus, dass die DBA implizit 
ein «ungeschriebenes» Nutzungsrecht voraussetzten; ei-
ne explizite Erwähnung des Nutzungsrechtes sei somit 
nicht erforderlich. Daraus folge, dass sich auch der Be-
griff «bénéficiaire» gleich wie der Begriff «bénéficiaire 
effectif» auf den tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten 
beziehe.

Im vorliegenden Fall habe die V.-SA es abgelehnt, Unter-
lagen beizubringen, welche aufzeigen, wie die Dividen-
de des Jahres 1996 verwendet wurde, womit nicht be-
kannt sei, ob die Dividende einbehalten oder an einen 
Dritten weitergeleitet worden sei. Aus der Jahresrech-
nung 1995 sei jedoch ersichtlich, dass die gesamten Di-
videndenerträge mittels Aufwendungen weitergeleitet 
wurden. Des Weiteren betrage per 31.12.1995 die Betei-
ligung an der I.-SA in den Büchern der V.-SA 99,94 % der 
Gesamtaktiven. Darauf basierend schloss die SRK, dass 
die V.-SA nicht als Nutzungsberechtigte der Dividenden 
der I.-SA betrachtet werden könne und jene offensicht-
lich nur eine Durchlaufgesellschaft sei.

Gemäss Art. 31 des Wiener Übereinkommens über das 
Recht der Verträge (WüRV) müsse die Interpretation von 
internationalen Abkommen den Zweck und das Ziel der 
Bestimmung berücksichtigen. Die Schweizer DBA ver-
folgten den Zweck, Doppelbesteuerungen für die in den 
betreffenden Vertragsstaaten ansässigen Personen zu 
vermeiden. DBA hätten nicht zum Ziel, Personen, wel-
che nicht in einem der Vertragsstaaten ansässig sind, die 
Vorteile des Abkommens mittels Zwischenschaltung von 
Gesellschaften zu gewähren. Vorliegend sei nicht klar, 
wer wirtschaftlich von den Dividendeneinkünften der  
I.-SA profitiere; es müsse jedoch davon ausgegangen 
werden, dass es sich nicht um eine in Luxemburg ansäs-
sige Person handle. Des Weiteren seien die Aufwendun-
gen exakt gleich hoch wie die Erträge, und die Dividende 
könne somit steuerfrei durch die V.-SA fliessen. Die SRK 
führte weiter aus, dass die Auslegung der DBA kon-

29    Der Begriff «bénéficiaire effectif» wird in Art. 10 Abs. 2  
Bst. a DBA-LUX verwendet und der Begriff «bénéficiaire» in 
Art. 10 Abs. 2 Bst. b DBA-LUX.
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textabhängig zu erfolgen habe, wobei mit Art. 10 Abs. 2 
Bst. b DBA-LUX eine Gleichstellung mit den Bestim-
mungen der europäischen Mutter-Tochter-Richtlinie er-
reicht werden solle. Auch Art. 1 Abs. 2 der Mutter-Toch-
ter-RL sehe vor, dass die Vertragsstaaten weiterhin die 
nationalen Missbrauchsbestimmungen anwenden dürf-
ten. Aus der Interpretation von Art. 10 Abs. 2 Bst. b  
DBA-LUX in ihrem Bedeutungszusammenhang sei so-
mit zu schliessen, dass die Schweiz die unilateralen Be-
stimmungen zur Missbrauchsbekämpfung anwenden 
dürfe. Die Schweiz könne somit unilaterale Missbrauchs-
bestimmungen anwenden, um zu verhindern, dass nicht 
Abkommensberechtigte von einem DBA profitieren 
könnten. Darauf basierend prüfte die SRK den Sachver-
halt gemäss den Kriterien von Art. 21 Abs. 2 VStG, wo-
nach die Rückerstattung in allen Fällen unzulässig ist, in 
denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde. Nach 
Auffassung der SRK sind die entsprechenden Kriterien 
der Steuerumgehung erfüllt. Die Auslegung von Art. 10 
Abs. 2 Bst. b DBA-LUX nach Sinn und Zweck und Be-
deutungszusammenhang ergebe, dass die V.-SA nicht 
Nutzungsberechtigte der von der I.-SA ausgerichteten 
Dividenden sei. Aufgrund der fehlenden Nutzungsbe-
rechtigung der V.-SA könne ihr auch keine teilweise 
Rückerstattung auf den Sockelbetrag von 15 % gemäss 
Art. 10 Abs. 2 Bst. a (ii) DBA-LUX gewährt werden.

2.2.3 Dänemark-Entscheid der SRK

In ihrem Entscheid vom 3.3.200530 unterzog die SRK die 
Auffassung der ESTV, die Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer an eine in Dänemark ansässige juristische 
Person setze ungeachtet des fehlenden Tatbestandsmerk-
mals «Nutzungsrecht» im Wortlaut des DBA-DK voraus, 
dass die Empfängerin auch wirtschaftlich Berechtigte 
der Dividende sei,31 einer umfassenden dogmatischen 
Analyse.

Die SRK bejahte zunächst die Ansässigkeit der A.-Hol-
ding im Sinne von Art. 1 DBA-DK und prüfte dann, ob 
die A.-Holding gestützt auf Art. 10 Abs. 132 iVm Art. 26 
Abs. 233 DBA-DK sowie Art. 1 Abs. 1 V zum DBA-DK 
Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
hat. Im Anschluss an die Feststellung, dass Art. 10 Abs. 1 
DBA-DK im Gegensatz zum DBA-LUX die Nutzungs-

30    SRK 2003-159, 3.3.2005 (abgedruckt in: LocHer/Meier/von sie-
bentHaL/KoLb, B 23.1 Nr. 65).

31    S. Abschn. 2.1.4.2.
32    Art. 10 Abs. 1 DBA-DK lautet: «Dividenden, die eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können nur in dem an-
deren Staat besteuert werden.»

33    Art. 26 Abs. 2 DBA-DK lautet: «Die im Abzugswege (an der 
Quelle) einbehaltene Steuer ist jedoch auf Antrag zu erstat-
ten, soweit ihre Erhebung durch das Abkommen einge-
schränkt wird.»

berechtigung des Empfängers nicht als eigenes Tatbe-
standsmerkmal enthalte, wurde Art. 10 Abs. 1 DBA-DK 
im Hinblick auf die allfällige Existenz eines ungeschrie-
benen Nutzungsrechts ausgelegt, wobei die SRK die 
Auslegungsgrundsätze des WüRV und die Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zur Auslegung von Staatsver-
tragsbestimmungen34 anwendete. Die SRK führte aus, 
dass weder aus dem Abkommen selbst noch aus der Ent-
stehungsgeschichte Hinweise zur Frage abgeleitet wer-
den könnten, welche Eigenschaften die A.-Holding als 
Dividendenempfängerin aufweisen muss. Implizit er-
wähne Art. 10 Abs. 1 DBA-DK jedoch den Empfänger 
der Dividende.35 Deshalb sei gestützt auf Art. 3 Abs. 2 
DBA-DK zu prüfen, ob sich aus dem unilateralen Recht 
der Schweiz Hinweise in Bezug auf den Empfänger bzw. 
von ihm zu erfüllende Eigenschaften ergeben. Als geeig-
neter Anknüpfungspunkt erweise sich in diesem Zusam-
menhang Art. 21 Abs. 1 Bst. a VStG, der bestimmt, dass 
Anspruch auf Rückerstattung der vom Schuldner abge-
zogenen Verrechnungssteuer hat, wer bei Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den 
steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes be-
sass.

Im Weiteren legte die SRK das Recht zur Nutzung ge-
mäss Art. 21 Abs. 1 Bst. a VStG dahingehend aus, dass 
nur derjenige zur Nutzung des den besteuerten Ertrag ab-
werfenden Vermögenswertes berechtigt sei, welcher den 
um die Verrechnungssteuer gekürzten Nettoertrag be-
zieht und über diesen frei verfügen, ihn insbesondere be-
halten kann und als solchen nicht an einen Dritten weiter-
zuleiten hat. Allerdings habe der Verweis auf das Recht 
zur Nutzung als unilaterales Recht im DBA-Kontext zu 
erfolgen, und deshalb müsse dem Zweck und der Aufga-
be des DBA Rechnung getragen werden. Zweck der von 
der Schweiz abgeschlossenen DBA sei – so die SRK wei-
ter – vor allem die Vermeidung von Doppelbesteuerun-
gen. Daraus ergebe sich mit Blick auf das Recht zur Nut-
zung des Vermögenswertes, dass massgebend sein müs-
se, ob im Ansässigkeitsstaat des Empfängers der die Ver-
rechnungssteuer gekürzte Nettoertrag für die Besteue-
rung diesem Empfänger zugerechnet werden könne bzw. 
diesem verbleibe und grundsätzlich bei ihm effektiv be-
steuert werde, oder ob – mit Blick auf diese Besteuerung 
– von einer Weiterleitung an einen Dritten, nicht Ansäs-

34    Die SRK stützte sich hier insbesondere auf BGE 116 Ib 221, 
der für die Auslegung eines DBA vorab den Wortlaut als mass-
gebend erachtet, wie ihn die Parteien nach dem Vertrauens-
prinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften, 
solange sich der Entstehungsgeschichte nicht ein abweichen-
der wirklicher Vertragswille der Parteien entnehmen lässt und 
das DBA nicht selbst besondere Auslegungsregeln (Definiti-
onen) enthält oder subsidiär auf die Bedeutung der verwen-
deten Begriffe in der lex fori verweist.

35    Dies leitete die SRK aus der Botschaft DBA-DK, 652, ab.
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sigen, auszugehen sei. Schliesslich hielt die SRK fest, 
dass auch die Regelungen des Missbrauchsbeschlusses 
für den vorliegenden Fall zu berücksichtigen seien, ob-
wohl der Missbrauchsbeschluss lediglich den Sachver-
halt regle, bei dem der Empfänger einer Leistung in der 
Schweiz ansässig ist. Konkret können gemäss Auffas-
sung der SRK die diesbezüglichen Regelungen grund-
sätzlich ohne weiteres als massgebendes unilaterales 
Recht im Sinne von Art. 3 Abs. 2 DBA-DK beigezogen 
werden, soweit sich aus dem DBA-DK keine direkten an-
deren Schlussfolgerungen ergeben. In diesem Zusam-
menhang wurde insbesondere auf die Weiterleitungsbe-
schränkungen des Missbrauchsbeschlusses verwiesen 
und festgehalten, dass eine Weiterleitung iSd Miss-
brauchsbeschlusses nur dann vorliege, wenn sie als Auf-
wand verbucht wird. In Bezug auf das Nutzungsrecht 
hielt die SRK zusammenfassend fest, dass der in Art. 10 
Abs. 1 DBA-DK (bloss implizit) angesprochene Emp-
fänger einer Dividende gestützt auf Art. 3 Abs. 2 DBA-
DK iVm dem unilateralen schweizerischen Recht als der 
wirtschaftlich Berechtigte zu verstehen sei und es dies-
bezüglich keiner expliziten Erwähnung im DBA selbst 
bedürfe. Mit anderen Worten stehe jedes DBA unter ei-
nem ungeschriebenen Vorbehalt des wirtschaftlichen 
Nutzungsrechts an abkommensbegünstigten Erträgen. 
Da Weiterleitungen in Form von Dividenden hingegen 
keine schädlichen Weiterleitungen seien, die dem 
 Nutzungsrecht entgegenstehen, erachtete die SRK die  
A.-Holding als Nutzungsberechtigte an der von der  
F.-AG ausgerichteten Dividende und damit (grundsätz-
lich) berechtigt, die Rückerstattung der erhobenen Ver-
rechnungssteuer zu verlangen.

Allerdings verweigerte die SRK der A.-Holding die 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer wegen abkom-
mensrechtlichen Missbrauchs. Sie stimmte mit der ESTV 
überein, dass die A.-Holding keinerlei wirtschaftliche 
Funktion, sondern eine blosse Durchlauffunktion im 
Rahmen des gesamten Konzerns und überhaupt keine 
Einrichtungen und Aktivitäten in Dänemark habe. Selbst 
für die limitierten Zwecke einer Holdinggesellschaft sei 
zumindest ein minimaler personeller Aufwand notwen-
dig. Da es vorliegend an einem solchen gänzlich fehle, 
sei es – wie laut SRK von der ESTV zu Recht festgestellt 
– offensichtlich, dass die gesamte Struktur in erster Linie 
dazu diene, den Beteiligten die volle Rückerstattung der 
in der Schweiz erhobenen Verrechnungssteuer zu si-
chern. Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung zur Anwendung von DBA stelle dies klarerweise 
einen Missbrauch des DBA mit Dänemark dar, welcher 
keinen Schutz verdiene. Die SRK stützte die Existenz ei-
nes ungeschriebenen Missbrauchsvorbehalts auf die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Anwendung von 
DBA und leitete diesen implizit auch aus dem dänischen 

Recht ab, welches die Konzeption des Missbrauchsver-
bots durchaus kenne und eine missbräuchliche Berufung 
auf Gesetzesvorschriften unter Umständen nicht schütze.

2.2.4 Holland-Entscheid des Bundesgerichts

In seinem Entscheid vom 9.11.198436 hatte das Bundes-
gericht den in Abschn. 2.1.2.1 geschilderten Fall zu be-
urteilen. Nach längeren Ausführungen zur Entstehungs-
geschichte des DBA-NL und der Feststellung, dass bei 
veränderten äusseren Umständen ein Staatsvertrag gege-
benenfalls strenger ausgelegt und angewendet werden 
dürfe als früher, ging das Bundesgericht näher auf die 
spezielle Bestimmung von Art. 9 Abs. 2 Bst. a (i) DBA-
NL ein. Diese lautet wie folgt:

Die Steuer auf Einkommen aus beweglichem Kapitalvermögen, 
die einer der beiden Staaten im Abzugswege an der Quelle erhebt, 
kann von dem im anderen Staate wohnhaften Einkommensemp-
fänger innert 2 Jahren durch Vermittlung seines Wohnsitzstaates 
auf Grund einer amtlichen Bescheinigung über den Wohnsitz und 
über die Heranziehung zu den direkten Steuern im Wohnsitzstaat 
zurückgefordert werden:

a. Bei Dividenden:
(i) mit dem vollen Betrag, wenn der Empfänger der Dividenden ei-
ne Kapitalgesellschaft ist, die mindestens 25 Prozent des Gesell-
schaftskapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft besitzt, 
vorausgesetzt, dass die Verbindung zwischen den beiden Gesell-
schaften nicht in erster Linie in der Absicht hergestellt worden ist 
oder beibehalten wird, sich diese volle Rückerstattung zu sichern.

Das subjektive Moment der Absicht kann laut dem Bun-
desgericht nur anhand objektiver Kriterien ermittelt wer-
den, wobei die Gesamtheit der für oder gegen das Vorlie-
gen der Missbrauchsabsicht sprechenden Umstände ent-
scheidend sei.37 Für die Auslegung von Art. 9 Abs. 2 
Bst. a (i) DBA-NL müsse die bundesgerichtliche Praxis 
zur Steuerumgehung nicht herangezogen werden; erfor-
derlich sei allein das subjektive Moment der Miss-
brauchsabsicht. Eine solche erscheine von vornherein als 
wenig wahrscheinlich, wenn es sich bei der niederländi-
schen Empfängergesellschaft um ein Fabrikations- oder 
Handelsunternehmen der gleichen oder einer ergänzen-
den Branche handle.38 Anders sei die Sachlage hingegen, 
wenn es sich bei der niederländischen Muttergesell-
schaft, deren Aktionäre ihren Wohnsitz nicht in den Nie-
derlanden haben, um eine reine Holdinggesellschaft han-
delt und für die Abkommensberechtigung lediglich Mo-
tive «allgemein unternehmenspolitischer Art» oder gar 
die sog. Steuerplanung vorgebracht werden.39 Das Bun-
desgericht sah im Holland-Entscheid die missbräuchli-
che Herstellung der Verbindung der beiden Gesellschaf-
ten iSv Art. 9 Abs. 2 Bst. a (i) DBA-NL als gegeben an 

36    BGE 110 Ib 287.
37    BGE 110 Ib 287 E 5a.
38    BGE 110 Ib 287 E 5b.
39    BGE 110 Ib 287 E 5c.
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und begründete seine Entscheidung insbesondere damit, 
dass die beschwerdeführende BV (i) «in den Niederlan-
den selbst keine effektive Geschäftstätigkeit ausübte und 
auch die Verwaltung, die Leitung der laufenden Geschäf-
te und die Unternehmensführung nicht in den Niederlan-
den besorgt wurden»,40 (ii) «in Amsterdam offenbar we-
der über eigene Büroräumlichkeiten noch über eigenes 
Personal verfügte»,41 (iii) im gesamten Konzern «offen-
kundig nur eine Art «Durchlauffunktion» (…) hatte»42 
und schliesslich (iv) mit der «kurzen Zeitspanne, die zwi-
schen den Gründungsdaten der Beschwerdeführerin und 
der K-AG»43 liegt.

Zusammenfassend qualifizierte das Bundesgericht, wel-
ches die Entscheidung der ESTV stützte, die BV als reine 
Domizilgesellschaft, die in den Niederlanden selbst kei-
ne effektive Geschäftstätigkeit ausübte und auch nicht 
die Verwaltung, die Leitung der laufenden Geschäfte und 
die Unternehmensführung besorgte. Einer solchen Ge-
sellschaft, die in den Niederlanden bloss über einen for-
mellen Sitz verfügt und deren Aktionäre nicht in den Nie-
derlanden ansässig sind, sei im Sinne der Missbrauchs-
klausel von Art. 9 Abs. 2 Bst. a (i) DBA-NL im Zweifel 
die Rückerstattung der Verrechnungssteuer zu versagen.

2.2.5 Dänemark-Entscheid des Bundes-
gerichts

Im Urteil vom 28.11.200544 zum DBA-DK hatte sich das 
Bundesgericht mit dem in Abschn. 2.1.4.1 dargestellten 
Sachverhalt zu befassen. Zunächst ging das Gericht auf 
Art. 10 DBA-DK ein, wonach Dividenden, die eine in ei-
nem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem 
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, nur in dem 
anderen Staat besteuert werden können, und hielt fest, 
dass das DBA-DK insoweit eine Besonderheit darstelle, 
als es die ausschliessliche Besteuerung im Wohnsitzstaat 
des Dividendenempfängers vorsieht. Es fuhr mit der 
Feststellung fort, «dass es auf der Hand liegt, dass dies zu 
Missbräuchen verleiten kann» und setzte sich im Folgen-
den ausführlich mit der Frage auseinander, ob DBA, die 
wie das DBA-DK keine ausdrücklichen Missbrauchsbe-
stimmungen enthalten, unter einem ungeschriebenen ab-
kommensrechtlichen Missbrauchsvorbehalt stünden.45 

40    BGE 110 Ib 287 E 5c.
41    Dies wurde aus dem geringen Personalaufwand für die Ge-

schäftsleitung sowie der festgestellten Tatsache abgeleitet, 
dass die für die BV tätigen Direktoren nicht mit der BV selbst, 
sondern mit der Grossmuttergesellschaft der BV in einem ar-
beitsvertraglichen Verhältnis standen; vgl. BGE 110 Ib 287  
E 6a.

42    BGE 110 Ib 287 E 6b.
43    BGE 110 Ib 287 E 6a.
44    BGer 2A.239/2005, 28.11.2005.
45    Die Frage, ob die A.-Holding trotz Fehlens einer ausdrückli-

chen Bestimmung im DBA-DK Nutzungsberechtigte der von 

Nach eingehender Erörterung des einschlägigen Schrift-
tums zu dieser Frage gelangte das Höchstgericht unter 
Zugrundelegung einer dynamischen Interpretation des 
OECD-MA schliesslich zur Auffassung, dass den DBA 
ein ungeschriebener Missbrauchsvorbehalt inhärent sei. 
Abgeleitet wurde dies vor allem aus dem Grundsatz von 
Treu und Glauben und dem als Teilgehalt dieses Grund-
satzes geltenden Rechtsmissbrauchsverbot.46 Ferner 
stützte sich das Bundesgericht auf den OECD-Kommen-
tar zum OECD-MA und konkretisierte den allgemeinen 
Missbrauchsvorbehalt mittels Verweises auf die Trans-
parenzklausel, die Aktivitätsklausel und die bona-fide-
Klausel.47 Konkret begründete das Bundesgericht die 
missbräuchliche Inanspruchnahme des DBA-DK damit, 
dass die A.-Holding (i) in Dänemark weder über eigene 
Büroräumlichkeiten noch über eigenes Personal 
verfügte,48 (ii) selbst keine effektive Geschäftstätigkeit 
ausübte, die Verwaltung und Leitung der Gesellschaft so-
wie alle laufenden Geschäftsführungsfunktionen viel-
mehr von dem in Bermuda ansässigen «director» E. 
wahrgenommen wurden, der den gesamten Konzern of-
fenbar beherrschte, und dass (iii) ausser den steuerlichen 
Überlegungen keine wirtschaftlich beachtlichen Gründe 
für das Auftreten der A.-Holding in Dänemark ersichtlich 
sind.49

Ähnlich wie im Holland-Entscheid qualifizierte das Bun-
desgericht die A.-Holding als Briefkastenfirma, die in 
Dänemark bloss über einen formellen Sitz ohne jegliche 
Geschäftstätigkeit verfügte und bestätigte die Ansicht 
der SRK, dass die A.-Holding hauptsächlich zum Zweck 
der Erlangung der Abkommensvorteile gegründet wor-
den war. Dies stelle klarerweise einen Missbrauch des 
DBA dar und verdiene keinen Schutz.

2.3 Zwischenfazit

2.3.1 Finanzielle Substanz

Diese Entscheide der ESTV zu den DBA-NL, DBA-LUX 
und DBA-DK zeigen, dass die volle Entlastung von der 
Verrechnungssteuer jeweils nur gewährt wird, wenn die 
holländische, luxemburgische oder dänische Empfänger-
gesellschaft der ESTV gegenüber imstande ist, das Nut-
zungsrecht an den aus der Schweiz vereinnahmten Divi-
denden nachzuweisen. Dies obwohl einzig das DBA-
LUX das Nutzungsrecht als eigenständiges Merkmal im 

der F.-AG erhaltenen Dividende sei, wurde vom Bundesgericht 
im Gegensatz zur Vorinstanz nicht erörtert, sondern ausdrück-
lich offen gelassen; s. BGer 2A.239/2005 E 3.5.3, 28.11.2005.

46    BGer 2A.239/2005 E 3.4.3, 28.11.2005.
47    Gemäss OECD-Komm. zu Art. 1 OECD-MA 1995 Tz 14 und 21 

sowie OECD-Komm. zu Art. 1 OECD-MA 2003 Tz 14 und 19.
48    Dies wurde wie schon im Holland-Entscheid aus dem fehlen-

den Miet- und Personalaufwand abgeleitet.
49    BGer 2A.239/2005 E 3.6.4, 28.11.2005.
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Abkommenstext enthält. Die Praxis der ESTV geht aber 
noch weiter, indem das Recht zur Nutzung (beneficial 
ownership) bei allen Abkommen als Anwendungsvor-
aussetzung verlangt wird.50 Diese Praxis gilt nicht nur für 
DBA, sondern auch bei Berufung auf Art. 15 ZBstA.51 
Aus der Praxis der ESTV im Meldeverfahren lässt sich 
weiter ableiten, dass die ESTV das Nutzungsrecht als ge-
geben erachtet, wenn die ausländische Empfängergesell-
schaft «vernünftig» finanziert52 ist, sprich: über (aus 
Sicht der ESTV) genügend Eigenkapital verfügt. Bei der 
Prüfung, ob der Dividendenempfänger eine ausreichende 
Eigenkapitalausstattung aufweist, orientiert sich die 
ESTV am KS Verdecktes Eigenkapital. Die ESTV inter-
pretiert das Recht zur Nutzung somit dahingehend, dass 
für die Abkommensberechtigung der ausländischen Di-
videndenempfängerin bei dieser ein gewisses Mass an  
finanzieller Substanz vorhanden sein muss. Bei reinen 
Holdinggesellschaften scheint sich nach der aktuellen 
Praxis der ESTV die Substanzfrage auf das Kriterium der 
finanziellen Substanz zu reduzieren. Bei einer «soliden» 
Finanzierung sollen der ausländischen Holdinggesell-
schaft die Abkommensvorteile zukommen. Auf das Vor-
liegen von Substanz in Form von Personal und Infra-
struktur soll es in diesem Fall nicht weiter ankommen.53

Die Auffassung der ESTV, unter jedem DBA müsse die 
Empfängerin abkommensbegünstigter Erträge auch de-
ren wirtschaftliche Berechtigte sein, hat die SRK sowohl 
in ihrem Luxemburg- als auch im Dänemark-Entscheid 
bestätigt. Das Nutzungsrecht wurde unter Bezugnahme 
auf Art. 21 Abs. 1 Bst. a VStG sowie die Bestimmungen 
des Missbrauchsbeschlusses insofern konkretisiert, als 
eine schädliche Weiterleitung nur dann vorliegt, wenn sie 
als Aufwand verbucht wird. Im Luxemburg-Entscheid 
hat die SRK das ausdrücklich im Wortlaut verankerte 
Nutzungsrecht in Anwendung von Art. 31 Abs. 1 WüRV 
ausgelegt und aufgrund der Weiterleitung in Form von 
Aufwand auf fehlende Nutzungsberechtigung erkannt. 
Das Bundesgericht hat sich weder im Holland- noch im 
Dänemark-Entscheid zum Erfordernis des Nutzungs-
rechts geäussert, sondern diese Frage explizit offen ge-
lassen.

50    Steuerentlastungen auf Grund von DBA, Allgemeines VI  
Ziff. 31, und HocHreutener, Die Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer an holländische Empfänger schweizerischer Di-
videnden, 360.

51    WL Dividendenzahlungen Ziff. 10a.
52    Vgl. HocHreutener, Die Rückerstattung der Verrechnungssteu-

er an holländische Empfänger schweizerischer Dividenden, 
370; benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 12.

53    benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 12.

2.3.2 Personelle und infrastrukturelle 
 Substanz

Neben der finanziellen Substanz prüft die ESTV auch, ob 
die ausländische Gesellschaft über eigenes Personal und 
eine eigene Infrastruktur in Form von Büroräumlichkei-
ten verfügt. Häufig wird im Meldeverfahren darüber hi-
naus der Nachweis verlangt, dass in den Büro- bzw. Ge-
schäftsräumlichkeiten eigene Telefon-, Fax- und Com-
puteranschlüsse installiert sind. Hinweise für das Vorlie-
gen dieser personellen und infrastrukturellen Substanz 
leitet die ESTV aus Telefonrechnungen, Mietverträgen, 
Kontoauszügen etc. ab. Mitunter wird auch geprüft, ob 
die Führung der Bücher der Gesellschaft bzw. der Konti, 
von denen die Saläre an die Mitarbeiter überwiesen wer-
den, am Sitz der Gesellschaft vorgenommen wird. Das 
Erfordernis der personellen und infrastrukturellen Subs-
tanz kommt auch im Holland- und im Dänemark-Ent-
scheid des Bundesgerichts zum Ausdruck, wo jeweils 
ausgeführt wird, dass die Empfängergesellschaft «weder 
über eigene Büroräumlichkeiten noch über eigenes Per-
sonal verfügte». Auch die SRK hielt im Dänemark-Fall 
fest, dass zumindest ein minimaler personeller Aufwand 
notwendig sei, um die Zwecke einer Holdinggesellschaft 
erfüllen zu können. Wie erwähnt scheint die neuere Pra-
xis der ESTV dem Erfordernis der personellen und infra-
strukturellen Substanz bei reinen Holdinggesellschaften 
weniger Bedeutung beizumessen, sofern ausreichend fi-
nanzielle Substanz in Form einer genügenden Eigenfi-
nanzierung vorhanden ist.

Die Rechtsgrundlagen, auf denen die personelle Subs-
tanzvoraussetzung gründet, sind zumindest bei den Ent-
scheiden der ESTV auf den ersten Blick nicht eindeutig 
auszumachen. Während im Dänemark-Fall zunächst von 
treaty shopping die Rede ist, wird im nächsten Satz gefol-
gert, dass es der Dividendenempfängerin an der Nut-
zungsberechtigung fehle. Sodann wird unmittelbar Rück-
griff auf die Steuerumgehung gemäss Art. 21. Abs. 2 
VStG genommen, welche bekanntlich eine unilaterale 
Norm darstellt. Auch die Ausführungen der ESTV zum 
Holland-Fall54 differenzieren nicht weiter zwischen Nut-
zungsrecht und Missbrauch oder zitieren beide Merkmale 
im Zusammenhang mit der Missbrauchsbestimmung von 
Art. 9 Abs. 2 Bst. a (i) DBA-NL.55 Die SRK und das Bun-

54    HocHreutener, Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer an 
holländische Empfänger schweizerischer Dividenden, 364, 
insbesondere Bst. c.

55    Dies ist v. a. vor dem Hintergrund zu sehen, dass das DBA-
NL das Nutzungsrecht nicht als eigenes Tatbestandsmerkmal 
im Abkommenstext enthält. Auch die bei Jaussi/burri, Entlas-
tung an der Quelle bei der Verrechnungssteuer unter beson-
derer Berücksichtigung des grenzüberschreitenden Meldever-
fahrens bei schweizerischen Dividenden aus wesentlichen Be-
teiligungen, 384, zitierte Praxis der ESTV enthält u. E. Elemen-
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desgericht hingegen scheinen das Fehlen von personeller 
und infrastruktureller Substanz mit abkommensrechtli-
chem Missbrauch gleichzusetzen. Im Holland-Entscheid 
wird dies aus Art. 9 Abs. 2 Bst. a (i) DBA-NL abgeleitet, 
während im Dänemark-Entscheid gewissermassen als 
«letzte Zuflucht» auf den ungeschriebenen abkommens-
rechtlichen Missbrauchsvorbehalt zurückgegriffen wird.

2.3.3 Funktionelle Substanz

Sowohl im Holland- als auch im Dänemark-Entscheid 
verweigerte das Bundesgericht die Entlastung von der 
Verrechnungssteuer mit dem Hinweis auf das Fehlen ei-
ner effektiven Geschäftstätigkeit im Ansässigkeitsstaat 
der Dividendenempfängerin. Auch die ESTV prüft, ob 
eine wirtschaftlich begründete Struktur im Ansässig-
keitsstaat vorliegt. Bei reinen Holdinggesellschaften hat 
zumindest die frühere Praxis der ESTV eine solche, wirt-
schaftlich begründete Struktur eher bejaht, wenn mehre-
re Beteiligungen verwaltet wurden. Das Halten lediglich 
einer Beteiligung schwächte hingegen die abkommens-
rechtliche Position der Empfängergesellschaft.56 Das Er-
fordernis einer Holdingstruktur mit mehreren Beteili-
gungen kann unter dem Begriff der funktionellen Subs-
tanz zusammengefasst werden. In der aktuellen Praxis 
der ESTV scheint dieses Merkmal allerdings mehr und 
mehr hinter das finanzielle Substanzerfordernis zurück-
zutreten. Ganz zu vernachlässigen dürfte die funktionel-
le Substanz jedoch nicht sein, v. a. dann nicht, wenn es 
der ausländischen Gesellschaft an personellen und infra-
strukturellen Ressourcen mangelt.57

Auch in Bezug auf das funktionale Substanzerfordernis 
erscheinen die rechtlichen Grundlagen, auf welche sich 
die Praxis stützt, uneinheitlich. Für die ESTV dürfte unge-
nügende funktionelle Substanz Indizwirkung für fehlende 
Nutzungsberechtigung,58 aber zum Teil auch für Miss-
brauch haben.59 Die SRK handelt die funktionelle Subs-
tanz in ihren Ausführungen nur zum Abkommensmiss-
brauch ab, und auch das Bundesgericht tendiert eher zur 
Begründung über abkommensrechtlichen Missbrauch.

te sowohl des Nutzungsrechts als auch des abkommensrecht-
lichen Missbrauchs.

56    riedWeg/Heuberger, Die Quellensteuerbefreiung von Dividen-
den, Zinsen und Lizenzgebühren nach Art. 15 ZBstA, 118, und 
Jaussi/burri, Entlastung an der Quelle bei der Verrechnungs-
steuer unter besonderer Berücksichtigung des grenzüber-
schreitenden Meldeverfahrens bei schweizerischen Dividen-
den aus wesentlichen Beteiligungen, 384.

57    S. dazu Fall 4 bei benz/Lutz, Lösungen zu den Fallbeispielen, 
19.

58    riedWeg/Heuberger, Die Quellensteuerbefreiung von Dividen-
den, Zinsen und Lizenzgebühren nach Art. 15 ZBstA, 118.

59    Jaussi/burri, Entlastung an der Quelle bei der Verrechnungs-
steuer unter besonderer Berücksichtigung des grenzüber-
schreitenden Meldeverfahrens bei schweizerischen Dividen-
den aus wesentlichen Beteiligungen, 384.
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1 Kapitalgewinne auf langfristigen 
Darlehen an Tochtergesellschaft 
als Beteiligungsertrag für die 
Qualifikation als Holdinggesell-
schaft1

Sachverhalt

Die I.-SA mit Sitz in Genf bezweckt das Halten von Be-
teiligungen an allen Arten von Gesellschaften, ausser an 
schweizerischen Immobiliengesellschaften. Sie gehört 
zu 100 % der niederländischen Kapitalgesellschaft  
O.-BV. Die I.-SA hält als einzige Beteiligung an einer an-
dern Kapitalgesellschaft 40 % an der G.-SA mit Sitz in 
Genf. Die übrigen 60 % der Aktien an der G.-SA werden 
von der Muttergesellschaft der I.-SA (O.-BV) gehalten.

Die I.-SA hat nebst der Beteiligung an der G.-SA 2 wei-
tere Hauptaktiven: ein Darlehen von ca. Fr. 1 Mio. gegen-
über der gleichen Gesellschaft und ein Darlehen von ca. 
Fr. 3 Mio. gegenüber ihrer Muttergesellschaft. Die I.-SA 
weist gegenüber ihrer Muttergesellschaft O.-BV auch ei-
ne Schuld von ca. Fr. 3 Mio. auf. Die gesamten Aktiven 
der I.-SA betragen ca. Fr. 6 Mio., wovon Fr. 2 Mio. auf 
die Beteiligung an der G.-SA und ca. Fr. 4 Mio. auf die 
Darlehen an die verbundenen Gesellschaften entfallen.

Im Streitjahr 2003 erzielte I.-SA einen Reingewinn von 
Fr. 253 101. Die gesamten Erträge in jenem Jahr betrugen 
Fr. 304 427, wovon Fr. 43 475 auf Zinseinnahmen und  
Fr. 268 952 auf eine wechselkursbedingte Aufwertung 
der Aktivdarlehen entfielen. Der weitaus grösste Teil die-
ses Aufwertungsgewinns resultierte auf dem Darlehen an 
die G.-SA (Fr. 261 354).2

In einem Informationsschreiben der kantonalen Steuer-
verwaltung (Information sociétés holdings, vom 
18.7.2003) wurde – unter Bezugnahme auf die per 
1.1.2001 erlassene, dem StHG entsprechende neue 
 Bestimmung von Art. 22 des Gesetzes über die Besteue-
rung der juristischen Personen (LIPM GE) – eine Praxis-
änderung bekanntgegeben, wonach mit Wirkung ab der 
 Steuerperiode 2003 nur noch langfristige Darlehen an 

1 VGer GE A/5148/2007, 1.7.2008, StE 2009 B 72.23 Nr. 4.
2 Die restlichen Fr. 7598 waren auf die Aufwertung des an die 

Muttergesellschaft gewährten Darlehens zurückzuführen.

Rechtsprechungs-Überblick

*  Ordinarius für Steuerrecht an der Universität St.Gallen.
**  Der Autor dankt Herrn lic. iur. et lic. oec. Florian Regli für 

wertvolle Anregungen und Hinweise.
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die Frage strittig, ob das Total der Aktiven oder deren Er-
träge mehr als 2/3 der Aktiven oder der Erträge betrage.

Zur Beurteilung dieser Frage zog das Verwaltungsgericht 
die Information sociétés holdings heran, nachdem es 
festgestellt hatte, dass solche Verwaltungsverordnungen 
für das Gericht nicht verbindlich sind. Das Schreiben der 
kantonalen Steuerverwaltung diene jedoch der Interpre-
tation von unbestimmten gesetzlichen Begriffen im 
StHG und in der LIPM GE und könne deshalb bei der ge-
richtlichen Beurteilung berücksichtigt werden.

Das Verwaltungsgericht stellt dann, ohne nähere Begrün-
dung, fest, der Begriff der Beteiligung sei im Steuerhar-
monisierungsgesetz nicht definiert, und deshalb könnten 
die Kantone diesen Begriff frei interpretieren.

Auf dieser Basis würden in Genf langfristige Darlehen an 
Gesellschaften, an denen die darlehensgebende Gesell-
schaft direkt mindestens zu 20 % am Kapital beteiligt sei-
en, als Beteiligungen qualifiziert. Die Rechtslage sei des-
halb anders als bei der direkten Bundessteuer, wo die 
ESTV sich bei der Anwendung von Art. 69 und 70 DBG 
für eine einschränkendere Interpretation dieses unbe-
stimmten Begriffs «Beteiligungen» entschieden habe. 
Da der Begriff des Beteiligungsertrags im Gesetz eben-
falls nicht definiert sei, stelle das Gericht diesbezüglich 
auf die Doktrin ab, und dort sei festgehalten, dass auch 
die Kapitalgewinne den Beteiligungserträgen zuzurech-
nen seien.

Vor dem Hintergrund dieser Vorentscheidungen stellt das 
Gericht dar, dass der grösste Teil der wechselkursbeding-
ten Aufwertung der Darlehen auf das Darlehen der I.-SA 
an die G.-SA, an welcher sie eine Beteiligung von min-
destens 20 % (nämlich 40 %) halte, entfallen sei. Damit 
betrage der Beteiligungsertrag im Jahr 2003 85,9 % der 
Gesamterträge der I.-SA. Die Bedingung, wonach min-
destens 2/3 der Erträge der I.-SA aus Beteiligungserträ-
gen bestehen müssen, sei erfüllt, und der Gesellschaft sei 
deshalb durch die kantonale Steuerverwaltung im Rah-
men einer Neuveranlagung der Status einer Holdingge-
sellschaft zuzuerkennen.

Bemerkungen und Schlussfolgerungen

Dieser Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Genf dehnt den Begriff der Holdinggesellschaft gem. 
Art. 28 Abs. 2 StHG bzw. Art. 22 LIPM GE sehr weit aus. 
Auch Gesellschaften, die, wie die I.-SA, gar keine Di-
videnden vereinnahmen, sondern bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise eher als Finanzgesellschaften agie-
ren, können als Holdinggesellschaften besteuert werden, 
sofern die Finanzerträge aus direkten und indirekten 
Tochtergesellschaften stammen.

Gesellschaften, an denen die Darlehensgeberin mindes-
tens 20 % des Kapitals oder eine Beteiligung mit einem 
Verkehrswert von mindestens Fr. 2 Mio. hält, als «Betei-
ligungen» für den Aktiventest bei Holdinggesellschaften 
gelten. Darlehen an Mutter- und Schwestergesellschaf-
ten wurden damit implizit vom Begriff der Beteiligungen 
gem. Art. 22 LIPM GE ausgeschlossen.3

Unter Berufung auf diese Praxismitteilung wies die 
 Steuerverwaltung des Kantons Genf am 1.11.2004 das 
Gesuch der I.-SA um Verlängerung der Gewährung des 
Holdingstatus ab, weil die Beteiligung an der G.-SA 
nicht 2/3 der Aktiven der Gesellschaft beträgt. Am 
9.11.2004 wurde die I.-SA für die ordentliche Gewinn- 
und Kapitalsteuer veranlagt. Gegen diese Veranlagungs-
verfügung erhob sie Einsprache und in der Folge Rekurs 
bei der Steuerrekurskommission des Kantons Genf. Da-
bei machte sie geltend, beim Aktiventest für die Besteu-
erung als Holdinggesellschaft sei das von ihr gewährte 
Darlehen an die Muttergesellschaft vorweg mit dem 
praktisch gleich hohen Passivdarlehen gegenüber der 
gleichen Gesellschaft zu verrechnen.

Mit Entscheid vom 12.11.2007 erkannte die Steuerre-
kurskommission, dass:
1. das Darlehen an die Muttergesellschaft (O.-BV) 

nicht als Beteiligung qualifiziert werden könne und 
damit nicht 2/3 der Aktiven der I.-SA aus Beteiligun-
gen bestünden;

2. aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips eine Ver-
rechnung des Aktivdarlehens gegenüber der Mutter-
gesellschaft mit dem Passivdarlehen gegenüber der 
gleichen Gesellschaft bei der Anwendung von Art. 22 
LIPM GE nicht zulässig sei und

3. der Wechselkursgewinn von Fr. 268 952 keinen 
 Beteiligungsertrag darstelle. Dieser Wechselkurs-
gewinn betrage mit 88 % mehr als 2/3 des Gesamter-
trags der I.-SA, und deshalb könne ihr der Status als 
Holdinggesellschaft nicht gewährt werden.

Gegen diesen Entscheid hat die I.-SA beim Verwaltungs-
gericht des Kantons Genf Rekurs erhoben.

Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Genf

Das Gericht stellt zunächst fest, dass die I.-SA den statu-
tarischen Hauptzweck der Verwaltung von Beteiligungen 
aufweise und in der Schweiz keine Geschäftstätigkeit 
ausübe und damit diese beiden gesetzlichen Elemente ei-
ner Holdinggesellschaft gegeben seien. Damit sei einzig 

3 Im hier massgeblichen Punkt stimmt diese Bestimmung wört-
lich mit Art. 28 Abs. 1 StHG überein.
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Hauptgrund für dieses weit gehende Verständnis des Be-
griffs der Holdinggesellschaft bildet die Tatsache, dass 
das Gericht die Auffassung der kantonalen Steuerverwal-
tung billigt, wonach auch langfristige Darlehen an Ge-
sellschaften, an denen die darlehensgebende Gesell-
schaft zu mindestens 20 % am Kapital beteiligt ist oder 
deren Beteiligung am Kapital mindestens einen Ver-
kehrswert von Fr. 2 Mio. aufweist, als «Beteiligungen» 
im Rahmen des Aktiventests und die Zinsen und Kapital-
gewinne auf solchen Darlehen als «Beteiligungsertrag» 
im Rahmen des Ertragstests qualifiziert werden können.

Methodisch hat sich das Verwaltungsgericht die Sache 
sehr einfach, wohl zu einfach gemacht. Das Gericht geht, 
ohne sich mit Art. 28 StHG und mit Art. 21 - 23 LIPM 
GE, welche die harmonisierungsrechtlichen Vorgaben 
von Art. 28 StHG in das genferische Recht umsetzen, 
vertieft auseinanderzusetzen, davon aus, dass:

 – die gesetzlichen Begriffe der Beteiligung und des Er-
trags aus Beteiligungen im StHG völlig unbestimmt 
seien und deshalb den Kantonen einen weiten Ausle-
gungsspielraum offenliessen, und

 – Art. 22 LIPM GE, welcher im hier massgeblichen 
Bereich wörtlich das StHG übernimmt, durch die 
Steuerverwaltung korrekt ausgelegt worden sei, als 
diese in einer Verwaltungsverordnung festgehalten 
hat, dass auch langfristige Darlehen als Beteiligun-
gen (und folglich die Zinsen darauf als Beteiligungs-
erträge) qualifiziert werden.

Hätte sich das Verwaltungsgericht mit dem Sinn von  
Art. 28 Abs. 2 StHG und Art. 22 LIPM GE sowie mit der 
Systematik von Art. 28 StHG und Art. 21 - 23 LIPM GE 
auseinandergesetzt, hätte es festgestellt, dass es gute 
Gründe dagegen gibt, langfristige Darlehen als Beteili-
gungen im Sinne dieser Gesetzesbestimmungen zu qua-
lifizieren und diesen Begriff auf das Zurverfügungstellen 
von Eigenkapital zu begrenzen – gleich oder ähnlich, wie 
das die ESTV im KS Beteiligungserträge getan hat.4 Sinn 
der Steuerbefreiung von Holdinggesellschaften auf Kan-
tons- und Gemeindesteuerebene ist es, dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass diese Gesellschaften mindes-
tens 2/3 der Erträge aus Investitionen in Eigenkapital an-
derer Kapitalgesellschaften erzielen5 bzw. 2/3 der Inves-
titionen in Form von Eigenkapital anderer Kapitalgesell-
schaften erfolgt sind. Es geht m. a. W. um eine sehr pau-
schale und sehr weitgehende Massnahme zur Vermei-
dung der wirtschaftlichen Mehrfachbelastung von Kon-
zernerträgen. Bereits die gesetzliche Anordnung, dass 
das Zweidrittelerfordernis alternativ aktiven- oder er-
tragsseitig erfüllt werden kann, geht sehr weit. Und die 

4 KS Beteiligungserträge Ziff. 2.4.
5 Welche typischerweise bereits mit einer Gewinnsteuer vorbe-

lastet sind.

Konsequenz daraus ist, dass eine Gesellschaft 1/3 ihrer 
Erträge bzw. im Falle, dass sie den Aktiventest besteht, 
Erträge in unbeschränkter Höhe kantons- und gemeinde-
steuerfrei vereinnahmen kann, obwohl diese Erträge bei 
den zahlenden Gesellschaften als Aufwand abzugsfähig 
sind. Diese Regelung ist aus steuersystematischer Sicht 
problematisch und im internationalen Umfeld einzigar-
tig. Es gibt deshalb im Licht von Sinn und Zweck der 
Normen über die Holdinggesellschaften gute Gründe da-
gegen, diesen gesetzlich bereits bestehenden, steuersys-
tematisch problematischen Spielraum noch durch ein ex-
tensives Verständnis des Begriffs der Beteiligungen auf 
langfristige Darlehen an Tochtergesellschaften auszu-
dehnen. Die Praxis des Kantons Genf, den Bereich, in 
welchem es aufgrund der Abzugsfähigkeit der Zinsen bei 
den Tochtergesellschaften zu einer gewinnsteuerlichen 
Nullbelastung auf der Stufe der Kantons- und Gemeinde-
steuern kommt, noch weiter zu fassen, als er bereits dann 
besteht, wenn Darlehen in keinem Fall als Beteiligungen 
gem. Art. StHG 28 und den diesen umsetzenden kantona-
len Normen qualifiziert werden, widerspricht dem Sinn 
des Status der Holdinggesellschaften. Darauf geht je-
doch das Verwaltungsgericht überhaupt nicht ein.

Aber auch die Anwendung des systematischen Ausle-
gungselements spricht dagegen, langfristige Darlehen 
als Beteiligungen iSv Art. 28 Abs. 2 StHG und Art. 22 
LIPM GE zu qualifizieren. Art. 28 Abs. 1 und Art. 28 
Abs. 1bis StHG sowie Art. 21 LIPM GE enthalten eben-
falls den Begriff «Beteiligungen». Dort ist gesetzlich de-
finiert, dass unter Beteiligungen bzw. Beteiligungsrech-
ten Anteile am Grund- oder Stammkapital oder am Ge-
winn und an den Reserven zu verstehen sind. Fremdkapi-
tal und Erträge daraus fallen somit nicht unter den Betei-
ligungsbegriff im Sinne dieser Bestimmungen. Art. 28 
Abs. 2 StHG und Art. 22 LIPM GE stehen insofern in ei-
nem engen systematischen Zusammenhang mit diesen 
Normen, als der Status der Holdinggesellschaft – ver-
gleichbar mit dem Beteiligungsabzug (wenn auch we-
sentlich weitergehend) – ein Mittel ist, um die gewinn-
steuerliche Mehrfachbelastung im Konzern zu eliminie-
ren.6 Dieser gesetzessystematische Zusammenhang der 
Normteile (StHG) bzw. Normen (LIPM GE) spricht da-
gegen, dem Begriff der Beteiligungen in Art. 28 Abs. 2 
StHG und Art. 22 LIPM GE eine derart andere Bedeu-
tung zu geben als jene in Art. 28 Abs. 1 StHG und Art. 21 
LIPM GE, wie dies die, nun vom Verwaltungsgericht ge-
billigte, Praxis des Kantons Genf tut.

6   Die steuersystematisch problematische Ausdehnung auf Er-
träge, welche keiner Gewinnsteuervorbelastung unterliegen, 
durch die alternative Zweidrittelschwelle vermag am syste-
matischen Zusammenhang zwischen dem Beteiligungsabzug 
und dem Holdingstatus nichts Grundsätzliches zu ändern.
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Für die Auffassung des Verwaltungsgerichts könnte ein-
zig der unterschiedliche Wortlaut von Art. 28 Abs. 2 
StHG einerseits und Art. 28 Abs. 3 StHG andererseits 
(bzw. Art. 23 und 22 LIPM GE) angeführt werden.  
Art. 28 Abs. 3 StHG und Art. 23 LIPM GE enthalten näm-
lich – anders als Art. 28 Abs. 2 StHG und Art. 22 LIPM 
GE – einen ausdrücklichen Verweis auf «Erträge aus 
Betei ligungen» gem. Art. 28 Abs. 1 StHG bzw. «le 
rendement des participations de l’article 21» (LIPM GE). 
Aus diesen unterschiedlichen Wortlauten könnte abge-
leitet werden, dass für die Anwendung von Art. 28 Abs. 2 
StHG und Art. 22 LIPM GE die Beschränkung des Be-
griffs des Beteiligungsertrags auf Anteile am Eigenkapi-
tal oder am Gewinn und den Reserven nicht gilt.

Selbst wenn man die Auffassung vertreten würde, dass 
diese Unterschiede im Wortlaut des StHG den Kantonen 
einen Freiraum dafür gewähren, auch langfristige Dar-
lehen an Tochtergesellschaften als Beteiligungen zu qua-
lifizieren, erscheint es höchst fraglich, ob es zulässig ist, 
Art. 22 LIPM GE – der ja einen solchen, allenfalls auf-
grund des StHG bestehenden, Freiraum nicht explizit 
ausgeschöpft, sondern die hier massgeblichen Normteile 
von Art. 28 Abs. 2 StHG wörtlich übernommen hat – un-
ter Berufung auf den unterschiedlichen Wortlaut von  
Art. 22 und 23 LIPM GE so auszulegen, wie dies das 
 Verwaltungsgericht getan hat.

Die Qualifikation der wechselkursbedingten Aufwertung 
des als Beteiligung iSv Art. 22 LIPM GE qualifizierten 
Darlehens an die G.-SA als Beteiligungsertrag stützt das 
Gericht mit dem Hinweis auf die Doktrin (Oberson7 und 
Rolli/Ryser8) ab. Davon abweichende Auffassungen9 
werden jedoch ignoriert. Dabei beachtet das Gericht 
auch nicht, dass Oberson einzig die Auffassung vertritt, 
dass die Kantone einen entsprechenden Gestaltungs-
spielraum haben. Hingegen sagt dieser Autor nicht, dass 
der Gesetzgeber des Kantons Genf diesen Spielraum 
auch entsprechend ausgeschöpft habe.

2 Mantelhandel zu Gunsten der 
Steuerpflichtigen?

Sachverhalte

Die Sachverhalte dieser beiden Entscheide werfen 
Rechtsfragen auf, die sich aufgrund der Rechtslage in 
Zukunft nicht mehr in gleicher Weise stellen können, 

7 ObersOn, Droit fiscal suisse, 236.
8 ryser/rOlli, Précis de droit fiscal suisse (impôts directs), 349.
9 HöHn, Holding- und Domizilgesellschaften gemäss StHG,  

259 f., und Waldburger, Holding- und Domizilprivileg im 
 Steuerharmonisierungsgesetz, 64 ff.

weil es sich in den Streitfällen um die Steuerfolgen der 
Übertragung von Altbeteiligungen vor dem 31.12.2006 
handelt. Für Beteiligungsübertragungen ab dem 1.1.2007 
besteht die Unterscheidung zwischen Alt- und Neubetei-
ligungen nicht mehr. Losgelöst von dieser Tatsache, bil-
det Gegenstand dieser beiden Entscheide eine Rechts-
frage von über diese Einzelfälle hinausgehender Bedeu-
tung. Es geht dabei um die dogmatische Einordnung des 
Instituts des Mantelhandels als Fall der Steuerumgehung 
oder als Anwendungsfall der wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise und die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen. Weil nur diese Frage weiterhin von Bedeutung ist, 
wird nachfolgend im Wesentlichen nur auf diesen Aspekt 
eingegangen. Vor diesem Hintergrund stellen sich die 
massgeblichen Sachverhaltselemente in den beiden Ent-
scheiden wie folgt dar:

Neuenburger Fall10

Die X.-SA mit Sitz in Neuenburg hatte am 30.11.2003  
u. a. die Anteile an der, ebenfalls in Neuenburg ansäs-
sigen, 100 %igen Tochtergesellschaft Z.-SA zum Ver-
kehrswert in ihre niederländische Tochtergesellschaft 
 Y.-BV eingebracht. Gem. Art. 207a Abs. 3 DBG bildete 
sie im Umfang der Differenz zwischen dem Verkehrswert 
und dem Gewinnsteuerwert (von Fr. 966 236.30) eine un-
besteuerte Reserve. Im Zeitpunkt der Übertragung ihrer 
Anteile von der X.-SA auf die Y.-BV befand sich die 
 Z.-SA bereits in Liquidation und wurde am 18.11.2008 
im Handelsregister gelöscht.

Gem. Art. 207a Abs. 3 Satz 4 DBG11 musste die zuvor ge-
bildete Reserve steuerwirksam aufgelöst werden. Dabei 
stellte sich die X.-SA auf den Standpunkt, die Über-
tragung aller Aktien der sich in Liquidation befindenden 
Z.-SA stelle einen Mantelhandel dar, und deshalb sei ihr 
auf dem sich aus der Auflösung der Reserve ergebenden 
Gewinn der Beteiligungsabzug gem. Art. 69 und 70 DBG 
zu gewähren. Die neuenburgischen Steuerbehörden ha-
ben jedoch im Veranlagungs- und im Einspracheverfah-
ren die Sichtweise der X.-SA nicht übernommen, son-
dern den Gewinn aus der Auflösung der Reserve (als Auf-
wertungsgewinn) voll besteuert. Im Wesentlichen gleich 
lautete das Urteil des Steuergerichts. Auch das Verwal-
tungsgericht lehnte die Qualifikation der Übertragung 
der Aktien an der Z.-SA als Mantelhandel ab, und zwar 

10 BGer 2C_176/2008, 26.8.2008, StE 2009 B 72.22 Nr. 13.
11 Und gemäss der analogen Bestimmung im Steuergesetz des 

Kantons Neuenburg, welches eine mit Art. 207a DBG prak-
tisch identische Norm enthält. Der einzige Unterschied be-
steht darin, dass nach diesem kantonalen Recht als Stichtag 
für die Abgrenzung zwischen Neu- und Altbeteiligungen nicht 
der 1.1.1997, sondern der 1.1.2000 gilt. Auf die kantonale 
Rechtslage muss aufgrund dieser weitestgehend dem DBG 
nachgebildeten Ordnung im Folgenden nicht mehr eingegan-
gen werden.
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mit der Begründung, bei wirtschaftlicher Betrachtungs-
weise habe gar kein Mantelhandel stattgefunden, weil 
die Anteilsveräusserung eine rein konzerninterne Trans-
aktion und deshalb kein Veräusserungsgeschäft darstelle, 
das als Übertragung (der Mehrheit der Anteile) im Sinne 
des Instituts des Mantelhandels gelte. Gegen dieses Ur-
teil hat die X.-SA Beschwerde beim Bundesgericht ge-
führt. Das Gericht hat die Beschwerde abgewiesen.

Glarner Fall12

Im Jahr 2004 verkaufte die A.-AG ihre vor 1997 erwor-
bene 51 %-Beteiligung an der B.-AG für Fr. 1 062 300 an 
eine unbekannte Käuferschaft. Auf der Differenz zwi-
schen diesem Verkaufserlös und dem Nennwert der  
A.-AG-Anteile wurde die Verrechnungssteuer erhoben. 
Mit der Einreichung der Steuererklärung für das Jahr 
2004 beantragte die A.-AG, es sei ihr im Umfang der Dif-
ferenz zwischen dem Verkehrs- und dem Nennwert der 
Beteiligungsabzug zu gewähren, weil es sich dabei nicht 
um einen Kapitalgewinn, sondern um einen aus einem 
Mantelhandel stammenden Beteiligungsertrag handle. 
Im Veranlagungs- und Einspracheverfahren wurde der 
Beteiligungsabzug nicht gewährt, während die Steuerre-
kurskommission des Kantons Glarus auf das Vorliegen 
von Beteiligungsertrag erkannte. Gegen diesen Ent-
scheid gelangte die ESTV an das Verwaltungsgericht, 
das die Beschwerde guthiess und im Ergebnis den Ein-
spracheentscheid bestätigte. Dagegen erhob die A.-AG 
beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtli-
chen Angelegenheiten. Das Bundesgericht wies die Be-
schwerde ab.

Erwägungen des Bundesgerichts

Neuenburger Fall

In der vorliegend einzig interessierenden E 5, wo sich das 
Bundesgericht mit dem Institut des Mantelhandels ausei-
nandersetzt, wird zunächst die bisherige Rechtsprechung 
im Bereich der Verrechnungssteuer wiedergegeben.

Das Gericht erwähnt zunächst die Indizien, die auf einen 
solchen Mantelhandel hindeuten, wie Wechsel im Ver-
waltungsrat, Sitz- oder Betriebsverlegung und Änderung 
des Gesellschaftszwecks. Schliesslich müssten im Be-
reich der Verrechnungssteuer und der Stempelabgaben  
2 kumulative Erfordernisse erfüllt sein, damit ein Man-
telhandel vorliege: ein Wechsel der Mehrheit der Anteile 
am Aktienkapital (in einem oder mehreren Paketen), und 
die Gesellschaft müsse entweder wirtschaftlich liquidiert 
sein oder ihre Aktiven müssten in liquide Form gebracht 
worden sein (E 5.1).

12 BGer 2C_349/2008, 14.11.2008.

Sodann stellt das Bundesgericht fest, der angefochtene 
Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Neuen-
burg enthalte keinerlei Feststellungen in Bezug auf die in 
der Rechtsprechung erwähnten Indizien für einen Man-
telhandel, wie Wechsel im Verwaltungsrat, Sitz- oder Be-
triebsverlegung und Änderung des Gesellschaftszwecks. 
Soweit das Institut des Mantelhandels überhaupt auf die 
Gewinnbesteuerung von juristischen Personen anwend-
bar sei, was das Bundesgericht vorliegend offenlassen 
könne, sei von der Vorinstanz keines der vorstehend ge-
nannten Sachverhaltselemente in für das Bundesgericht 
verbindlicher Weise festgestellt worden. Es wäre deshalb 
Sache der Beschwerdeführerin gewesen, vor Bundesge-
richt geltend zu machen, die Vorinstanz habe den Sach-
verhalt unrichtig dargestellt oder willkürlich festgestellt 
(E 5.2). Aber unabhängig von diesen verfahrensrechtli-
chen Überlegungen zeige es sich, dass in der zu beurtei-
lenden Transaktion kein Mantelhandel zu erblicken sei. 
Da die Z.-SA nur wenige Monate nach dem Handwechsel 
der Mehrheit der Aktien im Handelsregister gelöscht 
worden sei, ergebe sich, dass der Verkauf der Anteile an 
die Y.-BV weder der Liquidation einer alten noch der 
Gründung einer neuen Gesellschaft gleichgestellt wer-
den könne. Zudem hätte im Fall des Vorliegens eines 
Mantelhandels der Liquidationserlös für die Zwecke der 
Verrechnungssteuer deklariert und die Steuer durch die 
Z.-SA abgeliefert und von der X.-SA zurückgefordert 
werden müssen. Einen entsprechenden Antrag habe die 
X.-SA jedoch nie gestellt.

Zudem sei es überraschend, dass sich die Beschwerde-
führerin auf das Institut des Mantelhandels, das zur Ver-
meidung von Rechtsmissbräuchen geschaffen worden 
sei, berufen wolle, um einen Vorteil bei der direkten Bun-
dessteuer zu erlangen. Konsequenterweise könne die Be-
schwerdeführerin aus dem Institut des Mantelhandels 
nichts ableiten, und der streitige Gewinn qualifiziere sich 
(für den Beteiligungsabzug) nicht als Liquidations-
gewinn.

Glarner Fall

Das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus hat die Auf-
fassung vertreten, der im Streit liegende Ertrag der Betei-
ligungsveräusserung stelle einen Kapitalgewinn dar und 
könne deshalb nicht Anspruch auf den Beteiligungsab-
zug geben, während die Beschwerdeführerin der Mei-
nung ist, es handle sich um einen faktischen Liquidati-
onserlös, weil die Beteiligungsveräusserung ein Mantel-
handel gewesen sei. Das Bundesgericht erwägt, es müsse 
deshalb im vorliegenden Verfahren zwischen diesen wi-
derstreitenden Standpunkten entscheiden, während es 
diese Frage im Neuenburger Fall noch habe offenlassen 
können.
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Es stellt fest, dass der Begriff der Liquidation bzw. des 
Liquidationsgewinns im Steuerrecht weiter gefasst sei 
als im Zivilrecht. Es weist auf die faktische Liquidation 
und auf den Mantelhandel bei der Emissionsabgabe und 
bei der Verrechnungssteuer hin. Bei Letzterem bleibe die 
Liquidität in der Gesellschaft, und dennoch werde unter 
Anwendung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ein 
Teil des Verkaufserlöses als Liquiditätsüberschuss 
 qualifiziert. Auch der Begriff des Ertrags beweglichen 
Kapitalvermögens gem. Art. 4 Abs. 1 lit. b VStG und der 
Begriff der Erträge aus Beteiligungen gem. Art. 20  
Abs. 1 lit. c DBG seien unter Berücksichtigung des wirt-
schaftlichen Charakters der Vorgänge auszulegen. Des-
halb handle es sich auch im Fall des Mantelhandels um 
einen Liquidationsüberschuss im steuerrechtlichen 
Sinn.13

Sodann wirft das Gericht (wie bereits im Neuenburger 
Fall) die Frage auf, ob sich eine Steuerpflichtige über-
haupt zum Zwecke der Erzielung einer geringeren Steu-
erlast auf das Vorliegen eines Mantelhandels berufen 
könne, weil mit dieser Qualifikation üblicherweise miss-
bräuchlichen Gestaltungen der Besteuerungsverminde-
rung entgegengewirkt werde. Diese Frage müsse vom 
Bundesgericht jedoch im vorliegenden Fall nicht end- 
oder allgemeingültig beantwortet werden (E 2.6).

Diese Frage war im strittigen Fall deshalb nicht zu ent-
scheiden, weil das Gericht zum Ergebnis kam, dass auf-
grund verschiedener Umstände nicht erstellt sei, dass tat-
sächlich ein Mantelhandel vorliege. Zwar sei die Über-
tragung einer 51 %igen Beteiligung festgestellt und un-
bestritten. Hingegen habe weder die Beschwerdeführerin 
von sich aus die verschiedenen Indizien für die beweis-
mässige Erstelllung des Mantelhandels beigebracht noch 
sei sie vom Gericht je dazu aufgefordert worden. Das 
Bundesgericht stellt zudem die Vermutung auf, die Be-
schwerdeführerin habe bewusst gewisse Informationen 
zurückbehalten. Die spontane Ablieferung der Verrech-
nungssteuer durch den Käufer genüge für sich alleine je-
denfalls nicht, um vom tatsächlichen Vorliegen eines 
Mantelhandels auszugehen.

Die Vorinstanz habe somit den Sachverhalt nicht voll-
ständig festgestellt, was eine Rechtsverletzung bedeute. 
Die Beschwerde sei deshalb gutzuheissen, das angefoch-
tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Sachverhalts-
ergänzung sowie zum Neuentscheid an die Vorinstanz 
zurückzuweisen.

13 Der Auffassung der Vorinstanz, wonach – im Einklang mit der 
Auffassung der ESTV – gemäss einem strikt zivilrechtlichen 
Ansatz geprüft werden müsse, ob ein Kapitalgewinn oder ein 
Beteiligungsertrag vorliege, könne das Bundesgericht somit 
nicht zustimmen.

Bemerkungen und Schlussfolgerungen

Die Qualifikation des beim Mantelhandel zur Besteue-
rung gelangenden Substrats als Liquidationsüberschuss 
– und nicht als Kapitalgewinn – vermag zu überzeugen. 
Sie entspricht auch ständiger Praxis beim Mantelhandel 
im Zusammenhang mit im Privatvermögen gehaltenen 
Anteilen an Kapitalgesellschaften. Auch dort wird beim 
Veräusserer von Vermögensertrag und nicht von einem 
Kapitalgewinn ausgegangen.14

Nochmals überdenken sollte jedoch das Bundesgericht 
seine Zurückhaltung, das Institut des Mantelhandels 
auch dann anzuwenden, wenn sich dies zugunsten eines 
Steuerpflichtigen auswirkt. Es geht hier um eine grund-
sätzliche, weit über den Fall des Mantelhandels hinaus-
gehende Fragestellung: Die wirtschaftliche Betrach-
tungsweise bei der Auslegung von Steuerrechtsnormen 
darf keine «Einbahnstrasse» zu Lasten der Steuerpflich-
tigen sein. Sie steht auch in keinem Zusammenhang mit 
der rechtsmissbräuchlichen Steuerumgehung, sondern 
sie ist ein objektives Institut, welches die Funktion hat, 
die sich aus der spezifischen Aufgabe steuerrechtlicher 
Normen ergebende Notwendigkeit, in verschiedenen 
 Situationen wirtschaftliche Vorgänge, abweichend vom 
Zivilrecht, nach dem Grundsatz der rechtsgleichen Be-
steuerung steuerlich zu erfassen. Wenn die Voraussetzun-
gen für die Anwendung der wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise erfüllt sind, muss sie unabhängig davon an-
gewendet werden, ob sie sich zugunsten oder zulasten 
der Steuerpflichtigen auswirkt. Dies gilt nicht nur – aber 
auch – beim Mantelhandel.

Problematisch ist die Argumentation des Bundesgerichts 
im Neuenburger Fall bezüglich der Bedeutung der Indi-
zien für das Vorliegen eines Mantelhandels, wie Wechsel 
im Verwaltungsrat, Sitz- oder Betriebsverlegung und Än-
derung des Gesellschaftszwecks. Dort ging es um eine 
konzerninterne Veräusserung der Mehrheit der Beteili-
gungsrechte. In diesen Fällen gibt es häufig keinen An-
lass, den Verwaltungsrat neu zu besetzen, und auch die 
Änderung des Gesellschaftszweckes, die Verlegung des 
Sitzes oder  Ortes des Geschäftsbetriebs wird beim Man-
telhandel innerhalb eines Konzerns in vielen Fällen un-
terbleiben.

Das Bundesgericht gewichtet die Bedeutung dieser In-
dizien ganz generell zu stark. Diese Indizien sollten von 
den Steuerbehörden dazu herangezogen werden, Fälle 
von Mantelhandel überhaupt eruieren zu können. Die 
konkrete Beurteilung eines in Prüfung stehenden Sach-
verhalts durch Steuerbehörden und Gerichte sollte je-

14 Andernfalls könnte ja mittels eines Mantelhandels die Besteu-
erung der latenten Einkommensteuern vermieden werden (so-
fern keine indirekte Teilliquidation vorliegt).
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doch für alle Steuerarten einzig anhand der vom Bundes-
gericht genannten und in Art. 5 Abs. 2 lit. b StG gesetz-
lich normierten Kriterien15 erfolgen. Von einem Heran-
ziehen weiterer Indizien ist in diesem Verfahrensstadium 
abzusehen.
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1 Bund

1.1 Ehe- und Familienbesteuerung

Die Reform der Ehe- und Familienbesteuerung ist nun-
mehr Gegenstand der parlamentarischen Beratung, nach-
dem sie einen langwierigen Prozess der Entscheidfin-
dung hinter sich hat. Ein im Dezember 2006 eingeleitetes 
Vernehmlassungsverfahren zu verschiedenen Besteue-
rungsmodellen1 führte zu einem Patt und zur Erkenntnis, 
dass eine breit abgestützte, grundsätzliche Änderung des 
heutigen Systems vorerst nicht zu erreichen ist. Offen-
sichtlich kann in absehbarer Zeit kein gesellschaftspoli-
tischer Konsens darüber gefunden werden, wie die Ver-
änderungen in der Gesellschaft im Steuersystem abzubil-
den sind. Um einen langwierigen und lähmenden Streit 
zu vermeiden, stellte der Bundesrat einen grundsätzli-
chen Systementscheid zurück und entschied sich, statt-
dessen eine Verbesserung der Situation von natürlichen 
Personen anzustreben, die rasch umzusetzen ist. Da Kin-
der die grösste finanzielle Belastung für ein Paar und für 
Alleinerziehende sind, richtete er seinen Fokus auf die 
steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern.

Am 11.2.2009 gab der Bundesrat eine Vorlage für eine 
Reform der Familienbesteuerung in die Vernehmlassung. 
Ziel der Reform ist eine verbesserte Steuergerechtigkeit 
zwischen Personen mit und solchen ohne Kindern. Ange-
strebt wird zudem eine möglichst gleiche steuerliche Be-
handlung von Familien mit fremdbetreuten Kindern und 
solchen, bei denen ein Elternteil die Kinder betreut. Im 
Weiteren soll sichergestellt werden, dass Alleinerziehen-
de und getrennt lebende Eltern gemäss ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit besteuert werden.2

Zur steuerlichen Entlastung von Familien mit Kindern 
wurden in der Vernehmlassungsvorlage 2 Lösungsmög-
lichkeiten – die Kombinationslösung und ein Elterntarif 
in verschiedenen Varianten – zur Diskussion gestellt:

 – Die Kombinationslösung beinhaltet einerseits eine 
Erhöhung des Kinderabzugs und anderseits die Ein-
führung eines Abzugs für die Fremdbetreuung der 
Kinder. Der Kinderabzug soll bei der direkten Bun-
dessteuer von Fr. 6100 auf Fr. 8100 erhöht werden. 
Zudem soll der Versicherungsabzug für Kinder von 
Fr. 700 im Sinne einer Vereinfachung in den Kinder-
abzug integriert werden. Für die Kosten der Fremd-
betreuung von Kindern soll bei der direkten Bundes-
steuer ein Abzug von max. Fr. 12 000 eingeführt wer-

1  S. dazu Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 1.2, FStR 
2008, 236 f.

2  Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
11.2.2009), www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninfor-
mationen/00467/index.html?lang=de&msg-id=25292&print_
style=yes.

den. Die Kantone sollen verpflichtet werden, in ih-
rem Recht einen entsprechenden Abzug für Kinder-
fremdbetreuungskosten einzuführen. Die Obergren-
ze können sie jedoch frei festsetzen.

 – Als Alternative zur Erhöhung des Kinderabzuges 
wurde die Einführung eines Elterntarifs zur Diskus-
sion gestellt, der zusammen mit dem oben erwähnten 
Fremdbetreuungskostenabzug eingeführt würde. 
Dieser hätte zur Folge, dass neu alle Eltern mit Kin-
dern, die nach geltendem Recht Anspruch auf den 
Verheiratetentarif und den Kinderabzug haben, zum 
3. und mildesten Tarif (Elterntarif) besteuert würden. 
Es wurden dabei 3 Varianten berechnet, wobei die 
Einführung eines Fremdbetreuungskostenabzuges 
jeweils bestehen bliebe.3

Das Vernehmlassungsverfahren dauerte bis zum 
15.4.2009 und ergab ein völlig uneinheitliches Mei-
nungsbild. Das Vorhaben des Bundesrates, Familien mit 
Kindern steuerlich zu entlasten, stiess zwar auf breite Zu-
stimmung. Auch die Absicht, einen Abzug der Kosten für 
die Fremdbetreuung von Kindern einzuführen, wurde 
weitgehend positiv aufgenommen. Geteilt waren die 
Meinungen jedoch in der Frage, ob bei der direkten Bun-
dessteuer zur Entlastung der Familien mit Kindern der 
Kombinationslösung (Erhöhung des Kinderabzugs und 
Einführung eines Fremdbetreuungsabzugs) oder der Ein-
führung eines Elterntarifs (statt der Erhöhung des Kin-
derabzugs) der Vorzug gegeben werden soll. Während 
die Kantone fast geschlossen für die Erhöhung des Kin-
derabzugs und gegen die Einführung eines Elterntarifs 
plädierten, ergab sich bei den politischen Parteien keine 
eindeutige Tendenz.

Am 20.5.2009 hat der Bundesrat seine Botschaft zum 
Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Fami-
lien mit Kindern den eidg. Räten zugeleitet.4 Darin bean-
tragt er, zur Entlastung für Familien mit Kindern bei der 
direkten Bundessteuer einen Elterntarif einzuführen. Der 
entsprechende Tarif, der Ehepaaren und alleinerziehen-
den Personen gewährt werden soll, geht vom heute gel-
tenden Verheiratetentarif aus; der dabei errechnete Steu-
erbetrag wird aber zusätzlich um Fr. 170 pro Kind redu-
ziert. Die bereits heute bestehenden kinderrelevanten 
Abzüge (Kinderabzug und Kinderversicherungspräm   i     -
enabzug) sollen unverändert bleiben. Zudem soll ein  
Abzug für die von der Familie getragenen Kosten der 
Fremdbetreuung von Kindern, jedoch max. Fr. 12 000, 
bei der direkten Bundessteuer eingeführt werden. Die 
Kantone sollen verpflichtet werden, einen entsprechen-

3  S. dazu Gesetzgebungs-Agenda 2009/2, Abschn. 1.1, FStR 
2009, 149 f.

4  BBl 2009, 4729.
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den Abzug auch im kantonalen Recht einzuführen, wobei 
sie die Obergrenze jedoch frei festlegen können.

Neben der steuerlichen Entlastung von Familien mit Kin-
dern soll die Tarifautonomie der Kantone bei der Besteu-
erung der Alleinerziehenden nach deren wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit wieder hergestellt werden. Den Kan-
tonen soll damit nicht mehr vorgeschrieben werden, wie 
sie Alleinerziehende steuerlich zu belasten haben. Damit 
soll der vom Bundesgericht gerügte verfassungswidrige 
Eingriff in die Tarifhoheit der Kantone beseitigt werden. 
Diese bleiben selbstredend weiterhin verpflichtet, die 
Alleinerziehenden nach Massgabe ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zu besteuern. Ausserdem sollen El-
tern, die nicht gemeinsam besteuert werden und das ge-
meinsame Sorgerecht haben, unter bestimmten Voraus-
setzungen je die Hälfte des Kinderabzuges geltend ma-
chen können.

1.2 Unternehmenssteuerreform III

Im Auftrag des Vorstehers des Eidg. Finanzdepartements 
hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Bund und Kan-
tonen die Ziele einer weiteren Unternehmenssteuerre-
form zur nachhaltigen Sicherung des Wirtschaftswachs-
tums konkretisiert und entsprechende Massnahmen vor-
geschlagen. Der Bundesrat hat die Erkenntnisse der Ar-
beitsgruppe zur Kenntnis genommen und am 10.12.2008 
das Eidg. Finanzdepartement beauftragt, eine Vernehm-
lassungsvorlage für eine weitere Reform der Unterneh-
mensbesteuerung auszuarbeiten. Zum einen sollen die in 
der Schweiz tätigen Firmen von unnötigen Steuerlasten 
befreit und zum anderen die Position der Schweiz im in-
ternationalen Steuerwettbewerb gestärkt werden.5

1.3 Steuerliche Abzugsfähigkeit von 
 Zuwendungen an politische Parteien

In Ausführung einer parlamentarischen Initiative, wel-
cher National- und Ständerat trotz ablehnendem Antrag 
des Bundesrates zugestimmt hatten und die von der 
Staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-S) 
ausgearbeitet worden war6, haben die eidg. Räte am 
12.6.2009 das BG über die steuerliche Abzugsfähigkeit 
von Zuwendungen an politische Parteien verabschiedet.7 
Dieses sieht vor, dass Mitgliederbeiträge und Zuwendun-
gen neu von den Einkünften der natürlichen Personen bis 
zu einem bestimmten Gesamtbetrag in Abzug gebracht 
werden können, wenn die bedachte Partei gewisse Vor-
aussetzungen erfüllt. Bei der direkten Bundessteuer be-

5  Für Einzelheiten s. Gesetzgebungs-Agenda 2009/2, Ab-
schn. 1.2, FStR 2009, 150 f.

6  Bericht der Staatspolitischen Kommission des Ständerats 
(vom 17.6.2008), s. BBI 2008, 7463, 7481.

7  BBl 2009, 4389.

trägt der Maximalabzug Fr. 10 000; für die kantonalen 
Steuern ist der Höchstbetrag im kantonalen Recht festzu-
setzen.

Der ursprüngliche Antrag, auch Unternehmensspenden 
von juristischen Personen an politische Parteien zum Ab-
zug zuzulassen, ist im Gesetz nicht mehr enthalten, da 
solche unter bestimmten Voraussetzungen bereits unter 
Politsponsoring als Betriebsaufwand verbucht werden 
können.

Die Referendumsfrist läuft bis zum 1.10.2009. Nach In-
kraftsetzung haben die Kantone ihre Gesetzgebung in-
nert 2 Jahren anzupassen. Nach Ablauf dieser Frist ent-
faltet das BG seine Wirkung für alle Kantone. Soweit 
kantonales Recht noch nicht angepasst ist, ist der für die 
direkte Bundessteuer vorgesehene Maximalabzug auch 
für das kantonale Recht massgebend.

1.4 Totalrevision des  
Mehrwertsteuer gesetzes

Am 25.6.2008 verabschiedete der Bundesrat die Bot-
schaft zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer zu Handen 
der eidg. Räte. Sie ist in der Form einer Sammelbotschaft 
ausgestaltet und umfasst 2 Teile. Der Teil A («Steuerge-
setz») enthält ein vollständig überarbeitetes Mehrwert-
steuergesetz und legt damit das Fundament der Steuerre-
form. Der Teil B («Einheitssatz») übernimmt alle Mass-
nahmen des Teils A, geht indessen in der Vereinfachung 
konsequent weiter und sieht einen einheitlichen Steuer-
satz von 6,1 % vor, bei Abschaffung der meisten heute 
bestehenden 25 Steuerausnahmen. Die Sammelbotschaft 
ist so aufgebaut, dass beide Teile nacheinander behandelt 
werden können; es ist aber auch möglich, direkt und aus-
schliesslich den Teil B zu behandeln. Der Bundesrat 
strebt die Umsetzung sowohl der im Teil A als auch der 
im Teil B enthaltenen Reformen an.8

In der Frühjahrssession 2009 hat der Nationalrat die Vor-
lage als Erstrat beraten, wobei er gemäss Antrag seiner 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N) eine 
Eintretens- und Detaildiskussion nur zum Teil A durch-
führte. Der Teil B soll erst behandelt werden, wenn der 
Teil A von beiden Räten in der Schlussabstimmung ange-
nommen worden ist. Der Ständerat hat die Vorlage in der 
Sommersession 2009 beraten. Am 12.6.2009 haben bei-
de Räte das BG über die Mehrwertsteuer verabschiedet.9 
Gegenüber der bundesrätlichen Vorlage enthält dieses 
folgende Änderungen:

8  Für Einzelheiten s. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Ab-
schn. 1.6, FStR 2008, 312 f.

9  BBl 2009, 4407.
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 – Die Mindestumsatzgrenzen von Fr. 75 000, 
Fr. 150 000 und Fr. 250 000 für die Steuerpflicht wer-
den grundsätzlich auf Fr. 100 000 vereinheitlicht.

 – Ehrenamtlich geführte Sport- und Kulturvereine und 
gemeinnützige Institutionen sind bis zu einem Um-
satz von Fr. 150 000 von der Steuerpflicht befreit.

 – Wer unternehmerisch tätig ist, kann auf die Befrei-
ung von der Steuerpflicht, unabhängig von jeder 
Umsatzgrenze, verzichten, auch wenn beispielswei-
se in der Aufbauphase noch keine Umsätze erzielt 
werden.

 – Das Optionsrecht für die Versteuerung von ausge-
nommenen Leistungen wird ausgeweitet. Neu ist die 
Option in allen Bereichen für jedes Vertragsverhält-
nis und für die Versteuerung des Verkaufs oder der 
Vermietung von allen nicht für private Zwecke ge-
nutzten Immobilien uneingeschränkt möglich.

 – Der baugewerbliche Eigenverbrauch wird nicht 
mehr besteuert.

 – Der Empfang von Spenden führt nicht mehr zu einer 
Kürzung des Vorsteuerabzugs.

 – Die Margenbesteuerung, die heute vor allem bei Au-
to-Occasionshändlern und Antiquitätenhändlern An-
wendung findet, wird abgeschafft und durch ein Sys-
tem ersetzt, das einen so genannten fiktiven Vorsteu-
erabzug beim Kauf von Gegenständen, die für den 
Wiederverkauf im Inland bestimmt sind, erlaubt.

 – Der maximale Jahresumsatz für die Anwendung der 
Saldosteuersatzmethode wird von Fr. 3 Mio. auf  
Fr. 5 Mio. erhöht und die Frist für den Wechsel von 
der Saldosteuersatzmethode zur effektiven Abrech-
nungsmethode auf 1 Jahr verkürzt. Die effektive Ab-
rechnungsmethode muss während 3 Jahren beibehal-
ten werden. Weitere 16 000 Steuerpflichtige können 
damit von der vereinfachten Abrechnung profitieren.

 – Das Gesetz enthält bei der Inlandsteuer keine von der 
ESTV zwingend verlangten Formvorschriften für 
MWST-Belege mehr. Wie in den meisten andern Ver-
fahren gilt die Beweisfreiheit. Die Beweisführung 
über die rechtserheblichen Sachverhalte ist jedoch 
mit den bisher vorgeschriebenen MWST-Belegen für 
alle Beteiligten weitaus am einfachsten, weshalb die 
steuerpflichtige Person gegenüber der leistungser-
bringenden Person einen gesetzlichen Anspruch auf 
Ausstellung eines entsprechenden Belegs hat.

 – Die Steuerkontrollen haben neu eine abschliessende 
Wirkung. Sie sind innerhalb von 360 Tagen zu been-
den. Die Unternehmen erhalten zudem ein Anrecht 
auf Kontrollen, was die Rechtssicherheit erhöht.

 – Die relative Verjährungsfrist zur Festsetzung der 
Steuerforderung beträgt wie bis anhin 5 Jahre. Nach 
Unterbrechung dieser Frist durch Kontrollen und an-
dere auf die Steuerfestsetzung gerichtete schriftliche 
Erklärungen der ESTV beträgt die Verjährungsfrist 

neu 2 Jahre. Die absolute Verjährungsfrist wird von 
15 auf 10 Jahre reduziert.

 – Das Strafrecht der Mehrwertsteuer wird neu konzi-
piert. Die strafwürdigen Handlungen sind im Gesetz 
differenziert umschrieben; die Höhe der Strafe ist 
nach dem Unrechtsgehalt der einzelnen Tathandlun-
gen abgestuft.

 – Der heute fixe Verzugszinssatz von 5 % wird vom 
Eidg. Finanzdepartement periodisch den marktübli-
chen Verhältnissen angepasst.

 – Die Behörden erhalten mehr Spielraum, um Unter-
nehmen in schwieriger Lage die Steuer zu erlassen.

Die Referendumsfrist läuft bis zum 1.10.2009. Wird das 
Referendum nicht ergriffen, tritt das neue Mehrwertsteu-
ergesetz grundsätzlich am 1.1.2010 in Kraft. Vorbehalten 
bleibt das Inkrafttreten von Art. 34 Abs. 3 (Möglichkeit, 
das Geschäftsjahr als Steuerperiode heranzuziehen) und 
von Art. 78 Abs. 4 (Anspruch auf Durchführung einer 
Kontrolle), das vom Bundesrat bestimmt wird.

1.5 Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds

Am 19.11.2008 eröffnete der Bundesrat ein Vernehmlas-
sungsverfahren zur Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds, 
das bis 1.3.2009 dauerte. Ziel der Vorlage ist es, den Sold 
der Angehörigen von Milizfeuerwehren – in gleicher 
Weise wie den Militärsold, den Sold für Schutzdienst und 
das Taschengeld für Zivildienst – von den Steuern zu be-
freien.10 Die entsprechende Vorlage wird derzeit ausge-
arbeitet.

1.6 Ausgleich der Folgen der kalten Pro-
gression

Der Bundesrat hat am 6.3.2009 eine Botschaft zu einem 
rascheren Ausgleich der Folgen der kalten Progression 
bei der direkten Bundessteuer verabschiedet.11

Das geltende Recht sieht zwar einen Ausgleich der Fol-
gen der kalten Progression vor – nämlich dann, wenn sich 
die Teuerung seit dem letzten Ausgleich um 7 % erhöht 
hat –; die eher geringe Teuerung der letzten Jahre hat je-
doch zur Folge, dass es jeweils mehrere Jahre dauert, bis 
die Voraussetzungen für einen Ausgleich gegeben sind. 
Dieser Umstand führt dazu, dass das geltende Recht zu 
einer unstetigen Finanzplanung des Bundes beiträgt und 
immer wieder zu öffentlichen Diskussionen und Ände-
rungsvorschlägen führt. Mit Blick auf diese Nachteile 

10  Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
19.11.2008), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/  
00462/index.html?lang=de&msg-id=22995.

11  S. BBl 2009, 1657, und Medienmitteilung des Eidg. Finanzde-
partements (vom 6.3.2009), www.efd.admin.ch/aktuell/medi-
eninformation/00462/index.html?lang=de&msg-id=25688.
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der geltenden Regelung und aufgrund verschiedener par-
lamentarischer Vorstösse zu diesem Thema erachtet es 
der Bundesrat als sinnvoll, eine Neuregelung des Aus-
gleichs der Folgen der kalten Progression vorzuschlagen.

In der vorgängigen Anhörung wurden 2 Varianten für ei-
nen rascheren Ausgleich der Folgen der kalten Progres-
sion zur Diskussion gestellt: ein jährlicher Ausgleich und 
das Herabsetzen der Teuerungsschwelle auf 3 %. Der 
Grundsatz, dass die Folgen der kalten Progression künf-
tig rascher ausgeglichen werden sollen, fand in der An-
hörung allgemeine Zustimmung. Die Meinungen zur Art 
und Weise des künftigen Ausgleichs waren jedoch ge-
teilt.

Der Bundesrat schlägt nun konkret vor, die Folgen der 
kalten Progression künftig bei einer seit dem letzten Aus-
gleich kumulierten Teuerung von mind. 3 % auszuglei-
chen. Erstmals soll der Ausgleich für das Steuerjahr 2010 
erfolgen, sofern dieses Gesetz spätestens in der Sommer-
session 2009 verabschiedet wird und die Referendums-
frist unbenützt abgelaufen ist. Weiter schlägt der Bun-
desrat vor, die Anwendung des Postnumerando-Tarifs 
auch bei Kapitalleistungen aus der Vorsorge und die 
Kompetenzdelegation an das Eidg. Finanzdepartement 
betreffend die künftigen Anpassungen ebenfalls umzu-
setzen. Diese Änderungen sind in der Anhörung auf brei-
te Zustimmung gestossen.

Der Nationalrat hat die Vorlage als Erstrat in der Früh-
jahrssession 2009 beraten und ihr grundsätzlich zuge-
stimmt. Allerdings hat er – im Gegensatz zum Antrag des 
Bundesrats – entschieden, die kalte Progression jährlich 
auszugleichen und nicht erst dann, wenn sich der Landes-
index der Konsumentenpreise um 3 % erhöht hat.

Der Ständerat wird die Vorlage in einer Sondersession 
vom 10./11.8.2009, zusammen mit dem BG über die 
steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern12, bera-
ten.

1.7 Eidg. Volksinitiativen zum Bausparen

Am 29.9.2008 reichten die Schweiz. Gesellschaft zur 
Förderung des Bausparens sowie ein «Initiativkomitee 
eidg. Bausparinitiative» eine Volksinitiative ein, welche 
den Kantonen die Einführung eines steuerbegünstigten 
Bausparmodells auf der Basis des im Kanton Basel-
Landschaft praktizierten Modells ermöglichen soll. Zu-
sätzlich soll neu auch das Ansparen von Investitionska-
pital für energiesparende Sanierungsmassnahmen an be-
stehendem Wohneigentum steuerlich begünstigt werden.

12  S. Abschn. 1.1.

Auch der Hauseigentümerverband Schweiz reichte zu-
sammen mit weiteren Verbänden am 23.1.2009 eine 
Volksinitiative zum Bausparen («Eigene vier Wände 
dank Bausparen») ein.

Der Bundesrat hat sich am 25.2.2009 gegen die Volksin-
itiativen ausgesprochen und sieht auch von der Vorlage 
eines Gegenvorschlags ab. Nach seiner Ansicht soll 
selbst genutztes Wohneigentum nicht über einen weite-
ren steuerlichen Kanal gefördert werden. Im Rahmen des 
Vorsorgesparens übernähmen bereits die Vorbezüge aus 
den Säulen 2 und 3a die Aufgabe der Wohneigentumsför-
derung. Der Bundesrat hat das Eidg. Finanzdepartement 
beauftragt, für die beiden Volksinitiativen eine Botschaft 
auszuarbeiten.13

1.8 Eidg. Volksinitiative «Für faire Steuern. 
Stopp dem Missbrauch beim Steuer-
wettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initi-
ative)»

Am 6.5.2008 wurde die sog. Steuergerechtigkeits-Initia-
tive in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eingereicht. 
Sie sieht einerseits Mindeststeuersätze für höhere Ein-
kommen und Vermögen und anderseits das Verbot von 
degressiven Steuertarifen vor. Namentlich soll der 
Grenzsteuersatz der kantonalen und kommunalen Ein-
kommenssteuern zusammen für alleinstehende Personen 
mind. 22 % auf dem Teil des steuerbaren Einkommens 
betragen, der Fr. 250 000 übersteigt. In gleicher Weise 
soll für alleinstehende Personen der Grenzsteuersatz der 
kantonalen und kommunalen Vermögenssteuern zusam-
men mind. 5 ‰ auf dem Teil des steuerbaren Vermögens 
betragen, der Fr. 2 Mio. übersteigt. Für gemeinsam ver-
anlagte Paare und für alleinstehende Personen, die mit 
Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen zu-
sammen leben und deren Unterhalt zur Hauptsache be-
streiten, können die Betragsgrenzen erhöht werden. 
Auch sollen die Folgen der kalten Progression periodisch 
ausgeglichen werden.14

Mit Botschaft vom 6.3.2009 lehnt der Bundesrat diese 
Initiative ohne Gegenvorschlag ab.15 Nach seiner Auffas-
sung stellt die Initiative die kantonale Souveränität in 
Steuerbelangen und damit den Steuerwettbewerb in Fra-
ge. Die Annahme der Initiative würde nicht nur die Nied-
rigsteuerkantone, sondern alle Kantone betreffen. Je 

13  S. Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
25.2.2009), www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninfor-
mationen/00467/index.html?lang=de&msg-id=25552&print_
style=yes.

14  S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 1.8, FStR 2008, 
239.

15  BBl 2009, 1907, und Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepar-
tements (vom 6.3.2009), www.efd.admin.ch/aktuell/medienin-
formation/00462/index.html?msg-id=25692.
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nach gesetzlicher Umsetzung der Initiative wären auch 
tiefe und mittlere Einkommen direkt von der Initiative 
betroffen. Denn im Zuge der Umsetzung der Initiative 
könne Druck entstehen, die Steuertarife auch für Steuer-
pflichtige unterhalb der Einkommensgrenze anzupassen 
sowie die Sozialabzüge zwischen den Kantonen zu har-
monisieren. Der Handlungsspielraum der Kantone wür-
de dadurch massiv eingeschränkt. Zudem würde sich die 
Annahme der Initiative negativ auf die Standortattrakti-
vität des Landes auswirken.

Die Beeinträchtigung der Dynamik des Steuerwettbe-
werbs würde zudem die Vorteile des Steuerwettbewerbs 
schmälern. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Steuer-
wettbewerb durch einen Angebotswettbewerb ersetzt 
werde. Ein solcher würde sich bezüglich Effizienz und 
Transparenz negativ auf die Schweizer Volkswirtschaft 
auswirken.

1.9 Ersatzbeschaffung von selbstgenutztem 
Wohneigentum

Am 18.6.2004 hatte NR Rolf Hegetschweiler eine parla-
mentarische Initiative eingereicht, gemäss der in Art. 12 
Abs. 3 Bst. e StHG bei der Grundstückgewinnsteuer für 
den Steueraufschub bei Ersatzbeschaffungen mit nur 
teilweiser Reinvestition die relative Methode vorge-
schrieben werden soll. Die WAK-N beauftragte am 
21.1.2008 die ESTV mit der Erstellung eines Berichts für 
die Umsetzung der Initiative. Am 9.2.2009 nahm die 
WAK-N einen entsprechenden Vorentwurf für eine Revi-
sion des Steuerharmonisierungsgesetzes an und ent-
schied gleichzeitig, eine Vernehmlassung durchzufüh-
ren, bevor sie den Gesetzesentwurf ihrem Rat unterbrei-
tet. Die Vernehmlassungsfrist wurde am 7.4.2009 eröff-
net und dauerte bis zum 15.7.2009.

1.10 Eidg. Volksinitiative zur Eigenmiet-
wertbesteuerung («Sicheres Wohnen im 
Alter»)

Am 23.1.2009 reichte der Hauseigentümerverband 
Schweiz zusammen mit weiteren Verbänden neben der 
Volksinitiative zum Bausparen16 auch eine Volksinitiati-
ve zur Eigenmietwertbesteuerung ein. Diese Initiative 
will Rentnerinnen und Rentnern das Recht einräumen, 
den Eigenmietwert nicht mehr zu versteuern. Im Gegen-
zug könnten diese Personen die mit dem Wohneigentum 
verbundenen Schuldzinsen steuerlich nicht mehr geltend 
machen. Gemäss der Initiative sollen jedoch die jährli-
chen Unterhaltskosten bis zu einem Höchstbetrag von 
Fr. 4000 sowie die Kosten für Massnahmen, die dem 

16  S. Abschn. 1.7.

Energiesparen, dem Umweltschutz und der Denkmal-
pflege dienen, vollumfänglich abzugsberechtigt bleiben.

In der Frage der Wohneigentumsbesteuerung haben die 
eidg. Räte bereits vor längerer Zeit eine Motion gutge-
heissen, mit welcher der Bundesrat beauftragt wird, eine 
Vorlage mit dem Ziel auszuarbeiten, die Besteuerung des 
Eigenmietwerts des selbst bewohnten Wohneigentums 
auf allen Stufen aufzuheben. Die Schuldzinsen sowie die 
Unterhaltskosten sollen dabei in einem beschränkten 
Ausmass weiterhin abzugsfähig bleiben. Weitere Motio-
nen in dieser Frage wurden im laufenden Jahr einge-
reicht.

Am 17.6.2009 hat der Bundesrat in der Frage der Eigen-
mietwertbesteuerung einen Grundsatzentscheid gefällt. 
Er lehnt eine fakultative Befreiung von der Eigenmiet-
wertbesteuerung, beschränkt auf Rentnerinnen und Rent-
ner, ab, wie das von der Volksinitiative verlangt wird, an-
erkennt jedoch einen Handlungsbedarf. Mit einem indi-
rekten Gegenvorschlag will er die Besteuerung des Ei-
genmietwerts für alle Wohneigentümerinnen und Wohn-
eigentümer aufgeben und im Gegenzug die bisherigen 
Abzugsmöglichkeiten auf 2 Ausnahmen beschränken. 
Künftig sollen nur noch Hypothekarzinsen bei Erst-
erwerb sowie qualitativ hochwertige Energiespar- und 
Umweltschutzmassnahmen steuerlich berücksichtigt 
werden. Der Bundesrat hat das Eidg. Finanzdepartement 
beauftragt, eine entsprechende Botschaft auszuarbei-
ten.17

1.11 In der Sommersession 2009 behandelte 
Motionen und Initiativen

Der Nationalrat hat:
 – eine Kommissionsmotion für Steuereffizienz im Ge-

bäudesanierungsbereich angenommen;
 – eine Kommissionsmotion für Anreize für umfassen-

de energetische Sanierungen bei Privatliegenschaf-
ten angenommen;

 – eine Ständeratsmotion für mehr Effektivität und Ef-
fizienz bei den Steuerabzügen für energetische Ge-
bäudesanierungen überwiesen;

 – eine Ständeratsmotion zur Vereinfachung der Be-
steuerung natürlicher Personen überwiesen;

 – eine Ständeratsmotion zur Beseitigung steuerlicher 
Hemmnisse bei der Finanzierung von Konzernge-
sellschaften überwiesen;

 – eine Motion der FDP-Liberalen Fraktion für eine ra-
schere Amts- und Rechtshilfe angenommen;

17  S. Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
17.6.2009), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/ 
index.html?msg-id=27483.
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 – eine Motion der FDP-Liberalen Fraktion betr. Strate-
gie zur Stärkung des Finanzplatzes Schweiz abge-
lehnt.

Der Ständerat hat:
 – eine Nationalratsmotion für eine ökologische Steu-

erreform mit einer offeneren Formulierung ange-
nommen;

 – 2 Motionen zur Abschaffung des Eigenmietwerts 
und der Abzüge beim selbstgenutzten Wohneigen-
heim zur Präzisierung an die Kommission überwie-
sen;

 – eine Motion für die Steuerbefreiung von Vereinen 
angenommen;

 – mit der Beratung des Mehrwertsteuergesetzes18 still-
schweigend 16 Motionen und eine Zürcher Standes-
initiative zur Mehrwertsteuer erledigt.

2 Kantone

2.1 Aargau

Der Regierungsrat hat am 24.6.2009 die Botschaft für ei-
ne Teilrevision des Steuergesetzes beschlossen, mit der 
ausschliesslich Anpassungen ans StHG vorgenommen 
werden. Die Revision kann auf dem Dekretsweg erfolgen 
und bedarf deshalb nur einer Lesung im Parlament. Ins-
besondere sind Anpassungen an folgende Bundesrechts-
änderungen vorgesehen: Unternehmenssteuerreformge-
setz II (Inkraftsetzung: 1.1.2011), BG über die Vereinfa-
chung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die Einfüh-
rung der straflosen Selbstanzeige (Inkraftsetzung: 
1.1.2010), BG über Änderungen des Nachsteuerverfah-
rens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung 
auf dem Gebiet der direkten Steuern (Inkraftsetzung: 
1.1.2010), BG über die kollektiven Kapitalanlagen (In-
krafttreten: 1.1.2010), Abschaffung der Dumont-Praxis 
(rückwirkende Inkraftsetzung: 1.1.2009).

2.2 Appenzell Ausserrhoden

Der Regierungsrat hat am 12.8.2008 die Teilrevision 
2010 des Steuergesetzes zuhanden des Kantonsrats ver-
abschiedet.19 Geplant sind insbes. folgende Massnah-
men:

 – Senkung des Einkommenssteuertarifs für Verheira-
tete mit einem Einkommen bis Fr. 150 000 und für 
Alleinstehende bis Fr. 105 000, wobei die Entlastung 
im unteren Bereich der Einkommen am grössten ist 
und bis zu den genannten Einkommensgrenzen kon-

18  S. Abschn. 1.4.
19  S. www.ar.ch/steuerverwaltung – news.

tinuierlich abnimmt. Bei einem steuerbaren Einkom-
men von Fr. 50 000 erfolgt bei Verheirateten eine Re-
duktion von rd. 10 % und bei Alleinstehenden von  
rd. 4,5 %;

 – Erhöhung der Abzüge für Versicherungsprämien/
Sparzinsen für Verheiratete von Fr. 3800 auf Fr. 4200 
und für Alleinstehende von Fr. 1900 auf Fr. 2100 so-
wie für Kinder von Fr. 600 auf Fr. 700;

 – Erhöhung des Zweiverdienerabzugs auf 10 % der 
Nettoerwerbseinkünfte, mind. Fr. 2400 und max.  
Fr. 5000;

 – Erhöhung der Vermögensfreibeträge für Verheiratete 
von Fr. 100 000 auf Fr. 150 000, für Alleinstehende 
von Fr. 60 000 auf Fr. 75 000 und für Kinder von  
Fr. 20 000 auf Fr. 25 000;

 – Senkung des Vermögenssteuertarifs für Vermögen 
über Fr. 250 000 von 0,6 ‰ auf 0,55 ‰ einfache 
Steuer;

 – Anpassungen an das geänderte Bundesrecht: Unter-
nehmenssteuerreformgesetz II, BG über Änderun-
gen des Nachsteuerverfahrens und des Strafverfah-
rens wegen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der 
direkten Steuern, BG über die Vereinfachung der 
Nachbesteuerung in Erbfällen und die Einführung 
der straflosen Selbstanzeige, Gaststaatgesetz.

In der 1. Lesung vom 27.10.2008 hat der Kantonsrat die 
Teilrevision 2010 des Steuergesetzes beraten und dem 
Entwurf grundsätzlich zugestimmt. Die Abzüge für Ver-
sicherungsprämien/Sparzinsen wurden entgegen dem re-
gierungsrätlichen Vorschlag für Verheiratete auf neu  
Fr. 4000, für Alleinstehende auf Fr. 2000 und für Kinder 
auf Fr. 1000 festgelegt. Die Vorlage unterstand in der 
Folge bis am 28.11.2008 der Volksdiskussion.

Der Regierungsrat hat die Vorlage für die 2. Lesung ver-
abschiedet, aber noch nicht publiziert. Der Versand an 
den Kantonsrat erfolgt erst nach der Sommerpause. Die 
Änderungen sollen grundsätzlich am 1.1.2010 in Kraft 
treten.

2.3 Basel-Landschaft

Die Teilrevision des Erbschafts- und Schenkungssteuer-
gesetzes, die Entlastungen und Vereinfachungen bringen 
soll20, wurde vom Landrat am 7.5.2009 zwar beschlos-
sen, unterliegt aber der Volksabstimmung am 27.9.2009.

Das Gleiche gilt für die vom Landrat am 25.6.2009 gut-
geheissene Änderung des Steuergesetzes, welche die  
auf Bundesebene beschlossene Unternehmenssteuer-
reform  II umsetzen soll – inklusive der Anrechnung der 

20  S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.3, FStR 2008, 
315.
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Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer auf Kantonsebene. 
Für die Baselbieter Gemeinden soll diese Anrechnung 
hingegen fakultativ sein. Über die Vorlage wird in der 
Volksabstimmung vom 27.9.2009 entschieden.

2.4 Basel-Stadt

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat am 9.9.2008 ei-
nen Gesetzesentwurf betreffend Neuorganisation der 
Steuergerichtsbarkeit unterbreitet. Dabei soll das bishe-
rige, zweistufige kantonale Justizverfahren mit der Steu-
errekurskommission als 1. und dem Verwaltungsgericht 
als 2. Instanz durch ein einstufiges Verfahren mit einem 
Steuergericht als einziger kantonaler Instanz ersetzt wer-
den. Das Steuergericht soll organisatorisch beim Appel-
lationsgericht angegliedert werden, dort jedoch als ei-
genständiges Spezialgericht mit 2 Appellationsgerichts-
präsidenten als Vorsitzenden und 10 vom Regierungsrat 
ernannten nebenamtlichen Steuerrichtern tätig sein. Ent-
scheide des Steuergerichts sollen direkt beim Bundesge-
richt angefochten werden können. Mit der Neugestaltung 
der Steuerjustiz soll der Instanzenzug verkürzt und ver-
einfacht, gleichzeitig aber das bewährte System mit vom 
Regierungsrat gewählten Steuerspezialisten als Fach-
richtern beibehalten werden.

Die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) 
des Grossen Rats hat den Gesetzesentwurf geprüft und 
diskutiert. Sie hat am 14.1.2009 einstimmig beschlossen, 
dem Grossen Rat zu beantragen, dass der Gesetzesent-
wurf zur Überarbeitung an die Regierung zurückzuwei-
sen sei. Unter anderem wurde geltend gemacht, dass die 
Frage der Verfassungsmässigkeit des neuen Steuerge-
richts vorgängig sorgfältig abgeklärt werden müsse. Die 
Kommission sieht zudem bei einer Verkürzung des 
Rechtsmittelwegs und gleichzeitiger Teilprofessionali-
sierung die mögliche Gefahr einer Qualitätseinbusse der 
Rechtsprechung. Als weiteres Argument für die Rück-
weisung wurden die jährlichen Mehrkosten angeführt, 
die das vorgeschlagene Steuergericht zur Folge hätte. 
Ausserdem sieht die Kommission in der Liberalisierung 
der Vertretung vor Gericht eine mögliche Gefährdung im 
Bereich des Konsumentenschutzes, wenn auch Nichtan-
wältinnen und -anwälte Klientinnen und Klienten vertre-
ten dürfen.21

Der Grosse Rat hat am 22.4.2009 einstimmig beschlos-
sen, diesen Gesetzesentwurf an den Regierungsrat zu-
rückzuweisen.

Am 21.4.2009 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat ei-
nen Entwurf zur Änderung des Steuergesetzes überwie-
sen. Hauptpunkt der Vorlage bildet die Umsetzung der 

21  S. www.grosserrat.bs.ch/dokumente/000000410968.pdf.

vom Bund beschlossenen Unternehmenssteuerreform II 
(allerdings ohne Teilbesteuerung der Dividenden aus 
qualifizierten Beteiligungen und ohne Anrechnung der 
Gewinn- an die Kapitalsteuer). Die Gesetzesvorlage 
sieht des Weiteren die Übernahme der bundesrechtlichen 
Vorgaben zur vereinfachten Nachbesteuerung in Erbfäl-
len und zur straflosen Selbstanzeige, die Abschaffung 
der Dumont-Praxis und die Anpassung verschiedener 
Bestimmungen an das Gaststaatgesetz vor. Vorgeschla-
gen wird mit dem Gesetzesentwurf schliesslich die Mög-
lichkeit der Amtshilfe an Verwaltungs- und Gerichtsbe-
hörden anderer Kantone sowie die Vorverlegung des Fäl-
ligkeitstermins für den Bezug der periodischen Steuern 
vom 31.5. auf den 31.3. des der Steuerperiode folgenden 
Kalenderjahrs.

Die Neuerungen sollen mit der Rechtskraft der Gesetzes-
vorlage bzw. je nach Bundesvorgaben auf die Steuerpe-
riode 2010 oder 2011 in Vollzug gehen. Gesetzesentwurf 
und Ratschlag sind im Internet einsehbar.22

2.5 Bern

Der Regierungsrat hat am 19.12.2008 das Vernehmlas-
sungsverfahren zur Teilrevision des Steuergesetzes er-
öffnet. Im Wesentlichen geht es um folgende Punkte:

 – Verhinderung, dass (ehemalige) Sozialhilfeempfan-
gende nach dem Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
bei bescheidenem Einkommen unter Umständen 
schlechter gestellt sind als von der Sozialhilfe unter-
stützte Personen: Hierzu sollen das Existenzmini-
mum mittels Abzugs für bescheidene Einkommen 
teilweise steuerbefreit und die Sozialhilfeleistungen 
im Gegenzug der Besteuerung unterstellt werden. Zu 
Letzterem hat der Grosse Rat am 20.1.2009 die vom 
Regierungsrat ausgearbeitete Standesinitiative na-
hezu einstimmig angenommen. Notwendig ist näm-
lich eine Änderung von Bundesrecht. Damit soll sich 
die Besteuerung konsequent an der Rechtsgleichheit 
und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orien-
tieren.

 – Milderung von unerwünschten Nebeneffekten des 
Zweitwohnungsbaus: Der Regierungsrat schlägt vor, 
bei Liegenschaften, die nicht als Wohnsitz dienen, 
den höheren Eigenmietwert, wie er für die direkte 
Bundessteuer gilt, an Stelle des kantonalen Eigen-
mietwerts heranzuziehen.

 – Bei der Einkommenssteuer soll neu die Überlassung 
einer Liegenschaft zu einem Vorzugsmietzins an ei-
ne nahestehende Person der Selbstnutzung einer Lie-
genschaft gleichgestellt werden.

22  S. www.steuerverwaltung.bs.ch/stgg-gesetzesmaterialien.htm.
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 – Ausgleich der kalten Progression: Der Regierungsrat 
stellt im Rahmen der Vernehmlassung 3 verschiede-
ne Modelle für den Ausgleich der kalten Progression 
zur Auswahl.

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Unternehmens-
steuerreform II, BG über Änderungen des Nachsteu-
erverfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuer-
hinterziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern, 
BG über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbst-
anzeige, Gaststaatgesetz.

Die Vernehmlassung dauerte bis 19.3.2009. Der Regie-
rungsrat wird im August 2009 entscheiden, welche Revi-
sionspunkte er dem Grossen Rat vorlegen will.

Die beiden Lesungen im Grossen Rat sollen in der No-
vembersession 2009 und in der Märzsession 2010 erfol-
gen. Die Teilrevision soll auf den 1.1.2011 in Kraft ge-
setzt werden. Die Vorlage ist im Internet einsehbar.23

2.6 Genf

Der Grosse Rat hat am 10.10.2008 das Gesetz 10 247 ver-
abschiedet24, das aufgrund der Unternehmenssteuerre-
form II – inkl. der dringenden Anpassungen bei der Un-
ternehmensbesteuerung – verschiedene Steuergesetze 
ändert. Im Wesentlichen geht es um Folgendes:

 – Besteuerung der immateriellen Güter und des be-
weglichen Vermögens im Geschäftsvermögen zu 
dem für die Einkommenssteuer massgeblichen Wert;

 – Anpassung an die Neuerungen betr. indirekte Teilli-
quidation und Transponierung;

 – Teilbesteuerung der Dividenden in der gleichen Wei-
se wie bei der direkten Bundessteuer: Besteuerung 
zu 60 % bei Beteiligungen im Privatvermögen und zu 
50 % bei Beteiligungen im Geschäftsvermögen;

 – hinsichtlich der Besteuerung der Liquidationsgewin-
ne soll eine analoge Lösung wie bei der direkten 
Bundessteuer gewählt werden, d. h., es soll der Teil 
der realisierten stillen Reserven besteuert werden, 
der den zulässigen Einkaufsbeitrag in die 2. Säule 
übersteigt. Nur 1/5 dieses übersteigenden Betrags 
soll für die Bestimmung des Steuersatzes massge-
bend sein.

In der Volksabstimmung vom 17.5.2009 wurde das Ge-
setz 10 247 angenommen. Der Staatsrat hat beschlossen, 
die Teilbesteuerung der Dividenden rückwirkend per 
1.1.2009 in Kraft zu setzen.

Der Grosse Rat hat am 19.3.2009 das Gesetz 10 218 ver-
abschiedet. Die Gewinnsteuer soll an die Kapitalsteuer 

23  S. www.be.ch/web/kanton-mediencenter-mm-detail.htm?id=8523.
24  S. www.geneve.ch/fao/2008/doc/20081020.pdf.

angerechnet werden, wobei die Reduktion der Kapital-
steuer aber max. Fr. 8500 betragen soll. Die Reduktion 
wird sich auf die Berechnung der kantonalen Zuschläge 
auswirken, nicht aber auf die Steuer, die zugunsten der 
Gemeinden erhoben wird. Das Gesetz untersteht dem ob-
ligatorischen Referendum. Die Volksabstimmung über 
die Vorlage findet am 27.9.2009 statt.

Der Grosse Rat hat am 12.6.2009 ein neues Gesetz über 
die Besteuerung der natürlichen Personen angenommen 
(Gesetz 10 199). Im Wesentlichen geht es um Folgendes:

 – Neuordnung der gegenwärtig 5 Gesetze über die Be-
steuerung der natürlichen Personen (betr. Einkom-
men und Vermögen) mit diversen Aktualisierungen;

 – Einführung eines Stufentarifs bei der Einkommens-
steuer anstelle der gegenwärtigen, wenig transparen-
ten mathematischen Formel;

 – Ersatz des Doppeltarifs durch einen Einheitstarif mit 
Vollsplitting;

 – Abschaffung des Systems des Rabatts auf der Ein-
kommenssteuer, dafür Einführung eines Abzugs von 
Fr. 500 bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten und  
eines Kinderbetreuungskostenabzugs von max. 
Fr. 4000 pro Kind bis zum Alter von 12 Jahren. Ab-
gesehen von der Tatsache, dass der gegenwärtige zu-
sätzliche Rabatt für die Kinderbetreuung abgeschafft 
wird, soll der Abzug der effektiven Kosten neu nicht 
mehr auf Einelternfamilien beschränkt sein. Zudem 
ist ein Abzug für Familienlasten vorgesehen (Fr. 9000 
im Jahr 2010 und Fr. 10 000 ab dem Jahr 2011). Und 
schliesslich soll ein degressiver Abzug für alleinste-
hende AHV/IV-Rentner/innen von max. Fr. 10 000 
eingeführt werden und für ein AHV/IV-Rentnerpaar 
von max. Fr. 11 500.

 – Steuerfreiheit der altrechtlichen Renten aus der 
2. Säule im Umfang von 20 % (analog zum System 
bei der direkten Bundessteuer);

 – Begrenzung des Abzuges für die Krankenkassen- 
und Unfallversicherungsprämien auf einen Betrag, 
der dem Doppelten der durchschnittlichen kantona-
len Prämie für die obligatorische Krankenpflegever-
sicherung (inkl. Unfallversicherung) entspricht, 
welche vom Bundesamt für Gesundheit pro Alters-
klasse der Versicherten festgesetzt wird. Derzeit ist 
der Abzug unbegrenzt.

 – Senkung des Selbstbehalts bei den Krankheitskosten 
von 1 % auf 0,5 % des Nettoeinkommens;

 – Begrenzung der kantonalen und kommunalen Ein-
kommens- und Vermögenssteuern auf 60 % des steu-
erbaren Nettoeinkommens (ab 2011). Findet eine 
Reduktion statt, so wird diese auf die Vermögens-
steuer angerechnet.

Das Gesetz 10 199 sieht auch eine Koordinationsbestim-
mung mit dem oben erwähnten Gesetz 10 247 vor, indem 
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es für die Bestimmungen der natürlichen Personen, die 
aus der Unternehmenssteuerreform II herrühren – mit 
Ausnahme der Bestimmungen über die Milderung der 
Dividendenbesteuerung und über die dringenden Mass-
nahmen – , die Inkraftsetzung auf den 1.1.2011 vorsieht.

Sofern das Gesetz 10 199 in der Volksabstimmung vom 
27.9.2009 angenommen wird, soll es auf den 1.1.2010 in 
Kraft treten.

2.7 Glarus

Die Landsgemeinde hat am 3.5.2009 der Teilrevision des 
Steuergesetzes unverändert zugestimmt. Es betrifft dies:

 – Vollzug der Unternehmenssteuerreform II (Übernah-
me der Bestimmungen in das kantonale Recht – mit 
Ausnahme der Teilbesteuerung, da der Kanton vor-
läufig am Teilsatzverfahren festhält; Inkrafttreten 
der übrigen Bestimmungen analog zum Bund);

 – Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen 
und Einführung der straflosen Selbstanzeige (In-
krafttreten analog zum Bund);

 – Entlastung der natürlichen Personen, insbes. von Fa-
milien (mit Einführung eines Teilsplittings), auf den 
1.1.2010;

 – Reduktion der Steuern auf Kapitalabfindungen mit 
Vorsorgecharakter, auf den 1.1.2010;

 – Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer, 
auf den 1.1.2010.

Die Revision führt zu einem Steuerausfall von rd. Fr. 20 
Mio. für Kanton und Gemeinden. Dies entspricht gut 
10 % des Ertrags aus direkten Steuern.

Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 9.6.2009 den 
Memorialantrag eines Bürgers betreffend Senkung des 
Vermögenssteuertarifs von 3 ‰ auf 2 ‰ für zulässig und 
erheblich erklärt. Der Antrag ist spätestens an der über-
nächsten Landsgemeinde zu behandeln (Mai 2011).

2.8 Graubünden

Der Grosse Rat hat am 18.6.2009 die Teilrevision des 
Steuergesetzes beraten und mit wenigen Änderungen ge-
genüber der regierungsrätlichen Botschaft verabschie-
det. Die wesentlichen Revisionspunkte können wie folgt 
zusammengefasst werden:

 – Wechsel zu einer proportionalen Gewinnsteuer von 
5,5 % einfache Steuer (heute: progressiver Tarif mit 
Maximum von 7 %);

 – Reduktion der Vermögenssteuer durch Erhöhung der 
Steuerfreibeträge (Fr. 63 000 für Alleinstehende, 
Fr. 126 000 für Ehepaare und Fr. 25 000 für Kinder, 
für die ein Kinderabzug gewährt wird) sowie Reduk-
tion der Maximalbelastung von 2,25 ‰ auf 1,75 ‰;

 – Erhöhung der Kinderabzüge auf Fr. 6000 (Vorschul-
alter), Fr. 9000 (minderjährig und in Ausbildung) 
und Fr. 18 000 (in Ausbildung mit auswärtigem Wo-
chenaufenthalt);

 – Erhöhung des maximalen Abzugs für die externe 
Kinderbetreuung von Fr. 6000 auf Fr. 10 000;

 – rascherer Ausgleich der kalten Progression: Anpas-
sung schon bei einer Grenze von 3 % (nicht erst bei 
10 % wie im geltenden Recht);

 – Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, um Inkas-
sodienstleistungen für Dritte (Kanton, Gemeinden, 
Kreise, Gerichte etc.) anbieten zu können;

 – Abschaffung der Dumont-Praxis auf den gleichen 
Zeitpunkt wie im DBG;

 – Anpassungen an das harmonisierte Bundessteuer-
recht: Unternehmenssteuerreform II, BG über Ände-
rungen des Nachsteuerverfahrens und des Strafver-
fahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet 
der direkten Steuern, BG über die Vereinfachung der 
Nachbesteuerung in Erbfällen und die Einführung 
der straflosen Selbstanzeige, Gaststaatgesetz.

Die Steuerausfälle werden inkl. des Ausgleichs der kal-
ten Progression für Kanton und Gemeinden auf je Fr. 43 
Mio. geschätzt. Die Vorlage kann im Internet eingesehen 
werden.25 Die Referendumsfrist läuft bis zum 23.9.2009.

Sollte das Referendum ergriffen werden, würde die Ab-
stimmung am 29.11.2009 stattfinden. Die Teilrevision 
soll auf den 1.1.2010 in Kraft treten; die Anpassungen an 
die Unternehmenssteuerreform II werden auf 2011 in 
Kraft treten.

2.9 Luzern

Der Kantonsrat setzt mit der von ihm verabschiedeten 
Steuergesetzrevision 2011 die Politik der kontinuierli-
chen Steuerentlastungen zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit des Kantons Luzern fort. Er hat insbes. folgen-
de Änderungen des Steuergesetzes beschlossen:

 – Halbierung der Gewinnsteuer: Nach der auf 2010  
beschlossenen Senkung der Gewinnsteuer um 25 % 
wird diese auf 2012 nochmals halbiert. Der Kanton 
Luzern wird damit ab 2012 mit einer Gewinnsteuer-
belastung von rd. 4,3 % - 6,5 % (je nach Gemeinde) 
den ersten Rang unter den Kantonen einnehmen.

 – Entlastung des Mittelstands bei der Einkommens-
steuer und Ausgleich der kalten Progression: Die 
mittleren Einkommen werden nochmals spürbar ent-
lastet. Gleichzeitig wird im Hinblick auf den Stand-
ortwettbewerb eine Abflachung des Progressions-

25  S. www.kantonsamtsblatt.ch/amtliches/doks/2009/2392-2426.
pdf.
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verlaufs bei den höheren Einkommen vorgenommen. 
Zudem wird die kalte Progression beim Tarif und bei 
den Abzügen vorzeitig ausgeglichen.

 – Schaffung eines generellen Kinderbetreuungsab-
zugs: Für die Eigenbetreuung der Kinder können neu 
Fr. 2000 abgezogen werden. Fremdbetreuungskos-
ten für Kinder können nur so weit geltend gemacht 
werden, als sie den generellen Kinderbetreuungsab-
zug von Fr. 2000 übersteigen. Der generelle Kinder-
betreuungsabzug und der Fremdbetreuungskosten-
abzug werden für Kinder bis 15 Jahre gewährt. Bei 
Fremdbetreuung infolge Berufstätigkeit wird der 
Abzug gesamthaft im Maximum Fr. 6700 betragen.

 – Höchstbelastung: Die Bestimmungen über die steu-
erliche Höchstbelastung der natürlichen Personen 
werden vereinfacht und den gesenkten Steuern ange-
passt.

 – Gleichstellung von Stief- und Pflegekindern mit 
Nachkommen bei der Erbschaftssteuer: Die nicht 
mehr zeitgemässe Schlechterstellung von Stief- und 
Pflegekindern gegenüber den leiblichen Nachkom-
men bei der Erbschaftssteuer wird beseitigt.

 – Einsicht in Steuerdaten: Die öffentliche Auflage des 
Steuerregisters sowie die Auskunftserteilung über 
die Steuerfaktoren werden vorab aus Gründen des 
vermehrten Persönlichkeitsschutzes abgeschafft.

 – Änderung des Handänderungssteuergesetzes: Neu 
erfolgt die Berechnung der Handänderungssteuer 
nur noch bei Rechtsgeschäften unter nahestehenden 
Personen auf der Grundlage des sog. subsidiären 
Handänderungswerts (Katasterwert bei nichtland-
wirtschaftlichen Grundstücken bzw. um 200 % er-
höhter Katasterwert bei landwirtschaftlichen Grund-
stücken, die nicht in der Bauzone liegen). Bei Rechts-
geschäften unter unabhängigen Dritten wird dagegen 
die Berechnung der Handänderungssteuer aufgrund 
des vereinbarten Kaufpreises vorgenommen.

 – Änderung des Grundstückgewinnsteuergesetzes: 
Grundstückgewinne ausserkantonaler Liegen-
schaftshändlerinnen und -händler werden neu nicht 
mehr der Grundstückgewinnsteuer, sondern der or-
dentlichen Einkommens- oder Gewinnsteuer unter-
liegen. Ferner wird die Bestimmung über den Steu-
eraufschub bei der Ersatzbeschaffung land- und 
forstwirtschaftlicher Grundstücke gelockert. Die 
Einschränkung des Steueraufschubs im Verhältnis 
der ertragsmässigen Gleichwertigkeit des veräusser-
ten Grundstücks zum Ersatzgrundstück wird aufge-
geben.

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Die notwendige 
Anschlussgesetzgebung in den Bereichen Unterneh-
menssteuerreform II (u. a. Milderung der Doppelbe-
lastung von Personen mit massgeblichen Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften, 

erleichterte Liquidation bei Selbständigerwerben-
den, aber keine Anrechnung der Gewinnsteuer an die 
Kapitalsteuer), kollektive Kapitalanlagen, Nachsteu-
er- und Steuerstrafverfahren, Nachbesteuerung in 
Erbfällen und straflose Selbstanzeige, Gaststaatge-
setz sowie Abzug der Instandstellungskosten für neu 
erworbene Liegenschaften (Abschaffung der Du-
mont-Praxis) wird im kantonalen Recht umgesetzt.

Gegen die Steuergesetzrevision 2011 ist das Referendum 
ergriffen worden. Die Volksabstimmung findet am 
27.9.2009 statt. Unter Vorbehalt der Zustimmung durch 
die Stimmberechtigten treten die Änderungen grundsätz-
lich am 1.1.2011 in Kraft. Die Halbierung der Gewinn-
steuer tritt am 1.1.2012 in Kraft. Für einzelne Bestimmun-
gen legt der Regierungsrat das Inkrafttreten noch fest.

2.10 Nidwalden

Der Regierungsrat hat am 10.3.2009 eine Teilrevision 
des Steuergesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Die 
Regierung handelt damit im Rahmen der Legislaturziele 
2008 - 2011, welche vorsehen, dass der Kanton Nidwal-
den zu den 3 steuergünstigsten Kantonen der Schweiz 
zählen soll. Im Wesentlichen ist Folgendes geplant:

 – Senkung des Maximalsteuersatzes bei der Einkom-
menssteuer von 3 % auf 2,85 %;

 – Einführung eines Kinderabzugs von Fr. 3000 für die 
Eigenbetreuung;

 – Senkung der festen Gewinnsteuer für juristische Per-
sonen von 9 % auf 6 %;

 – Senkung der festen Kapitalsteuer für juristische Per-
sonen von 1 ‰ auf 0,1 ‰;

 – Wechsel bei der Milderung der wirtschaftlichen 
Doppelbelastung vom Teilsatzverfahren zum Teilbe-
steuerungsverfahren, wobei neu Einkünfte aus Be-
teiligungen sowohl im Privat- als auch im Geschäfts-
vermögen zu 50 % steuerbar sein sollen, falls die Be-
teiligungsquote mind. 5 % beträgt oder einen Ver-
kehrswert von mind. Fr. 5 Mio. ausmacht;

 – Senkung der Vermögenssteuer auf qualifizierten Be-
teiligungen auf 0,125 ‰;

 – Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
bei der Unternehmensnachfolge;

 – Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
für Eltern sowie Stiefeltern und Pflegeeltern;

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Gaststaatgesetz, 
Unternehmenssteuerreformgesetz II, BG über die 
steuerliche Behandlung von Instandstellungskosten 
bei Liegenschaften (Abschaffung der Dumont-Pra-
xis), BG über die Vereinfachung der Nachbesteue-
rung in Erbfällen und die Einführung der straflosen 
Selbstanzeige.
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Die Vernehmlassungsfrist dauerte bis 19.6.2009. Zurzeit 
werden die Ergebnisse ausgewertet. Die Teilrevision soll 
per 1.1.2011 in Kraft treten.

2.11 Schaffhausen

Der Kantonsrat hat am 16.3.2009 folgende Geschäfte be-
handelt:

 – Ausgleich der Folgen der kalten Progression: Der 
Kantonsrat hat dem Ausgleich zugestimmt. Dieser 
erfolgt per 1.1.2010.

 – Volksinitiative zur Einreichung einer Standesinitia-
tive «Die Bierdeckel-Steuererklärung» (vergleich-
bar mit Easy Swiss Tax): Der Kantonsrat hat die Ini-
tiative den Stimmberechtigten zur Ablehnung emp-
fohlen. Die Volksabstimmung findet am 27.9.2009 
statt.

 – Volksinitiative «Schluss mit der Diskriminierung der 
klassischen Familie» (Abschaffung des Kinderbe-
treuungsabzugs und Umlegung der dadurch erzielten 
Mehrsteuern auf den Kinderabzug): Der Kantonsrat 
hat die Initiative den Stimmberechtigten zur Ableh-
nung empfohlen. Die Volksabstimmung findet am 
27.9.2009 statt.

Der Kantonsrat hat am 18.5.2009 eine Motion der SP-
AL-Fraktion, mit der die Abschaffung der Pauschalbe-
steuerung verlangt wurde, als nicht erheblich erklärt. SP, 
AL und Gewerkschaftsbund wollen nun die Abschaffung 
über die Lancierung einer Volksinitiative erreichen.

2.12 Schwyz

In der Volksabstimmung vom 17.5.2009 wurde die Teil-
revision des Steuergesetzes mit einem Ja-Stimmenanteil 
von fast 68 % klar angenommen. Beschlossen wurden 
damit im Wesentlichen folgende Änderungen:

 – teilweiser Ausgleich der kalten Progression im Um-
fang von mind. 5 %;

 – Erhöhung des Kinderabzugs auf Fr. 9000 bzw. 
Fr. 11 000;

 – Senkung des Gewinnsteuersatzes auf 2,25 % (einfa-
che Steuer);

 – Umgestaltung der Kapitalsteuer der juristischen Per-
sonen zu einer Minimalsteuer.

Die Teilrevision tritt grundsätzlich auf den 1.1.2010 in 
Kraft. Ein Jahr später treten diejenigen Neuerungen im 
Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform II in 
Kraft, die bei den kantonalen Steuern und der direkten 
Bundessteuer gleichzeitig umgesetzt werden müssen.

Gegen den Beschluss des Kantonsrats, die SVP-Volksin-
itiative «Steuerentlastung für Erziehungsarbeit in der Fa-
milie» für ungültig zu erklären und der Volksabstimmung 

nicht zu unterbreiten, wurde Beschwerde ans Bundesge-
richt erhoben.

2.13 Solothurn

Der Regierungsrat hat am 30.6.2009 eine Vorlage zur 
Teilrevision des Steuergesetzes in die Vernehmlassung 
gegeben. Hauptpunkte der Vorlage bilden die notwendi-
gen Anpassungen an das neue Bundesrecht, insbesondere 
die Unternehmenssteuerreform II, das EMRK-konforme 
Strafverfahren, die erleichterte Nachbesteuerung in Erb-
fällen und die straflose Selbstanzeige. Soweit bei der Un-
ternehmenssteuerreform II für die Kantone ein gesetzge-
berischer Freiraum besteht, schlägt der Regierungsrat 
vor:

 – Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung: 
Wechsel vom Halbsatzverfahren zur Teilbesteuerung 
analog zur direkten Bundessteuer. Erträge aus mass-
geblichen Beteiligungen von mind. 10 % sollen im 
Privatvermögen zu 60 %, im Geschäftsvermögen zu 
50 % besteuert werden.

 – Die Gewinnsteuer soll an die Kapitalsteuer der juris-
tischen Personen angerechnet werden.

 – Bei der definitiven Aufgabe der selbständigen Er-
werbstätigkeit soll der Liquidationsgewinn, der 
nicht zur Vorsorge verwendet wird, für die Bestim-
mung des Steuersatzes durch 4 dividiert werden. 
Vorgesehen ist dabei aber ein Mindestsatz von 4 %.

Die Vorlage enthält ausserdem folgende Neuerungen:
 – Mindeststeuer für Kapitalgesellschaften und Genos-

senschaften von Fr. 200 bei persönlicher Zugehörig-
keit, von Fr. 100 bei nur wirtschaftlicher Zugehörig-
keit (je einfache Staatssteuer);

 – Angleichung des Einspracheverfahrens für die 
Staatssteuer an jenes der direkten Bundessteuer;

 – Einführung der Lohnmeldepflicht für Arbeitgeber;
 – Erfassen von Leistungen aus Lebensversicherungen 

im Todesfall, die nicht der Einkommenssteuer unter-
liegen, mit der Erbschaftssteuer;

 – Befreiung von erbrechtlichen Zuwendungen und 
Schenkungen an Eltern von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer.

Die Vorlage, die auf den 1.1.2011 in Kraft treten soll, 
rechnet mit Mindererträgen von rd. Fr. 7,6 Mio. für den 
Kanton und von Fr. 9 Mio. für die Einwohnergemeinden. 
Die Vernehmlassung dauert bis zum 30.9.2009. Weitere 
Entlastungen im Umfang von Fr. 12 Mio. für den Kanton 
und von Fr. 14 Mio. für die Gemeinden, die mit der letz-
ten Revision beschlossen worden sind, werden 2012 in 
Kraft treten.

Ebenfalls am 30.6.2009 hat der Regierungsrat mit einer 
Verordnungsänderung beschlossen, die Dumont-Praxis 
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auf kantonaler Ebene gleichzeitig mit der direkten Bun-
dessteuer auf den 1.1.2010 aufzuheben.

Die Volksinitiative des kantonalen Hauseigentümerver-
bandes «Willkommen im Kanton Solothurn – Ja zur steu-
erfreien Handänderung von selbst genutztem Wohnei-
gentum» will den Erwerb von Grundstücken als dauernd 
und ausschliesslich selbst genutztes Wohneigentum von 
der Handänderungssteuer befreien.26 In der Mai-Session 
hat der Kantonsrat die Initiative abgelehnt. Entgegen 
dem Antrag des Regierungsrats verzichtet er aber darauf, 
dem Volk einen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Die 
Volksabstimmung findet am 29.11.2009 statt.

2.14 St.Gallen

Der Kantonsrat hat am 21.4.2009 der von der CVP lan-
cierten Gesetzesinitiative «50 % mehr Kinderabzüge!» 
zugestimmt27 und den von der Regierung unterbreiteten 
Gegenvorschlag28 abgelehnt. Demnach werden die Kin-
derabzüge erhöht, und zwar für noch nicht schulpflichti-
ge Kinder von Fr. 4800 auf Fr. 7200 und für Kinder in 
schulischer oder beruflicher Ausbildung von Fr. 6800 auf 
Fr. 10 200. Die Referendumsfrist ist am 15.6.2009 unbe-
nutzt abgelaufen. Der entsprechende VII. Nachtrag zum 
Steuergesetz soll auf den 1.1.2010 in Kraft treten.

Ausserdem hat der Kantonsrat am 3.6.2009 den  
VI. Nachtrag zum Steuergesetz erlassen. Es geht dabei 
im Wesentlichen um folgende Änderungen:

 – Erhöhung des Abzuges für Kinderfremdbetreuungs-
kosten von max. Fr. 5000 auf max. Fr. 7500;

 – Anwendung des reduzierten Einkommenssteuerta-
rifs bereits auf den 1.1.2010 statt wie ursprünglich 
vorgesehen auf den 1.1.2011;

 – rascherer Ausgleich der kalten Progression (Anpas-
sungsvorschlag der Regierung an den Kantonsrat be-
reits bei einer Änderung des Landesindex der Konsu-
mentenpreise um wenigstens 3 % statt wie bisher 
8 %);

 – Anpassungen an Bundesrecht: Gaststaatgesetz, BG 
über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erb-
fällen und die Einführung der straflosen Selbstanzei-
ge, BG über die steuerliche Behandlung von Instand-
stellungskosten bei Liegenschaften;

 – Senkung der Bandbreite bei der Grundsteuer von bis-
her 0,3 ‰ - 1,0 ‰ auf 0,2 ‰ - 0,8 ‰ des massgeben-
den Grundstückwerts.

26  S. Gesetzgebungs-Agenda 2009/2, Abschn. 2.13, FStR 2009, 
159.

27  S. www.sg.ch – Publikationen & Services – Publikationen – 
ABl Nr. 19 vom 4.5.2009, 1309.

28  S. Gesetzgebungs-Agenda 2009/2, Abschn. 2.14, FStR 2009, 
159.

Die Referendumsfrist läuft bis zum 27.7.2009. Die Än-
derungen sollen am 1.1.2010 in Kraft treten.

2.15 Tessin

Der Grosse Rat hat am 3.6.2009 eine Senkung des Ge-
winnsteuertarifs auf 8,5 % des Reingewinns beschlossen. 
Diese Gesetzesänderung soll ab Steuerperiode 2010 gel-
ten. Gegen die Vorlage ist das Referendum ergriffen wor-
den. Die Frist für die Sammlung der dazu erforderlichen 
Unterschriften läuft am 24.7.2009 ab.

Der Regierungsrat hat zudem entschieden, die Dumont-
Praxis auf den 1.1.2010 abzuschaffen.

2.16 Thurgau

Der Grosse Rat hat am 25.3.2009 eine Teilrevision des 
Steuergesetzes verabschiedet. Im Wesentlichen enthält 
die Gesetzesnovelle folgende Punkte:

 – Einführung eines proportionalen Einkommenssteu-
ersatzes von 6 %.

 – Für die Steuerperioden 2010 und 2011 beträgt der 
Einkommenssteuersatz bei Verheirateten 8 % auf 
dem Fr. 160 000 und bei den übrigen Steuerpflichti-
gen auf dem Fr. 80 000 übersteigenden steuerbaren 
Einkommen (Übergangsregelung). Die Sozialabzü-
ge werden dabei nicht reduziert.

 – Einführung von sog. tarifarischen Sozialabzügen, 
die für Verheiratete in faktisch und rechtlich unge-
trennter Ehe sowie für Alleinerziehende Fr. 26 000 
und für die übrigen Steuerpflichtigen Fr. 13 000 be-
tragen; durch diese tarifarischen Sozialabzüge wird 
trotz proportionalem Steuersatz eine indirekte Pro-
gressionswirkung erreicht.

 – Eine weitere indirekte Progressionswirkung wird 
durch Reduktion des Sozialabzugs für Steuerpflich-
tige mit einem überdurchschnittlichen Einkommen 
erreicht. So wird sich bei der Personengruppe mit 
dem Sozialabzug von Fr. 26 000 der Abzug ab Ein-
künften von Fr. 180 000 je Fr. 10 000 Mehreinkom-
men um Fr. 2000 und bei den übrigen Steuerpflichti-
gen ab Einkünften von Fr. 90 000 je Fr. 5000 Mehrein-
kommen um jeweils Fr. 1000 reduzieren.

 – Einführung eines zusätzlichen Sozialabzugs von 
Fr. 5400 für unterdurchschnittliche Einkommen. Der 
Abzug soll sich um Fr. 100 pro Fr. 1000 Mehrein-
kommen reduzieren, falls das Reineinkommen (nach 
Subtraktion der Kinderabzüge) bei Verheirateten 
mehr als Fr. 31 000 und bei Alleinstehenden mehr als 
Fr. 18 000 beträgt.

 – Anhebung des Kinderbetreuungsabzugs von Fr. 4000 
auf Fr. 6000 und gleichzeitige Herabsetzung der Al-
tersgrenze vom 16. auf das 14. Altersjahr.
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 – Einführung eines Eigenbetreuungsabzugs von  
Fr. 2000 für Steuerpflichtige, welche die im gleichen 
Haushalt unter ihrer elterlichen Sorge oder Obhut 
stehenden Kinder bis zum 14. Altersjahr betreuen.

 – Reduktion der fixen Quellensteuersätze für Künstler, 
Artisten, Sportler, Referenten, Verwaltungsräte,  
Hypothekargläubiger und Grundstückvermittler.

 – Ausnahme der rückkaufsfähigen Rentenversiche-
rungen aus der Vermögensbemessung während der 
Bezugsphase.

 – Anpassungen an übergeordnetes Bundesrecht: BG 
über die kollektiven Kapitalanlagen, BG über die 
Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen 
für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen 
(Unternehmenssteuerreformgesetz II), BG über Än-
derungen des Nachsteuerverfahrens und des Straf-
verfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem Ge-
biet der direkten Steuern sowie BG über die Verein-
fachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die 
Einführung der straflosen Selbstanzeige.

Die Teilrevision des Steuergesetzes wird wegen des er-
hobenen Behördenreferendums dem Volk zur Genehmi-
gung unterbreitet. Die Abstimmung soll am 27.9.2009 
stattfinden. Vorbehältlich der Zustimmung des Souve-
räns soll das Gesetz per 1.1.2010 in Kraft gesetzt werden, 
wobei gewisse Bestimmungen aus harmonisierungs-
rechtlichen Gründen erst per 1.1.2011 in Kraft treten 
können.29

2.17 Uri

Der Regierungsrat hat die Finanzdirektion beauftragt, 
ein neues Steuergesetz mit weiteren Steuersenkungen 
auszuarbeiten. Damit soll die Standortattraktivität des 
Kantons Uri im Vergleich zu den Zentralschweizer Kan-
tonen erhöht werden. Das künftige Steuergesetz umfasst 
eine Totalrevision des Steuergesetzes, des Grundstück-
gewinnsteuergesetzes und des Erbschafts- und Schen-
kungssteuergesetzes. In materieller Hinsicht geht es im 
Wesentlichen um folgende Punkte:

 – massvolle Senkung des Einkommens- und Vermö-
genssteuersatzes;

 – Erhöhung des Eigenmietwertabzugs;
 – moderate Senkung des Gewinnsteuersatzes;
 – Neuregelung des Tarifs der Grundstückgewinnsteu-

er.

Die Vernehmlassung zur Steuergesetzrevision 2011 wird 
voraussichtlich Ende 2009 durchgeführt. Das neue Ge-
setz soll per 1.1.2011 in Kraft treten.

29  Der Gesetzestext kann im Internet eingesehen werden: www.
steuerverwaltung.tg.ch/documents/StG_2010_gemaess_Be-
schluss_Grosser_Rat.pdf.

2.18 Waadt

Der Kanton hat aufgrund der bundesrechtlichen Vor-
schriften30 die anlässlich von Umstrukturierungen erho-
benen Handänderungsabgaben per 1.7.2009 abgeschafft.

2.19 Wallis

Der Grosse Rat hat eine Teilrevision des Steuergesetzes 
am 12.12.2008 in 1. und einziger Lesung gutgeheissen. 
Im Wesentlichen geht es um folgende Änderungen:

 – Erhöhung des Abzugs für freiwillige Leistungen an 
juristische Personen, die im Hinblick auf ihre öffent-
lichen oder ausschliesslich gemeinnützigen Zwecke 
von der Steuerpflicht befreit sind, von 10 % auf 20 % 
des Reineinkommens;

 – Erhöhung des Abzugs für Kinder bis zum 6. Alters-
jahr von Fr. 4210 auf Fr. 7510, vom 6. bis zum 16. Al-
tersjahr von Fr. 5260 auf Fr. 8560 und ab dem 16. Al-
tersjahr von Fr. 6310 auf Fr. 11 410. Bei 3 und mehr 
Kindern wird ab dem 3. Kind ein zusätzlicher Abzug 
von Fr. 1200 gewährt. Diese Abzüge werden um den 
Betrag der Geburts- und Adoptionszulagen erhöht;

 – Abzug der effektiven Kosten für die Kinderbetreu-
ung durch Drittpersonen, höchstens Fr. 4000 (vor-
her: Fr. 2100) pro Kind (bis zum 16. Altersjahr); die 
Einschränkung bis zu einem Reineinkommen von 
Fr. 73 740 wird aufgehoben;

 – Einführung eines Abzugs von max. Fr. 5000 für zu-
sätzliche Kosten für Kinder, die sich in einer tertiä-
ren Ausbildung befinden und dauerhaft ausserhalb 
des elterlichen Wohnsitzes logieren müssen;

 – Besteuerung qualifizierter Beteiligungen im Um-
fang von 60 % bei der Vermögenssteuer;

 – Befreiung der Zuwendungen an Kultur- und Sport-
vereine ohne Erwerbszweck von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer;

 – Einführung der Rekursmöglichkeit an eine gerichtli-
che Instanz bei Entscheiden betreffend Zinsen und 
Steuererlasse;

 – Abschaffung der Dumont-Praxis.

Da das Referendum nicht ergriffen wurde, trat die Teilre-
vision des Steuergesetzes grundsätzlich rückwirkend per 
1.1.2009 in Kraft. Davon ausgenommen ist die Abschaf-
fung der Dumont-Praxis, die per 1.1.2010 in Kraft tritt.

2.20 Zug

Der Kantonsrat hat am 25.6.2009 in 1. Lesung einer Än-
derung des Steuergesetzes zugestimmt, die eine Entlas-
tung des Mittelstands bei der Einkommenssteuer um bis 
zu 28 % zum Ziel hat. Die Entlastung des Mittelstands 

30  Art. 103 und 111 Fusionsgesetz (FusG, SR 221.301).
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wird durch gezielte Anpassungen bei den entsprechen-
den Tarifstufen erreicht. Zusätzlich wird die kalte Pro-
gression ausgeglichen. Die 2. Lesung ist für den 
27.8.2009 und das Inkrafttreten auf den 1.1.2010 ge-
plant.

2.21 Zürich

Am 30.3.2009 hat der Kantonsrat die Steuergesetzrevisi-
on betreffend Steuerentlastungen für natürliche Personen 
verabschiedet.31 In der Folge wurde dagegen das Kan-
tonsratsreferendum ergriffen. Zudem haben Stimmbe-
rechtigte 2 konstruktive Referenden mit Gegenvorschlag 
eingereicht. Die Volksabstimmung wird voraussichtlich 
im Juni 2010 stattfinden. In der Steuergesetzrevision 
vom 30.3.2009 ist auch der Ausgleich der kalten Progres-
sion vorgesehen.

Nachdem sich Ende 2008 abgezeichnet hatte, dass die In-
kraftsetzung der Steuergesetzrevision auf den 1.1.2010 
gefährdet sein würde, behielt sich der Regierungsrat im 
Januar 2009 vor, die kalte Progression mit einer Verord-
nung auf den 1.1.2010 vorweg auszugleichen; dies ge-
stützt auf die steuergesetzliche Bestimmung über den au-
tomatischen Ausgleich der kalten Progression.

Nach dieser steuergesetzlichen Bestimmung muss der 
Regierungsrat den Ausgleich der kalten Progression vor-
nehmen, wenn sich der Landesindex der Konsumenten-
preise seit der letzten Anpassung um 7 % erhöht. Er kann 
jedoch den Ausgleich schon ab 4 % auf einen früheren 
Zeitpunkt vornehmen. Als «letzte Anpassung» wird nach 
ständiger Auslegung des Regierungsrates das Inkrafttre-
ten der letzten Anpassung verstanden.

Im Jahr 2008 hat die Erhöhung des Landesindex der Kon-
sumentenpreise seit dem 1.1.2006, d. h. seit dem Inkraft-
treten des letzten Ausgleichs der kalten Progression, 
mehrmals 4 % überschritten. Nachdem sich jedoch der 
Landesindex der Konsumentenpreise seit dem 1.1.2006 
bis zum Mai 2009 nur noch um rd. 3,4 % erhöht hat, ist 
die Grundlage, gestützt auf die sich der Regierungsrat im 
Januar 2009 den Ausgleich der kalten Progression auf 
den 1.1.2010 vorbehalten hatte, dahingefallen. Der Re-
gierungsrat hat daher Ende Juni 2009 entschieden, auf 
einen Ausgleich der kalten Progression auf den 1.1.2010 
zu verzichten.

31  S. Gesetzgebungs-Agenda 2009/2, Abschn. 2.19, FStR 2009, 
162.

3 Doppelbesteuerungsabkommen: 
Informationsaustausch

Als Folge der Ankündigung des Bundesrates vom 
13.3.2009, im Bereich der Amtshilfe den Standard ge-
mäss Art. 26 OECD-MA zu übernehmen, standen im  
2. Quartal 2009 Verhandlungen über die Anpassung der 
Amtshilfebestimmungen in schweizerischen Doppelbe-
steuerungsabkommen im Vordergrund. Ziel ist es, so 
rasch als möglich mit 12 Ländern Abkommensrevisionen 
zu unterzeichnen, um von der Liste derjenigen Staaten, 
welche förmliche Zusagen in Bezug auf die Ausweitung 
der Amtshilfe gemacht, diese aber noch nicht in genü-
gendem Masse umgesetzt haben, gestrichen zu werden.

Entsprechende Verhandlungen wurden geführt mit:
 – Dänemark (Protokoll paraphiert am 19.5.2009);
 – Frankreich (Anpassung des am 12.1.2009 unter-

zeichneten Zusatzprotokolls, paraphiert am 
11.6.2009);

 – Japan (paraphiert am 24.6.2009);
 – Luxemburg (Protokoll paraphiert am 20.5.2009);
 – Mexiko (Anpassung des am 30.10.2008 paraphierten 

Protokolls, paraphiert am 12.6.2009);
 – den Niederlanden (Anpassung des am 21.11.2007 

paraphierten revidierten Abkommens, paraphiert am 
24.6.2009);

 – Norwegen (Protokoll paraphiert am 10.6.2009);
 – Österreich;
 – Polen, sowie
 – den USA (paraphiert am 18.6.2009).

Es wird angestrebt, diese Protokolle möglichst bald zu 
unterzeichnen.
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